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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Erstes Stick vom Johre 1856.

 I. Gesetz,
die Emanirung von Cassenbillets in Apoints zu zehn Thalern betreffend,

vom 4. Jannar 1856.

WirFriedrichGänther, von Gottes Gnaden, Fürst zu Schwarzburg u.,
baben beschlossen, unverzinsliche Cassenbillets in Stücken von Zehn Thalern und zum
Nominalbetrage von Zweihundert Tausend Thalern nach der aus der Anlage ersichtlichen
Beschreibung anfertigen und unter den aus dem Nachfolgenden sich ergebenden Modali-
täten in Umlauf setzen zu lassen. Zur Ausführung dieser Maßregel verordnen Wir auf
Antrag Unseres Ministeriums und auf Grund des §. 25 des Grundgesetzes vom 21. März
1854 (Ges.-Samml. 1854, S. 35) was)folgt: «

8. 1
Die durch das Gesetz vom 30. Mai 1851 (Ges.-Samml. 1851, S. 25) emittirten

Cassenbillets in Stücken von einem Thaler behalten ihre volle Gültigkeit, sowohl im
Femeinen Verkehr wie bei Zahlungen an und aus landesherrlichen Cassen.

28. 2.

Die durch das gegenwärtige Gesetz creirten Cassenbillets in Apoints von zehn
Thalern sind nur dazu bestimmt, gegen gleiche Beträge der im Jahr 1851 emittirten
Gassenbillets in Stücken von einem Thaler auf Verlangen ausgetauscht zu werden. Der
Gesammtbetrag der im Umlauf befindlichen Cassenbillets von einem und von zehn Tha-
lern darf die Summe von 200,000 Thalern nicht übersteigen.

38. 3.

Die Bestimmungen des Geseßes vom 10. November 1848 (Ges.-Samml. 1848,
S. 67) 8§. 3—7 finden auch auf die jetzt auszugebenden Cassenbillets von 10 Thalern
volle Amwendung.

ürstl. Schw. «. ««1mml.XVll. 1
Full chwsludomocstm Ausgegeben in Rudolstadt den 12. Jonnar 1856
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 6. 4.
Die Finanz-Abtheilung Unseres Ministeriums wird mit der Ausführung dieses

Gesetzes beaustragt.
Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürstlichen

Insiegel.
So geschehen

Rudolstadt, den 4. Januar 1856.

(L. S.) Friedrich Günther, F. z. S.
v. Bertrab. Scheidt. v. Ketelhodt. v. Bamberg.

Beschreibungder Fürstl. Schwarzb. Rudolstädtischen Casnhen zu 10 Thalern.

Da" dazu verwendete Papier besteht aus einem einzeln für sich bestehenden Stück
Papier mit Naturrand an allen vier Seiten und ist von gelbröthlicher (Chamois.) Fär-
bung. Im Papier ist ein Wasserzeichen in verschiedenen guillochirten Mustern, welche
sich zur rechten Seite des Papiers und in deren oberem Theile sich die Buchstaben
„F. Schw. Rud.“ und unten die Worte „Cassen Schein“ in römischen Buchstaben be-
sinden. Auf dem guillochirten Theile des Scheines findet sich oben in einem runden
oder Kreisfelde der Werth in arabischen Zahlen 10, darunter das abgekürzte Wort
„Thlr.“ in gröheren Lapidar-Buchstaben und hierunter der Werth nochmals in X, rö-
mischer Zahl Zehn, angegeben.

Avers oder Schriftseite.
Zur Linkender Vorderseite sißt unter einem Eichenstamm in dessen oberen Zweigen

ein Schild mit der Werthangabein der Zahl 10 steht, eine weibliche Figur in der
Thuringin als Juslilia dargestellt mit Schwerdtin der Rechten und Waagein der linken
Hand. Derselben steht zur Seite das Fürstl. Schwarzburgische Wappenim deutschen
Doppel--Adler und dient der Wappenschild zur Stütze des rechten Armes. Auf dem
Kopfe selbst ist eine Mauer oder Burgkrone mit dem thüringischen doppelgeschwänzten
L#wen.
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In der nun übrigen Fläche der Vorderseite befindet sich oben zuerst die Zeile
„Fürstl. Schwarzbg. Rudolst.“

in gothischer Schrift; alsdann dieWoKassen Schein“
in eigentlich römischer Zierschrist. i“oe folgt die Hauptzeile:

n Thaler Courant“
in moussirter englischerFraahuschn hierunter die Worte in römisch lateinischer
Schrift klein:

esetzv.10.Novbr. 1848“ „im 14 Thalerfuße.“
Dann das Daum mit den Worten:

„Rudolstadt d. 1. Dezbr. 1855.“
in gothischer Schrist. Hierauf solgt der Titel Fürstl. Regierung in den Worten:

Fürstl. Schwarzbg. Ministerium“
in eigentlich römischer Zucschust, und die Worte:

„Abtheilung der Finanzen.“
in kleiner römisch -lateinischer Schrift.

Alsdamn folgt der a zweimalin arabischen I##tn
in deren Mitte das Fuünunbv der Unterschrift des —ies des Fürstlichen Ministe-
tiums, Abtheilung der Finanzen, „Ketelhodt“, und hierunter die Facsimiles der Unter-

schriften: Lercher und Bergmann,eutroleur.

Hieran shlet sich dieStafamdrohung in doppelreihiger Schrift mit Einfassung,
in deren größeren Kreisen sich eine 10 befindSchließlich dann die Serie in Koischn gahlen und fortlaufend gedruckte Nummer
in arabischenZahlen.

Ein leicht röthlich wechselnder Farbenton bedeckt die ganze Vorderseite oncl. der
Kupferstich-Figur. ie evers oder Kehrseite.

In der Mitte derselben befindet sich in braunem (Lepin) Druck das große Fürstlich
Schwarzburgische Staats-Wappen und zu beiden Seiten der Werth des Cassen-Scheins
in großen verzierten Zahlen blau gedruckt und auf guillochirt ovalem Felde.

Dam folgt unterhalb des Wappens nach rechts gewendet die geschriebene Namens-
zeichnung des quäst. Cassen-Controle-Beamten.
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 II. Ministerial-Bekanntmachung,
das Gesetz vom 4. Jannar 1856 wegen Emanirung von Cassenbillets in

Apoints zu 10 Thalern betreffend, vom 9. Jannar 1856.
Nachdem durch das Gesetz vom 4. Januar 1856 die Ansertigung unverzinslicher

Cassenbillets in Stücken von 10 Thalern und zum Nominalbetrage von 200,000 Tha-
lem zum Zwecke des Austausches gegen durch das Gesetz vom 30. Mai 1851 emittirte
Cassenbillets in Stücken von 1 Thaler angeordnet und bestimmt worden ist, daß der
Gesammtbetrag der im Umlauf befindlichen Cassenbillets die Summe von 200,000 Tha-
lern nicht übersteigen darf, so ist zur Herstellung einer genügenden Controle hiefür auf
Höchsten Befehl 8erenissimi nachstehende Auordmug getroffen worden.

1.
Die in einem Nominalbetrage von 200,000 Thalern angesertigten neuen Cassen-

billets in Stücken von 10 Thalern werden in dem zu diesem Zwecke eingerichteten Depo-
sitorio des Fürstl. Ministeriums verwahrlich niedergelegt.

2.
Cassenbillets in Stücken von zehn Thalern dürfen aus dem Depositorio nur unter

gleichzeitiger Hinterlegung des gleichen Betrags in Apoints von 1 Thaler entnommen
werden, so daß in dem Depositorio stets die Summe von 200,000 Thalern in diesseitigen
Cassenbillets vorhanden sein muß.

Das Fürsil. Ministerium hat sich durch häusige, auherordentliche Revisionen des
Depositorii von dem jederzeitigen Vorhandensein des Bestandes von 200,000 Thalem
zu überzeugen.

4.

Dem nächsten Landtage wird ein Depositalbestand von 200,000 Thalern in dies-
seitigen Cassenanweisungen vorgelegt undeinVorschlag darüber gemacht werden, welche
Summe in Cassenbillets zu Stücken von 1 Thaler und von 10 Thalern in Circulation zu
erhalten ist.

Dies wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Rudolstadt, den 9. Januar 1856.

Fürstlich Schwarzb. Ministerinm.
v. Bertrab.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Zweites Stlück vom Jahre 1856.

&amp; II. Gesetz,
vom 7. Januar 1856, die Ablösung von Servituten, die Gemeinheiksthei-

lungen und die Zusammenlegung der Grumstücke betreffend.

Wir Friedrich Günther, von Gottes Gnaden, Fürst zu Schwarzburg u.
verordnen auf Antrag Unseres Ministeriums und mit Zustimmung Unseres getreuen
Landtags über die Ablösung von Servituten, die Gemeinheitstheilungen und dieZu-
sammenlegung der Grundstücke, was folgt:

I. Abschnitt.
Allgemeine Bestimmungen.

C. 1.

Zur Ablösung der indiesemGesetze bezeichneten Sewituten, zur Theilung gemein-
schaftlicher Grundstücke und zur Zusammenlegung von vermengt liegenden Grundstücken
bedarf es fortan nur eines einseitigen, d. h., eines entweder von dem Berechtigten, oder
von dem Verpflichteten ausgehenden Antrages.

2.8.
Privatwereinigungen über solche Ablösungen, Gemeinheitstheilungen oder Zu-

sammenlegungen bleiben auch ferner den Betheiligten unbenommen; es sind jedoch auch
bei diesen alle einschlagenden gesetzlichen Vorschriften und namentlich alle Bestimmungen
zu beobachten, welche die Wahrnehmung der Rechte dritter Personen, die Einholung
der Genehmigung von Behörden, insbesondere die Bestätigung der Necesse durch die
Auseinandersetzungsbehörden und die Beurkundung der geschlossenen Verträge betreffen.

3
Das Recht, auf Ablosung, Gemeinheitstheilung oder Zus- legunganzutrag

Fürnl. Schwurzk. Nudolfl. Gefcosmml. Amenn in Rudolstadt, den 26. Jannar 1659
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(zu provociren) und bei den Verhandlungen gültige Erklärungen abzugeben, steht nur
dem Eigenthümer der berechtigten oder verpflichteten Grundstücke zu.

Ist das Eigenthunm sireitig, so ist diejenige der streitenden Parteien, die sich im
Besitze des betreffenden Grundstücks besindet, zur Provocation activ wie passiv legiti-
mirt und zur Abgabe der im Verfahren über die Ablösung. Gemeinheitstheilung oder
Zusammenlegung erforderlichen Erklärungen berechtigt. Die von ihr hiernach vorge-
nommenen Handlungen verbinden den wirklichen Eigenthümer.

S. 4.
Befindet sich ein Grundsiück im Miteigenthume mehrerer Personen, oder stehen

die im S. 8 bezeichneten Rechte an einem Grundstücke Mehreren gemeinschaftlich zu, so
gelten diese rücksichtlich der Ausübung des Provocations-Rechtes und rücksichtlich der
bei den nachfolgenden Verhandlungen abzugebenden Erklärungen für eine Person.

Können sie sich über die abzugebenden Erklärungen nicht vereinigen, so entscheidet
die Mehes der Stimmen, welche nach dem Verhältnisse des Antheils eines Jeden be-
rechustwIst f Antheils-Verhältniß sireitig oder zweifelhaft, so wirdgleiche Theilnahme-
Berechtigung der betreffenden Personen angenommen.

5

Ueberall, wo es nach den Bestimmungen dieses Gesetzes auf den Beschluß der
Mehrheit unter mehreren gleichbetheiligten Personen ankommt, wird bei eintretender
Stimmengleichbeit angenommen, daß sich die Mehrheit für denjenigen Beschluß ent-
schieden habe, welcher demZustandekommen der in Frage befindlichenA#losung, Ge-
meinheitstheilung oder Zusammenlegung am Föeerlichstenist.

S. 0.
In allen Fallen, in welchen die zu einer Provocation oder sonstigen Erklärung er-

forderliche Stimmenzahl nach Verhältniß der Antheile zu berechnen ist, kann weder eine
Provocation, welche als zulässig befunden worden ist, noch eine zu Stande gekommene
Ablösung, (Gemeinheitstheilung oder Zusammenlegung dadurch, daß später ein anderes
Verhältuiß der Antheile ermittelt wird, wieder rückgängig gemacht werden.

Die einzelnen Miteigenthümer haben vielmehr in diesem Falle nur gegenseitige An-
sprüche auf Ersatz des zuviel Geleisteten oder zu wenig Empfangenen, nicht aber auf
Ersatz von Schäden, welche dem Ueberstimmten aus dem Zustandekommen des Geschäftes
angeblich erwachsen sind.
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So of die zu einer Provocation oder zu einer im Laufe des Verfahrens erforder,
lichen Erklärung nöthige Stimmenzahl nach Verhältniß der Antheile am Grundbesttze
zu berechnen ist, bedarf es keiner weitläusigen Ermittelung, vielmehr kam sich die Aus-
einandersetzungsbehörde damit begnügen, die Größe des Grundbesites, wenn die Be-
theiligten darüber nicht einig sind, nach den in den Flur= und Lagerbüchern, Katastemn
oder jüngsten Enwerbsdocumenten enthaltenen Angaben über den Flächengehalt der be-
treffenden Grundsiücke zu ermitteln.

Beim Mangel aller urkundlichen Nachrichten entscheidet die approximativ zu er.
mittelnde Größe des Besitzstandes.

8. 8.
Bei Grundstücken, welche sich im getheilten Eigenthume befinden, im Erbzins, oder

Erbpachts-Verbande slehen, oder mit Fideicommißgqualitst behaftet sind, kann nur der-
jenige, welchem das nutzbare Eigenthum zusteht, und bezüglich der Erbzinsmann, der
Erbpächter oder der Fideicommißinhaber provociren oder provocirt werden undist allein
zur Abgabe der in den auf eine Provocation folgenden Verhandlungen erforderlichen
Erklärungen legitimirt.

5. 9.
Diejenigen Personen, denen die Verwaltung oder Benutzung von Grundstücken

zusteht, welche Eigenthum einer Kirche, einer Schulanstalt, einer Pfarrei oder einer
milden Stiftung sind, können zwar das Provocationsrecht ausüben, haben aber hierzu
ebenso, wie alle solche Personen und Corporalionen, welche bei Veräußerung von
Grundstücken an die Genchmigung einer Behörde gebunden sind, diese vor Anstellung
der Provocation auszuwirken.

Außerdem haben diese Personen vor Anfang der Verhandlungen von der Behörde,
an deren Einwilligung sie gebunden sind, die nöthigen Instructionen einzuholen.

5. 10.
Dem Rechte auf Ablösung, Gemeinheitstheilung oder Zusammenlegung anzu-

tragen, können Verträge, Verjährung, letztwillige Verordnungen, gesetliche Veräuße=
tungsverbote und Entscheidungen der Gerichts, oder Verwaltungs-Behörden, welche in
Sachen, die vor Eintrikt der Wirksamkeit dieses Gesetzes anhängig gemacht worden
stnd, ertheilt wurden, nicht entgezengestellt werden. 2
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8. 11.
In allen Fällen, in welchen es sich nach Vorschrift dieses Gesetzes um Abstimmung,

oder Theilung nach dem Verhältnisse des Grundbesitzes in einem Flur= oder Forst.Be-
zirke handelt, sind nur solche Grundstücke als zu denselben gehörig anzusehen, welche
nicht zu einem, in derselben Sache der Gemeinde, resp. den sonstigen Interessenten
Vegenüber mit selbstständigem Provocationsrechte versehenen, Grundstückscomplexe
gehören.

8. 12.
Ueberall, wo das Gesetz von Gütern, im Gegensatze zu Gemeinden redet, sind

unter ersteren nur geschlossene, altberechtigte Güter, z. B.. Domanial-, Pfarr-, resp.
ehemalige Nitter- und Frei-Güter zu verstehen.

Unter Gemeinden wird dagegen die Gesammtheit der übrigen, zu solchen Gütern
nicht gehörigen, Grundstücke verstanden.

II. Abschnitt.
Von der Ablösung der Welderechte und anderer Zervituten.)

A. Von der Ablösung der Weiderechte.

Allgemeine Bestimmungen.
8. 13.

Die Weiderechte sind entweder
1) gegenseitige,d. h. solche, welcherücksichtlich einer Mehrzahlverschiedener Grund-

stücke von den Eigenthümern derselben auf diesen wechselseitig ausgeübt werden
(Koppelh#tungen) oder

2) einseitige, d. h. solche, die einem oder mehreren Serwmitutberechtigten auf dem
Grundstücke eines Dritten zustehen, ohne daß dieser die Grundstücke jeuer be-
weiden lassen darf.

S. 14.
Der Antrag auf Ablösung aller auf Servituten beruhenden Weiderechte steht jedem

selbstkändigen Hütungs-Interessenten für sich zu.
8. 16.

Als selbstständige Hütungs-Interessenten sind diejenigen zu betrachten, welchen
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das Recht zusteht, eine besondere Heerde auszutreiben, im Gegensatze zu denen, welche
ihr Weidevieh in einer gemeinschaftlichen Heerde gehen lassen müssen.

Lehere bilden in ihrer Gesammtheit ein Rechtssubject, welches, gleichviel ob es
als Corporation oder nur als Gesellschast zu betrachten ist, den Antrag auf Ablösung
stellen kann, wenn der vierte Theil der zum Beitriebe in die gemeinschaftliche Heerde be-
rechtigten Interessenten, nach der Größe der Antheile berechnet, für den Ablösungs-
Antrag stimmen.

8. 16.
Geht der Antrag auf Weide-Ablösung von den Besitzern der sewitutbelasteten

Grundstücke aus, so genügt es zu dessen Begründung, wenn die Besiyer des vierten
Theiles der mit der abzulösenden Weidesewitut belasteten Gesammtfläche für den Ab-
lösungsantrag stimmen.

8. 17.
Bei allen einseitigen Weiderechten -! bis zum Beweise des Gegentheils anzuneh-

men, daß der Eigenthümer der dienenden Grundstücke zur Mithut auf deuselben be-
rechtigt sei, und es muß daher eventuell der, nach den weiter unten ersichtlichen Vor-
schriften zu berechnende, Werth dieser Mithut dem Eigenthümer bei der Ablösung in
Anrechnung gebracht werden.

Diese Bestimmung findet jedoch keine Anwendung auf die sogenannten Forensen
oder Flurgenossen, denen bis zum Beweise des Gegentheils Theilnehmungsrechte an
der Weide nicht zustehen.

Auch die Außen= oder Nebenweiden sind auf-einseitigen Antrag ablösbar, und e#
steht mit Berücksichtigung obiger Vorschriften das Provocationsrecht ebensowohl dem
Berechtigten, wie dem Verpflichteten zu.

8. 19.
Die fr abzulosende Hütungsrechte zu leistende Entschãdigung ist pro Jahr zu er-

mitteln, und nach der Größe der verpflichteten Grundstücke, nach der Menge und Güte
des darauf wachsenden Futters und nach der Größe der berechtigten Viehheerden zu be-
rechnen. Hierbei sind jedoch die Schonungszeiten, der bei der Beweidung eintretende
Düngewerlust, etwaige von dem Berechtigten zu gewährende Gegenleistungen und
überhaupt alle auf den Werth der Weide influirenden Umstände zu berücksichtigen.
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8. 20.
An der pro Jahr emittelten Entschädigung (Jahresrente) participiren die Tust.

berechtigten nach Maßgabe der Stückzahl der von ihnen ausgetriebenen Viehheerden.

8. 21.
Steht bei gemeinschaftlichen Weiderechten zwar die Berechtigung zur Ausübung

der Trift Seitens der verschiedenen Interessenten fest, nicht aber die Stückzahl des von
jedem Interessenten auszutreibenden Viehes, so soll dieses Theilnahmemaß und Verhält-
niß, im Fall eine hierbei vorzugsweise wünschenswerthe gütliche Vereinigung nicht zu
erreichen wäre, in der Regel nach dem Besitzstande in den letzten, der Einleitung der Ab-
(ösung vorhergegangenen, zehn Jahren festgestellt werden.

#. 22.
Dieser Besitzstand ist nach der Zahl des Viehes, nach der Art desselben und nach

den Zeiträumen, mit und in welchen jährlich jeder Interessent die Hütung ausgeübt hat,
dergestalt zu berechnen, daß dabei der Durchschnitt aller drei Sätze aus den vorgedachten
zehn Jahren zu Grunde gelegt wird. s

Es werden jedoch dabei Unglcksjahre, in welchen durch Seuchen, Krieg u. s. w.
der Viehstand außergewöhnlich venmindert worden, übergangen und dafür die unmittel-
bar vorhergebenden früheren Jahre zur Berechnung gezogen.

S. 23.
Hat ein selbstständiger Berechtigter in den dem Ablösungs-Autrage vorhergehenden

zehn Jahren einen augenscheinlich unverhälmißmäßig großen Viehstand gehalten, so darf,
wemn die übrigen dadurch benachtheiligten Mitinteressenten es verlangen, dessen Vieh-
stand nicht nach dem Durchschnitte der letzten zehn Jahre berechnet, sondern es muß der-
selbe auf das den Durchwinterungskräften entsprechende Maß zurückgeführt werden.

8. 24.
Das auf die Weide zu bringende Vieh ist auch dann nach den Durchwinterungs-

kräften der berechtigten Grundstücke in Anschlag zu bringen, wenn der in den letzten
zehn Jahren gehaltene durchschnittliche Viehstand nicht in jeder Beziehung genügend er-
Misttelt werden kann, oder aber, wenn von einzelnen, übrigens unzweiselhaft berechtig-
ten, Hütungs-Interessenten erwiesen wird, daß sie in den letzten zehn Jahren von
ihrem Hütungsrechte entweder gar keinen, oder doch einen geringeren Gebrauch gemacht
haben, als fie erweislich machen kommen.
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8. 25.

Erst wenn das Theilnahme-Maß weder durch Vereinigung, noch durch den, nach
vorstehenden Anordnungen geführten, resp. ergänzten und modisicirten, Beweis des
zehnjährigen Vortriebes festgestellt werden kann, darf zur Aufstellung einer förmlichen
Durchwinterungs-Berechnung geschrittenwerden. Bei dieserist Folgendes zu beobachten:

1) Das Futter von außerhalb der Feldmark des berechtigten Gutes gelegenen Gumd-
stücken ist mit zu berücksichtigen, wenn diese Grundstücke schon bei der Verleihung des
abzulösenden Rechts zu dem berechtigten Gute gehört haben, oder, wenn solche seitrechts-
verjährter Zeit bei dem berechtigten Gute benutzt sind, resp. das darauf erzeugte Futter
in dasselbe verwendet worden ist. ,

2) Sinddergleichen ursprünglich bei dem berechtigten Gute beuutzte, in auswärtigen
Fluren gelegene, Grundstücke gegen andere Grundstücke von gleicher Ertragssähigkeit
vertauscht worden, so treten letztere an die Stelle der ersteren.

3) Bei dem Anschlage des Winterfuttergewinnes ist nur auf den Strohertrag von
den nach landüblicher Wirthschafteart oder nach derjenigen, welche in der Gegend
und an dem Orte des berechtigten Grundstückes seit rechtsverjährter Zeit hergebrachtist,
bestellten Aeckern, und auf den Hen= und (Grummet-Gewinn ven natürlichen Wiesen,
ingleichen auf den Scheunenabgang an Kaff u. s. w. Rücksicht zu nehmen.

4) Das Futter von Zehnten ist bei Aufstellung der Durchwinterungs-Verechnung
nur dann zu berücksichtigen, wenn entweder der Zehnt auf der Feldmark der zur Hütung
berechtigten Theilnehmer erhoben wird, oder außerbalb dieser Feldmark seit rechtsver-
jährter Zeit bei dem berechtigten Grundstücke gewesen und das Stroh in dasselbe ver-
wendet worden ist, oder, wenn der Zehnte von einem Hütungs-Verechtigten erworben
worden, der das Futter davon (Stroh) in Berechumg zu bringen befugt war.

5) Das Futter aus Abgängen einer zum berechtigten (Vute geh#rigen Beauerei und
Brennerei, oder einer anderen Fabrikationsanstalt kann bei der Ermittelung der Durch-
winterungskräfte nur dann berücksichtigt werden, wenn das Recht, das aus diesen
Abgängen erhaltene Vieh auf die Weide zu bringen, durch einen besondern Titel (Ver-
sährung 2c.) erworben worden ist.

6) Sind einzelne Hütungs=Interessenten zur Hütung mit solchen Viehgattungen
berechtigt, welche mit Heu und Stroh nicht erhalten werden, als Schweine und Gäuse,

so muh dafür neben dem durch die Durchwinterungs-Berechnung ermittelten Viehstande
noch besondere Abfindung gewährt und dabei lediglich der nachzwweisende Besitzstand der
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letzten zehn Jahre in der in den §§. 21 und 22 bestimmten Art zum Grunde gelegt
werden.

5. 26.
Die Mitglieder der Stadt. und Dorf-Gemeinden, welche ihr Vieh in einer gemein-

schaftlichen Heerde zur Weide treiben, sind nach §. 15 in ihrer Gesammtheit als besondere
Hütungs-Interessenten zu betrachten.

§S. 27.
Für den Fall, daß die besonderen Ortsverfassungen die Stückzahl des von einem

jeden Einwohner, resp. Gemeindemitgliede unter die gemeinschaftliche Heerde zu trei-
benden Viehes nicht bestimmen, ist bei Feststellung dieser Stückzahl nach folgenden
Grundsätzen zu verfahren:

1) Es gilt sowohl in den Städten, als auch auf den Dörsern die Vermuthung dafür,
daß jedes Haus, mit Einschluß der Pfarrer= und Schullehrer-Wohnungen, sowie jede
Hausstelle, welcher ein Theilnehmungsrecht an den Gemeindenutzungenzusteht —gleich-
viel, ob zur Zeit der Auseinandersehung ein Ackerbesitz mit dem Hause verbunden ist,
oder nicht — zur Theilnahme an der von den Viehheerden der Gesammtheit benutzten
Weide berechtigt ist, und wird diese Theilnahme-Berechtigungfür jedes Haus u. s. w.
auf 13 Haupt-Nindvieh (Kuhweiden hiermit festgesetzt.

2) Rücksichtlich der mit Aeckern und Wiesen angesessenen Einwohner ist bis zum
Beweise des Gegentheils anzunehmen, daß ihnen Anrechte an der gemeinschaftlichen
Weide zustehen.

Gehören zu diesen Aeckern und Wiesen Häuser, so sind diese immer besonders mit in
Anrechnung zu bringen.

Die Stückzahl des von ihnen zur gemeinschaftlichen Heerde zu treibenden Viehes
ist nach den im 8. 21 ff. gegebenen Vorschriften zu ermitteln.

3) Rücksichtlich unangesessener Einwohner, resp. Gemeindemitglieder und Schutz-
verwandten ist anzunehmen, daß ihnen keine Hütungsbefugnisse zustehen.

Haben sie aber nach der besonderen Ortsverfassung, oder aus irgend einem genügend
nachzuweisenden Rechtsgrunde persönliche, nicht näher bestimmte Hütungsrechte, die
von ihren Vermiethern nicht hergeleitet werden können, so sind sie in Ansehung des
Verhältnisses und Umfanges ihrer Theilnahme an der gemeinschaftlichen Weide den
Hausbesitzern gleich zu achten.
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8. 28.

Ist die von den verschiedenen selbstsändigen Hütungs-Interessenten benutzte Weide
zur Emährung der von ihnen aufzutreibenden Viehheerden (deren Stückzahl nach obigen
Vorschriften festzustellen ist) nicht ausreichend, so muß die gesammte, den Heerden der
Berechtigten zur Benutzung zustehende Weidemasse auf die Heerden der Hütungs-In.
teressenten nach Maßgabe der Stückzahlrepartirt werden. Nach diesem Grundsatze ist
damn die aufdie Heerde einer Stadt-oder Dors Gemeinde treffende Quote an der Weide-
masse weiter auf die einzelnen berechtigten Gemeindemitglieder mit Berücksichtigung der
Vorschriften des §. 27 zu berechnen, beziehendlich hiernach die Stückzahl des von jedem
Einzelnen zu treibenden Viehes zu bestimmen.

Ist die Weidemasse zur Befriedigung aller Theilnehmer unzureichend, so müssen
sich auch die Hausbesitzer und die unangesessenen Einwohner (§. 27 zu 1 und 3) eine
verhältnißmäßige Kürzung ihrer Abfindung gefallen lassen.

Wenn ein selbstständiger Hütungs-Interessent, für welchen das Ma seines Theil-
nehmungsrechtes nach K. 21 ff. sestzustellen ist, fremdes Vieh, ohne das Recht hierzu
durch besondere Rechtolitel envorben zu haben, auf die gemeinschaftliche Weide gebracht
hat, so ist dieses Vieh bei der Berechnung der zu gewährenden Entschädigung gänzlich
unbeachtet zu lassen.

Unter fremdem Vieh ist auch solches zu verstehen, welches zwar dem Hütungs-
Interessenten oder seinem Stellvertreter, aber nicht zu dem bei der Ablösung betheilig-
ten Gute, resp. nicht zu der bei derselben betheiligten Gemeinde gehört.

Dagegen ist das unter den Heerden des Berechtigten oder seines Stellvertreters
befindliche Vieh der für diese Heerden angenommenen Hirten nicht für fremdes Vieh zu
achten.

8. 30.
Darf ein Hütungs-Interessent die gemeinschaftliche abzulösende Weide mit seinem

Schafviehe nur dergestalt benußen, daß er dasselbe unter die Heerde eines andern Ju-
teressenten geben und letzterem die Dünger= oder auch Milch-Nutung von den Zutreibe-
schafen sberlassen muß, so muß er, um einen Theil der für die gemeinschaftliche Weide-
masse zu gewährenden Entschädigung für sich in Anspruch nehmen zu können, die erwähn-
ten Nutzungsrechte nach Masigabe der unten §. 48 fl. ersichtlichen Bestimmungen eben-
falls ablösen.

Fürsll. Schwarzb. A#udolsl. Gesetsamml. XVII. 3
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a. Von der Ablösung der Weideservituten auf Forsigrundstücken.
l§

Von der Ablösbarkeit wird ausdrücklich die Rindviehhut, welche gewisse Gemein-
den des Landes aus Mangel an Gemeindeweiden auf denGrundeines unabweisbaren
Bedürfnisses in gewissen Fürstl. Nadelwaldungen ausüben, ausgeschlossen.

Die Ablösung aller übrigen Weidesewituten auf Forstgrundstücken aber kann eben-
sowohl auf Antrag des Besitzers der belasteten Forste als auf Verlangen des Dienstbar-
keits--Berechtigten eintreten.

Im ersteren Falle bestimmt in Ermangelung einer Vereinigung die Auseinander.
setzungsbehörde die Art der Abfindung.

Weimn dagegen der Berechtigte provocirt hat, so muß er sich jede dem Belasteten
beliebige Entschädigungsart, sie sei Land, Rente, oder Capital, gefallen lassen.

Auch hängt es alsdann von der Wahl des Belasteten ab, ob die Entschädigung
nach dem Nutzungs-Ertrage der Dienstbarkeit, oder aus dem Vortheile, welcher dem
Belasteten aus der Aufhebung erwächst, erfolgen soll.

Muß die zu gewährende Entschädigung in Grund und Boden gegeben werden,
und zieht dies etwa eine Um= und Zusammenlegung der betreffenden Grundstücke nach
sich, so kommen, sowohl in Bezug auf die Ermittelung der Größe der Abfindung, als
auch auf die ekwaige Zusammenlegung der Grundstücke die Bestimmungen der Ss. 43 ff.
sowie die wegen der Gemeinheits-Theilungen und der Zusammenlegung der Grundstücke
gegebenen Vorschriften zur analogen Anwendung.

S. 32.
Enischeidet sich der Verpflichtete für die Ablösung durch Uebemahme einer Jahres-

rente, so findet deren erste Zahlung am J1. December des Jahres statt, welches auf
dasjenige folgt, in welchem die Weidesewitut zum letzten Male ausgeübt worden ist.

S. 33.
Die Jahresrente, welche, wenn das von der Weidesewitut zu befreiende Grund-

stück mehrere Besitzer hat, von diesen pro rale ihrer Besitzantheile aufzubringen und,
wenn mehrere Berechtigte (selbstständige Hütungs-Interessenten) vorhanden, an diese
bro roun ihrer Berechtigung abzuführen ist, ist auf dem verpslichteten Grundstücke ebenso
versichert und bevorzugt, wie es die abgelöste Weideservitut war.

8. 34.
Wählt der Verpflichtete die Ablösung durch Capital, so besteht dasselbe in dem
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achtzehnfachen Betrage der Jahresrente und ist, wenn das verpflichtete Grundstück
mehre Besitzer hat, von diesen pro rann ihrer Besitzantheile aufzubringen.

S. 35.
Die Zahlung des Ablösungs-Capitals findet am 31. December desselben Jahres

statt, in welchem die abgelöste Weideservitut zum letzten Male ausgeübt worden ist.
. 36.

Hat der Verpflichtete die Menepiche durch Uebernahme einer Jahresrente abge-
löst, so steht es ihm ferner frei, diese Rente später gänzlich oder theilweise durch Capital-
zahlung abzulösen. (Vergl. §. 34.) Er muh jedoch in diesem Falle die durch Capital
abzulösenden Renten ein Vierteljahr vor deren Fälligkeitstermine dem Bercchtigten auf-
kündigen, und es muß mit der letztmaligen Entrichtung der abzulösenden Nente gleich-
zeitig die Zahlung des dafür zu gewährenden Ablösungs-Capitals erfolgen.

Wird die Jahresrente nur theilweise durch Capital abgelöst, so mindert sich die
verbleibende Rente um den abgelösten Betrag. Eine solche theilweise Reutenablösung
darf sich aber nicht auf einen Rentenbetrag unter 10 Thalern = 17 Fl. 30 Kr. erstrecken,
ausgenommen solche Fälle, in denen die an den betreffenden Berechtigten zu zahlende
Jahresrente diesen Betrag nicht erreicht, indem Beträge unter dieser Summe auf ein
Mal abgelöst werden müssen.

S. 37.
Ist an eine Stadt= oder Dorfgemeinde, resp. an deren Mitglieder, welche ihr

Vieh in einer gemeinschaftlichen Heerde getrieben haben und in dieser Beziehung in ihrer
Gesammtheit als ein selbststäundiger Hütungs-Interessent erscheinen, eine Jahresrente
oder ein Tn#st. Ablösungo-Capital zu zahlen, so gelten solgende Bestimmungen:

#u. Bezüglich der Jahresrenten.
Die Jahresrente ist von den Verpflichteten nicht an die einzelnen Betheiligten zu

zahlen, sondern an den Vorstand der betrefsenden Gemeinde oder Corporation, und
diesem liegt die Vertheilung an die einzelnen weideberechtigt gewesenen Mitglleder ob.

Als Maßstab ist hierbei die Viehstückzahl anzunehmen, welche jeder Einzelne nach
den Bestimmungen der S§. 27 und 28 zur gemeinschaftlichen Heerde zu treiben berech
igt war.

Die Vertheilung der Jahresrente an die einzelnen Betheiligten muß innerhalb der
auf den Fälligkeits-Termin, resp. die Einzahlung der Rente folgenden drei Monaie
geschehen.

3
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Solche unangesessene Mitglieder, denen nur ein persönliches Recht, ihr Vieh zur
gemeinschaftlichen Heerde treiben zu können, zugestanden hat, haben nur auf so lange
Ansprüche auf den Bezug des betreffenden Antheils an der Jahresrente, als sie im Ver-
hältnisse der Mitberechtigung bleiben

Spaäter eintretende Maangesessene Gemeindeglieder haben auf diesen Bezug keine
Ansprüche.

b. Bezüglich der Ablösungs-Capitalien.
Auch die Ablösungs, Capitalien sind von den Verpflichteten nicht an die einzelnen

Betheiligten zu zahlen, sondern fließen in die Gemeinde= oder Corporations-Casse und
bleiben immenwährendes Eigenthum der Gesammtheit der dadurch abgefundenen Inter-
essenten.

Diese Ablösungs-Capitalien sind unverzüglich zinsbar anzulegen und die Zinsen
an die einzelnen berechtigt gewesenen Mitglieder nach Maßgabe ihrer Berechtigungen
pro ratn zu vertheilen.

Auch in dieser Beziehung gelten die wegen der Vertheilung der Jahresrenten ge-
troffenen Bestimmungen.

Wegen der Sicherstellung derartiger auszuleihender Capitalien kommen die für
Ausleihung von Mündelgeldern aus den gerichtlichen Depositorien bestehenden gesetz-
lichen Vorschriften zur Amvendung.

S. 38.
Unter Forstgrundstücken imSinnedes §. 31 ff. sind nur solche Waldgrundstücke

zu verstehen, die hauptsächlich und uugelnäha zur Holzkultur benutzt und demgemäß
bewirthschaftet werden.

Diein Forstgrundstücken mitten inne belegenen und von diesen ringsumschlossenen
Wiesen und Feldparcellen werden gleichfalls als Vorstgrundstücke angesehen.

Sogenannte Feldhölzer, Erlenbrüche und Weidige, und die mit Weiden, Erlen
und anderen Bäumen und Gesiräuchen bestandenen Fluß= Ufer und Nänder an Wiesen
und Aeckemn sind nicht als Forstgrundstücke im Sinne der §§. 31 ff. dieses Gesetzes zu
betrachten.

§F. 39.
Der Ertrag der Weide auf gut oder mittelmäßig bestandenen Forstgrundstücken

kann nicht höher abgeschätzt werden, als nach der bei dem Holzbestande zur Zeit der
Ablösung darin wirklich vorhandenen Weide.
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Ist aber das Forstgrundstücksschlecht bestanden, so kann nur diejenige Weidenutzung

angenommen werden, welche bei einem mittelmäßigen Bestande stattfinden würde, es
sei denn, daß der Eigenthümer in seiner Befugniß zur Wiedercultur des Holzes durch
besondere Rechtstitel in dem Maße beschränkt wäre, daß die Herstellung eines mittel-
mäßigen Holzbestandes nicht zu erwarten ist.

S. 40.

Eine genaue Messung und Bonitirung der belasteten Weidedistricte ist nur dann
urforderlich, wenn ausreichend genaue Vermessungen und Bonitirungen nicht vorhanden
sind, oder solche von den Interessenten nicht anerkannt werden, oder, wenn die letzteren
sich nicht dahin vereinigen, daß der Flächengehalt und die Benitätsklassen durch Zu-
ziehung von Schiedsrichtern in Bausch und Bogen fesigestellt werden.

S. 41.
Wird die Weideservitut von einem Forstgrundstücke, resp. Forstdistricte abgelöst.

in welchen dem Triftberechtigten die Zugangstrist nach einem anderen hutpflichtigen
Grundstücke, resp. Districte gewährt wird, so muß, wenn die Hut auf dem betreffenden
Grundstücke oder Districte nicht gleichzeitig mit zur Ablösung gebracht wird, von den
Fiitherigen Verpflichteten auch ferner eine solche Zugangskrift in der Breite von drei
Ruthen preußisch gewährt werden.

Die schicklichste und für den Verpflichteten am wenigsten nachtheilige Richtung der
Zugangstriften wird von den Ausführungsbehörden bestimmt.

Die Fläche einer derartigen Zugangstrist wird von der Gesammtslache des ganzen
Grundstücks oder Districtes in Abzug gebracht, dergestalt, daß die Verpflichteten von
der Fläche der Zugangstrift eine Entschädigung nicht zu gewähren haben.

Wird eine Zugangstrift in Folge der Hutfreilegung des Grundstückes oder Di-
strictes, nach welchem sie führt, überflüssig, so sällt sie dagegen ohne Cntschädigung
der Berechtigten sofort hinweg.

b. Von der Ablösung der Weideservituten auf Aeckern, Wiesen. Aengern u. s. w.

Die Ablösung der Weideservituten auf Aeckern, Wiesen, Aengern u. s. w. kann
mit Ausnahme des im . 47 enwähnten Falles nur durch Entschädigung in Grund und
Boden stattfinden, und hat, wenn sich die Interessenten nicht in anderer Weise auf dem

Wege sreiwilliger Uebereinkunft einigen wollen, die Zusammenlegung der in dem be-
treffenden Districte belegenen Grundstücke zur Folge.



i8 1856.

8. 43.
Die dem Weideberechtigten zukommende Entschãdigung an Grund und Boden muß

demselben aus der vorhandenen Masse dergestalt gewährt werden, daß der Jahres· Ertrag
der Landabfindung der für die aufzugebende Weideberechtigung zu gewährenden Jahres-
rente entspricht.

8. 44.
Auf die Ermittelung des Ertragswerthes der zu überweisenden Landabsindung,

sowie auf die Erfordernisse derletzteren sind die Bestimmungen der Ss. 100 ff. anzuwenden.
 5.

So oft es sich bei der Zusammenlegung der Grundstücke eines Gemeindebezirkes
um Vertheilung der Weidemasse unter die einzelnen Gemeindemitglieder handelt, muß
die Vertheilung, wenn die betreffenden Gemeindeglieder das Recht haben, eine gemein-
schaftliche Viehherde treiben zu können, nach den Vorschriften der S§. 27 und 28 statt-
finden.

S. 46.

Es ist anzunehmen, daß den sogenannten Forensen oder Flurgenossen in dem zu-
sammenzulegenden Bezirke Weiderechte nicht zustehen, so lange von ihnen nicht das
Gegentheil nachgewiesen wird.

8. 47.
Kommen solche Außenweiden zur Ablösung, welche nicht unmittelbar an die Flur-

markung des Berechtigten grenzen, so steht es in der Wahl des letzteren, ober sich in
Grund und Boden, oder in Kapital oder Rente entschädigen lassen will. Wählt er die
Entschädigung in Kapital oder Rente, so finden die in dieser Beziehung bei Ablösung
der Weideservitut auf Forstgrundstücken durch Kapital oder Renteertheilten Vorschriften
analoge Anwendung.

B. Von der Ablösung der anßer der Weideseroitut noch ablösbaren Fervituten.

8. 48.
Außer den Weiderechten sollen nachfolgende Serwituten:

1) das Recht, auf fremden Grundstücken Mergel, Kies, Sand, Lehm oder Thon
graben zu dürfen, insofern dergleichen Berechtigungen der Regalität nicht unter-
liegen;

2) alle Baumnutzungs= und Baumpflanzungs-Rechte auf fremden, nicht mit Forst-
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aualität behafteten, Grundstücken mit Ausschluß der, einzelnen Gemeinden ein-
geräumten, Befugniß zur Bepflanzung der Chausseen;

3) das Recht, das Vorhalten von Saamewwieh von dritten Personen verlangen zu
können;

4) das Recht, die Pferch- und Milch-Nutzung von dritten Personen gehörigen,
Schafen beanspruchen zu können;

5) das Grasen, Aehreulesen und Stoppelrechen unter der §. 59 gedachten Vor-
aussetzung;6) von Fun nsewiimten die Mastgerechtigkeit, das Harzreißen, das Beholzungs-
recht, das Recht der Grasnutzung und das Recht, Waldstreu und Waldfrüchte
sammeln zu dürfen,

abgelöst werden können.
. 49.

Sind bei den obigen Sewituten uhen Berechtigte oder Verpflichtete dergestalt
betheiligt, daß durch theilweise Ablösung der Dienstbarkeit deren Ausübung für die
übrigen Berechtigten oder Belasteten beschwerlicher oder nachtheiliger werden würde, so
ist nur eine gemeinschaftliche Provoration sämmtlicher Berechtigten oder Belasteten
zulässi.

Rücksichtlch der hierzu erforderlichen Stimmenzahl genügt es, wenn die Besitzer
des vierten Theiles der berechligten oder bezüglich der dienstbaren Grundstücke, resp. da,
Wokeine berechtigten Grundstücke vorhanden sind, der vierte Theil der Sewitutberech-
tigten für die Provocation stimmen.

, 50.

Für die Aufhebung der im §. 48 r**“- Servituten ist der Berechtigte in der
Regel in Geld zu entschädigen, insofern nicht durch Uebereinkunft beider Theile ein an-
deres Absindungsmittel gewählt wird.

. 51.
Werden die im §. 48 sub Nr. 3 4 benannten Sewituten bei Gelegenheir

einer Weideablösung, die eine Zusammenlegung der Grundstücke im Gefolge hat, mit
zur Ablösung gebracht, so steht es jedoch in der Wahl des Belasteten, vb er den Berech-
tigten in Gelde oder in Grund und Boden entschädigen will.

8. 52.
Die Geldentschädigung für sämmtliche genannte Sewituten besteht mit Ausnahme
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des im vorigen F. gedachten Falles entweder in einer Jahresrente, deren Betrag den
Bestimmungen dieses Gesetzes gemäß nach dem jährlichen Reinertrage der abzulösenden
Berechtigung zu ermitteln ist, oder in einem dem achtzehnfachen Betrage dieser Jah-
resrente entsprechenden Ablösungs-Kapitale.

Sowohl an dem Ablösungs-Kapitale als auch an der Jahresrente participiren die
Berechtigten, wenn deren mehrere vorhanden sind, nach Maßgabe ihrer resp. Antheile.
Wegen der Zahlung der Ablösungs-Kapitalien und Jahresrenten, sowie wegen Ablösung
der Jahresrenten durch Kapital sinden die oben in den 8. 32 ff. ertheilten Vorschriften
analoge Anwendung.

§. 53.
Bei den im §. 48 unter 1 und 4 henannten Berechtigungen ist die Entschädigung

des Berechtigten lediglich nach dem Nutzen, den der Berechtigte bei ordnungsmäßiger
und wirthschaftlicher Ausübung der fraglichen Befugniß davon zu ziehen im Stande
war, unter Abrechnung der zu diesem Behufe zu machenden oder damit in Verbindung
stehenden Aufwendungen, zu bestimmen.

Bis zum Beweise des Gegentheils ist anzunehmen, daß sich die sub 1 erwähnten
Berechtigungen nur auf die Befriedigung des Bedürfnisses des Berechtigten erstreckten.

Die bei Ablösung der unter Nr. 3 erwähnten Berechtigung zu gewährende Entschä-
digung ist lediglich nach dem Aufwande, den der Veryflichtete deshalb machen mußte,
unter Abrechnung der von dem Berechtigten zu verabfolgenden Gegenreichnisse zu be-
rechnen.

8.54.
Die Ablösung der im §F. 48 sub 1 aufgeführten Berechtigungen und des sub 6 er-

wähnten Beholzungerechtes auf Antrag des Verpflichteten findet nicht statt, wenn der
Berechtigte nachweist, daß er die fragliche Nutzung nicht entbehren und sich auch ander-
weitig nicht verschaffen könne.

In diesem Falle ist auf den Antrag des Verpflichteten nach §. 82 zu verfahren.
8. 55.

Die im §.48 unter 2 bezeichneten Sewituten anlangend, so ist das Necht, Obst-
bäume, Weiden, Pappeln und andere Baumsorten auf Aengern oder Gräben, an
Aeckern und Wiesen anzupflanzen und zu benutzen, nach dem zur Zeit der Provocation
vorhandenen Bestande der Anpflanzungen zu veranschlagen, es sei denn, daß der Be-
rechtigte einen, während der letzten 3 Jahre ohne seine Schuld entstandenen, durch neue
Aupflanzungen noch nicht wieder ersetzten, Verlust nachwiese.
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56.
Das Recht, vermöge dessen die Besitzer von Grundstücken verbunden sind, das

darauf aufschießende Holz bis zur Haubarkeit aufwachsen und von einem Dritten be-
nutzen zu lassen, ist hinsichts seines Nutzungswerthes zu einer jährlichen Geldrente ab.
zuschätzen.

. 07.

Außer der nach §§.55 und 50 dem Berechtigten gebührenden Entschädigung ver.
bleibt ihm das vorhandene Holz, welches er bei der Ablösung wegzunehmen befugt ist.
Diese Hinwegnahme muß jedoch dann unterbleiben, wenn der Eigenthümer des dienst-
baren Grundstücks den Werth und bezüglich bei jungen zur Versetzung geeigneten Obst-
bäumen die Anpflanzungskosten zu vergüten bereit ist.

8. 58.
Die Ausübung des Grasens, Aehrenlesens und Stoppelrechens auf fremden

Grundstcken ist bis zum Beweise des Gegentheils nur als eine den Armen ohne Rechts-
verbindlichkeit eingeräumte Vergünstigung anzusehen.

Als solche bleiben diese Nutzungen durch gegenwärtiges Gesetz unberühn.
S. 59.

Wird jedoch nachgewiesen, daß solche Nutzungen auf einem wirklichen Serwitut-
rechte beruhen, so unterliegen sie der Ablösung nach Vorschrift dieses Gesetzes.

Zum Nachweise der Exverbung des Rechtes genügt indeß nicht der Beweis, daß
die Nutzung rechtsverjährte Zeit hindurch geschehen sei, es muß vielmehr ausdrücklich
und besonders nachgewiesen werden, daß die in Anspruch genommene Befugniß als ein
wirklichesRecht, und nicht vermöge einer bloßen Vergünstigung, in Besitz genommen
in und durch rechtsverjährte Zeit ununterbrochen ausgeübt worden sei.

8. 60.
In diesem Falle ist der Nutzen, welchen die Berechtigten nach der zeither orts-

üblichen Bewirthschaftung der dienstbaren Ländereien unter Beobachtung der für die
Ausübung ihres Rechtes etwa bestehenden polizeilichen Bestimmungen durchschnittlich
davon haben ziehen können, zu ermitteln, von diesem Nutzen aberder Werth der von den Be-
rechtigten auszuwendenden Arbeitszeit, nach dem ortsüblichen Tagelohne berechnet, in
Abzug zu bringen und hiernach die dem jährlichen Reinertrage emtsprechende Geldrente
(Jahresrente) festzustellen, bezüglich deren Zahlbarkeit und Ablösung durch Kapital die
in diesem Gesetze enthaltenen Bestimmungen zur Anwendung kommen.

Fürfll. Schw. Audolst. Geiegsamml. XVII.



22 1856.
. 61.

Bei Ablösung einer Mastgerechtigkeit ist die Frage, wie oft volle, halbe oder
Sprengmast eintrete, nach den in den letzten 50 Jahren stattgefundenen Fällen — die
Frage aber, wieviel Vieh bei voller, halber oder Sprengmast gefeistet werden könne,
nach dem Holzbestande, wie er zur Zeit der Provocation sich in den belasteten Forsten
vorfindet, zu beurtheilen, und hiernach der durchschnittliche jährliche Werth der Mastung
zu ermitteln.

8. 62.
Ist die jedes Mal einzutreibende Stückzahl des Viehes durch Vertrag, rechtskräf-

tiges Erkenntniß oder Obsewanz bestimmt, so kann der Berechtigte die Abfindung nur
nach dieser Zahl verlangen, insofern sie nicht größer ist, als die nach dem Be-
stande der Mast abwerfenden Bäume zu feistende Viehzahl.

8. 63.
Sind mehrere Mastberechtigte vorhanden, deren Theilnahmeverhältniß nicht fest-

steht, so ist das letztere nach dem Durchschnitte der von jedem in den letzten drei Mast-
jahren aufgetriebenen Viehzahl zu bestimmen.

Hat ein Theilhaber außer dem gemeinschaftlichen noch besondere Mastungsreviere
für das nämliche Vieh zu benutzen, so ist die auf letzteren zu feistende Viehzahl von der
auf demgemeinschaftlichen Mastungsreviere zu feistenden Stückzahl in Abzug zubringen.

8. 64.
Die Befugniß zum Harzreißen ist in jedem Falle nach den deshalb bestehenden

Obsewanzen zu beurtheilen. Bei Ermittelung der Entschädigung des Berechtigten
kommen lediglich die zur Zeit der Provocation in der dienstbaren Waldung vorhandenen
Fichtenbestände in Betracht, nach welchen zu berechnen ist, wie hoch sich bei observanz-
mäßiger Ausübung der Servitut die Reinerträge derselben belaufen werden, und zu
welchen Zeiten die Erträge nach Maßgabe des Alters der verschiedenen Bestände be-
gogen werden können.

Bei Bezahlung der sich hiernach ergebenden Kapitalwerthe kommt danndas Inter-
usurium nach den einfachen Zinsen mit 4 pro Cent in Abzug.

8.65.
Unter dem Beholzungsrechte wird die Befugniß verstanden, jährlich, oder auch

in längeren Zeiträumen, aus einer fremden Waldung entweder eine bestimmte Quote
des darin zu schlagenden Holzes, oder bestimmte Gattungen von Waldbäumen, oder
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ein bestimmtes Quantum Brennholz, oder gewisse Holzsorten, oder Windbrche, oder
Bauhölzer je nach dem Bedürfnisse, zu entnehmen.

8. 66.
Bei Ablösung solcher Beholzungsrechte ist der, im Durchschnitte aller Jahre der

Umtriebsperiode nach der zeitherigen Wirthschaftsart zu envartende, Ertrag des bela-
steten Waldes und der Umfang und Wertb der Berechtigung unter Anrechnung des Auf-
wandes des Berechtigten zu bestimmen.

Besteht die Berechtigung darin, die Verabfolgung eines bestimmten Holzguan-
tums von dem Verpflichteten verlangen zu können, so muß der Werth, welchen die Be-
rechtigung für den Empfänger des Holzes hat, unter Abrechnung etwaiger Gegen-
leistungen ermittelt werden.

Kann der Berechtigte die Abgabe von Hölzern je nach dem Bedürfnisse verlangen,
so ist das zu entschädigende Quantum nach einem Durchschnitte pro Jahr festzustellen.

S. 67.
Die Befugniß, Gras, Raff= und Leseholz zu holen, Stöcke zu roden, Waldstren

und Waldfrüchte aller Art zu sammeln, sind bis zum Beweise des Gegentheils nur als
Vergünstigungen anzusehen, die von den Waldeigenthümem den Bedürftigen ohne
Rechtsverbindlichkeit eingeräumt und daher durch dieses Gesetz in keiner Weise berührt
werden.

Sollte sich ergeben, daß solche Nutzungen hier und da auf einem Serwitutrechte
beruhen, so unterliegen dieselben der Ablösung nach den in den §§.54 und 68 enthal-
tenen Bestimmungen.

5. 68.
Bei der Ablösung der im vorigen F. enwähnten Sewituten ist zunächst der Nutzen,

den die Ausübung derselben dem Berechtigten gewährt, unter gehöriger Berücksichtigung
des Umfangs des abzulösenden Rechtes und der Bewirthschaftungsart des dienstbaren
Grundstücks zur Zeit der Provocation zu ermitteln. Der Werh der von dem Berech-
tigten aufzuwendenden Arbeitszeit, nach Maßgabe der orksüblichen Tagelohnpreise be-
rechnet, ist in Abzug zu bringen und hiernach die dem jährlichen Reinertrage ent.
sprechende Geldrente (Jahresrente) festzustellen.

Bezüglich der Entrichtung und Ablösbarkeit der Rente durch Kapital finden die
oben ertheilten Vorschriften analoge Anwendung.

44
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8. 69.
Vom Eintritte der Wirksamkeit dieses Gesetzes an soll keine nach demselben ablös-

bare Sewitut durch Verjährung erworben werden können.
Es sind daher bei einer künftig in Frage kommenden Verjährung nur diejenigen

Besitzhandlungen zu berücksichtigen, welche vor jenem Zeitpunkte stattgefunden haben.

III. Abschnitt.

Von den IGereine heunge
S. 7

Der Theilung nach den immge 768 Gesetzes unterliegen alle ländlichen
undForstgrundstücke, welche entwed#a) einer oder mehreren Erneimen gemeinschaftlich mit dem Domainen-Fisus oder

einem oder mehreren Gütern gehören, oder
b) sich im Miteigenthume mehrerer Gemeinden oder mehrerer Güter oder des Do-

mainen-Fiscus und eines oder mehrerer Güter befinden, oder
e) dergestalt Eigenthum einer Gemeinde sind, daß ihr Ertrag nicht zur Bestrei-

tung des Gemeindehaushaltes bestimmt ist, sondern ihre Benutzung den einzelnen
Gemeindegliedern zusteht.

8. 71.
Rücksichtlich der Aenger und Lehden ist bis zum Beweise des Gegentheils anzu-

nehmen, daß sie Eigenthum derjenigen Gemeinden, resp. Gter sind, welche dieselben
in Benutzung haben.

Bezüglich der einer Gemeinde allein, oder in Gemeinschaft mit Gütern gehörigen
Grundstücke dieser Gattung ist im Zweifel anzunehmen, daß dieselben Eigenthum, resp.
Miteigenthum der Gemeinde in dem §. 70 unter e bezeichneten Sinne sind.

8. 72.
Zur Provocation auf Theilung ist in den §.70 unter a und 1bezeichneten Fällen

jedes betheiligte Gut, der Domainen-Fiscus und jede betheiligte Gemeinde berechtigt.
Ueber die Provocationim Falle unter c K. 70 entscheidet der nach der Größe der

Antheile und nicht nachder Kopfzahl zu berechnende 4.Theil der zur Gemeindegehörigen
undin derselben ansässigen Nutzungsberechtigten.

Dieselbe Stimmenzahl genügt auch, sowohl um den in den obigen Fällen auf die
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Gemeinde im Ganzen, d. h. auf die Gesammtheit der Gemeindemitglieder, kommenden
Antheil, als auch die einer Gemeinde allein zustehenden Allmenden — (§.70 unter c.)

zurrehi unter die einzelnen zuupgeferchtige zu bringen.8. 73.
Eine Provocation aufGeneicheistheilmgg ist dann nicht zulässig, wenn dieletztere

nach dem Ermessen der Auseinandersetzungsbehörde ohne gleichzeitige Zusammenlegung
der Grundstücke nicht mit Vortheil für diebetreffenden Interessenten ausführbar ist, und
die Voraussetzungen für eine solche nicht vorliegen.

S. 74.
Der Antrag auf Gemeinheitstheilung kann sowohl auf sämmtliche gemeinschaftliche

Grundstücke, als auch auf einzelne derselben, so daß die übrigen in Gemeinschaft
bleiben, gerichtet werden.

 75.
Forstgrundstücke dürfen überall nur dann getheilt werden, wenn die einzelnen zu

bildenden Antheile entweder zu forstmäßiger Benutzung geeignet bleiben, oder na
ihrer Bodenbeschaffenheit und Lage mit größerem, nachhaltigem, Vortheile als Artland
oder Wiese genutzt werden können und aus einer Theilung keine Nachtheile für das ge-
meine Wohl zu besorgen sind.

8. 76.
Als zur sorstmäßigen Benutzung geeignet sind die zu bildenden Theilstücke nur

damn anzusehen, wenn sie in dem zur Theilung gebrachten gemeinschaftlichen Forste
Wirthschaftsganze von

n) 200 Morgen bei Hochwaldbetriebe,
b) 150 Morgen bei Mittelwaldbetriebe und
) 50 Morgen bei Niederwaldbetriebe

bilden.
8. 77.

Die Zulässigkeit der Theilung der unter den Begriff des §. 70 sub e fallenden
Forstgrundstücke ist außer den Voraussetzungen der §§. 75 und 76 noch von der Zustim-
mung des Fürstlichen Ministeriums, Abtheilung des Innern, abhängig.

8. 78.
Bei jeder Theilung bleibt es mehreren Theilnehmern unbenommen, ihre Antheile

zusammenzuwerfen und in einem Stücke, hinsichtlich dessen sie sodann blos als Miteigen-
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thmer anzusehen sind, ausweisen zu lassen, um auf diese Weise der Gefahr zugroßer
Zersplitterung vorzubeugen.

In diesem Falle, so wie dann, wenn die einzelnen Theilstücke zu größeren Forsten
des Berechtigten geschlagen werden, können dieselben auch geringer sein als die im §.76
genannten Flächen; es müssen jedoch die zusammengelegten Theilstücke in jedem Falle
mindestens den dort angegebenen Umfang erreichen.

. 79.

Statt der Theilung kann auch eine Verãußerung von Gemeindegrundstucken,deren
Ertrag nicht zur Bestreitung des Gemeindehaushaltes bestimmt ist (Allmenden), statt-
finden, insofern nur der dabei zu erlangende Kaufpreis oder sonstige Vortheil zum blei-
benden Nutzen der ganzen Gemeinde, bezüglich ihrer sämmtlichen dabei betheiligten Mit-
glieder verwendet wird.

Im Falle des Zusammentreffens eines Antrages auf Veräußerung mit einem gleich-
begründeten Antrage auf Theilung ist dem letzteren der Vorzug zu geben.

8. 80.
Bei jeder Gemeinheitstheilung sind etwa vorhandene gemeinschaftliche Lehm.,

Thon-, Sand= und Mergel-Gruben und andere derartige Anlagen, insofern es nöthig
erscheint, zur ferneren gemeinschaftlichen Benutzung vorzubehalten.

8. 81.
So oft eine Theilung oder Veräußerung von Allmenden vorgenommen werden soll,

ist zuvor nicht nur von dem nach der Verfassung der betreffenden Gemeinde zur Dispo-
sition über ihr Vermögen berechtigten Organe in sorgfältige Berathung zu ziehen, ob es
nicht für das Gemeindewesen vortheilhafter sei, die fraglichen Allmenden, bezüglich den
auf die einzelne Gemeinde als solche fallenden Theil derselben, dem eigentlichen zur
Bestreitung des Gemeindehaushaltes bestimmten Gemeindevermögen einzuverleiben,
sondern es bleibt auch in allen Fällen, in welchen einesolche Einverleibung nicht beschlos.
sen wird, die Entscheidung der obigen Frage der zur Aufsicht über die Gemeinde-Ange-
legenheiten berufenen Verwaltungsbehörde überlassen.

Uebrigens ist die Zulässigkeit einer solchen Einverleibung von der Voraussetzung
abhängig, welche die Gemeinde-Ordmig Artikel 139 vorschreibt, und den dort gege-
benen Beschränkungen untenvorfen.

8. 82.
Ist das zu theilende Grundstück mit Dienstbarkeiten belastet, welche nach der Thei-
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lung nicht in unverändertem Maße würden ausgeübt werden können, oder welche der
freien Benußung der einzelnen Theile hinderlich sein würden, so müssen diese Serwituten,
wenn der Sewitutberechtigte nicht ohne vorgängige Ablösung in die Theilung willigt,
vor letzterer abgelöst werden.

Sind dagegen solche Servituten nach den Bestimmungen dieses Gesetzes der Ablö-
sung nicht unterworfen und von der Beschaffenheit, daß ihre Ausübung nur einen Theil
des belasteten Grundstücks factisch erfordert, oder können sie nach dem Ermessen der
ausführenden Behörde ohne Nachtheil des Berechtigten auf einem bestimmten oder auf
einem anderen, als dem davon bisher betroffenen Theile dieses Grundstückes ausgeübt
werden, so kann das in ihnen liegende Hinderniß der Theilung sowohl durch Beschrän-
kung der Sewitutberechtigten auf den zur Ausübung ihres Rechteserforderlichen Raum,
als auch durch Anweisung eines anderen geeigneten Platzes gehoben werden.

Eine solche Beschränkung oder Anweisung eines anderen Platzes müssen sich, ebenso
wie der Dienstbarkeitsberechtigte, auch sämmtliche Gemeindeglieder gefallen lassen.

8. 83.
Jede Theilung auf Grund dieses Gesetzes erfolgt nach dem Verhältnisse des Um-

fanges der jedem Theilungs-Interessenten zustehenden Berechtigung zur Theilnahme an
der Benutzung der fraglichen Grundstücke.

8. 84.
Wo dieser Umfang der Theilnahme-Berechtigung der vorhandenen Interessenten

durch Vertrag, Statut, Obsewanz, oder rechtskräftiges richterliches Erkenntniß be-
stimmt ist, findet die Theilung nach diesem Maßstabe statt.

. 86.

Gemeinschastliche Weideplätze sind da, wo es an solchen Normen fehlt, unter die
als Miteigenthümer betheiligten Güter und Gemeinden nach dem oben F. 20 fl. gege-
benen Maßstabe zu theilen.

 86.
Andere Grundstücke werden, wenn es an den im §. 84 erwähnten Normen man-

gelt, unter die im §. 70 unternund bbezeichneten Miteigenthümer nach dem durch-
schnittlichen Nutzungs-Ertrage getheilt, welchen jeder derselben im Verlaufe der letzten
der rwestn vorhergegangenen zehn Jahre von dem zu theilenden Grundstücke ge-
zogen hat.
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S. 87.

Bei Theilung eines auf eine Gemeinde gefallenen Antheiles von gemeinschaftlichen
Weiden oder anderen Grundstücken, oder auch der einer Gemeinde allein gehörigen
Allmenden unter ihre Mitglieder werden in Ermangelung der §F.84 bezeichneten Normen
dieselben Grundsätze in Anwendung gebracht, die nach §. 85 und bezüglich §. 86 bei
der General-Theilung der betreffenden gemeinschaftlichen Weiden oder anderen Grund-
stücke zur Maßgabe dienen.

Sind jedoch die Nutzungen des zur Theilung gelangenden Grundstückes von der
Art, daß ihrer Natur nach der größere oder geringere Ländereibesitz aufdie Theilnahme=
berechtigung der einzelnen daran von Einfluß nicht ist, so ist überall von der Gleichheit
der Theilnahmeberechtigung nach den Baustellen auszugehen.

S. 88.
Die Stellen der Pfarrer, Schullehrer und Kirchendiener auf dem Lande sind,

insofern sie nicht von der Mitbenutzung der zu theilenden Grundstücke unzweifelhaft aus-
Geschlossen waren, als theilnahmeberechtigte Gemeindeglieder anzusehen, jedoch, soviel
die etwa zu theilendenGemeinde=Holzungen anlangt, die Pfart- undSchulftellen nur
insoweit, als kein eigeneszumBedarfeausreichendes Pfarr- oder

Auf die Stellen der Geistlchen, Lehrer und Kirchendiener in denStädten und
Stadtflecken findet diese Bestimmung nur da Anwendung. wo entweder mit rei
Landwirthschaftverbunden, oder woderen Theilnah9 * DFêM’ 4

8. 89.
Die Vermuthung streitet dafür, daß unangesessene Gemeindeangehörige kein Recht

zur Theitnahme am Allmendengenusse haben.
Wird aber ein solches Recht nachgewiesen, so können dieselben zwar weder auf

Theilung antragen, noch für sich ein in ihr Eigenthum übergehendes Theilstück verlan-
gen, sie haben aber Anspruch auf eine Entschädigung.

Diese wird — sie möge in Land, Rente oder Kapital bestehen — immer der Ge-
meinde als solcher gewährt, welche ihrerseits jedem betheiligten unangesessenen Gemeinde-
gliede eine dem Werthe seines Mitbenutzungsrechtes entsprechende Nutzung zukommen
läßt, so lange seine Mitberechtigung dauert.

Spätereintretende unangesessene Gemeindeglieder haben auf diese Abfindungkeinen
Anspruch, so daß dieselbe mit der Zeit auch ganz in die Benußzung der Gemeinde als
solcher tritt.
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8. 90.
Besondere Benutzungsrechte, welche entweder einzelnen Gemeindegliedern, oder

einer Classe derselben, oder einer Innung, oder anderen Corporationen an dem gemein-
schastlichen Grundstücke vor den übrigen Interessenten zustehen, sind bei der Theilung
wie Servituten zu behandeln (vergl. §. 82).

8. 91.
Der Werih der zu theilenden Grundstücke ist, wenn sich kein kürzerer Weg aus-

findig machen läßt, durch Vermessung und Bonitirung zu ermitteln.
ç 8. 92.

Von dem ermittelten Werthe ist dann jedem Interessenten nach Verhältniß der für
ihn festgestellten Theilnehmungsrechte seine Abfindung in möglichst zusammenhängender
und für ihn vortheilhafter Lage auszuweisen.

8. 93.
KeinTheilnehmer kann seine Abfindung von einer jeden Gattung der zu theilenden

Grundstücke besonders verlangen, sondern er mus dieselbe auch selbst in ein er Gattung
annehmen, wenn dadurch eine angemessene Planlage erzielt wird.

8. 94.
Im Uebrigen ist hinsichtlich der Bonitirung und Ausweisung der Abfindungspläne

nach den Bestimmungen der 5. 106 ff. zu versahren. Kommen bei den zu vertheilenden
Grupostücken Obstbaumplantagen in Frage, welche von den Gemeinden auf gemeinschaft-
lichen Tristrasen und Aengern mit Einwilligung der Triftberechtigten angelegt worden
sind und deren Erträgnisse in die Gemeindecasse fließen, so ist bei der Planlage thunlichst
darauf Rücksicht zu nehmen, daß dergleichen Plantagen den betreffenden Gemeinden
wieder überwiesen werden. Kamn dies jedoch nach dem Ermessender Aussührungsbehöne
in Rücksicht auf die zweckmäßige AusweisungderübrigenAbf
so müssen sich die im Besitze der Pflanzungen befindlichen Gemeinden deren Abtretung
gegen Entschädigung gefallen lassen.

Haben bei Anlagen derin Frage befindlichen Obstplantagen mit den Triftberech-
tigten wegen deren Zustimmung zur Aulage besondere Verhandlungen sichtstattgefunden,
so ist deren erfolgte Einwilligung anzunehmen, wenn von ihnen innerhalb der ersten
zehn Jahre nach der PflanzungEimenungen nicht gemacht worden sind.Fürsll. Schwarzb. Nurolst. Gesegsamml.A
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8. 96.

Forstgrundstücke sind, insofern durch Uebereinkunft der Interessenten nicht ein An-
deres bestimmt wird, lediglich nach dem Werthe des Bodens zu theilen und die Holz-
bestände besonders nach der Taxe von Sachverständigen auszugleichen.

Soveit es ohne Beeinträchtigung einer dauernd zweckmäßigen Planlage irgend
geschehen kann, muß dabei jedem Betheiligten sein Antheil an den Holzbeständen in
naturn wiedergewährt werden.

Ist dies aber gar nicht möglich, so kann die Ausgleichung nach Wahl der Ver-
pflichteten durch Geld, oder durch Abgabe eines bestimmten, entweder auf einMal,
oderin bestimmten Zeiträumen zu verabreichenden, Holzguantums erfolgen.

Auch ist es zulässig, daß die auf der einem Interessenten überwiesenen Absindung
stchenden, aber nicht zu dieser gehörigen, Bestände bis zu ihrer im Voraus genau zu be-
stimmenden Haubarkeit stehen bleiben können, dergestalt, daß derjenige, dem der betref-
sende Grund und Boden überwiesen worden, erst nach der Hinwegnahme der fraglichen
Beständein dessen freien und ungehinderten Besitz tritt.

S. 97.
Ist ein Gemeindegrundstück von Seiten der Gemeindeglieder oder einiger derselben

dazu benutzt worden, daß die von ihnen gehaltenen Schweine oder Gänfe darauf geweidet
worden sind, so ist bei der Theilung nur insoweit darauf Nücksicht zu nehmen, als eine
eigentliche Behütung mit diesen Viehgattungen (mittels eines Hirten) regelmähig statt-
gefunden hat.

Der Vortrieb während der letten zehn Jahre vor Einleitung des Auseinandtr=
setzungs-Verfahrens bestimmt das Theilnahme-Verhältniß.

S. 98.
Kleine Abweichungen von dem bei der Theilung zu beobachtenden Verhältnisse.

welche mit Rücksicht auf die Beschaffenheit und Lage des zu theilenden Grundstückes
nicht vermieden werden können, dürfen auch mit Geld ausgeglichen werden.

8. 99.
Kein Theilnehmer darf durch die Thrilung an der Benutzung seiner ihm sonst zu-

stehenden Grundstücke dauernd behindert, noch darf ihm solche wesentlich erschwert oder
beeinträchtigt werden.

« 8. 100.

Insoweit es zur Beseitigung einer solchen Behinderung oder Erschwerung noth-
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wendig ist, kann eine Auflegung neuer Servituten auf den zu theilenden Grund und
Boden erfolgen.

Auch können bei Koppelhütungen die Theilstücke derselben mit dergleichen Sewl-
tuten belastet werden.

IV. Abschnitt.
Von Znsammenlegung der Grundstücke.

§S. 101.
Elne Zusammenlegung der Grundstücke, d. h. ein solcher Umtausch durch einander

liegender, verschiedenen Besitzern gehöriger, Grundstücke, durch welchen für jeden dieser
Besitzer eine möglichst zusammenhängende und nahe, sowie überhaupt für die Bewirth-
schaftung seines Grundbesitzes günstige. Lage desselben bezweckt wird, findet auch gegen
den Willen eines Theiles der Besitzer statt, wenn mindestend der vierte Theil der
Stimmen der gesammtenBesitzer der im §. 102 bezeichneten Grundstücke in einem be-
stimmten Bezirke sich für die Zusammenlegung entscheidet.

S. 102.
Eine Nöthigung zur Zusammenlegung ist nur bezüglich folgender Gattungen von

Grundstücken zulässig:
a) wegen der Accker,
h) wegen der Wiesen,
) wegen der Aenger und Lehden,
4) wegen der im Gemenge liegenden, verschiedenen Besitem gehörigen Forstgrund.

stücke, ingleichen wegen dervereinzelt im Felde liegenden Holzblößen, Wald- und
Busch-Parcellen, wenn letztere (Holzblöhen) nach dem Ermessen der Ausein=
andersetzungs-Behörde mit größerem Vortheile als Artland oder Wiese benutzt
werden können.

Als Parcelle im Sinne dieses Gesetzes ist ein Forstgrundstück nur dann anzusehen,
wem sein Umfang hinter den §.6 angegebenen resp. Flächengrößen zurlickbleibt.

8. 103.
Eine Zusammenlegung von Grundstücken ohne gleichzeitige Ablösung der darauf

haftenden Weiderechte kom nicht stattfinden.
8. 104.

Das Stimmenrecht elnes jeden bethelligten Besihers wird nach de Verhältiisse
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seines Grundbesitzes, insoweit derselbe zu den im §. 102 bezeichneten Gattungen ge-
hört, bemessen, dergestalt, daß auf jeden Acker ortsüblichen Maßes Grundbesitz im
Flur= oder Forstbezirke eine Stimme gerechnet wird.

Bezüglich der Ermittelung der Ackerzahl kommen die Bestimmungen des S. 7 zur
Anwendung.

5. 105.
Hat ein Grundbesiher in den Fluren mehrerer Gemeinden Grundstücke, jedoch

mu in einer Flur einen Winhschaftshof, so ist, wenn die Zusammenlegung in den
Frren eintritt, in welchen er als Flurgenosse (Forense) betheiligt ist, nach Möglichkeit
darauf zu sehen, daß seine Antheile in jeder Flur in eine günstige Lage zum Wirth-
schaftshofe gelegt werden. «

§.106.
Jeder Zusammenlegung muß eine specielle Vermessung und Bonitirung aller dabei

betheiligten Grundstcke vorangehen.
8. 107.

Bei der Bonitirung ist jedes Grundstück zu demjenigen Ertragswerthe abzuschãtzen,
welchen es nach seiner natürlichen Bodenbeschaffenheit und dem zur Zeit der Abschätzung
vorhandenen Zustande jedem Besitzer bei gehöriger, dem Landesgebrauche und den ört-
lichen Verhältnissen entsprechender, wirthschaftlicher Benutzung gewähren kann.

S. 108.
Auf einen durch Düngung, oder andere Hülfsmittel herbeigeführten, ungewöhn-

lich hohen, oder einen durch Vemachlässigung gesunkenen Culturzustand ist dabei nur
in soweit Nücksicht zu nehmen, als hierdurch die Ertragsfähigkeit des Grundstücks blei-
bend erhöht oder vermindert worden ist.

Der neueste Düngungs= und Bestellungszustand kommt bei der Bonitirung nie-
mals in Anschlag, sondem bleibt, ebenso wie alle anderen zusälligen Werthgegenstände.
einer besonderen Ausgleichung vorbehalten.

8. 109.
Vorhandene Drain-Anlagen sind, wenn sie nach einem zweckmäßigen Plane in

gehöriger Tiese und mit tüchtigem Material ausgeführt sind, dann als bleibende Boden-
melioration zu berücksichtigen, wenn sich deren guter Erfolg bereits bewiesen hat.

Bei der Bonitirung drainirter Grundstücke ist
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1) l Bodenbeschaffenheit zum Grunde zu legen, wie sie sich nach der Drainirungdarstellt.e

2) der auf Instanderhaltung derDrainanlagen zu machende Aufwand bei Ermit-
telung des jährlichen Reinertrages nach einem Durchschnittssatze in Abzug zu
bringen und,

3) hiernach der Ertragswerth des durch Drainirung verbesserten Bodens im Ver-
hältniß zu anderem, der Drainirung nicht bedürstigen, Boden von gleicher
Ertragsfähigkeit zu bestimmen.

8. 110.
Ist nach der Bonitirung der Werth eines Grundstücks durch Naturereignisse, oder

auch durch unwirthschaftliche Behandlung des Eigenthümers (namentlich durch unzu-
längliche Düngung) vermindert worden, so hat der letztere denjenigen, welchem das
Grundstück bei derZusammmenlegung zugetheilt worden ist, wegen der Werthaevermin-
derung in Gelde zu entschädigen.

Im Falle der Insolvenz des ursprünglichen Eigenthümers ist das Grundstück noch-
mals zu bonitiren und demjenigen, der es zugetheilt erhalten, der Werth desVerlorenen
in Gelde zu ersetzen, welches von den Interessenten nach Maßgabe ihrer Theilneh-
mungerechte aufzubringen ist.

8. 111.
Aenger und Lehden sind, wenn sie sich zur Umwandlung in Ackerland oder Wiesen

eignen, unter Abrechnung der hierzu nöthigen Culturkosten zu ihrem künftigen Werthe
als Ackerland oder Wiese abzuschätzen und müssen von jedem Betheiligten zu diesem
Werthe angenommen werden.

Diese Bestimmung findet auch Anwendung auf Forstgrundstücke, insofern dieselben
mit Genehmigung der ressortirenden Behörde in Land oder Wiese verwandelt werden
sollen.

8. 112.
Bei Entwerfung des Zusammenlegungsplanes ist darauf Rücksicht zu nehmen,

daß zu den erforderlichen Communicationswegen, zu den übrigen nöthigen Wegen und
Triften und zu anderen, für die Bewirthschastung der gesammten und der einzelnen
Grundstücke nöthigen, Anlagen, z. B. Entwässerungsgräbenu.s.w. der erforderliche
Grund und Boden ausgewiesen wird. Communicationswege sind möglichst gerade
undin gehöriger Breite, Triftwege in der Regel drei Ruthen Preußischen Maßes und
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nur bei größerer Länge vier Ruthen breit anzulegen, während die erforderlichen Cultur-
wege (Feldwege) auf das Bedürfniß zu beschräuken sind.

Bei Legung derjenigen Wege, welche mit Geschirr passirt werden müssen, ist in-
dessen die gerade Richtung nur insoweit thunlichst zu verfolgen, als die Steigung des
Terrains das Befahren durch die mit gewöhnlicher Belastung beschwerten landwirth-
schastlichen Geschirre ohne außergewöhnliche Spannkräfte ausführbar erscheinen läßt.

Das desfallsige Bedürfniß am Boden ist zunächst durch dasjenige Areal zu decken,
welches dadurch gewonnen wird, daß bisherige Anlagen dieser Art, Wege und Triften,
durch Zusammenlegung ganz oder theilweise erspart werden.

Dabei sich ergebende Ueberschüsse werden unter sämmtliche Interessenten nach Ver-
hältniß ihrer Theilnahmerechte vertheilt, wobei indeß dasjenige Areal, welches nicht
zu den eigentlichen Wegen gehört, sondern neben deuselben gelegen ist, z. B. Rasen-
tänder 2c., nach den im §. 111 aufgestellten Grundsätzen behandelt werden muß.

Nach dem Verhältnisse der Theilnahmerechte hat aber auch ein jeder zu dem
etwaigen Mehrbedarfe sich einen Beitrag anrechnen zu lassen.

S. 113.
Die Forderung eines jeden Betheiligten wird demnach durch den ermittelten Werth

seines innerhalb der betreffenden Flur belegenen, bezüglich des aus Nebenfluren heran-
zuziehenden Grundbesitzes unter Hinzurechnung des auf ihnfallenden Weidewerthes und
seiner Antheile an den etwa zur Vertheilung gekommenen gemeinschaftlichen Grund-
bucken und Nutzungen festgestellt.

iervon werden die für Aulegung neuer Wege und sonstiger Anlagen der im vor-
herigen §. envähnten Art etwa zu machenden Abzüge pro ruln gekürzt.

. §.1l4.

Auf der Regalität nicht unterliegende Fossilien ist bei Entwerfung des Planes un-
bedingt Nücksicht zu nehmen, soweit deren Lagerstätten bei Einleitung der Auseinander-
setzung bereits aufgedeckt waren. Im entgegengesetzten Falle kaun auf das Vorhanden-
sein von Fossilien bei der Planlage nur dann Rücksicht genommen werden, wenn die
Interessenten bis zur Entwerfung des Planes darauf aufmerksam gemacht haben, und
die Existenz und der Werth der Fossilienlager ohne bedeutende bergmännische Unter-
suchungen noch festgestellt werden können.

S. 115.
Nach dem Umfanze der Forderung (dem Sollhaben) maß ein seder Interessent in



1 8 5 6. 35
Grund und Boden von demselben Ertragswerthe durch einen, oder, wenn dies die
Wraalität nach dem Ermessen der Ausführungsbehörden nicht zuläßt, durch mehrere
Pläne in möglichst zusammenhängender und überhaupt für die Bewirthschastung gün-
stigerLageabgefunden werden.

8. 116.
Die den kleinen Grundbesitzern auszuweisenden Abfindungspläne sind, insoweit

es nach der Localität ohne erheblichen Nachtheil für die übrigen Interessenten geschehen
kann, möglichstin die Nähe des Ortes zu legen.

. 117.

Die. den Hausbesihern zu gewãhrende Landabfindung tritt zu dem betreffenden
Hausein das Verhältniß eines untrennbaren Pertinenzstückes.

Eine Dispensation von dieser Bestimmung zu ertheilen, ist nur das Fürstliche

Ministerium, Abtheilung des Innern, kn
S. 118.JFeder Abfindungsplan ist mit den zur cizceshem und Behütung erforder-

lichen Zugängen zu versehen.
Wege-, Wende= und andere Sewituten der Art dürfen daher nur ausnahmsweise,

wo es sich nach der Oertlichkelt durchaus nicht verineiden lãßt, beibehalten oder aufge-
legt werden.

8. 119.
Jeder Betheiligte ist verbunden, sich einen Austausch seiner Grundstücke, sowohl

der nämlichen, als auch der einen Gattung gegen dit andere, gesallen zu lassen, mit
der Ausnahme jedoch, daß Niemand zur Eintauschung von Holzboden gegen Artland
oder Wiesen gezwungen werden kann, es sei denn, daß dies zur Herstellung besserer
Plangrenzen nothwendig wäre.

Auch hutfreie Grundstücke sind von dem Umtausche nicht ausgenommen, insofern
ihre Einwerfung in die Zusammenlegungömasse zur Arrondirung der Pläne wesentlich
beiträgt.

S. 120.
Fermer muß jeder Betheiligte eine im Vergleiche zu seinem bisherigen Grundbesitze

größere oder kleinere Fläche, je nach der geringeren oder höheren Bonität des ihm als
Ersat zu gewährenden Landes, annehmen, insofern nur durch das letztere seine Forde-
rung nach den stattgehabten Werths-Ermittelungen überhaupt gedeckt wird.
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Jedoch ist überall so viel als thunlich darauf Bedacht zu nehmen, daß jeder Bethei-
ligte seine Absindung in Grundstücken von gleicher Gattung und gleichen, oder doch den
Classen, in welche seinbisheriger Grundbesitz eingeschätzt war, möglichst nahestehenden
Bodenclassen erhält. n n

Jedem Betheiligten find ferner die Grundstücke, welche er durch die Verkauschung
empfängt, möglichst in derselben Entfemung vom Wirthschaftöhofe anzuweisen, in welcher
die abzutretenden Grundstücke durchschnittlich belegen sind.

Ist solches aber nach der Localität nicht vollständig zu erreichen, ohne daß der
Zweck der Zusammenlegung überhaupt und insbesondere die Berücksichtigung der im
§. 115 gegebenen Vorschriften beeinträchtigt würde, so ist jeder Betheiligte verbunden,
seine Abfindung auch in einer größeren Entfernung anzunehmen.

In einem solchen Falle bleibt es dem Emessen der ausführenden Behörde über-
lassen, zu bestimmen, ob und wie weit dem Berechtigten wegen der größeren Entfer-
nung eine Entschädigung gebühre.

Diese ist in der Regel in Gelde zu gewähren und von sämmtlichen Interessenten
nach Verhältniß ihres Sollhabens zu tragen.

8. 122.
Sind der Localität nach, z. B. mit Rücksicht auf die Ausweisung der nöthigen

Communicationswege, bisweilen kleine Abweichungen zwischen der Forderung eines
Betheiligten und dem Werthe seiner Abfindung nicht füglich zu vermeiden, so können
dieselben auch mit Gelde ausgeglichen werden.

Jedoch darf die mit Gelde auszugleichende Differenz die Höhe von drei Prozent
der Forderung niemals übersteigen.

Auf etwaige Nachregulirungen nach ersolgter Planlage findet diese Bestimmung
aber keine Anwendung.

. 123.

Unter keinen Umständen ist aber ein Interessent verbunden, eine solche Planlage
anzunehmen:

1) die wegen der Stelle, an der sie gelegen, wegen großen Mißverhältnisses zur
Lage und Größe seines bisherigen Grundbesitzes von ihm nur mit besonderer
Schwierigkeit bewirthschaftet werden könnte, oder

2) durch welche er einer bisher von mehreren gemeinschaftlich getragenen Gefahr der
Beschädigung der Substanz der Grundstücke durch Naturereignisse, z. B. durch
Versandung, Avulsion u. s. w. allein ausgesetzt, oder
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3) henöthigt wülde, sein Geschäft zu verlegen, oder eine wesentliche Umänderung
seiner bisherigenWirthschaftsführung vorzunchmen, oder

4) die ihm den Anbau einer früher erzeugten Hauptfruchtsorke — Noggen, Weizen
— unmöglich macht.

8. 124.
Ale solche wesentliche Umänderungen sind zu erachten:

1) wenn eine bisherige Ackewwirthschaft in eine Viehzüchterei umgewandelt werden
müßte und ungekehrt;

2) wem ein Hauptzweig der Wirthschaft, der im überwiegenden Verhältnisse zu
den übrigen stand, ganz oder doch größtentheils aufgegeben werden müßte, oder
nur durch Anlegung neuer Fabrikations, Anstalten erhalten werden könnte;

3) wenn ein Gespam haltender Ackerwirth solches künftig nicht mehr halten könnte
und seine Ländereien mit der Hand bebauen müßte und umgekehrt.

§. 125.
Die Ausgleichung der zusälligen Werthsgegenstände anlangend (F. 108), so

wird auf den Antrag der Betheiligten der neueste Dungungszustand, welcher die örtlich
üblichen Saaten noch nicht getragen hat, gleich den übrigen auf periodische Nutzungen
schon verwendeten Bestellungskosten, bei der Ausführung von der Auseinandersehungs-
behörde sesigestellt, und es muß alsdann die nach dem Ergebnissedieser Feststellung dem
einen oder anderen Interessenten zukommende Enischädigung von den Uebernehmemn der
betreffenden Grundstücke in Gelde gewährt werden.

Die auf dem abzutretenden Grundstücke stehenden Bäume und Strzucher ist der
bisherige Interessent abzuschlagen nicht berechtigt, wenn derjenige, dem das betreffende
Grundstück überviesen wird, den von der Auseinandersetzungsbehörde festzustellenden
Werth der Bäume und Sträucher, und bezüglich bei jungen zur Versetzung geeigneten
Obstbäumen die Aupflanzungskosten zu vergüten bereit ist.

Macht der Empfänger des Planes hiewon keinen Gebrauch, so können von Seiten
der Auseinandersetzungsbehörde unter Umständen zur Wegnahme der Bäume ange-
messene Fristen, die über den gewöhnlichen Ausführungstermin binausreichen, bewilligt
werden.

Im Uebrigen sind bezüglich der Bäume und Sträucher, sowie bezüglich der Forst-
Prundstücke die 5§. 94 und 96 aufgestellten Grundsätze zu befolgen.

Fürstl. Schw. Dudolsl. Gesehsemml. XVII. 6
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126.
Die auseinandergesehten Theilnehmer erhalten die ihnen angewiesenen Entschä—

digungen mit Ausnahme des im §. 96 vorgesehenen Falles zur ausschließlichen Ve-
nutzung und freien Verfügung, insofern ihr Besitrecht und ihre Schuldverbindlichkeiten
keine Einschränkung begründen.

V. Abschnitt.
Von den Nechten und Verbindlichkelten dritter Personen.

 127.
Sin bei einer Ablösung, Gemeinheitstheilung oder Zusammenlegung dritte Per

sonen, namentlich:
1) Lehns- und FideicommisInteressenten,
2) Erbverpächter, Erbzinsherren,
3) Wieder-Kaufsberechtigte,
4) Hypothekarische Gläubiger,
5) Nießbrauchsberechtigte und Leibzüchter,
6) Pächter, U
7) Personen, welche zur Zurücknahme des Eigenthums berechtigt sind,

betheiligt, so steht denselben weder ein Widerspruchsrecht gegen die Provocation zu,
noch bedarf es einer Zuziehung solcher Betheiligten zu den Verhandlungen über die
Art und Weise der Ausführung, sondern ihre nach der Ausführung eintretenden Rechte
und Verbindlichkeiten sind lediglich nach folgenden Bestimmungen zu beurtheilen.

8. 128.
Rücksichtlich aller dieser dritten Personen gilt der Grundsatz, daß die Entschädi-

gung, welche ein Berechtigter erhält, als Surrogat der dafür aufgehobenen Rechte,
aufgelösten Gemeinschaft, oder abgetretenen Grundstücke anzusehen ist, auf welches die
Rechte aller in Frage kommenden dritten Personen von selbst übergehen.

Auch die auf den abgetretenen Grundstücken haftenden Abgaben gehen von selbst
auf die dafür eingetanschten Abfindungsgrundstücke über.

F. 129.
Was die Rechte dritter Personen an der für abgelöste Sewituten zu zahlenden

Geldentschädigung an JahresrentenvderAblösungs-Kapitalien,sowiedasKündigungs
recht des Pächters eines seritutberechtigten Grundstückes anlangt, so finden die bezüg-
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lichen Bestimmungen des Gesetzes vom 27. April 1849, die Ablösung der Frohnen,
Lehnen und Zinsen betrefsend, §§.34—39, Auwendung.

Hierbei wird indeß bestimmt, daß eine Sicherstellung der Rechte dritter Personen
in Ansehung der bei Ausführung dieses Gesetzes vorkommenden Kapitalabfindungen in
den Fällen nicht erforderlich ist, wenn

u) die Kapitalabsindung nur 20 Thlr. — 35 Fl. oder weniger beträgt, und
h) wenn das Absindungscapital nach dem Ermessen der Auseinandersetzungsbehörde

in die Substanz des Gutes nützlich verwendet worden ist.
In diesen Fällen fallen die Kapitalabsindungen den Besitzern der Grundstücke, an

welche sie gegeben werden, zur freien Disposition zu.

8. 130.
Bezüglich der zur Ausgleichung des neuesten Düngungs= und Bestellungs-Zustan-

des zu gewährenden Vergütung, so hat der Pächterin dem Falle, wenn der Verpächter
dergleichen herauszuzahlen hatte, in jedem Pachtjahre soviel an den Verpächter außer
dem Pachtgelde zu bezahlen, als nach der bei den Verhandlungen zu Grunde gelegten
Berechnungin jedem Jahre von dem mitderAusgleichung zu vergüten gewesenen Wirth=
schaftsgScorgenständenNuhen zu erwarten gewesen wäre.

Im umgekehrten Falle hat zwar der Pächter die Geldausgleichung zu empfangen,
aber am Ende des Pachtes das Grundstück in demjenigen Zustande zu übergeben, in
welchem es zu dieser Zeit in Gemäßbeit der bei der Berechnung der Geldausgleichung
angenommenen Voraussetzung bei gehöriger Bewirthschaftung sein kann und soll.

Für die hierach von dem Pachter zuerfüllenden Verbindlichkeiten haftetdie Pacht-
caution, ohne daß es einer besonderen Erklärung bedarf.

S. 131.
Hat eine Ausgleichung von Grundwerth in Gelde stattgefunden, so sind die 4yro-

centigen Zinsen der Ausgleichungssumme von dem Pachtgelde abzurechnen, wenn der
Vexpächter eine solche Ausgleichung erhielt, dagegen von dem Pächter dem jährlichen
Pachtgelde zuzusetzen, wenn der Verpächter herauszahlen mußte.

§. 132.
Die Theilung gemeinschastlicher Grundsstücke, die verpachtet sind, hat die Auf-

hebung des Pachtverhältmisses zur Folge und der Pächter hat nur dann einen Anspruch
auf Entschädigung dafür, wenn der Pachteontract vor der Verkündigung dieses Gesetzes

. s-
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abgeschlossen, oder in einem später errichteten Pachteontracte Schadloshaltung für
den Fall der Theilung ausdrücklich ausbedungen worden ist.

VI. Abschnitt.

Besondere und transitorische Bestimmungen.
8. 133.

Auf diejenigen Triftrechte mehrerer Fürstlichen Domainen der Fürstlichen Ober-
herrschaft, deren Ausübung im Jahre 1848 die ehemalige Fürstliche Cammer den be-
trefsenden Gemeinden gegenüber vorläufig unter der Voraussetzung und Bedingung ein-
gestellt hatte, daß die von den Verpflichteten zu gewährende Entschädigung nach Vor-
schrift der damals in Aussicht gestellten Ablösungsgesetze ermittelt werde, insofern deren
Ablösung noch nicht stattgefunden hat, sollen die Bestimmungen des gegenwärtigen Ge-
setzes insoweit nicht zur Anwendung kommen, als die von denbetreffenden Verpflichteten
noch zu gewährende Entschädigung nach dem unterm 27. April 1849 erlassenen Triftak-
lösungsgesetze ermittelt werden soll.

8. 134.
Sind bei diesen Verhandlungen jedoch den Umfang der abzulösenden Rechte und

Verpflichtungen betreffende Vergleiche unter den Parteien rechtsgültig abgeschlossen
worden, so behalten diese volle Gültigkeit und sind bei dem Ablösunge-Verfahren nach
gegenwärtigem Gesetze zu berücksichtigen.

8. 135.
Diejenigen Kosten, welche in Folge der nicht zum Abschlusse gediehenen Ab-

lösungs.Verhandlungen nach dem Triftablösungsgesetze vom 27. April 1849 bis jetzt
aufgelaufen sind, werden auf die Fürstliche Kasse übernommen.

8. 136.
Die Einrichtung der Behörden zur Ausführung gegenwärtigen Gesetzes, ihre Zu-

ständigkeit und das von ihnen zubeobachtendeVerfahren sollen durch ein besonderes Ge-
setz geregelt werden.

Gegenwäniges Gesetz tritt mit dem 1.Febr. 1856 in Kraft.
Alle diesem Gesetze entgegenstehenden Bestimmungen und Vorschristen, insbeson-

dere das unterm 27. April 1849 erlassene Triftablösungs-Gesetz (Gesetz Sammiung



1856. n
1849, S. 114.) werden mit Auonahme des im 8. 133 erwähnten Falles hiermit außer
Wirksamkeit gesetzt, und es sind die auf Grund dieses Gesehes bei den Fürstlichen Ab-
lösungs-Commissionen im Gange befindlichen Ablösungs-Verhandlungen so fort zu
sistiren.

Urkundlich haben Wir dieses Gesetz eigenhändig vollzogen und Unser Fürstlches
Insiegel beidrucken lassen.

So geschehen
Rudolstadt, den 7. Januar 1856.

(I. S.) Friedrich Günther, F. z. S.
v. Bertrab. Scheidt. v. Ketelhodt. v. Bamberg.

XIV. Ministerial-Bekanntmachung,
betreffend den zwischen der Königlich Preußischen und der diesseitigen Staats-
regierung abgeschlossenen Vertrag über Ansführung der im hlesigen Lande

vorkommenden Gemeinheits-Theilungen v. vom 11. Jannar 1856.

Nachdem zwischen der Königlich Preußischen und der diesseitigen Staateregierung
unterm 10. December v. Jahres ein Vertrag wegen Uebertragung der Leitung der Ge-
meinheitstheilungen und der mit denselben zusammenhängenden Geschäfte auf die Kö-
niglich Preußischen Auseinandersetzungsbehörden abgeschlossen ist, so wird derselbe nach
erfolgter Auswechselung der deefallsigen Ratifications-Urkunden in Nachstehendem zur
öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rudolstadt, den 11. Jannar 1856.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.
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Vertrag
zwischen

Seiner Majestät dem Könige von Preußen
un

Seiner Durchlaucht dem Fürsten zu Schwarzburg-Rudolstadt

Uebertragung der Leitung der Gemeinheits-Theilungen und mit denselben zusammen-
hängenden Geschäfte auf die Königlich Preußischen Auseinandersetzungs-Behörden.

Nachdem Se. Majestät der König von Preußen dem Wunsche Sr. Durchlaucht
des Fürsten zu Schwarzburg-Rudolstadt mit Bereitwilligkeit entgegengekommen sind,
die Leitung der Gemeinheits-Theilungen und Ablösungen im Fürstenthume Schwarzburg-
Rudolstadt den Königlich Preußischen Auseinandersetzungs-Behörden zu übertragen,
sind zur Feststellung der hierbei erforderlichen näheren Bestimmungen

Königlich Preußischer Seits:
der Geheime Legationsrath Hellwig,
der Geheime Ober-Regierungsrath Wehrmann

und
der Regierungsrath Heyder, .

Fürstlich Schwarzburg-Rudolstädtischer Seits:
der wirüce Geheime-Nath und Minister von Bertrab
der Fine Weinberg.

zusammengetreten und haben unter Vorbehalt der Natification folgenden Vertrag ge-
schlossen.

Artikel 1. .

Die Leitung
a) der Gemeinheitstheilungen einschließlich der Zusammenlegungen von Grundstücken

und der Aufhebung von Dienstbarkeiten (Serwituten),
b) der Ablösung von Reallasten,

sowie die Entscheidung der dabei vorkommenden Streitigkeiten soll in dem Fürstenthume
Schwarzburg-Rudolstadt durch die für die umliegenden Preußischen Landestheile dazu
berufenen Königlich Preußischen Behörden, zur Zeit die Königliche General-Commission
zu Merseburg und das Revisions-Collegium für Landes-Cultursachen in Berlin, sowie
in den dazu geeigneten Fällen das Obertribunal in Berlin, erfolgen.
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Artikel 2.
Dem Verfahren und den Entscheidungen sollen die im Fürstenthume Schwarzburg-

Rudolstadt geltenden Gesetze undVerordnungenzum Grunde gelegt werden.

Artikel 3.

Die Königlich Preußischen Auseinandersetzungs-Behörden sollen in dem Seitens
Seiner Durchlaucht des Fürsten zu Schwarzburg Rudolstadt zu erlassenden Ausfüh-
rungs- Gesetze über die Artikel 1 bezeichneten Geschäfte dieselben Befugnisse erhalten.
welche ihnen in ähnlichen Preußischen Angelegenheiten eingeräumt sind.

Artikel 4.
Die richterlichen Entscheidungen der Königlich Preußischen Behörden in den im

Fürstenthmme Schwarzburg-Rudolstadt vorkommenden Auseinandersetzungs-Sachen
ergehen unter der Formel:

In Gemäßheit des zwischen Sr. Majestät dem Könige von Preußen und
Sr. Durchlaucht dem Fürsten zu Schwarzburg-Rudolstadt geschlossenen
Staatsvertrags vom 10. December 1855.

Artikel 5. ·

DiebetreffendeslöniglichPreußischeGeneral-Connnissioniibmvcisldicharbci
tungdereinzelithiGeschäftedengeeignetenSpecials(5-ommissarimniIdGchnIctmt,führt
auch über diese ihre Unterbeamten die geschãftliche Disciplin.

Artikel 6.
Das Fürstlich Schwarzburg-Rudolstädtische Ministerium ist befugt, von der de

treffenden Königlich Preußischen General-Commission über die Lage der einzelnen Aue-
einandersehungs-Sachen jederzeit Auskunft zu erfordern. Für den Fall, daß das
Fürstliche Ministerium in einzelnen das landespolizeiliche Interesse berübrenden Punkten
der betreffenden Könzglichen General-Commission bestimmte Anweisungen zu ertheilen
hätte, wird dasselbe mit dem Königlich Preußischen Ministerium für die landwirthschaft
lichen Angelegenheiten in Communication treten, durch welches letztere dann die Beschei
dung der GeneralCommission erfolgt.

Auch in allen auf die Disciplin der Behörde oder der einzelnen Beamten Bezug
habenden Fillen wird sich das Fürstliche Ministerium an das gedachte Königliche Mini
sterium wenden, sofern dasselbe nicht vorziehen sollte, sich dieserhalb zuvörderst ummittel-
bar mit der Auseinandersetzungs-Behörde zu verständigen.



1 18562.

Artikel 7.
Die imKönigreiche Preußen wegen der Kosten und der Remunerirung der Beamten

und Sachverständigen in Auseinandersetzungs-Sachen geltenden Vorschriften, sie mögen
schon erlassen sein oder noch erlassen werden, sollen auch bei den im Fürstenthume
Schwarzburg-Rudolstadt vorkommenden in Artikel 1 bezeichneten Auseinandersetzungs-
Geschäften Anwendung finden.

Artikel 8.
Seine Durchlaucht der Fürst zu Schwarzburg-Rudolstadt verpflichten Sich, zu

den Generalkosten der Königlich Preußischen Auseinandersetzungs-Behörden, welche
aus der Königlich Preußischen Staatskasse gewährt werden, an diese einen angemessenen
Beitrag alljährlich zu zahlen. Dieser Beitrag wird für die nächsten 10 Jahre auf die
Summe von 1000 Thalern jährlich festgesetzt und bleibt für die weilere Folgezeit beson-
derer Verabredung vorbehalten.

Artikel 9.

Die Ausführung dieses Vertrages erfolgt mit dem 1. Februar 1856.
Von dem Vertrage zurückzutreten, soll sowohl Seiner Majestät dem Könige von

Preußen, als Seiner Durchlaucht dem Fürsten zu Schwarzburg-Rudolstadt nach Ablauf
von 10 Jahren und von da ab jederzeit nach einjähriger Kündigung freistehen. Eine
gleiche Kündigung soll Seiner Majestät dem Könige von Preußen innerhalb der ver-
tragemäßigen Zeit von 10 Jahren freistehen, wenn an der hinsichtlich der Auseinander=
setzungen im Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt jetzt bestehenden materiellen Gesetz-
gebung etwas geändert werden sollte.

Artikel 10.

Gegemwärtiger Vertrag soll unverzüglich zur landesherrlichen Natification vorge-
legt und die Auswechselung der Ratifications-Urkunden binnen 4 Wochenin Berlin
bewirkt werden.

Berlin, den 10. December 1855.

(L. S.) (gez.) Friedrich Hellwig. (I. S.) (gez.) Hermann von Bertrab.
(I. 8.) (gez.) Otto Wehrmann. (I. 8.) (gez.) Victor Weinberg.
(I. S.) (gez.) Eduard Hepder.

——— — ’ôâÚé
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 V. Gesetz,
vom 11. Jannar 1856, die Ausführung des Gesetzes vom 27. April 1849
über die Ablösung der Frohnen, Lehnen und Zinsen und des Gesetzes vom
7. Jan. 1856 über die Ablösung von Servituten, die Gemeinheitstheilungen

und die Zusammenlegung der Grundstücke betr.

Wir Friedrich Günther, von Gottes Guaden, Fürst zu Schwarzburg .
Nachdem zwischen Seiner Majestät dem Könige von Preußen und Uns ein unter

dem 21.December 1855 resp. 4. Jan. 1856 ratificirter Staatsvertrag geschlossen wor-
den ist, nach welchem die Gemeinheitstheilungen, Zusammenlegungen und Ablösungen
im hiesigenLande durch Königlich PreußischeBehörden ausgeführt werden sollen, so
verordnen Wir auf Antrag Unseres Ministeriums, sowie unter Beirath und mit Zustim-
mung Unseres getreuen Landtags, daß hinsichtlich der Behörden zur Ausführung solcher
Auseinandersetzungen), hinsichtlich ihrer Zuständigkeit und des von ihnen zu beobach-
tenden Verfahrens folgende gesetzliche Regeln gelten sollen.

8. 1.
Die Königlich Preußischen Auseinandersetzungsbehörden,welche jedesmal für die

dem FürstenthumSchwarzburg-Rudolstadt zunächst gelegenen Königlich Preußischen
Landestheile eingesetzt sein werden, zur Zeit die Königliche General-Commission zu
Merseburg mit ihren Specialcommissionen und bezüglich das Königliche Revisions-Col-
legium zu Berlin, sowie das Königliche Ober- Tribmal daselbst werden sich der Leitung:

a) der Gemeinheitstheilungen einschließlich der Zusammenlegungen von Grund-
stücken und der Aufhebung von Dienstbarkeiten (Sewituten),

b) der Ablösungen der Reallasten,
und der Entscheidung der dabei vorkommenden Streitigkeiten nach Maßgabe der im hie-
sigen Lande geltenden Gesetze und Verordnungen unterziehen. "

S. 2.„
Bei Ablösungen von Reallasten, bei denen der Domainen-Fiscus als Provocant

) Vergl. 7%%½% vom 2r..peit 1710, die zualehnnn . Hrchen, kr * Niuien beir., (Gel.3
Sammi. 1810, S. Gesen vom 27. April 18230, die Abänderung des K.1 Ablösungs-Gesetzes
Peir., (Ges.. Zammi. vI 5½ Oeien voem 27.Mui 1n einen zui zu o5 des Ablös.-Gesehzes
anlangend, (Ges. Samml. 1.53, S. 1//0: Gesen vem 21. Fchr. 14 über den Verialitermin bei Ablefung
von Gelr, und Naturalgrsällen, (Ges. Samml. 1851, S. 23): Gesetz vom #. dau. 1850 über Ablosung von

Tewiluten, Gemeinbeilstbeilunven und annnnn der iimseule
Fürstl. Schwarzb. Audolsl. Gesegsamml. AXyll. 7
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oder Provocat betheiligt ist, findet, soweit dieselben auf dem Wege der gütlichen Ver-
einigung durch Unsere Finanzbehörden zu Stande gebracht werden, eine Mitwirkung
der K. Pr. Auseinandersetzungsbehörden nicht statt.

Die Confirmation der über solche Ablösung errichteten Recesse erfolgt fortan durch
Unsere Justijämter. (Vergl. die Ministerial-Bekanntmachung vom 6. Mai 1850 (G.
S. 1850, S. 397.)

8. 3.
Die General-Commission und ihre Abgrordneten haben nach dem Instructions-

princip zu verfahren und sind in den anhängigen Auseinandersetzungen befugt und ver.
pflichtet, nicht allein den Hauptgegenstand des Geschäfts, sondern auch alle ander.
weiten Rechtsverhältnisse, welche bei vorschriftsmäßiger Ausführung der Auseinander,
setzung in ihrer bisherigen Lage nicht verbleiben können, zu reguliren und überhaupt
alle obrigkeitlichen Festsetzungen zu erlassen, deren es bedarf, um einen völlig geord-
neten Zustand zurückzuführen. Daraus folgt, daß sie in ihrem Geschäftsbereiche auch
das Recht haben, Execution zu versügen. Um deren Vollstreckung werden sie in der
Regel Unsere Landrathsämter, übrigens auch die andern nach Maßgabe der Executions=
ordnung vom 10. Juni 1854 (G. S. 1854, S. 137 fl.) zuständigen Behörden requi-
riren, denen sämmtlich die Befolgung dieser und anderer ressortmäsigen Requisitionen
der Auseinandersetzungsbehörden obliegt.

Sie haben bei allen und jeden Theilen des Auseinandersetzungs-Geschästes selbst-
thätig dafür zu sorgen, daß in einem folgerechten Verlaufe alles Sachgehörige herbei-
geschafftund geordnet werde.

Sie haben die Parteien zwar über Alles, was zur Sache gehört, mit ihrer Er-
klärung zu vernehmen, und jenachdem die betreffenden Puncte sireitig werden und nicht
zur gütlichen Ausgleichung zu bringen sind, dieselben zur Instruction zu stellen und zur
Entscheidung vorzubereiten; es ist aber lediglich ihre Sache, die Gegenstände jener Er-
klärungen und der zur Instruction zu stellenden Punete zu bestimmen und von den Par-
teien die Einlassung darauf zu fordern. Es ist also gar nicht erforderlich, daß eine
Partei gegen die andere als Kläger auftrete; vielmehr muß sich jede derselben auf die
von Seiten des Commissarius vder der General-Commission zu ihrer Erklärung gestellten
Puncte einlassen, und, wenn sie sich dem versagt, die Nachtbeile des Contumacialver=
fahrens gewärtigen.

Die Provocation der Extrahenten bestimmt zwar im Allgemeinen die Nichtung dee
einzuschlagenden Verfahrens. Die Auseinandersetzungsbeborden müssen dabei aber
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Kleich ins Auge fassen, was in den Gesetzen wegem dessen Ausdehnung vorgeschrie-
ben ist, nicht minder, daß die Provocation eines Theils der Interessenten in den
meisten Fällen den Beitritt vieler Anderer zur Folge bat.

Ihre Informationseinziehung und ihre (imvirkung auf die Interessenten wegen
der von der Willkühr der letzteren abbängigen Erklärungen muß also gleich anfänglich
auf den ganzen Umfang, welcher dem Geschäfte gegeben werden soll, oder doch zweck-
mäsiig und wahrscheinlich zu geben sein wird, gerichtet werden.

Bei der Informationseinziehung selbst haben sie sich keineswegs auf dasjenige,
was ihnen von den Intereisenten vorgetragen wird, zu beschränken, sondern die sich
ihnen anderweit darbietenden Quellen, ale Einnahme des Augenscheins, Einsicht der
vorhandenen Urkunden und Mien, Vernehmung anderer mit den Localverhältnissen
verlrauter Personen u. s. w., zu benutzen, um alle Nachrichten über Sach= und Rechts-
verhältnisse, welche auf die Auseinandersetzung von Einfluß sein können, auf dem kür-
zesten Wege berbeizuschaffen. Sie müssen von Amtswegen dafür sorgen, daß alle In=
teressenten zur Sache vorschriftsmäig zugezogen werden.

Ihnen liegt es ob, zu erwägen, welche von den Interessenten erhobene Ansprüche
von Einflus auf die Sache und entweder zur Erörterung zu ziehen, oder zu beseitigen,
vder doch einstweilen zurückzusetzen sind; nicht minder, welche andere von denselben
nicht zur Sprache gebrachten Puncte durch Anerkenntnih oder Entscheidung festgestellt
werden müssen, um die Theilnehmungerechte, deren Umfang und Wertheverhältnisse,
owie die Ausgleichungemittel klar zu machen.

Bei der Ausstellung des Auseinandersetzungsplanes haben sie die Wünsche der In-
teressenten zu berücksichtigen. Sie sind aber an deren Anträge in dieser Beziehung.
nicht weiter gebunden, als soweit die Wahl der Auseinandersetzungsmittel nach den Ge-
seben von der Willkühr der Intereisenten abhängig gemacht ist, und es ist der Ausein-
andersetzungaplan selbst, wie derselbe in Gemäßheit der S§. 105u.folg.des Gesetzesvom
7. Jannar 1850 nach den Localverhalinissen und dem Zwecke der Auscinandersetzung
am Passendsten erscheint, nach Recht und Billigkeit sorgsam in Vorschlag zu bringen,
uubeschadel derjenigen (Frinnerungen und Anträge, welche die Parteien in ihrem In-
lecesse zu machen für gut finden.

Ebenso haben sie hiernächst den Augeinandersetzungsreceh aufzustellen.
Den Parteien bleibt zwar wegen der nach ihrem Dafürhalten ungebührlichen Zu-

muthungen des Eommissare der Necurs an die vorgesetzte Behörde unbenommen, nichte
. 7
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destoweniger aber müssen sie bis zu deren weiteren Verfügung den Auweisungen desselben
unweigerlich Folge leisten.

Findet die General-Commission, daß die über die Auseinandersetzung abge-
schlossenen Verträge oder Vergleiche dem Zwecke der Gesetze über die Ablösungen und
die Zusammenlegung der Grundstücke, der Landescultur oder dem öffentlichen Inttresse
überhaupt widerstreben, so mus sie denselben ihre Bestätigung versagen.

S. 1.
Das Interesse des Staates hinsichtlich der landespolizeilichen Gegenstände der

Auseinandersetzung, hinsichtlich des Vermögens der Corporationen, milden Stistungen,
Schulen, Pfarreien, Kirchen und anderer geistlicher Institute haben sie von Amtswegen
wahrzunehmen, resp. zu vertreten, ingleichen dafür zu sorgen, daß die landesherrlichen
Gefälle überall sicher gestellt bleiben und, wenn nöthig, einer anderweiten Vertheilung
unterworfen werden, zu welcher die Zustimmung der Finanz-Abtheilung Unseres Mini-
steriums einzuholen ist. Kommen bei der Auseinandersetzung erhebliche Interessen der
Landespolizei, der Corporationen, Stistungen und geistlichen Institute in Betracht,
werden in Folge der veränderten Verhältnisse Aenderungen hinsichtlich der Aufbringung
und Vertheilung der Communallasten nothwendig, so haben sie sich zum Zweck der
erforderlichenRegulirungen mit Unseren Landrathsämtern in Verbindung zu setzen.

8. 5.
Die General-Commission und deren Abgeordnete sind besugt, ihre Vermittelung

auch auf solche Geschäfte, sowohl unter den Hauptparteien, als unter ihnen und anderen,
bei dem Gegenstande der Auseinandersetzung selbst nicht betheiligten, Personen auszu-
dehnen, deren Regulirung zwar in keinem nothwendigen Zusammenhange mit dem Haupt-
gegenstande der bei ihnen anhängigen Auseinandersetzung steht, welche aber zur bessern
Regulirung des Hauptgeschäfts gereichen, z. B. Verbesserung der Planlagen bei Land-
theilungen durch Zutritt eines Nachbarn, desgleichen zur Herstellung besserer Grenz-
züge und Wege, zur Erleichterung der Bewässerungs= und Entwässerungsanstalten 2c.
Deu unmittelbaren Theilnehmern an dem Hauptgeschäfte der Auseinandersetzung kann
aber die Einlassung auf solche Punkte, welche nicht nothwendig zur Verhandlung gehs-
ren, wider ihren Willen nicht aufgedrungen werden. Dasselbe gilt vondritten Personen,
die als unmittelbare Theilnehmer des Nebengeschäfts zur Sache zu ziehen sind.

Siwd die Meinungen der Interessenten zur Sache über die Zulassung solcher bei-
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läufigen Regulirungen getheilt, so soll damit vorgegangen werden, wenn auch nur ein
Viertel der Interessenten (nach dem Werthe der Theilnehmungerechte berechuet) darüber
einverstanden ist. Bei dergleichen zur Verhandlung gezogenen Nebengeschaften gellen
die nämlichen Vorschriften in Bezug auf die Amtsbesfugnisse der General-Commission
und das gesammte Verfahren, sowohl unter den unmittelbaren Theilnehmern, als wegen
Zuziehung der entfernten Interessenten, Entscheidung der Streitigkeiten u. s. w., welche
wegen Regulirung der zu ihrem Ressort gehörigen Hauptgeschäfte ertheilt sind.

8. 6.
Jede Provocation auf Gemeinheitstheilung, Zusammenlegung oder Ablösung muß

bei der General-Commission angebracht werden; doch ist es den Interessenten auch ge-
stattet, sich bei einem Special, Commissar zur protokollarischen Aufnahme und weiteren
Beförderung derselben zu melden.

Die Provocation muß enthalten:
1) einegenaue Bezeichnung des Gegenstandes und Umsanges der Auseinandersetzung,

sowie der zu Grunde liegenden Rechtsverhältnisse;
2) die Aufführung der Provocanten, Provocaten und der Grundstücke, auf welche

die Auseinandersetzung Bezug haben soll;
3) die Angabe über die nach-S. 9 des Gesetzes vom 27. April 1819 und nach Ab-

schnitt 1 des Gesetzes vom 7. Jannar 1856 zu begründende persönliche und sach-
liche Legitimation des Provoranten, sowie die Anführung der Beweismittel über
dieselbe und über alle thatsächlichen Behauptungen, deren Beweis dem Provo-
canten bei der Auseinandersetzung obliegt;

4) die erforderlichen Anträge.
Von der General-Commission hängt es ab, eine unvollständige Provocation zurück-

zuweisen, oder eine Commission zu protokollarischer Vewollständigung zu ernennen.
Wo es auf den Zeitpunkt der angebrachten Provocation ankommt, soll dieser erst

dann als eingetreten betrachtet werden, wenn die Provocation vollständig begründet bei
der General-Commission eingereicht ist. Ist sie aber einmal gehörig begründet, so darf
sie nur mit Zustimmung aller Betheiligten zurückgenommen werden.

8. 7.
Sobald von der General-Commission die Special-Commission ernannt ist, sind

alle in der Sache anzubringenden Anträge, sofern sie nicht in Beschwerden über die
Special-Commission bestehen, an diese zu richten.
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Alle von den Commissarien der GeneralCommission aufgenommenen Verhandlun-
gen haben, wenn sie von den Betheiligten mit unterschrieben sind, öffentlichen Glauben,
und sofern sie Vereinigungen, Anerkenntnisse oder Verzichtleistungen enthalten, die Gel-
tung und die Vollstreckbarkeit der vor Gericht abgeschlossenen, resp. von den Gerichten
confirmirten Rechtsgeschäfte.

Protokollführer können dabei zur Erleichterung zugezogen werden, doch ist ihre
Zuziebung zur Gültigkeit der Verhandlung nicht nothwendig.

Die Verhandlungen, welche die zur Sache abdhibirten Feldmesser unter Beobach-
zung der Vorschriften dieses Gesetzes aufnehmen, haben gleichfalls öffentlichen Glauben.

8. 9.
Verweigert eine Partei die Vollziehung einer Verhaudlung, so ist sie über die

Gründe der Weigerung zu befragen und diese sind sodann in das Protokoll aufzunehmen.
Beharr dieselbe dann noch bei der Weigerung, so ist sie zu belehren, daß, der feh-

leuden Unterschrift ungeachtet, die Verhandlung rechtsgültig und gegen sie beweisend sei.
Dies findet inden keine Anwendung, wenn es sich um Vergleiche handelt, welche das
specielle Interesse des Weigernden betressen, und die, wenn sie nicht durch Unterschrift
vollzogen werden, als nicht geschlossen zu betrachten sind.

In gleicher Weise und mit derselben Ausnahme rücksichtlich der Vergleiche ist die
Verhandlung Denjenigen gegenüber beweisend und bindend, welche sich vor der Unter-
schrift entfernen.

Sofern die Verhandlung vom Special-Commissarius ohne Zuziehung eines Proto-
kollführers aufgenommen wird, ist bei dieser Verhandlung ein Zeuge des Vorganges
Sauziehen, welcher zugleich als Unterschriftszeuge für die des Schreibens Unkundigen
eintritt.

.10.

Die Special-Commissionen haben den Betheiligten zwar die Mahrnehmung ihrer
Gerechtsame zu überlassen, müssen aber der Geschäfte unkundige Interessenten in dieser
Meiiehung gebörig belehren.

T. 11.
Die Wahrnehmung der Rechte entsernterer Interessenten erfolgt nach Maßgabe

der 8§.34ff.desGesetzesvom27.April1849 und des F. 129 des Gesetzes vom 7. Ja-
nuar 1856. Die unmittelbare Einwirkung der Special-Commission kritt in dieser Be-



1856. zl
ziehung nur in den Fällen ein, in welchen gegründeter Verdacht einer absichtlichen Ver-
kürzung der entjernteren Interessenten vorhanden ist.

8. 12.

Die Auseinandersetzungs-Behörden sind verpflichtet, mit Austrengung aller Kräfte
auf das Zustandekommen von Vergleichen hinzuwirken, wodurch streitige Rechtsverhält-
nisse entschieden oder weitläufige und kostspielige Verfahren vermieden werden können.

In dem Falle, wenn ein bei der Auseinandersetzung betheiligtes Gut unter Se-
questration steht, und in Folge dessen nach Maßgabe der bestehenden gesetzlichen Vor-
schriften dem Besiter die Dispositionsbefugniß entzogen ist, wird Seitens der sequestri-
renden Behörde von Amtswegen ein Special-Curator bestellt, welcher ohne weitere Rück-
fragen bei den interessirenden Gläubigern die Rechte derselben wahrzunehmen hat.

§. 14.
DieEhemänner vertreten ihre Ehefrauen bei den Auseinandersetzungen, beiwelchen

die letzteren mit ihrem Vermögen betheiligt sind.
Der Ausstellung besenderer Rollmachten bedarf es nicht.
Bei demvorbehaltenen Vermogen sind die Frauen selbst oder deren Bevollmächtigte

zuzulassen, wenn sie es während des Verfahrens ausdrücklich verlangen. «

dlä
Gemeinden oder andere Corporalicnen werden durch ihre Vorstände vertreten, die

sich indeß bei Erhebung von Provocationen über ihre Befugnisse zur Disposition über
das Gemeinde= oder Corporations-Vermögen gehörig zu legitimiren haben. Gemeinde-
vorstände bedürfen hierzu eines den Bestimmungender Artt. 103 u. 170 der Gemeinde-
Ordnung entsprechenden Gemeinderaths-Beschlusses.

Besteht der Vorstand einer (Corporation aus mehreren Personen underscheinen nicht
alle Vorstandemitglieder, so sind die Handlungen der oder des Erschienenen für die
Corporation eben so bindend, als wenn dieselben von der (Pesammtheit der Vorsteher
vorgenommen werden wären. Wenn die Personen und Mitglieder der Behörden, welchen
die Vertretung des Vermogens einer Stadt, oder Dors-Gemeinde oder anderer Corpora=
tionen und öfsentlichen Anstalten obliegt, bei der Auseinandersetzung für ihr Privatver-
Mmögen und ihr persönliches Interesse betheiligt sind, so muß den zur Beaufsichtigung
der ersteren berusenen Behörden davon Anzeige gemacht werden und diese müssen prüfen,
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ob die persönlichen Interessen jener Vertreter mit den Pflichtigen ihres Amtes in Colli-
sion kommen. Im bejahenden Falle haben die obengedachten Behörden die Vertretung
der hiernach Betheiligten durch andere nicht betheiligte Persenen oder Behörden zu ver-
anlassen, oder aber dem Special-Commissarius die Wahrnehmung jener Interessen zu
überlragen.

S. 16.
Minderjährige und solche Personen, welche gesetzlich unter Curatel stehen, werden

durch ihre gesetzlichen Vertreter, oder ihre sich als solche ausweisende Voründer und
Curatoren vertreten.

(Er bedarf zur Rechtsgültigkeit der von diesen für jene abzugebenden Erklärungen
und abzuschließenden Verträge und Rezesse einer Genehmigung der sonst concurrirenden
obe#wormundschaftlichen Behörde nicht, vielmehr haben die Vormünder und Curatoren
dieser nur von der geschehenen Einleitung und von dem Fortgange einer solchen, das
Interesse ihrer Curanden berührenden Sache Anzeige zu machen und allenfalls bei der-
selben um Instruction wegen ihres Verhaltens nachzusucken.

Findet sich in dringenden Fällen ein dessen bedürftiger Interessent mit einem
Vormunde oder Curator noch nicht versehen, so ist ihm durch die SpecialCommission
zur Wahrnehmung seiner Rechte für den besondern Fall ein Gurator zu bestellen,
welcher den erforderlichen Act unter Oberaussicht des Specialcommissars mit voller
Rechtegültigkeit zu vollzieben berufen ist.

Der gesetzlich zur Obervormundschaft berufenen Behörde ist jedoch in solchen Fällen
von dem Geschebenen sofort Kenntniß zu geben.

S. 17.
Die Temmine werden soweit dies erforderlich an Ort und Stelle abgehalten. Die

Special-Commissarien müssen bei ihren Vorladungen, wozu sie sich der Umläufe be-
dienen können, den Gegenstand der Verhandlung wenigstens im Allgemeinen bekannt
machen und für Bescheinigung der richtigen Insinuation Sorge tragen, auch die für
den Fall des Nichterscheinens eintretenden Rechtsnachtheile ausdrücken. Ebenso können
sie den Umständen nach eine Geldstrafe androhen und verhängen. Die Parteien sind
verbunden, den an sie von Commissionswegen ergangenen mündlichen und schriftlichen
Vorladungen Folge zu leisten, auch ohne Mittheilung vorheriger Verhandlungen und
Urkunden, worauf sich dasTerminsgeschäft beziehen soll, und ist es binreichend, daß
in der Ladung bekannt gemacht wird, wo“- sie —ein der Nähe des Orts der Negulirung
einsehen fönnen. v

-
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Inm Fall des ungehorsamen Ausbleibens tritt das Contumacialverfahren ein, wo-

durch der zur Verhandlung bestimmt geweseneGegenstand gegen den Ausgebliebenen
dergestalt seine Feststellung erlangt, daß es darüber einer anderweiten Verhandlung mit
demselben nicht bedarf.

Das Contumatialversahren tritt von selbst ein, ohne daß ¾ eines Antrages der
gegenüberstehenden Partei bedarf, und bestehtin der Regel darit

daß der geschehenem Androhung gemäß die Thatsachen 7# gegenseitigen Gerecht-
same so für anerkannt erachtet werden, wie sie von dem Gegentheile angegeben
sind, auch dafür angenommen wird, daß der Abwesende es im Uebrigen auf
die gesetzmäßige Regulirung der Commission ankommen lasse.

Bei Terminen zur Vorlegung der Vermessungs= und Bonitirungsregister, der Aus-
einandersetzungs- und Ablösungs-Pläne, des Gutachtens, resp. Ausspruches von Sach-
verständigen und Schiedsrichtern, sowie aller zum Zweck der Sache aufgestellten commis-
sarischen Berechnungen wird gegen den Ausbleibenden angenommen:

daß er die gedachten Schriftstücke, sowie die in dem Termine selbst etwa bean-
tragten und von der Commission gebilligten Abänderungen als richtig und ent.
sprechend anerkenne.

Die einmal angefangene Auseinandersetzung wird ununterbrochen fortgesetzt und
nur dann abgebrochen, wenn unabwendbare Hindernisse sich entgegenstellen.

Demgemäß sind die Parteien gehalten, nicht nur in dem ihnen durch die Vorladung
bezeichneten Termine, sondern auch an den folgenden Tagen, welche als Fortsetzung
eines und desselben Termines betrachtet werden, ohne weitere schriftliche Aufforderung
zu erscheinen, bis die Commission die Verhandlungen für geschlossen erklärt.

8. 19.
Die General=Commissionund ihre Abgeordneken sind berechtigt, nach ihrem Er-

messen peremtorische Fristen und Termine, sowohl zur Beibringung uöthiger Erklärun-
gen als auch zur Angabe von Bescheinigungsmitteln, wenn diese von den Betheiligten
nicht bei ihrem Anbringen unausgesordert beigesügt, oder namhaft gemacht worden sind,
unter Androhung zweckentsprechender Rechtsnachtheile anzusetzen.

Bei der Versäumniß solcher Fristen und Termine treten die für diesen Fall ange,
drohten Rechtsnachtbeile ebenso, wie bei der Versäumniß aller gesetzlichen Fristen, von
selbst ein, ohne daß es einer Ungehorsamsbeschuldigung bedarf. 6

Fürstl. Schw. Rudolst. Gesetzsamml. Xyll. 8
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8. 20.

Die Insinnation aller Verfügungen erfolgt durch verpflichtete Boten, entweder
unmittelbar, oder durch Requisition anderer Behörden.

Die Insinuation ist in der gewöhnlichen Behausung des Adressaten an diesen selbst,
und, wenn er nicht anwesend ist, an seine Angehörigen oder Dienstboten — sind aber
auch solche nicht vorhanden, oder venveigern sie die Annahme —durch Auheften an die
Stuben= vder Hausthür zu bewirken.

Bei Haus= und Grundeigenthümern kann die Insinnation auch gültig an deren
Vewalter oder Administratoren, nicht aber an die Miether erfolgen. Bei Litiscon-
sorten darf die Ladung durch Umlauf bewirkt werden.

Die Insinnation für im activen Dienst befindliche Militairpersonen erfolgt durch
Regquisition der Militairgerichte.

Ueber die Insinuation und derenBewirkung intein vollständiger amtseidlicher Be-
richt des verpflichteten Boten zu den Acten zu brit

Ist der Aufenthalt einer Partei unbekannt, 6 4 ihr vom Commissarius, der
den ordentlichen Richter davon in Kenntniß setzt, zu diesem einzelnen Acte ein
Curator, der durch Handschlag an Eidesstatt verpflichtet wird, bestellt und an diesen
die Insinuation bewirkt.

Dasselbe geschieht, wenn eine Partei sich im Laufe dei Verhandlung ohne Bestel-
lung eines Mandatars entfernt hat.

§S. 21.
Den Auseinandersetzungsbehörden steht gleich Unseren Behörden das Recht zu,

gegen Personen, die sich bei den Verhandlungen ungebührlich benehmen, Diseiplinar=
strafen zu verhängen.

5S. 22.
Die zu Verhandlungen anberaumten Termine können in der Regel von den Par-

teien nicht prorogirt werden, den einzigen Fall ausgenommen, wenn Naturbegeben-
heiten oder andere unabwendbareZufälle es den betreffenden Interessenten unmöglich
machen, persönlich oder durch einen Bevollmächtigten zu erscheinen.

S. 2).
Die Parteien sind gehalten, in den bestimmten Terminen in der Regel selbst zu er-

scheinen. Bevollmächtigte müssen auf Eifordern der Commissien bestellt werden, wenn
außer dem schon oben berührten Falle der Betheiligung einer Corporation Gegenstäude
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zur Verhandlung kommen, bei denen eine die Zahl „fünf" übersteigende Mehrzahl von
Personen mit gemeinschaftlichen oder gleichartigen Interessen betheiligt sind.

Weigern sich die Parteigenossen, Bevollmächtigte zu bestellen, so werden für die-
selben, nach erfolgter Androhung, Mandatarien von Amtewegen ernannt.

In den Fällen, in welchen einzelne Interessenten, oder mehrere derselben wegen
eines gemeinschaftlichen Interesses von Berollmächtigten vertreten werden, bleibt es
jedoch dem Ermessen der Commission vorbehalten, die Parteien, wo sie es der Förde-
lung des Zweckes angemessen findet, zur persönlichen Abwartung der Termine aufzu-
sordern. "

§S. 24.
Außer dem Falle, wenn eine öffentliche Behörde ihre Mitglieder oder andere

öffentliche Beamte zur Wahrnehmung ihrer Rechte deputirt, brauchen bei den Reguli=
rungen und in der ersten Instanz der Prozesse nur solche Bevollmächtigte zugelassen zu
werden, welche practische Landwirthe sind.

8. 25.
Corporationen und mehrere die Zabl von fünf übersteigende Interessenten können

zwar mehrere gemeinschaftlich bevollmächtigte Deputirte bis zur Zahl von drei stellen,
sie müssen aber ihre Vollmachten unter der Klausel „sammt und sonders“ ertheilen und
—wo dies nicht ausdrücklich geschehen ist — verstehen sich dieselben unter dieser Klausel
von selbst.

8. 20.
Die Erklärungen der Bevollmächtigten oder Stellvertreter dürfen durch Vorbehalt

von Rückfragen bei den Parteien niemals aufgehalten werden und müssen daher Erstere
genau instruirt sein.

Esbleibt jedoch dem Ermessen der Commission vorbehalten, wenn der Fortgang
der Sache darunter nicht leidet, vielmehr eine weckmäßige und gütliche Beilegung da-
durch erleichtert werden kann, den Bevollmächtigten Nachfristen zur andemweiten Insor-
mation und Erklärung zu gestatten.

. 27.

In der Wahl der Beistände sind die Parteien keiner Einschränkung unterworfen;
die Commission kaun jedoch denselben den weiteren Zutritt versagen, wenn sie wahr-
nimmt, daß sie durch Ausstellung unbegründeter Hinderisse, oder sonst das Geschäft
in erschweren suchen, wenn sie sich ein unziemliches Betragen gegen dieConmission zu
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Schulden kommen lassen, oder wenn ihre Persönlichkeit übel berüchtigt ist und zu der
Vermuthung berechtigt, daß es ihnen mehr um Beförderung eigner Interessen, als der
guten Sache zu thun ist.

Ueber die Gründe ihrer Entfernung ist die Commission nur dervorgesetzten Behörde
Rechenschaft zu geben verbunden.

§S. 28.
Bei allen zum Geschäftsbereich der General-Commission gehörigen Angelegenheiten

und den zu deren Regulirung gepflogenen Verhandlungen müssen sich die Theilnehmer
eines gemeinschastlichen Interesses dem Beschlusse der absoluten Mehrheit unterwerfen.

Die desfallsige Abstimmung erfolgt nach dem bei Ausübung des Provocations-
rechtes maßgebeuden Verhältnisse.

Können sich mehrere Bevollmächtigte einer und derselben Mehrheit von Interessen-
ten rücksichtlich einer abzugebeuden Erklärung unter einander nicht vereinigen, so ent-
scheidet ebenfalls die absolute Majorität der Stimmen unter ihnen. Findet in den
Fällen dieses Paragraphen Stimmengleichheit statt, so überwiegen diejenigen Erklä-
rungen, welche den Abschluß des Geschäfts am meisten fördern.

S. 29.
Die Beschlüsse der Mehrheit anwesender Interessenten über Gegenstände eines ge-

meinschaftlichen Interesses verbinden auch die Abwesenden, ohne Rücksicht auf die Zahl
der Erschienenen, vorausgesetzt, daß sie mit allgemeiner Bekanntmachung des Gegen-
standes vorgeladen worden sind.

Dieselben Vorschriften finden auch in Rücksicht der moralischen Personen statt.
deren Güter unter mittelbarer oder ummittelbarer Verwaltung des Staates stehen.

§S. 30.
Den Feldmesser, welcher in der Sache arbeiten soll, bestimmt die General- Com-

mission. .

Zu dem Geschãfte der Bonitirung sind zwei zu verpflichtende Personen zu bestellen,
über deren Wahl sich die Parteien zu vereinigen haben, widrigenfalls die Commission
darüber entscheidet.

Die Behufs der Auseinandersetzung vorzunehmende Werthsschätzung der Boniti-
rungsclassen und des Verhältnisses der einen Classe gegen die anderen ist Sache des mit
der Regulirung beauftragten Commissarius.
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8. 31.

Vermessungs= und Bonitirungs Register nebst Karte, sowie Ablösungsberechmungen
bei Reallasten müssen den Betheiligten zur Anerkennung vorgelegt und zu diesem Behufe
von dem Special Commissar unter Zuziehung eines Feldmessers mit den Interessenten
genau durchgegangen werden, um die Fehler zu berichtigen, welche dabei etwa begangen
sein möchten.

Betreffen die etwanigen Ausstellungen hierbei die Bonitirung oder Abschätzung
und kann eine desfallsige Einigung unter den Parteien nicht bewirkt werden, so ist die
Sache zur Entscheidung der General-Commission zu stellen, welche nach ihrem Ennessen
eine Revision durch Schiederichter anzuordnen hat.

§S. 32.
Sind bei Gemeinheitstheilungen und Zusammenlegungen alle Grundlagen, die

zur Berechnung des Auseinandersetzungsplanes unbedingt erfordert werden, festgestellt.
so hat die Commission das Sollhaben der einzelnen Interessenten anzufertigen, solches
nach Befinden vorzulegen und zur Feststellung zu bringen, oder auch ohne dessen beson-
dere Vorlegung zur Entwersung des Planes zu schreiten.

Hierbei ist nach den oben (F.3) vorgezeichneten Grundsätzen zu verfahren.
Gegenstäude, welche nicht bleibende Verhältnisse betreffen, als die Auseinander=

setzung wegen der Saat, des Düngers, der Pflugarten, sowie auch Vertheilung, resp.
Feststellung der öffentlichen Communal= und Reallasten und dergleichen Angelegenbeiten
können allenfalls vorläufig ausgesetzt und einer bis zum Abschluß des Recesses zu bewir-
kenden Nachregulirung vorbehalten bleiben.

« 8. 33.

Der ennvorfene Plan muß den Interessenten nicht nur in Schrift und Zeichnung,
sondern auch an Ort und Stelle so genau vorgezeigt werden, daß Jeder gehörig über-
sehen kann, wie sich seine neuen Verhältnisse gegen die früheren gestalten.

Auch muß jeder Interessent Gelegenheit erhalten, sich zu überzeugen, daß der Plan
entweder auf getroffenen Vereinbarungen oder geseblichen Vorschriften beruhe.

8. 34.
Kommen Einwendungen vor, so müssen solche aufmerksam angehört und erwogen

werden. Sind sie gegründet, so müssen die Mittel zu deren Abhelfung erforscht und
vorgeschlagen, sind sie aber ungegründet, so müssen die Widersprechenden über den Un-
grund ihres Widerspruches belehrt werden. Findet hierbei kein gütliches Abkommen start,
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so sind die streitigen Punkte zu Protokoll zu verhandeln, wobei dieCKonmiftondarauf
iu sehen hat, daß alle Punktein ein gehöriges Licht gestellt und zur definitiven Entschei-
dung der General Commission völlig vorbereitet werden.

8. 35.
Die Instruction aller Streitigkeiten im Laufe des Auseinandersetzungs-Verfahrens,

insbesondere über den Plan, sowie aller Streitigkeiten, welche zu dessen Vorberei-
tung dienen, oder mit dessen Ausführung in Verbindung stehen, gebührt sowohl in erster
als zweiter Instanz, unter der Leitung und Controle der General-Commission, den von
ihr dazu ernannten Commissarien.

Eine Annahme von Schriftsätzen und ein Deductionswechsel findet dabei in erster
Iustanzder Regel nach nicht statt, sofern nicht der Spetial-Commissar eine Annahme
yachläßt.

z. 36.
Die Cutscheidung aller Streitigkeiten, welche bei Ausführung Unserer Gesetze vom

27. April 1840 und vom 7. Januar 1856 vorkommen, gleichviel ob sie reine Rechts-
verhältnisse oder Regulirungegegenstände betreffen, oder gemischter Natur sind, steht in
erster Instanz in der Regel der Königl. Preußischen General-Commission in Merseburg zu.

Diese ist befugt, indem sie auf Ausführung eines Gegenstandes der Auseinander-
setzung erkennt, dabei zugleich festzusetzen,

daß diese Ausführung, ungrachtet des gegen das Erkenntniß etwa einzuwen-
den Rechtsmittels, stattfinde.

Eine solche Festsetzung kann aber nur dann geschehen, wenn aus den Umständen
erheller,

a)daß aus einem längern Ausschub der Ausführung für die Partei, welch solche
verlangt, ein erbeblicher und überwiegender Nachtheil erwachsen würde, und zu-
Kleich

5) daß der Gegenpartei für den ihr aus der früheren Ausführung entstehenden Nach-
theil EEntschädigunggewahrt werden kann.

Wenn jedoch in Gemaßheit einer solchen Festsetzung die Ausführung noch vorEErt
scheidung zweiter Instanz erfolgt, so bat die General Commission zu erörtern und zu
den Acten zu begutachten,

ob und inwieweit eine Abänderung des durch die Aussübrung begründeten Zu-
standes ohne überwiegende Nachtheile noch zulässig ist,

damit die Spruchbehörde zweiter Instanz hiernach ihre Entscheidung treffen könne.
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8. 37.

In allen Streitigkeiten
1) über Gegenstände, die nicht einen Theil des Auseinandersetzungs-Planes bilden

und deren Werth Fuufzig Thaler oder darunter beträgt,
2) darüber, wie es bis zur endlichen Ausführung der Auseinandersetzung mit dem

Besitze, der Verwaltung und Nutzung dieses oder jenes Gegenstandes interimi-
stisch zu halten ist,

soll stets die SpecialCommission die erste Entscheidung abfassen und dieselbe, wo irgend
möglich, gleichin dem betreffenden Instructionstermine erlassen und publiciren.

8. 38.
Gegen die im vorhergehenden Paragraphen erwähnten Entscheidungen findet nur

das Nechtsmittel des Recurses an die General· Commission statt, welches innerhalb zehn
Tagen nach Publication der ersten Entscheidung bei der Special-Commission, welche die
letztere ertheilt hat, angemeldet werden muß. Ist mit der Anmeldung nicht zugleich die
Ausführung des Recurses verbunden, so“ L diese, ohne daß es einer Aufforderung
des Recurrenten hiezu bedarf, innerhalb einer ferneren Frist von 4 Wochen erfolgen.

Rücksichtlich der Anmeldung dieses Rechtemittels bei einer nicht competenten Be-
hörde und rücksichtlich des nach Ablauf der Rechtfertigungofrist eintretenden Verfahrens
sind die in den S§. 39 u. 40 und die im §. 41, Satz1ertheiltenVorschriftenmaßgebend.

S. 39.
Gegen alle Entscheidungen, welche die General-Commission in erster Instanz erläßt,

findet binnen 10 Tagen nach der gehörig erfolgten Publication die Appellation an das
Königliche Revisions-Collegium zu Berlin statt. Dieses bei der Königlichen General-
Commission zu Merseburg anzumeldende Rechtsmittel soll schon gewahrt sein, wenn
binnen der gedachten Frist auch mur in allgemeinen Ausdrücken die Unzufriedenheit mit
dem Juhalte des Erkenntnisses ausgedrückt ist. Auch soll es nicht verloren gehen, wenn
der Appellant aus Unkenmiß der Ressortverhältnisse innerhalb der Frist dasselbe bei
Unserem Ministerium, dem Königlich Preußischen Ministerinn der landwirthschastlichen
Angelegenheiten, dem Königlichen Revisions-Collegium zu Berlin oderderbetreffenden
Special-Commission angemeldet hätte.

Alle diese Behörden werden das irrthümlich an sie gerichtete Gesuch von Amtswegen
sofort an die Königliche General-Commission abgeben.

Wemn bei einem untheilbaren Objecte einer von mehreren Litisronsorten die Appel-
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lation angemeldet hat, so ist das Rechtsmittel so weit gewahrt, daß die übrigen noch im
Laufe der Appellations-Instanz demselben beitreten können.

8. 40.
Erfolgt bei der Anmeldung nicht zugleich die Rechtfertigung der Appellation, so

wird der Appellant zu einem Termine vorgeladen, um die Nechtsfertigung der Appella-
tion zu Protokoll zu erklären, oder die Rechtfertigungsschrift zu überreichen.

Die Vorladung zu diesemTerminegeschieht unter der Verwarnung,
daß, wenn der Appellant nicht erscheinen sollte, angenommen werden würde,
er wolle sich lediglich auf die Acten erster Instanz beziehen.

Der Appellat ist von dieser Verfügung zu benachrichtigen. Der Termin muß nach
Beschaffenheit der Umstände so abgelnessen werden, daß dem Appellanten von Empfang
der Vorladung noch eine Frist von 4 Wochen frei bleibt. Die Verlegung des Termins
findet, insofern der Gegnernicht einwilligt, nur einmal und nur dann statt, wenn die-
selbe unter Augabe und Bescheinigung der Hinderungsgründe spätestens im Temine
selbst nachgesucht wird.

Wird der Termin verabsäumt, so werden die ActenndiniSpruch vorgelegt und beide
Theile davon in Kenntniß geseht.

Geht die Rechtfertigungsschrift ein und der? /v emnt. stützt solche nicht auf neue
Thatsachen oder Beweismittel, so wird dieselbe dem' Wpelaten zur Beantwortung
binnen einer präclusivischen Frist von 1 Wochen in Abschrift mitgetheilt, nach deren Ab-
lauf aber mit Einreichung der Acten zum Spruch verfahren.

" S. 41.

Bezieht sich der Appellaut auf neue Thatsachen oder Beweismittel, so muß, wenn
die General-Commission sie nicht für unerheblich erachtet, über dieselben eine weitere
Justruction erfolgen. Nach dem Abschluß derselben sind Deductionen zulässig.

Kommt es bei einer Instruction in der Appellations--Instanz auf eine Begutachtung
an, so müssen in der Regel andere Sachverständige zugezogen werden, als in der ersten
Instanz.rb“p 8. 42.

Gegen Entscheidungen des Königlichen Revisions-Collegiums zu Berlin, welche
das erste Erkenntniß lediglich bestätigen, findet kein weiteres Rechtsmittel statt. Ist
aber das Erkenntnih erster Instanz in appellniorio abgeändert worden, so soll binnen
einer Präckusivfrist von zehn Tagen das Rechtsmittel der Revision an das Königlich
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Preußische Ober · Tribunal zuBerlin zulässig sein, wenn der Gegenstand der Abänderung
einen Werth von mindestens 500 Thalern, oder einen nach Gelde nicht zu emmessenden
Werth hat und Rechtsverhältnisse betrifft, die auch ohne die Gesetze vom 27. April 1849
und vom 7. Jannar 1856 hätten Gegenstand eines Prozesses bei dem ordentlichen Rich-
ter werden können. Wegen Anmeldung dieses Rechtsmittels gelten dieselbenBestim.
mungen, wie bei der Appellation.

Ist das Rechtsmittel gewahrt, so hat die General-Commission in dieser Instanz
einen einfachen Schriftwechsel zu veraulassen, und wegen etwa angebrachter neuer That-
sachen oder Beweismittel keine Instruction einzuleiten. Das Königliche Ober-Tribunal
wird hiernächst die letzte Entscheidung geben, darf jedoch, gleich dem Königlichen Revi-

sions-Collegium hinsichtlich der Erörterungvon Fihin und aennlh in diefrüheren Instanzen, die ihm nachse ssung 9 nachen.
8. 43.

Alle Erkenntnisse ergehen unter der Formel:
In Gemäßheit des zwischen Sr. Majestät dem Könige von Preußen und Sr.
Durchlaucht dem Fürsten zu Schwarzburg-Rudolstadt geschlossenen Staatsver-
trages vom 10. Decemt': 1855.

und werden mit der schriftlich u?“ lehrung über die zustehenden Rechtsmittel den Par-
teien selbst oder ihren specicil de cmãchtigten Stellvertretern insinuirt. Die Insinna-
tion vertritt die Stelle der Publication. Der Tag der Behändigung wird bei Berech.
nung der Frist zur Einlegung des Rechtsmittels nicht mitgerechnet.

. 44.

Gegen proceßleitende Verfügungen und Beweisinterlocute der Auseinandersetzungs-
behörden erster und zweiter Instanz findet kein eigentliches Rechtsmittel, sondern nur
Beschwerde bei der vorgesetzten Behörde statt.

8. 45.
Die Restitutionsklage (reslilulio in inlegrum) ist nur gegen ergangene Definitiv.

Entscheidungen (Urtel) und somit nicht gegenAnerkenntnisse, Zugeständnisse, Verzicht.
leistungen, Vergleiche und Recesse, zulässig und setzt voraus:

1) einen Rechtsgrund (jusin causa), als welche nur zu betrachten sind,
a) Minorennität, deren Rechte auch dem Fisens, den Kirchen und milden

Stiftungen, sowie den Gemeinden zustehen,
5) unverschuldete Abwesenheit,

Fürsl. Schwarzb. Aurolfl. Geseglammt. XVII. 9
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 ec) Irrthum,
4) Zwang,
e) Betrug;

2) eine erhebliche Verletzung.
6 Sie ist nur 4 Jahre lang, vom Tage der Insinuation des anzufechtenden Urtels,

Mlässig.

Eine Restitution wegen neuer Beweismittel findet nur in folgenden Fällen statt
a) wenn Urkunden im Originale producirt werden können, deren Production

im früheren Verfahren ohne Verschulden des Producenten unterblieben ist,
h) wenn Zeugen wiederholentlich denominirt und producirt werden, die bereits

im früheren Verfahren angezeigt waren, deren Vemehmung aber entweder
verweigert, oder weil dieselben nicht ausgemittelt werden konnten, oder sonst
unbesieglicher Hindernisse halber unterblieben ist.

Diese Restitution verjährt in beiden Fällen durch den Ablauf von 10 Jahren nach
Insinuation des anzufechtenden Erkenntnisses.

8. 46.
Die Nullitätöklage ist nur gegen Urtel zweiter Instanz zulässig und auch gegen

diese nur in folgenden Fällen:
a) wenn die Erkenntnisse auf ein falsches Document oder die Aussage meineidiger

Zeugen gegründet sind,
b) wemn sie gegen eine gar nicht, oder nicht gehörig vertretene Partei ergangen,
c) wemn sie gegen eine unfähige Partei erlassen,
4) wenn sie von einem unqualificirten oder incompetenten Richter gefällt sind.

Durch Anbringung der Nullitäts-, sowie der Restitutionsklage wird die Ausfüh-
rung der ergangenen Entscheidung nicht aufgehalten.

S. 47.
Bei der Entscheidung der Rechtsstreitigkeiten ist zugleich über die Verpflichtung

Au# Kostentragung zu erkennen.
Der unterliegende Theil ist zu Kostentragung zu verurtheilen.

Nurbei Weilung des Streitobjects unter den Parteien, oder beiAbänderung des
Compensation der Kosten nach dem Ermessen der Spmuchbehörde ein, die auch befugt ist,
die Proceßkosten ganz oder theilweise zu den Regulirungskosten zu schlagen.
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8. 48.

Wo es auf ökonomische Begutachtungen ankommt, soll außer den Boniteuren in
der Regel nur ein Special-Commissarius gehört werden, welcher die ökonomischitechnische
Qualifitation besitzt. BeiStreitigkeiten über die Planlage steht es jedoch jeder Partei
frei, darauf anzutragen, daß noch zwei besonders erfahrene und umsichtige, praktische
Landwirthe über den Streit gehört werden.

Jeder Theil hat dann einen solchen Landwirth zu wählen und die General-Com-
mission die Wahl zu prüfen und eventuell zu bestätigen.

Das Ergebniß dieser Vernehmung, über welches sich der Special-Commissar äußern
muß, hat aber für die entscheidende Behörde nur einen Jutachtlichen Werth, so daß diese
daran eben so wenig gebunden ist, als an das Gutachten des Commissarius.

Ein gleiches kann die General-Commission auch von Amtswegen anordnen.
Wenn es auf Würdigung von Gegenständen ankommt, für welche es besonderer,

bei den praktischenLandwirthen nicht allgemein vorauszusetzender Sachkenntniß bedarf,
u. B. bei Schätzung von Forsten, Baulichkeiten 2c., sind nach Bestimmung der General-
Commission Personen, welchefür dergleichen Geschäfte besonders ausgebildet sind, zuzu-
riehen, res. nach allgemeiner oder besonderer eidlicher Verpflichtung zu vernehmen.

Außerdem kann eben sowohl auf den von der General-Commission genehmigten
Antrag jedes Theiles, als auf Anordnung der das Verfahren dirigirenden Auseinander-
setzungsbehörde — wie es oben (F. 31) schon bei Revision der Bonitirung vorgeschrieben
worden ist —bei Gegenständen,die besser von sachverständigen, der Oekonomie kundigen
Männern an Ort und Stelle nach eingenommenem Augenschein als von entfernt woh-
nenden Behörden entschieden werden, ein schiedsrichterliches Verfahren eintreten.

Das schiedsrichterliche Verfahren wird immer von dem Special-Commissarius ge-

leitet,welcher zu diesem Behuse-die Imnn zeche den gleichsalls iu verpflichtendenmit at.
Jede Partei wählt einen Spirderichter die General= Conmission bestimmt den

Obmann. Alle diese Personen müssen im Allgemeinen undim Verhältniß zu den strei-
tenden Parteien die Eigenschaften vollgültiger Zeugen haben, Kenntniß von dem Gegen-
stande der Entscheidung besitzen und werden gehörig vereidet. Sind solche Personen
gewählt, die sich hiernach offenbar nicht eignen, so hat die General- Commission die Be-
stätigung zu versagen, die betrefsende Partei zu einer bessern Wahl zu veranlassen, und,

wemn diese nicht anderweit wählen will, einen andem Schiedsrichter zu subsituiren.
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Der Obmannist an die Urtheile der Schiedsmänner, welche ihm nur zum Anhal

dienen, nicht gebunden.
Ueberall sind es nicht die Endurtheile über das, was die Parteien einander zu

leisten und zu gewähren haben, vielmehr mun gewisse Vorfragen, auf die es bei jenen
Entscheidungen ankommt, welche zum Gegenstand des schiedsrichterlichen Ausspruchs
gemacht werden dürfen, vornehmlich Fragen, deren Beantwortung von Einnehmung
des Augenscheins oder von sachverständiger Ermittelung, Auffassung und Würdigung
mannichfacher Localverhältnisse und deren praktisch treffender Combination und Anwen-
dung abhängt.

Den Schiedsrichtern muß alle nöthige Gelegenheit zu genauer Information ge-
währt und jede von ihnen zu beantwortende Frage in präciser Fassungvorgelegt werden.

Das schiedsrichterliche Verfahren ist beendigt, wenn entweder beide Schiedsmänner
sich in einem Ausspruche vereinigt haben, oder der Obmann sein Endurtheil ausge-
sprochen hat.

Gegen diese Aussprüche findet kein Rechtsmittel statt und die erkennenden Behörden
sind rücksichtlich der dadurch beantworteten Fragen daran gebunden. Erinnerungen da-
gegen sind nur zulässig, insofern

1) das angefochtene schiedsrichterliche Urtheil einen Rechtsgrundsaß verletzt, er möge
auf einer ausdrücklichen Vorschrift des Gesetzes beruhen, oder aus dem Sinne
und Zusammenhange der Gesetze hewvorgehen, oder wenn dasselbe einen solchen
Grundsatz in Fällen, wofür es nicht bestimmt ist, in Anwendung bringt;

2) wenn der Gegenstand der schiedsrichterlichen Festsetzung nicht erschöpft ist
3) wenn die schiedsrichterliche Commission über die Grenzen ihres Auftrags hinaus-

gegangen ist; oder
4) offenbar erhebliche Thatsachen ganz unerörtert geblieben sind;
5) wenn die Vorschriften über die Eigenschaften der Schiedsrichter verletzt sind, ohne

daß den Parteien wegen unterlassener zeitiger Rüge dieser Verletzung etwas zur
Last fällt, oder ohne daß von ihnen bei der Wahl der Schiedsrichter ausdrücklich
erklärk ist, den Ausspruch derselben ohne Widerrede gelten zu lassen.

Solche Erinnerungen müssen zur Instruction gezogen werden, und es bleibt der
erkennenden Behörde überlassen, nach Befinden die Erinnerungen zu verwerfen, den
Ausspuuh ergänzen zulassen, oder ihn zu cassiren und ein anderweites schiedsrichterliches
Verfahren durch dieselben oder neue Schiedsrichter zu veranlassen.

Sobald über die Auseinandersetzung, die Zeit und die Modalitäten der Ausfüt
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rung ein gtliches Abkommen erreicht ist, oder die Sache durch Entscheidung in allen
Punkten feststeht, muß die Special, Commission nach Maßgabe der Vergleiche oder der
Entscheidung den Auseinandersetzungs-Receß entwerfen.

§S. 51.
Vor dieser Entwerfung muß nochmals sorgfältig die Legitimation der Interessenten

geprüft und wo nölhig ergänzt werden.
Bei erheblichen Auseinandersetzungen soll in der Regel spätestens vor Errichtung

des Reresses eine öffentliche Bekanntmachung erlassen werden, in welcher alle unbekann-
ten Theilnehmer der Auseinandersetzung aufgefordert werden ihre Rechte bis zu einem
bestimmten Termine anzumelden.

Dieser Termin wird sechs Wochen weit hinausgesetzt, zweimal in dem Regierungs.
blatte des betrefsenden Landestheiles von drei zu drei Wochen bekannt gemacht und die
Warnung hinzugefügt, daß diejenigen, welche sich nicht melden, die Auseinandersetzung
selbst im Falle einer Verlehzung nicht aufechten können.

Gegen die Rechtsnachtheile findet Wiedereinseung in den vorigen Stand niemals
statt. Die Interessenten sind übrigens zur Berichtigung des Besitztitels von den bei der
Auseinandersetzung betheiligten Grundstücken verpflichtet.

Die Gerichtsbehörden sind verbunden, auf Nequisition der Special-Commission
die säumigen Interessenten eventuell durch Geldstrafen oder sonst zur Besitztitelberichti-
gung anzuhalten. Sollte dies nicht rechtzeitig zum Ziele führen, so genügt es zur Legi-
timation einzelner Interessenten in den Auseinandersetzungen, wenn

#a) die übrigen Betheiligten deren Legitimation für richtig anerkennen und
bh) bei der so eben erwähnten öffentlichen Bekanntmachung sich kein Prätendent ge-

meldet hat.
8. 52.

Der entworfene Receß muß der General-Commission zur Prüfung eingereicht, von
ihr zur Ergänzung, oder dafem solche nicht nöthig, resp. geschehen, zur protokollarischen
Vollziehung an die Special-Commission zurückgeschickt werden. Erscheint eine Partei
in dem zur Vollziehung des Recesses anzuberaumenden Termine der gehörig bescheinigten
Vorladung ungrachtet nicht, so wird der zu stellenden Warnung gemäß gegen sie ange-
nommen,

daß sie den Receß genehmige,
und demgemäß ihre Unterschrift für bewirkt erachtet, ohne daß es deshalb noch eines
Contumacial= Erkenntnisses bedarf.
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Dasselbe tritt gegen diejenigen ein, welche die Vollziehung ohne Angabe von
Gründen ablehnen.

Werden aber Weigerungsgründe angegeben, so sind dieselben zu erledigen, oder
zur Instruction zu ziehen, worauf dann entweder auf Abänderung des Reresses, oder
auf Ergänzung der Unterschrift erkannt wird.

Durch den vollzogenen Receß wird — wie den Vollziehenden ausdrücklich vorzu-
halten ist — das Verfahren dergestalt abgeschlossen,

daß die dabei zugezogenen Interessenten weder mit Einwendungen wegen der
darin bestimunten Gegenstände, noch mit Nachforderungenauf Rechte, welche
ihnen hinsichtlich dieser Regulirung zuständig gewesen wären und dabei übergan-
gen sind, noch endlich mit Anträgen auf Verbesserung von Rechmungsirrthümern,
welche im Verfahren vorgekommen sein oder im Retesse sich eingeschlichen haben
sollen, weiter gehört werden können.

Die Special-Commissarien haben möglichst dahin zu wirken, daß durch den Receß
zusammengelegte Wandeläcker von den Interessenten für geschlossene Grundstücks-Com-
plexe erklärt, res. dah hierauf die ersorderlichen Anträge bei Unseren Behörden gestellt
werden.

§S. 53.
Ist der Receß von allen Interessenten vollzogen resp. die Unterschrift derjenigen,

die nicht unterzeichnet haben, hiernach ergänzt, so hat ihn die General-Commission zu
bestätigen, in der Bestätigungsklausel jedoch dasjenige auszudrücken, was zur Ergän-
zung der Legitimation und der etwa fehlenden Unterschriften geschehen ist.

Derselben Bestätigung bedürfen auch alle Privatwereinigungen über Ablösungen,
Gemeinheitstheilungen und Zusammenlegungen, so fern dieselben nicht unter §. 2 des
gegenwärtigen Gesetzes fallen.

8. 54.
Der so bestätigte Receß muß überall den gerichtlichen Urkunden, auf deren Grund

Execution zu vollstrecken ist, gleich geachtet werden.
Er wird in so viel Exemplaren ausgefertigt, als die Interessenten verlangen.
Das Original muß bei den Akten bleiben und eine Ausfertigung wird der be-

treffenden Gerichtsbehörde zugestellt, welche dieselbe in das Amtshandelsbuch einzu-
tragen, die nöthigen Bemerkungen in den Flur= und Hypothekenbüchern zu machen,
und wegen der etwaigen Veränderungen in den öffentlichen Abgaben den betreffenden
Behörden Nachricht zu ertheilen hat.
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Bei Gemeinheitstheilungen und Zusammenlegungen bleibt die Brouillonkarte in
allen Fällen bei den Acten, eine Reinkarte aber erhält der betreffende Landrath.

 55.
Nur die erste Ausführung der Auseinandersetzung ressortirt von der General-Com-

mission. Ist diese — wie es in der Hauptsache gewöhnlich der Fall sein wird — vor
Bestätigung des Recesses vollständig erfolgt, so hört die Competenz der gedachten Be-
hörde mit dem Tage der geschehenen Aushändigung der bestätigten Recesse dergestalt auf.
daß von da ab nur noch binnen Jahresfrist etwaige Nachregulirungen über Gegenstände,
die zur Sache gehört hätten, aber nicht zur Verhandlung gezogen sind, bei ihr au-
hängig gemacht werden können.

Tritt aber die Ausführung ganz oder theilweise erst nach Bestätigung des Recesses
ein, oder findet sich nach der letzteren, daß irgend ein durch die Auseinandersetzung
regulirter Gegenstand nicht gehörig ausgeführt ist, so bleiben die Auseinandersetzungs-
behörden bis zur vollständigen Ausführung des Geschäftes dergestalt competent, daß auch
erst von diesem Zeitpuncte die einjährige Frist läuft, in welcher sie die enwähnten Nach-
regulirungen vornehmen können.

Zu der Zeik, in welcher hiernach die Zuständigkeit der Auseinandersetzungsbehör-
den erlischt, fallen alle denselben übertragenen richterlichen und administrativen Fune-
tionen wiederum Unseren für gewöhnlich dazu bestimmten Behörden zu.

S. 56.
In Auseinandersetungssachen findet vollständige Sportel- und Stempelfreiheit

statt. Es werden daher nur die Kosten und Remunerationen der Beamten und Sach-
verständigen den Parteien berechnet.

Rücksichtlich dieser Kosten und Remunerationen werden die dieserhalb im König-
reiche Preußen geltenden Vorschriften, sie mögen schon erlassen sein, oder noch erlassen
werden, zur Anwendung kommen, jedoch mit der Modisication, daß die Kosten, welche
nach S. 6 Absatz 2, §.9 am Schluß, §. 10 am Schluß resp. §. 15 der K. Wr. Instruction
vom 16. Juni 1836 den betr. Beamten angewiesen werden dürfen, auch von den Par-
teien einzuziehen sind.

Die Gebühren der Bevollmächtigten und Assistenten der Parteien werden von der
General-Commission festgesetzt.

o icht — wie bei den Advocaten — besondere Taxen für dieselben bestehen, sind
sie unter Erstattung baarer Verläge, mit Rücksicht auf angemessen verwendete Zeit und
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die zurückgelegten Reisen, gleich Sachverständigen nach den in den Königlich Preußi-
schen Gesetzen festgestellten Sätzen zu remuneriren. Alle Verträge über eine andereWanuneraiton sind so unverbindlich, daß selbst das schon Gezahlte, soweit es die Taxe

aberschchode werden darf.ch ist die GeneralCommission berechtigt, Bevollmächtigte und Assistenten,* suchin dieser Beziehung eine bedeutende Ueberhebung haben zu Schulden kommen

lassen, von den Auseinandersetzungen she
Die General-Commission ist befu F ao der Besorgung einzelner zum Ausein-

andersetzungs-Verfahren gehörigen GEschite und selbst mit der Bearbeitung einfacher
Auseinandersetzungen jeden Staats= und Gemeinde-Beamten zu beauftragen, welchen
sie dazu für geeignet hält. Sie hat hierzu indessen dieZustimmung Unseres Ministe-
riums zinhnsen.se Beamte sind verbunden, sich innerhalb ihres Amtsbezirks solchen Aufträgenzu uiihen und überkommen wegen dieser Geschäfte gleiche Nechte und Pflichten wie

die beständigen Commissarien derd “einndenun Behörde.8.5Mit dem Tage der Publieation dieses Ses geht die Leitung der bereits schwe-

benden Ablösungssachen, die noch nicht bis;4GenehmiigungdesT#blösungseesesdurch die Interessenten gediehen sind, auf die n er,Conmission iüber.Auchin allen Rechtsstreitigkeiten, nelche über Gegenstände der hier in Rede
stehenden Auseinandersehungen bei Unseren ordentlichen Gelihten schweben, sind,
sobald die Auseinandersetzungsbehörden in Folge der vorstehenden Bestimmung, oder
durch Aubringung der Provocation zu deren fernerer Instruchion und Entscheidung com-
petent werden, die Acten, wie sie in dieser oder jener Instanz gerade liegen, an die

General=Commissionzur weiteren Direction abzugeben.
59.

Alle mit dem gegenwärtigenGesetze im Widerspruche stehenden füühen Whlichen
Bestimmungen insbesondere die 40—49 d06 98 d . arrins 9 wegenAblösung der Frohnen, bLehen und Zinsen (G.S.1849, S.8 er 8. 6 * —nung über die Errichtung derLandrathsämter vom12.April19(G. S. 1850, S.

2 3) und die Ausführungs,Verordnung zum AblösungsGesetze vom 6. Mai 1850 (G.
15 S 395) werden hiermit aufgehoben.kundlich haben Wir dieses Gesetz eigenhändig vollzogen und Unser Fürsllchesvusiei beidrucken lassen.

So geschehen
Rudolstadt, den 11. Jannar 1856.

(L. S.) Friedrich Günther, F. z. S.
v. Bertrab. Scheidt v. Ketelhodt. v. Bamberg.
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Gesetzsammlung
für dasFürstenthum Schwarzburg- Rudolstadt.

MrittesSlüch vom Zahre 1856.
—44 ——-—————8

VI. Gese
vom 11. Januar 1856, betreffend die Abänderung des Ablösungs-Gesetzes

vom 27. April 1849.

Wir Friedrich Günther, von Gottes Guaden, Fürst zu Schwarzburg 14.
Nachdem in Folge des mit der Königlich Preußischen Staatsregierung abgeschlos.

senen Staatsvertrags vom 10. December 1855 die das zeitherige Ablösungsverfahren
regulirenden S§. 40 ff. des Gesetzes vom 27. April 1849 wegen Ablösung der Frohnen,
Lehen und Zinsen (Ges.-Samml. 1849, S. 87 fl.) aufgehoben worden sind, so verordnen
Wir in Bezug auf den materiellen Inhalt desselben Gesetzes auf Antrag Unseres Mini-
steriums sowie mit Beirath und Zustimmung des getreuen Landtags, was folgt:

8. 1.
Das nach 8. 7 des Gesetzes vom 27. April 1849 dem PflichtigenzustehendeRecht,

auf Ablösung einer Gerechtsame nicht nur durch Verwandlung derselben in eine jährliche
Geldrente, sondern auch durch Capital anzutragen, wird auch dem Berechtigten beigelegt.

6. 2.
Die entgegenstehenden Bestimmungen des Gesetzes vom 27. April 1849 werden

hiemit aufgehoben.
urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürstlichen

he
Rudolstadt, den 11. Januar 1856.

(L. S.) Friedrich Günther, F. z. S.

v. Bertrab. Scheidt. v. Ketelhodt. v. -t-r
l. l. XVII.Filll. Scm. Ruboll. Geschsamm luagegeben in Rudolstadt, den 26. —— 1866.
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 VII. Ministerial-Bekanntmachung

vom 8. Jannar 1856, die zollamtliche Behandlung der mit der Fahrpost
über die Grenzen des Gesammt-Jollvereinsgebiets eingehenden Waaren betr.

Mit Höchster Genehmigung Sr. Durchlaucht des Fürsten wird die im S. 1 des
Regulativs wegen der zollamtlichen Behandlung der über die Grenzen des Gebiets des
Gesammt=Zollvereins mit der Fahrpost eingehenden Waaren enthaltene Bestimmung,
wonach derjenige, welcher zollpflichtige, nach dem Vereinsgebiele bestimmte Waaren,
über 4 Loth schwer, im Auslande vewackt, zur Post gibt, dem Poststücke eine
Declarationbeizufügenverpflichtet ist, dahin abgeändert, daßdiese Verpflichtung eintritt,
sobald das Gewicht des aufgegebenen Poststücks 3 Loth Zollgewicht oder mehr
beträgt.

Rudolstadt, den 8. Januar 1856.
Fürstl. Schwarzb. Ministerinm,

Abtheilung der Finanzen.
Th. Schwart.il 5 "1 A. Koch.

X&amp; VIII. Verordnung
vom 18. Januar 1856, die Abänderung der Verordnung vom 10. December
1852 (Ges.-Samml. 1852, S. 251 ff.) über das Sportelcassen-Rechnungs-

wesen betreffend.
Nachdem rücksichtlich des Sportelcassen-Rechnungswesens bei den Fürstlichen Justiz-

behördeneinige Modificationen der Verordnung vom 10. December 1852 (Ges. Samml.
1852, S. 251 ff. wünschenswerth erschienen sind, so wirdFolgendes zur Nachachtung
fürjene Stellen hiermit verordnet:

S. 1.
lZu S. 3.] Die Aufstellung von Verzeichnissen über die wegen nokorischen Unver-

mögens der Debenten außer Ansatz gelassenen Kosten unterbleibt fortan und es kommt
somit alin. 3 des §. 3 der Verordnung vom 10. December 1852 in Wegfall.
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8. 2.

IAnstatt der §. 4 u. ö.] Die für gerichtliche Bemühungen anzusetzenden Kosten
sind, wo dieselben nicht in Aversionalansätzen bestehen, einzeln unter Angabe der Blatt,
zahl der Acten, worauf sich die Ausätze beziehen, zu liquidiren.

Die Kostenaufzeichnung ist auf der Rückseite der Actenteckur oder, wo sich dies
namentlich wegen des größeren Umfanges der Kosten-Rechnung mehr empfiehlt, auf
einem, unter die Aktentectur zu heftenden, besonderen Bogen zu bewirken. Das in
der Verordnung vom 10. December 1852 vorgeschriebene Muster B wird dabei benutzt.

8. 3.
Die Kosten-Liquidirung erfolgt in allen Sachen, welche durch eine Verfü-

gung beseitigt werden, bei Erlaß der Verfügung; in denjenigen Angelegenheiten,
bei deren gerichtlichem Verlaufe gewisse Abschnitte des Verfahrens vorkommen, regel-
mäßig beim Eintritt eines solchen Abschnittes, namentlich in bürgerlichen Rechtsstreitig-
keiten beim Schluß einer Proceßinstanz, außerdem bei völliger Beendigung der Sache.

Die nach §. 32 der Vormundschafts. Ordnung in vormundschaftlichen Angelegenhei-
ten zulässige Liguidirung der Kosten erfolgt nach Abnahme und Justisication der jähr.
lichen Vormundschaftsrechnung.

Mit der Verfügung, durch welche in bürgerlichen Rechtssachen die weitere Ver-
handlung auf bestimmte oder unbestimmte Zeit sistirt werden soll, ist jedesmal eine Re-
productionsfrist in den Calender einzutragen, nach deren Ablauf die Sache in Absicht
auf die Einziehung der Kosten wieder vorzulegen ist.

8. 4.
Jeder baare Verlag muß sofort nach seiner Entstehung zu den Acten vermerkt wer-

den. Namentlich werden vorgeschossene Zeugengebühren und Diäten am Rande des
betreffenden Protokolles, Verpflegungskosten der Gefangenen auf dem Strasverbüßungs-
scheine, Insertionskosten auf dem Zeitungsblatte und das Porto auf demPost.Eingange,
wofür dasselbe entstanden ist, bezüglich auf dem Concepte der portosrei beförderten Ver-
fügung verzeichnet. Unregelmäßigkeiten bei dieser Verzeichnung werden mit Ordnungs-
strafen geahndet, und co bleibt außerdem der schuldige Beamte für Verluste, welche der
GCasse aus der Nichtberücksichtigung solcher Auslagen entstehen, verhaftet.

8. 5.
Die Liquidirung der Kosten gehört zu den Obliegenheiten des Sportularins. Der

Gerichtadirigent hat aber darauf zu sehen, daß in Gemähheit der bestehemen Gesetze
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und Taxen die Kosten überall ordnungsmäßig und zur gehörigen Zeit zum Ansatz
kommen.

Lassen gesehliche Vorschristen einen Spielraum für den Kosten-Ansaß bei gewissen
Verhandlungen und Verfügungen, z. B. bei Terminen. Bescheiden 2c., zu, so hat der
die Verhandlung leitende resp. ausfertigende Beamte darauf Bedacht zu nehmen, ent.
weder den Kostenansat selbst schon vorläufig auf dembetreffendenSchriftstücke zu notiren
oder durch eine auf das letztere zu setzende Bemerkung dem Sportularius einen sicheren
Anhaltepunkt für die spätere Kostenliquidation zu geben.

6S. 6.

Wversionalsätze werden zu den Acten liquidirt, sobald die Lage der Sache es ge-
stattet (F. 16 des Gesetzes vom 26. August 1840). In dem durch §. 82 des Nachtrags-
gesetzes zur Strafproceß. Ordnung eingeführten Mandatsverfahren sind die Kosten zwar
im Mandate selbst festzusetzen, die Buchung (F. 7) derselben erfolgt aber erst, sobald
das Mandat rechtskräftig geworden ist.

u . 6.] Das Sportelbuch wird alle Jahre neu angelegt und fortan nach dem
Muster 1·) geführt.

Neben dem Sportelbuche, welches nur die im Lause des Jahres liquidirten Spor-
teln enthält, wird auch ein Sportelrestbuch nach demselben Muster I jedoch mit der
Abweichung geführt, daß in die erste Spalte nicht die fortlaufende Nummer, sondern die
Nummer des Sportelbuches mit Angabe des Jahrgangs desselben eingestellt wird.

In dieses, mit jedem Jahre neu anzulegende, Sportelrestbuch werden alle Sportel-
rückstände aus allen früheren Jahren eingetragen.

IZu §.7 und 9.] Der in §. vorgeschriebene Gebrauch der rothen Dinte ist
sortan nicht mehr erforderlich. Desgleichen fällt der im S. 9# angeordnete monatliche
Sportelextract hinweg.

8. 9.
lZu 8. 12.] Wegen der Kosten soll die Executiun zunächst in die bewegliche Habe

des Schuldners und in dessen ausstehende Forderungen vollstreckt werden. Sind blos
Immotilien als tangliche Hülssgegenstände vorhanden, deren Angriff jedoch den
Nahrungsstand des Schuldners als gefährdet erscheinen läßt oder gehen sonst gegen
die desfallsige Einleitung des Subyastations-Verfahrens dem Gerichte Bedenken bei,

*) Die in dieser Verornung angeführten Muster werden dem nächsten Sice der Ges. Samml. beigegeben.
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so hat dasselbe die weiteren Verhaltungsbefehle von der Justiz-Abtheilung des Ministe-
riums unter genauer Darlegung der einschlagenden Verhältnisse einzuholen.

8. 10.
lZu S. 14.] Die auf Requisition von Verwaltungsbehördeneingehobenen Straf-

Velder werden, vorausgesetzt, daß dieselben überhaupt in Fürstliche Cassen fließen,
zur gerichtlichen Sporteltasse verrechnet, sobald deren Festsetzung und Einziehung im
Wege eines gerichtlichen Untersuchungsverfahrens stattgefunden hat.

S. 11.
IAnstatt des §. 15.] Sämmtliche Einnahmen der Sporteleasse werden, sobald sie

eingehen, von dem Sportularius in ein nach dem Formulare Nr. II. zu führendes Cassen-
buch (Einnahmejournal) in chronologischer Ordnung eingetragen. Auf Giund dieses
Cassenbuchs erfolgt alsdann die Einstellung der Eingänge in die „Ist“ Spalte des
Sportelbuches resp. Sportelrestbuchs (§. 7) am Tage der Vereinnahmung. Das Cassen-
buch wird ebenfalls alljährlich neu angelegt. Es werden jedoch die bis Ende December
liquidirten Kosten, wenn sie noch bis zum letzten Februar des nächstfolgenden Jahres
eingehen, nicht in das für dieses Jahr angelegte, sondem in das vorjährige Cassenbuch
eingetragen. (F. 16.)

Unregelmäßigkeiten bei den Eintragungen werden, wenn nicht der Fall sich zur
gerichtlichen Untersuchung eignet, durch Ordnungsstrafen, nöthigenfalls im Wege der
Diseiplinar-Untersuchung, gerügt.

. 12.

Zu8. 16 und 17.] Die 88. 16 und 17 fallen fort.
8. 13.

Anstatt der 88. 21-24.] Jede Ausgabe muß durch einen vollständigen Beleg
nachgewiesen, jeder Beleg vom Vorstande der Behorde attestirt sein. Unterbelege zu
Unterbelegen sind zu vermeiden (vergl. §§.4,5,8 und 14 der Verordnung, das Ver-
hältniß der F. Hauptlandescasse betr., vom 9.December 1853).

Sämmtliche Ausgaben sind in ein Ausgabejournal, welches die Rubriken:
n) jährlich fortlaufende Nummer:
b) Datum;
P) Name des Empfängers;
6) Wofür die Zahlung geleistet ist, und
e) Geldbetrag
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enthält, am Tage der Verausgabung einzutragen. Dem Ausgabesournale kann auch
von vorn herein dieselbe Form und Einrichtung gegeben werden, welche für die nach
§. 15 einzusendenden Ausgabespecificationen vorgeschrieben ist.

Die Ausgabebelege hat der Sportularius vorläufig mit der Nummer des Aus-
gabejournals zu versehen und, darnach geordnet, bis zur Rechnungsaufstellung (§. 15)
aufzubewahren.

8. 14.
Bei den Diäten und Reisekosten der Gerichts= und Medicinalbeamten ist darauf

zu sehen, daß in den Liquidationen der Tag der Abreise und Rückreise resp. die Zeit-
dauer der Expedition angegeben wird.

Auf den Belegen über die Gebühren der Zeugen und Sachverständigen muß der
Wohnort der Empfänger bemerkt sein.

ie Belege über die Gebühren der Urkundspersonen und der Gemeindebeamten
haben, wo nicht der niedrigste Gebührensatz berechnet ist, zugleich die Angabe der Zeit-
dauer des Geschästs zu enthalten.

Bei Anschaffung von Utensilien muß dem Belege die Nummer beigefügt werden,
unter welcher dieselben in das Gerichtsinventarium eingekragen sind.

Auf den Liquidationen über die Verpflegung der Gefangenen haben die Gefangen-
wärter außer der Zahl der Tage, für welche die Verpflegung gewährt ist, noch die Num-
mer der Gefangenliste und die Art des Verbrechens, wegen dessen die Strafverbüßung
erfolgt ist, anzumerken.

ie Oeigelder für die nächtlichen Visitationen der Gefangenen sind, insoweit
nicht dafür dem Gefangenwärter ein Pauschquantum ausgesetzt ist, auf Grund der Ge-
sangenliste in einer besonderen Rechnung in Ausgabe zu stellen.

Auf den Belegen über die Schreibmaterialien muß von dem Beamten, welcher die
Rechnung darüber führt, (Verordnung vom 7. März 1851 und 14.Dec. 1854) die statt-
gehabte Lieferung bescheinigt sein.

8. 15.

An Schlusse eines jeden Quartals werden das Cassenbuch und das Ausgabejournal
abgeschlossen, die Ausgabebelege nach den Formularen Nr. III. und IV. zusammenge-
stellt, und die letzteren nebst dem Baarbestande mittelst Berichts nach dem Muster Nr. V.

spätestens bis zum 15. des nächst folgenden Monates an die Justizabtheilung des Mi-
nisteriums eingesendct.

Die Ausgabebelege unterliegen daselbst der Revision undFeststellung.
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Die quartalischen Ablieferungen erscheinen als Abschlagszahlungen auf die Soll-

lieferung des ganzen Rechnungsjahres.
16.

Um die Solllieferung selbst festzustellen, sind das Sporrelbuch (§. 7) und das
Spvortelrestbuch (ders. §.) hinsichtlich der Solleinnahme mit dem Il. December, rück-
sichtlich der übrigen Spalten aber mit dem letzten Februar des solgenden Jahres abzu-
schliehen und die hiernach weder durch Zahlung, noch durch Niederschlagung erledigten
Posten in das nunmehr neu anzulegende Sportelrestbuch einzutragen.

Das abgeschlossene Sportelbuch und Sportelrestbuch wird alsdann und zwar spä-
testens bis zum I. April jeden Jahres mit einem nach dem Muster Nr. VI. anzufertigen-
den Lieferscheine an die Justizabtheilung des Ministeriums eingesendet und damit die
Schlußablieferung verbunden.

Auf Grund der eingesendeten Rechnungsmaterialien stellt die Justizabtheilung des
Ministeriums die Solleinnahme des ganzen Rechnungsjahres fest, verfügt wegen heror-
getretener Rechnungsdifferenzen die erforderlichen Rückzahlungen oder Nachlieferungen,
Cibt die eingesendeten beiden Sportelbücher den Gerichtsbehörden wieder zurück und
läßt denfestgestellten Lieferschein durch die Vermittelung der Finanzabtheilung der Fürst-
lichen Haupt-Landes-Casse, für welche die bei den Sportelcassen als „eingegangen“ fest-
gestellten Summen, nach Abzug der Collecturgebühren, den Solleinnahmebetrag bilden,
zum Rechnungsgebrauche zugehen.

Die zurückgegebenen Sportelbücher müssen bei Einsendung des nächstjährigen
Sportelbuches und Sportelrestbuches jedesmal wieder mit eingereicht werden.

(Zu §. 25.] §. 25 fällt weg.
8. 18.

Diejenigen Eingänge, welche sich nicht zur Verrechnung bei der Sportelcasse oder
zur Einziehung in das Depositorium eignen, sind in ein nach dem Muster Nr. VII. von
dem Sportularius zu führendes Asservatenbuch einzutragen.

Dieses Buch wird jedes Vierteljahr abgeschlossen und darnach der Uebertrag der
verbleibenden Asservate in das nächste Quartal bewirkt.

8. 19.
Die gegenwärtige Verordnung tritt mit dem 2. Februar 1856 in Kraft. Die bis
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zu diesem Zeitpunkte vorhandenen Reste mit Einschluß der aus der Zeit vor dem 1. Ja-
nuar 1853 herrührenden Rückstände sind in das nach §. 7 für das Jahr 1856 aufzu-
stellende Sportelrestbuch nach ihren einzelnen Beträgen einzustellen. Ebenso hat die
Eintragung der zu dem gedachten Zeitpunkte vorhandenen gerichtlichen Asserate in das
nach F. 18 zu führende Asserwatenbuch zu erfolgen.

Rudolstadt, den 18. Januar 1856.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
- v. Bertrab.
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22 * des der Sporteln. Schdenecsah-ZA E s- ca.

II Zahlungepflichtigen. Sache. Fer . e. g.
#
#



1856. 79
-Sabe T.G.

Seeoer im eingtgangen cbeeschr. #Iins Nestorrzeichnih Aberiragen:
„Erös aus 3 nehetenf raf. Bemerkungen.

Consiseaten. anzen Betrag. ben ESporteln. 28 gelder.
#(r. , Tr.IPE#ez 1 e IE dIEe l uliiiila u



1856.

II.

Sportel-Einnahme-Buch (JJdes Fürstlichen

 sendeNr.ahriich
Betrag de Kablung“des

Verläge ul Strafgelde-.. lel-

Sahlungepflichti. nurs Sporteln. Stertuer sis- Zusammen.sabeträge.Datum. ale

Jabr.] Nr.. A. Hal.Fl.. Hu.# #r * Fl. r. .
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III.

Justizamt N. Tü. II.
. Quart. 18. Bureau-Aufwand.

Fl.Ar. Hülr. VBel. Nr.
. . .fütScbrcibmaterialicnnndandckeBedükfnisse,als:

.Fl..Xk..Hil.fükSchkeibfederstailN.R. 1.
 „ „ „ faür Siegellack an N. N. 2.

„ „ für Bleistifte an N. N. 3
fürZiitungen, Bcher und Calender, als:

Fl.. Xr. . Hll. für die Dorfzeitung (1. Sem.) 4.
 „ „ „ für das Meining. Gesetz-Blatt

pr. 1855. 5.

für #eck und Buchbinderlöhne, als:
. Fl.. 4Hil. f. 1 Rieß Straftabellen an N. N. 6.

„ „ „„ (. Buchbinderlohn an Mtr. N. 7.

für Copialien, als: «
Ul..ä·.Hllchn(-optstNN v.
. „ „ „ dem Copist N. N 9.

u. s.w.
Postporto und Botenlöhne in Osfieial-Sachen.
 für Heizung, Beleuchtung und Reinigung.
.-. .wegen der Inventarienstcke.

-««. Summn.

4

D Unterschrift des Sportularius.
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IV.
Justizamt N. Tn. I.

. Quart. 18.. Verwaltungskosten.

Fl. r. Hll. Bel. Nr.
- -D1atcn and Reuckostcn in Official-Sachen, als:

. Fl. Hil. dem Justizamtmann N. N. 1.
dem Actuar N. N. 2.

Aufwand - Ciwil- .„Sachen, als:
Aufwandin Untersuchungs-Sachen, und zwa-a Transport= und Verpflegungskosten ver Ee.

fangenen.
b) Ausgabe für Anschaffung und Instandhaltung

von Gefängniß-Utensilien.
e) sonstige Auslagen in Untersuchungs-Sachen.

Insgemein, als:
Somm.

Unterschrist des Sportularius.
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V.

Zent des dii........
....... bei Ablieferung

der Sporteln und Sualtideraus dem... Quartal 18.
An

das Fürstl. Ministerium,
Abtheilung der Justiz.

Nach dem umstehend bemerkten Abschlusse des
Sportel= Einnahme-Journals sind von der hiesigen
Sportelcasse auf das .. Quart. zu gewähren:

Fl. ärr. Hur. Sporteln incl. Verläge
und Schadenersatzbe-
träge,

» « ½ Strafgelder.

Fl. &amp;r. PHllr.
Diese Summe wied beifolgend gewährt durch:

Fl. kr. Hllr. Baarschaft.
» » „ Zurechnungen.

MHllr. Summa wie oben.

(Unterschrift des Amtedirigenten.)
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Abschluß: 4

des Sportel-Einnahme-Journalo
des Fürtl. uuu...bro..Luart. 18

Verläge mit
Sporteln. Schadenersat.Snrasgekder.

beträgen.
FI. 1 Kr. 1 lr.] Fl. l Kr. IHllr. 1 Fl. I r. IHlg.

Ganzer Betrag . . .1

Hiewon sind an Collecturge-
bühren zu kürzen: ..———l

bleiben
. –– —

zu gewähren zusammen
Fl. .r Hllr.
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VI.

Einnahme= und Lieferungs-Schein
des

Fürstl. Justizamtes . ..

über die

Sporteln,

einschließlich der Verläge und Schadenersahbeträge)

für das Jahr

18

Attest
des Gerichts-Dirigenten.

"P) Für die Strafgelter und Conftscate wird das nämliche Schema benugt.

Färlll. Schw. Rudolst. Gesehsamml. XVII. 12
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 L
Zu vereinnahmen waren:

Reste bis zum Schluß des vorigen Jahres, laut Sportelrestbuch,
Sporteln und Verläge vom laufenden Jahre, laut Sportelbuch.

im Ganzen. dier sind:
. Fl.. . Ollr. eingegangen laut Sportelbuch und

» «bqeschktebeiu Sportelrestbuch.1—

zusammen; es bleiben also
überzutragende Reste.

Von obigen
eingegangenen Sporteln sind
Collecturgebühren zu kürzen; es bleiben alse noch
zu gewähren.

diese Gewähn ist erfolgt durchFl. . Hllr. pro I. Quartal am . .. ..
II.

#7 7 77 , « «

» « « s- II. I7“ «

« « « ««- l V. 7° 14

imGangen.
zurckzuerstattensind mithin nachzuliefern

am I6

(Name des Sportularins.)
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VII.
Asservaten-Buch

des Justizamtes

Fort- Gegenstand und Assewirter Davon sind
laufen,. — Ursache der Asser- * verausgabt.Bemerkungen.
de Nr. vation. NKA#Hür.]. Kr. Hür.
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Gesetzsammlung
fur das FurstenthumSchwarzburg-Rudolstadt.

Viertes Stück vom Jchre 1856.

 IH. Muisterial. —##
vom 25. Jannar 1856, die Uebereinkuuft zwischen Sachsen-Weimar-Eisenach,
Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotha und Schwarz=

burg-udolstadt über die gegenseitige Zulassung des Popiergeldes dieser
Staaten brtreffeid.

Nachdem die nachstehende, wörtlich also lautende Uebereinkunft:

Seine Königliche Hoheit der Grohherzeg von Sachsen-Weimar-Eisenach, Se.
Hoheit der Herzog vonSachsen-Meiningen,Se.HobeitderHerzogvonSachsen-Alten-
burg, Se. Hoheit der Herzog von Sachsen-Coburg-Gotla und Se. Durchlaucht der
Fürstvon Schwarzburg-Rudolstadt habenin der Absicht, den Nachtheilen möglichst zube-
gegnen, welche Ihren Landesinteressen durch die von anderen Staaten ang#ordnete
Ausschließung fremden Papiergeldes drohen, und inder Absicht, den gegenseitigen Ver-
kehr vor jeder Störung zu bewahren, Verhandlungen eröffnen lassen und zu dem Ende
zu Bevollmächtigten ernannt:

Se. Königliche Hoheit der Großherzog von Spcheraheiner ElluachHöchstihren Staatsminister v. Watzdo“
Höchstihren Geheimerath Thon,

Se. Hoheit der Herzog von Sachsen-Meiningen:
Höchstihren Regierungsrath Dr. Wagner.

Se. Hoheit der Herzog von Sachsen-Altenburg:
Hochstihren Minister von Larisch,

Se. Hoheit der Herzog von Sachsen.Coburg-Gotha:
Höchstihren Staatminister v. Seebach,

Fürfll. Schwarzb. Siudelll.Gesehsamml. XVI. 13
Ausgegeben in Rudolstadt, den 4. Fehruar 1650.
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Se. Durchlaucht der Fürst von Schwarzburg-Rudolstadt,

Höchstihren Ministet von Bertrak,
von welchen Bevollmächtigten unter Vorbehalt der Natifikation folgende Uebereinkunft
geschlossen worden ist.

Art. 1.
Sämmmtliche kontrahirende Regierungen verpflichten sich gegenseitig:

1) die Annahme und Wiederausgabe des von einer der kontrahirenden Regie-
rungen ausgegebenen Staatspapiergeldes als Zahlungsmittel im gemeinen
Verkehr ihrer Länder unbehindert zu gestatten, und

2) dieses Staats-Papiergeld weder für den allgemeinen Umlauf noch für die
etwa stattsindende Annahme bei den öffentlichen Kassen unter denjenigen
Nenmverth herabzusetzen, welchen die Regierung bestimmt hat, von der das
Papiergeld ausgegeben ist.

Art. 2.
Die kontrahirenden Regierungen werden den Gesammtbetrag ihres Staats-Papier-

geldes und zwar:
die Regierung des Großherzogthums Sachsen-Weimar-Eisenach

den Betrag von # 600,000 Thr#r.
die Regierung des Herzogthums Sachsen-Meiningen von 600,000 Thlr.
die Regierung des Herzogthums Sachsen-Altenburg von 500,000 Thlr.
die Regierung des Herzogthums Coburg--Gotha, für Sachsen-

Coburg von 200,000 Thlr.
Sachsen Gotha von 400,000 Thrr.

die Regierung des Fürstenthums Schwarzburg-Rudolstadt von 200,000 Thr#r.
während der Dauer der gegenwärtigen Uebereinkunft nicht vermehren, wobei es jedoch
jeder Regierung überlassen bleibt, ihr Papiergeld in Cassenscheine von anderen Wenh-
beträgen, jedoch nicht unter einem Thaler im vierzehn-Thalerfuße oder unter einem
Gulden im vierundzwanzig und 1 Guldensuße umzuwandeln, insofern dadurch der ge-
sammte, oben angegebene Neunwerkh ihres Papiergeldes nicht erhöhet wird.

Art. 3.
Eine jede der kontrahirenden Regierungen wird mindestens eine Kalse in ihrem

Staaksgebiete bestimmen und öffentlich bekannt machen, bei welcher daß von dieser Re-
gierung ausgegebene Papiergeld zu jeder Zeit auf Präsentalion gegen Zahlung des
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vollen Nennwerths in gesetzlich zulassigen Silber. Courant · Munzen umgetauscht werden

kann.
Ueber die Ausführung der vorstehenden Bestimmung werden die kontrahirenden

Regierungen unter Angabe der von ihnen bestellten Einlösungsstellen sich gegenseitig
Mittheilung machen.

Art. 4.

Für den Fall der Einziehung und Außerkurssetzung des von den kontrahirenden
Regierungen ausgegebenen Papiergeldes bewendet es bei der im Jahre 1850 getroffenen
Uebereinkunst, nach welcher die genannten Regierungen sichgegenseitig verpflichtet haben,
eine Außerkurssetzung des von ihnen ausgegebenen oder auszugebenden Papiergeldes
nicht anders eintreten zu lassen, als nachdem eine Einlösungsfrist von mindestens vier
Wochen festgesent und wenigstens drei Monate vor ihrem Ablaufe sowohl im eignen
Staate öffentlich bekannt gemacht, als auch den übrigen kontrahirenden Regierungen,
behufs der Verkündigung in ihren Staaten amtlich notisicirt worden sst.

Art. 5.
Die kontrahirenden Regierungen verpflichten sich während der Dauer der gegen-

wärtigen Uebereinkunst nicht einseitig über die Zulassung des von ihnen ausgegebenen
Papiergeldes in anderen an dieser Uebereinkunft nicht theilnehmenden Staaten, mit den
Regierungen derselben in Verhandlung zu treten.

Einer jeden der kontrahirenden Regierungen steht es frei, die gegenwärtige Ueber-
einkunft zu kündigen. Macht eine Regierung von dieser Befugniß Gebrauch, so tritt
in Beziehung auf dieselbe die Uebereinkunft mit dem Ablaufe des dritten Kalendermo-
nats nach geschehener Kündigung außer Kraft.

Gegenwärtige Uebereinkunft wird unverzüglich zur Höchsten Ratifikation vorge-
legt und die erfolgte Ratiflkation durch Ministerialschreiben gegenseitig mitgetheilt
werden.

So geschehen Weimar, den 21. Januar 1856.

HemhardtoWaßdorf.
(L. S.) Hun Vag net(L.s.) Am

Maus RlchardFreshen v. Seebach.
Hermann von Beri
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die höchstlandesherrliche Natifikation erhalten hat, so wird diese Uebereinkunft zur Nach-
achtung anmit öfsentlich bekannt gemacht.

Rudolstadt, den 25. Jannar 1856.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertr

- X. Verordnung
vom 25. Jan. 1856, die Beschränkung der Zahlungsleistung mittelst freuden

Pppiergeldes betreffend.

Wir Friedrich Günther, von Gottes Gnaden, Fürst zu Schwarzburg u.
verordnen in Folge der mit den Gouvernements von S. Weimar-Eisenach, S. Mei-
ningen, S. Altenburg und S. Coburg= Gotha wegen gegenseitiger Zulassung des
Papiergeldesdieser Staaten am 21. Januar d. J. getrofsenen Uebereinkunft auf Grund
des Gesetzes vom 9. März 1855, (Ges. S. 1855, S. 48) was folgt:

8. 1.
Fremdes Staatspapiergeld, ingleichen die von Corporationen, Gesellschaften oder

Privaten ausgestellten Banknoten oder sonstigen auf den Inhaber lautenden unverzins-
lichen Schuldverschreibungen dürsen, insoweit der Werthbetrag des einzelnen Stückes
zehn Thaler im Vierzehmhalersuße oder diesen Werth in einem anderen Münzsuße nicht
erreicht, zu Zahlungen im Inlande nicht gebraucht werden.

. 8. 2.

Wer dergleichen Papiergeld (§. 1) zur Leistung von Zahlungen dem Verbote zu-
wider ausgibt, oder anbietet, wird mit einer polizeilichen Geldbuße bis zu fünfund-
zwanzig Thalern = 43 Fl. 45 Kr. bestraft.

Diese Vorschrift leidet jedoch auf den Geldwechsel-Verkehr, wo lediglich Geld für
Geld gesucht wird, und mithin die eine Sorte der andern gegenüber die Eigenschaft
einer Waare annimmt, keine Anwendung.
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S. 3.

Ausgeschlossen von dem Verbot (6.1 und 2) ist das — der an der
Convention vom 21. Jannard. J. theilnehmenden Staaten, nämli

1) des Großherzogthums Sachsen-Weimar-Eisenach,
2) des Herzogthums Sachsen-Meiningen,
3) des Herzogthums Sachsen-Altenburg,
4) des Herzogthums Sachsen-Coburg-Gotha,
5) des Fürstenthums Schwarzburg,Rudolstadt,

sowic bis auf Weiteres:
6) das Königlich Preußische Staatspapiergeld,
7) das Königlich Sächsische Staatspapiergeld.

Weitere Ausnahmen sind durch Ministerial-Bekanntmachung zu veröffentlichen.
. 4.

Gegenwärtige Verordnung tritt niden 15. Mãrz d. J. in Kraft.

Urkundlich unter Unserer eigenhöndigen Unterschrift und beigedrucktem Fürstlichen
Insiegel.

So geschehen
Rudolstadt, den 25. Januar 1856.

(L. S.) Friedrich Günther, F. z. S.
v. Bertrab. Scheidt. v. Ketelhodt. v. Bamberg.
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Verichtigungen von Druckfehlerim Betreff der Gesetze vom 7. Jannar 1856 Nr. I. und eon 11. Jau. 1856

Nr. V. der Gesetzsammlung,

1) Gesetz Nr. UI.
§. 59 letzte Zeile anstatt „in und durch“ muß es heißen „und durch.“
§. 67 anstatt „die Befugniß" „die Befugnisse.“
8. 102 kKl. d 3. Zeile anstatt „(Holzblößen)“ „(Holzblößen u. s. w.)“
S. 112 alin. 3. Zeile 1 anstatt „,am“ „an.“

2) Gesetz Nr. V.
§. 30 alin 3. Zeile 2 muß es heißen anstatt „und des Verhältnisses 2c.“ „und

die Feststellung des Verhältnisses 2c.“
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Gesetzsammlung
fur das Furstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Füftesgluch vom Zure 1856.
——

A XI. Ministerial- Verannmoachung
vom 30. Jannar 1856, die Erweiterung der Abfertigungs--Befugnisse des

Königlich Sächsischen Nebenzollamts I. zu Klingenthal, Hauptamtsbezirk
Eibenstock, betreffend.

Nach einer Mittheilung des Königlich Süächsischen Finanz-Ministeriums ist dem
Nebenzollamte I. zu Klingenthal, Hauptamtsbezirk Eibenstock, die Ermächtigung zum
Begleitscheimwechsel mit den Hauptzollämtern Harburg, Hannover, dem Zollamte im
Baynhofe zu Bremen, dem Hauptsteueramte für ausländische Gegenstände in Berlin
und den Hauptämtern Zittau., Dresden und Pirna, sowie dem Nebenzollamte I. zu
Bodenbach ertheilt worden, was hiermit zur öffenklichen Kenntniß gebracht wird.

Rudolstadt, den 30. Jannar 1856.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium,
Abtheilung der Finanzen.

A. Koch.

&amp; XlII. Verordnung
vom 1. Febrnar 1856, einen Nachtrag zu K. 22 des Gesetzes vom 1. No-

vember 1855 wegen Errichtung einer Landesereditcasse betreffend.
Wir Friedrich Günther, von Gottes Gnaden, Fürst zu Schwatzburg ne.
verordnen auf Antrag Unseres Ministeriums und auf Grund des F. 25 des Grundge-
sebes vom 21. März 1854 in Volge des F. 34 des Gesetzes vom 7. Januar d. J., die

Fürstl. Schwarzb. Audolst. Gesegsamml. XVI.
Ausgezeben in Rudolstadt, den 9. Februar 1656.
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Ablösung von Sewituteu, die Gemeiuheitstheilungen uud die Zusammenlegung der
Grundstücke betreffend, zu der hierdurch nothwendig gewordenen Ergänzung des §.22
des Gesetzes vom 1. November 1855, die Errichtung einer Landescreditcasse betreffend,
was folgt:

Bei regelmäßiger Fortentrichtung der Nenten werden dieselben nach 31 Jahren
getilgt, wenn der 18fache Betrag der Jahresrente als Ablösungscapital gewährt wer-
den muß.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürstlichen
Insieget.

So geschehen
Rudolstadt, den 1. Februar 1836.

(L. S.) Friedrich Günther, F. z. S.
v. Bertrab. Scheidt. v. Ketelhodt. v. Bamberg.

&amp; XIII. Ministerial-Bekanntmachung
vom 2. Februar 1856, die Erweiterung der Amtöbefugniß des Königlich

Wöektember#ischen Nrhenzollamtre I. zu Eßlingen belr.

Nach einer Mittheilung des Königlich Württembergischen Finanz-Ministeriums ist
dem dortigen Nebenzollamte I. zu Eßlingen vom 1. des laufenden Monats Febmar
an das bedingte Niederlagsrecht mit der Besugniß zur Ausstellung und Erledigung von
Begleitscheinen I. in gleicher Weise beigelegt worden, wie dies bei den im Verzeichnisse
der vereinsländischen Zoltstollen s. V. Nr. 3—10 genannten Nebenzollämtern I. der Fall
ist, was hiermit zur öffentlichen Kepntniß gebracht wird.

Rudolstadt, den 2. Februar 1856.

Ftl. Schw. Ministerium, Abtheilung der Finaonzen.
Th. Schwarz. s

- A. Koch.
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 XIV. Ministerial Bekanntmachung
vom 8. Februar 1856, die Zulassimg des Fürstl. Schwarzburg-Sondershausen-

schen Staatspapiergeldes im hiesigen Fürstenthume betreffend.
Herenissimus haben gnädigst beschlossen, daß außer dem in §. 3 der Verordnung

vom 25. v. M. (Gesetz-Samml. 1856 S. 93) bezeichneten fremden Staatspapiergelde
das Staatspapiergeld des Fürstenthums Schwarzburg. Sondershausen von dem in den
S§. 1 und 2 der erwähnten Verordnung enthaltenen Verbote bis auf Weiteres aus-
geschlossen sein soll, was zur Nachachtung anmit öffentlich bekannt gemacht wird.

Rudolstadt, den 8. Februar 1855.

Fürstlich Schwaorzb. Ministerium.
v. Bertrab.
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Gesetzsammlung
für das FürstenthumSchwarzburg- Rudolstadt.

Schhites glck vom Jahre 1856.

 LXV. Ministerial Bekanntmachung
vom 11. Febr. 1856, die Erweiterung der Amtsbefugnisse des Großherzoglich

Badenschen Nebenzollamtes I. zu Säckingen betr.

Nach einer Mittheilung des Großherzoglich Badenschen Finanz-Ministeriums ist in
Folge der am 4. d. M. erfolgten Eröffnung der Eisenbahnstrecke von Basel nach Säckin-
gen dem Nebenzollamte I. zu Säckingen die unbeschränkte Befugniß zum Begleitschein-
wechsel mit allen zuständigen Zollbehörden, so wie die unbeschränkte Befugniß zur Zoll-
erhebung vom genannten Termine an, ertheilt worden, was hiermit zur öffentlichen
Kenntuiß gebracht wird.

Rudolstadt, den 11. Februar 1856.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium,
Abtheilung der Finanzen.

Th. Schwarpß. K

M XVI. Verordnung
vom 15. Februar 1856 im Betreff des Gotteddienstes und des Schulunter=

richts der Juden.

Wir Friedrich Günther, von Gottes Gnaden, Fürst zu Schwarzburg r.
verordnenim Betreff des Gottesdienstes und des Schulunter#ichts der Juden auf An-
trag Unseres Ministeriums, was folgt:

Fürsstl. Schwarzt. Audolsl. Gesegsamml. &amp;VII. 15.
Ausgegeben in Rudolstadt, den 23. Fekruar 1856.
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4 8. 1.
Der jüdische Cultus und die jüdischen Schulen sind der Oberaufsicht der Mini-

sterial-Abtheilung für Kirchen- und Schulsachen unteyvorfen. welche sich hierbei der ihr
untergeordneten Organe, als der Fürstl. Kirchen= und Schul-Inspectionen, der Epho-
ren,der Geistlichen, als Local-Schul- Inspectoren, und beziehungsweise des Rabbiners,

bedient.––. 8. 2.
Bein jüdischen Gottesdienste ist das Gebet für den Landesherrn und die Fürstl.

Familie, sowie die Predigt, abgesehen von dem Texte und den betreffenden Bibel-
stellen, in deutscher Sprache zu halten. Auch soll dahin gestrebt werden, daß der
Predigt ein deutscher Choral vorangeht und nachfolgt.

Der den Gottesdienst leitende Culius-Beamte (der Nabbiner oder Vorbeter) ist
für die Beobachtung der mit Genehmigung des Fürstl. Ministeriums, Abtheilung für.

Kirchen= undSchul Sachen, festzustellenden Gottesdienst- (Spnagogen) Ordnung ver-
antworisich. 8 3.

Trauungen dürfen nur vom Nabbiner oderdessen von ihm damit beauftragten
Stellvertreter verrichtet werden und muß das zu trauende Paar nach vorausgegangener
Anzeige bei der Ortsobrigkeit und dazu erlangter Genchmigung derselben an drei nach-
einander folgenden Sabbathen vom Nabbiner oder bei desen Abwesenheit vom Cantor
beim Morgen- Goltedienste aufgeboten werden.Trauungen, welche wider diese Vorschrift vollzogen werden, werden sowohl an

denGetrauten mit einer von der drstl. sirchen- und Schul-Juspection anzufordernden
und bei unt dasbetreffende JustizamtzuerkennendenGeld=
strafe bis zu 20 Thlr. — 35 Fl. oder einer verhältnißmäßigen Gefängnißstrafe, als auch an
dem dazu verpflichteten jüdischen Cultus-Beamten mit einer nach Art. 307 und 322 des
Strafgesetzbuchs von derMinisterial-Abtheilung für Kirchen= und SSchulsachenzuerken-
nenden Disciplinarstrafe geahndet. «

8.4.
An dem in der evangelischendandeedg angeordneten Bußtage und in der Woche

vom SonntagPalmarum bis L Osterfeste ist jede Hoch zeitft iergãnzlichzh.
5.

Die geichen verstorbener Juden dürsen vor dreimalvierundzwanzigStunden 9
beerdigt werden.
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Ausnahmen können nur in dingedn n vom Physikus gestattet werden.
Die Geburten, Heirathen und 2unte der Inden werden auchin die allge-

meinen Register, die Kirchenbücher ihres Wohnorts, eingetragen.
Jede Geburt muß von den betrefsenden Eltern oder nächsten Berwandten, jede

Trauung von dem zuständigen jüdischen Culiusbeamten und jeder Sterbefall von den
nächsten Verwandten binnen drei Tagen dem die betresfenden Kirchenbücher führenden
Geistlichen zur Eintragung angezeigt werden.

Geschiehtdiesnicht,sowerdendiezurAnzeigeVerpflichtetendurchdiebetr.Kirchen-
u. Schul-Inspection in eine Geldstrafevon1Thlr.—1Fl. 45 Kr. genommen und durch An-
drohung und Einziehung höherer Strafen zur ErfüllungihrerVerbindlichkeit angehalten.

S. 7.
Der Unterricht in jüdischen Schulen erstreckt sich zwar auch auf den Untemicht in

der hebräischen Sprache, er soll jedoch nur in deutscher Sprache ertheilt werden.
Der Unterrichts= oder Stundenplan der jüdischen Schulen bedarf der Genehmigung

der Ministerial-Abtheilung für Kirchen= und Schulsachen; auch ist der Gebrauch keiner
andern Bücher zulässig, als solcher, welche von derselben geprust und gebilligt wor-
den sind.

Die Schuhsichtigriit cuch der jdischen Kinder wird nach den bezglichen Verord-
nungen vom 21. März 1851 und 26. August 1854 (G.S.1851, Nr. Xl. und 1854,

Nr. nr) beurtheilt. 8.8Die jdischen Schulen sind der Aufsicht der Lotal- und Ephoral-Schul-Inspectoren
untenworfen und sollen mindestens des Jahres ein Mal von dem betreffenden, mit der
General-Inspection der Schulen beauftragten Commissarius der Ministerial-Abthei-
lung für Kirchen- und Schul-Sachen revidirt werden.

Ueberdies hat auch der Nabbiner mindestens drei Mal im Jahre die Schule zu in.
spiciren und darüber an die Ephoral-Schul-Inspection Bericht zu erstatten. Dieser Be-
richt ist von dieser an die Ministerial-Abtheilung für Kirchen= und Schulsachen einzu-
senden.

8.9Die züdischen Lehrer sind vor ihrer Anstellug, Verpflichtung und Einweisung
einer Prüfung, bezüglich des Religionsunterrichts durch den betreffenden Rabbiner, im
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Uebrigen durch den Seitens der Ministerial· Abtheilung fur Kirchen·und Schulsachen,
als vorgesetzte Dienstbehörde auch der jüdischen Lehrer, damit zu beauftragenden Beamten
zu unterwerfen, und findet auch in Ansehung der Privatlehrer, welche jüdische Haus-
väter für ihre Kinder halten, eine solche Prüfung statt.

S. 10.
Auf die in den jüdischen Schulen vorkommenden Schulversäumnisse findet die

bezügliche Verordnung vom 17. December 1852 (G. S. 1852, Nr. LXVIII.) in der
Weise Anwendung, daß der Local-Schulinspector, der Nabbiner, der Lehrer und der
Vorstand der Judengemeinde den Schulvorstand bilden.

S. 11.
An denjenigen Orten, an welchen besondere jüdische Schulen nicht bestehen, sind

die jüdischen Einwohner, jedoch ausschließlich des Religions-Unterrichts, an die öffent-
lichen Ortsschulen gewiesen.

4 8. 12.

Judenkinder werden nach vollendetem Schulunterrichte mittelst eines durch den
Rabbiner zu vollziehenden feierlichen Actes entlassen.

8. 13.
Die Kosten ihres Cultus und ihrer Schulen haben die Juden allein und für sich

aufzubringen; im Fall dringenden Bedürsnisses ihnen hierzu Unterstützung zu bewilligen,
bleibt vorbehalten.

S. 14.
Die Inden sind, insofern ihre Religionsgrundsätze nicht eine von Uns gerchmigte

Ausnahme nöthig machen, alle landeshemlichen und obrigkeitlichen Verordnungen im
Besondern auch die Verordnung wegen Heilighaltung der Sonn= und Festtage zu be-
solgen verpflichtet.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürstl. In-
siegel.

So geschehen
Rudolstadt, den 15. Febr. 1856.

(L. S.) Friedrich Günther, F. z. S.
v. Bertrab. Scheidt. v. Ketelhodt. v. Bamberg.
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Gesetzsammlung
fur das Furstenthum Schwarzburg- Rudolstadt.

Sicbentes Släc vom Jahre 1856.

 XVII. Ministerial-Bekanntmachung
vom 3. März 1856, betreffend die Lostrennung des Dorfes und der Flur
Angelroda aus dem Juricictionsbezirke des Kreiogerichts zu Arnstadt und des

Instizamte zu Ilmcnau.

Nachdem mit allseitiger Höchster Genehmigung der Durchlauchtigsten Landes-
herren die Staatsregierungen des Großherzogthums Sachsen-Weimar-Eisenach, des
Fürstenthums Schwarzburg-Rudolstadt und des Fürstenthums Schwarzburg-Sonders-
hausen sich über die Lostrennung des diesseitigen Dorfes und der Flur Angelroda von
dem zeither gemeinschaftlichen Kreisgerichte Arnstadt und Justizamte Ilmenau verstän-
digt und die desfallsigen ModificationenderStaatsverträgevom23.März resp. 9. und
15. April und vom 2.3. März resp. 9. April 1850 (Ges. Samml. 1850, S. 420 fl.)
vereinbart haben, so werden die abgeschlossenen Conventionen nachstehend zur öffent-
lichen Kenniniß gebracht.

Mit dem 1. April d. J. gehen Dorf und Flur Angelroda in den Jurisdictions-
bezirk des Fürstlichen Kreisgerichts Rudolstadt und des Fürstlichen Justizamts Ilm über
und hören mit jenem Tage die zeitherigen Beziehungen der diesseitigen Staatsregierung
zu dem Kreisgerichte Arnstadt und dem Justizamte Ilmenau auf.

Rudolstadt, den 3. März 1856.

Fürstlich Schwarzb. Ministerimn.
v. Bertrab.

Färsll. Schwarzb. A#udolst. Gesresamml. XVII. 16.
Ansgegeben in Rudolstadt, den 8. Wath 1856.
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Nachdem die Fürstlich Schwarzburg-Rudolstädtische Staatsregierung den Wunsch

ausgesprochen hat, das durch den Staatsvertrag vom 23. März resp. 9. und 15. April
1850 lii. B. Art. mit dem Kreisgerichte zu Arnstadt verbundene Dorf und Flur Angel-
roda dem Fürstlich Schwarzburg= Nudolstädtischen Kreisgerichte zu Rudolstadt über-
wiesen zu sehen, so ist auf Antrag dieser Regierung mit höchster Genehmigung Seiner
Königlichen Hoheit des Großherzogs zu Sachsen. Weimar-Eisenach und Ihrer Durch-
lauchten, der Fürsten zu Schwarzburg-Rudolstadt und zu Schwarzburg-Sonderöhausen,
wischen dem Großherzoglich Sächsischen Staatsministerimn zu Weimar, dem Fürktlich
Schwarzburg-Rudolstädtischen Ministerium zu Rudolstadt und dem Fürstlich Schwarz-
burg-Sondershaufenschen Ministerium zu Sondershausen nachstehender Vertrag abge-
schlossen worden:

Artikel I.

Der Staatsvertrag vom 23. Märg resp. 9. u. 15. April 1850 wird rücksichtlich des
Art. 1 Il. B. dahin modificirt, daß das den ehemals von Wiglebenschen Gerichtsbezirk
bildende Dorf und Flur Angelroda von dem Kreisgerichte zu Arnstadt losgetrennt und
der F. Schwarzb. Rudolstädtischen Staatsregierung überlassen wird, dasselbe dem F.
Schwarzb. Rudolstädtischen Kreisgerichte zu Rudolstadt zu überweisen.

Artikel 2.

Die Ausführung dieses Vertrags erfolgt mit dem 1. April 1856. Die bis zu
diesem Tage bei dem Kreisgerichte zu Arnstadt in Angelrodaer Rechtsangelegenheiten
aufgekommenen Sporteln und Strafgelder werden an die Fürstlich SchwarzburgRudol-
städtischen landesherrlichen Cassen abgeliefert, bezüglich nach dem 1. April 1856 von
den Fürstlich Schwarzburg-Rudolstädtischen Behörden für dieselben eingezogen.

Alle bei dem Kreisgerichte zu Arnstadt vorhandenen, Angelrodaer Rechtsange-
legenheiten betreffenden Acten, Documente und Bücher werden, wie sie liegen, am
1. April 1856 an das Fürstlich Schwarzburg-Rudolstädtische Kreiegericht zu Rudol-
stadt abgegeben.

Zu Urkund dessenistdieser Vertrag auf höchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit
des Großherzogs zu Sachsen-Weimar-Eisenach von dem Großherzoglich Sächsischen
Staateministerium zu Weimar, Seiner Durchlaucht des Fürsten zu Schwarzburg.Ru-
dolstadt von dem Fürstlich Schwarzburg-Rudolstädtischen Ministerium zu Rudolstadt
und Seiner Durchlaucht des Fürsten zu Schwarzburg-Sondershausen von dem Fürstlich
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Schwarzburg-Sondershausenschen Ministerium zu Sondershausen unter Beidrückung
der betreffenden Staatsinsiegel vollzogen worden.

So geschehen
Weimar, den 31. Januar 1856.

Großherzoglich Sächsisches Staats-Ministerium.
(I. S.) v. Waßdorf.

Rudolstadt, den 12. Januar 1856.

Fürstlich Schwarzburgisches Ministerium.
(L. S.) von ertrab.

Sondershaufen, den 16. Februar 1856.

Färstlich Schwarzburgisches Ministerinm.
¶. S.) v. Elsner.

Nachdem die Frstlich Schwarzburg·RudolstãdtischeStaatdregierungdenWunsch
ausgesprochen hat, das durch den Staatsvertrag vom 23. März resp. 9. April 1850
dem Juriedictionsbezirke des Großherzoglich Sächsischen Justizamtes Ilmenau einver-
leibte Dorf und Flur Angelroda dem Fürstlich Schwarzburg-Rudolstädtischen Justiz-
amte Ilm überwiesen zu sehen, so ist auf Antrag dieser Regierung mit höchster Geneh-
migung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs zu Sachsen-Weimar-Eisenach und
Seiner Durchlaucht des Fürsten zu Schwarzburg-Rudolstadt zwischen dem Großherzog-
lich Sächsischen Staatsministerium zu Weimar und dem Fürstlich Schwarzburg-Rudol-
städtischen Ministerium zu Rudolstadt nachstehender Vertrag abgeschlossen worden:

Artikel 1.
Das durch den Staatsvertrag vom 23. Märg resp. 9. April 1850 dem Jurisdit.

tionsbezirke des Großherzoglich Sächstschen Justizamtes Ilmenau einverleibte Dorf und
Flur Angelroda werden von diesem Bezirke losgetrennt und es wird der Fürstlich
Schwarzburg-Rudolstädtischen Staatsregierung überlassen, das gedachte Dorf und Flur
mit dem Fürstlich Schwarzburg-Rudolstädtischen Justizamte Ilm zu verbinden.

Artikel 2.
Die Ausführung dieses Vertrags erfolgt mit dem 1. April 1856. Die bis zu

diesem Tage von dem Grohherzoglich Sächsischen Justizamte Ilmenau gegen Angel-
vodaer Einwohner erkannten Strafgelder werden an die Fürsllich Schwarzburg-Rudol-
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städtischen landesherrlichen Cassen abgeliefert, bezüglich von den Fürstlich Schwarz-
burg-Rudolstädtischen Behörden für dieselben eingezogen.

Sporteln, die in den zeither bei dem Grohherzoglich Sächsischen Justizamte Il-
menau verhandelten Angelrodaer Rechtsangelegenheiten von demselben bis zum 1. April
1856liquidirt sind, werden nach jener Zeit von den Fürstlich Schwarzburg-Rudol-
städtischen Behörden eingezogen und an das Grohherzoglich Sächsische Justizamt Ilme-
nau abgeliefert werden.

Alle bei dem Großherzoglich Sächsischen Justizamte Ilmenau vorhandenen, Angel-
rodaer Rechtsangelegenheiten betreffenden Acten, Documente, Bücher 2c., das Hppo-
thekenbuch und die Depositalbestände von Angelroda werden am 1. April 1856 an das

Fürstl. Schwarzburg-Rudolstadtische ni Ilm abgeliefert.
tikel 3.

Die Ariikel, 8. 9, 10 und 11. v Staatsvertrags vom 23. März resp. 9. April
1850 werden hiermit aufgehoben.

Zu Urkund dessen ist dieser Vertrag auf höchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit
des Großherzogs zu Sachsen-Weimar-Eisenach von dem Großherzoglich Sächsischen
Staatsministerium zu Weimar und Seiner Durchlaucht des Fürsten zu Schwarzburg-
Rudolstadt von dem Fürstlich Schwarzburg-Rudolstädtischen Ministerium zu Rudol-
stadt unter Beidrückung der betreffenden Staatsinsiegel vollzogen worden.

So geschehen
Weimar, den 31. Januar 1856.

Großherzoglich Sächsisches Staats Ministerium.
(LT 8S.) v. Waßdorf.

Rudolstadt, den 12. Januar 1856.

l. Schworzburgisches Ministerinm.von Bert
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Gesetzsammlung
für das Firstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Achtes Jläch vom Jahre 1856.

 XVII. Bekanntmachung
des Fürstlichen Ministeriums, Abtheilung des Innern, die Preisveränderung

6 der Arzucimittel für 1856 betr.

In Folge der in den Drogueriepreisen eingetretenen Veränderungen hatsicheine
gleichmäßige Abänderung in den Preisen der rl’N nöthig gemacht, und werdendie hiernach abgeänderten, mit dem 22. Märzd.. in Krast tretenden Taxpreise andurch
zur Nachachtung bekannt gemacht, mit dem Zenniimn daß die Berechnung des Rabbats
in der Fürstl. Ober und Unterherrschaft nach Maßgabe der für beide Landesthelle be-
stehenden gesetzlichen Bestimmungen zu erfolgen hat.

Rudolstadt, den 26. Fe#ruar 1956.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium, Abeoh. des Innern.
 6 Leo.

Berninget.

—I— 5— Cewicht-iE uM
Acidum ciir. prrum 4 un 18— Coniharides gr mod. pulv. 8 34 11
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Ausgegeben in Rudolstadt, den 15. mm- 1856.
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Gewichl.# m.8 Cewichn,
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&amp; XVIII. Ministerial-Bekanntmachung
vom 11. März 1856, die Zulassung des Fürstlich Reuß-Plauischen Staats-

Papiergeldes im hiesigen Fürstenthume betreffend.

Nachdem das Fürstl. Reuß. Plauische Gouvernement j. L. sich bereit erklär hat, der
am 25. Januar d. J. zwischen den Staatsregierungen von Sachsen-Weimar-Eisenach,
Sachsen-Meiningen, Sachsen-Alteuburg, Sachsen-Coburg, Gotha und Schwarzburg-
Rudolstadt über die gegenseitige Zulassung des Papiergeldes dieser Staaten abgeschlos.
senen Vertrage (Ges. Samml. 1856, Seite 89 fl.) beizutreten, so wird das Fürstlich
Reuß-Plauische Staatspapiergeld vorläufig von dem durch die §. 1 und 2 der Verord-
nung vom 25. Januar d. J. ausgesprochenen Verbote hiermit ausgenommen.

Rudolstadt, den 11. März 1856.

Fürstlich Schwarzb. Ministerinm.
v. Bertrab.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Uenntes Slüch vom Jahrt 1856.

A XIX. Verordunng,
einen Nachtrag zu der Verordnung vom 9. December 1858 wegen Benntzung

der Dienstgrundstücke betreffend, vom 22. März 1856.

WirFriedrichGünther, von Gottes Gunaden, Fürst zu Schwarzburg k.,
verordnen zur Beseitigung vorgekommener Zweifel im Hinblick auf S. 13 des Civil-
Staatsdienst-Gesetzes vom 1. Mai 1850 (Ges. Samml. 1850, S. 369 ff.) und die
Verordnung vom 9. December 1853 wegen Benutzung der Dienstgrundstücke (Ges. S.
1853, S. 285 ff.) auf Antrag Unseres Ministeriums, was folgt.

. 1.

Denjenigen Dienern, welchen gend Wiesen--, Garten- und andere dergl. Grund-
stücke als Besoldungsemolument überwiesen worden sind, ist nicht gestattet, ohne be-
sondere Erlaubniß der Dienstbehörde andere dergleichen Grundstücke zu erpachten oder
ihnen eigenthümlich gehörige von der Dienststelle aus zu bewirthschaften.

28. 2.

Jeder Diener, welchem Dienstökonomie übergeben ist, hat jährlich über die Be-
stellungsweise und die Kosten der Bestellung ein Verzeichniß anzufertigen und dieß in
der Repositur niederzulegen. 3

Grünes oder dürres Futter an Klee, Heu, Grummet u. s. w., sowie Stroh und
anderes Streumaterial, ingleichen Dünger dürfen ohne GenehmigungderDienstbehörde
nicht verkauft, vertauscht oder sonst veräußert werden und es steht dem antretenden
Diener das Recht zu, vorhandene Vorräthe von genannten Gegenständen, mit Ausnahme
des zur Dienststelle gehörigen Düngers, welcher unter allen Umsländen unentgeldlich
zurückzulassen ist, gegen Bezahlung der currenten Preise, welche, wenn sich die Par.
teien über deren Höhe nicht einigen können, durch einen von beiden Theilen zu wählen-

Fürs#l. Schw. Nurolst. Gesehsamml. XVIl.
Ausgegeben in Rudolsladt den 20. März 1850.
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den unpartheiischen, amtlich zu verpflichtenden Sachverständigen festzusetzen sind, zu
übernehmen.

8. 4.
Findet der Dienstanttitt eines Dieners in der Zelt vom 1. Ockober bis den 1. April

Statt, so ist der antretende Diener, welchem die nächste Ernte zuskommt, verpflichtet,
die Kosten der Herbstbestellung, des Fälgens und Hackens, sowie die Fuhrlöhne der
Feld= und Wiesendüngung zu vergüten, findet dagegen der Dienstantritt in der Zeit
vom 1. April bis den 1. October Statt, so fällt dem abgehenden Diener, resp. dessen
Erben die Ernte unter den im §. 3 getroffenen Bestimmungen zu.

5

Solltefür den abgehenden Diener oder dessen Erben, wenn ihnen der Bezug der Ernte
zusteht, zur Ernte eine Scheuer, Schoppe, #+# elleranm u. s. w. nöthig sein, so haben
sich diese mit dem antretenden Diener hierüber zu einigen, kommt aber eine Einigung
auf dem gütlichen Wege nicht zu Stande, so hat die betr. vorgesetzte Dienstbehörde nach
ihrem Ermessen die ehra nöthigen Räume anzuweisen und die 7# wie lange diese von
dem abgehenden Diener noch benutzt werden dürfen, näher zu bestimmen.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und geigemmchn F. Insiegel.
So geschehen

Rudolstadt, den 22. März 1856.
(I. S.) Friedrich Günther, F. z. S.

v. Bertrab. Scheidt. v. Ketelhodt. v. Bamberg.

&amp; XX. Ministerial--Bekanntmachung
vom 20. März 1856, die Verwandlung des Königlich Hannoverschen Neben-

Jollamtes II. Classe zu Fähr in ein solches I. Elasse betreffend.
Nach einer Mittbeilung des Königlich Hannoverschen Finanz-Ministeriums wird

im Hinblick auf den vermehrten Verkehr das Neben-Zollamt lI. Classe zu Fähr in ein
solches I. Classe vom 1. April d. J. an verwandelt werden, was hiermit zur öffentlichen
Kenntniß gebracht wird.

Rudolstadt, den 20. Mätz 1856.

Für#stl. Schwarzb. Ministerium, Abtbell. der Finanzen.
Th. Schwarz. ½½%

N. Koch.
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Gesetzsammlung
fur das Fürstenthum Schwarzburg- Rudolstadt.

ZchutesSläd vom Johre 1856.
—

X XXI. Ministerial Bekanntmachung
vom 31. März 1856, die Eröffuung eines Nebenzollamtes I. zu Rumburg,

Hauptamtsbezirk Zittau, betreffend.
Nach einer Mittheilung des Königlich Sächsischen Finanz-Ministeriums wird vom

I.April d. J. an zu Rumburg in Böhmen ein zum vollständigen Begleitscheinwechsel
sowie zu sonst unbeschränkter Zollabfertigung befugtes Sächsisches Nebenzollamt 1,
Hauptamtsbezirk Zittau, eröffnet werden, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht wird.

Rudolstadt, den 31. März 1856.

Fürstl. Schwarzb. is Abtheil. der Finanzen.
h. Schwart. -o

 XXII. Verordnung,
die Herabsetzung der tarifnäßigen Tara-Vergütung für rohen Kaffee in Ballen

oderSicken betr., vom 1. April 1856.

Wir Friedrich Günther, von Gotteb Gnaden, Fürst zu Schwarzburg 2c.,
verordnen in Folge einer unter denZollvereins, Staaten getroffenen Vereinbarung,
was folgt:

Vom 1.Jumi dieses Jahres wird die tarifmäßige Tara-Vergütung für rohen Kaffee

in Ballen oder Säcken von drei auf * Pfund vom Centner Bruttogewicht herab-gesett.
Fürll. Schw. Audoolst. Gesetzsamml. XV1l. 19

Ausgegeben in Nudolstadt den 5. April 1856.
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Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürstl.

Insiegel.
So geschehen

Rudolstadt, den 1. April 1856.

(L. S.) Friedrich Günther, F. z. S.
v. Bertrab. Scheidt. v. Ketelhodt v. Bamberg.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Eilftes Stüch vom Jahre 1856.

XXIII. Ministerial-Bekanntmachung
vom 5. April 1856, die Umwandlung des Großherzoglich Badenschen Neben-
zollamtet-.I.Classezu Au am Rbein, Hauptamtebezinks Neufreistett, in ein

Nebenzollamt II. Classe betr.
Nach einer Mittheilung des Großherzoglich Badenschen Ministeriums der Finanzen

ist in Berücksichtigung der eingetretenen Veränderung in den Verkehrgverhältnissen das
NebenzollamtI.ClassezuAn am Rhein, Hauptamtsbezirks Neufreistett, vom 1. dieses
Monats an in ein Nebenzollamt II.Classe umgewandelt worden, was hiermit zur öffent-
lichen Kenntniß gebracht wird.

Rudolstadt, den 5. April 1856.

Fürstl. Schwarzb. Misssterlune Abtheil. der Finanzen.
h. Schwart. z 2.

XXITV. Mirnisterial--Bekanntmachung
vom 11. April 1856, die Zulassung des Fürstlich Reuß-Manischen Staats-

papiergeldes im hiesigen Fürstenthume betreffend.
Im Anschluß an unsere Bekanntmachung vom 11. März d. J. (Ges. Sammlung,

Seite 111) wird mit höchster Genehmigung Sorenissimi zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß die Fürstlich Reußische Regierung j. L. dem zwischen den Staatsregierungen
von Sachsen Weimar-Eisenach, Sachsen-Meiningen, Sachsen. Altenburg Sachsen-
Coburg.Gotha und Schwarzburg-Rudolstadt wegen gegenseitiger Zulassung deo Papier-

Fürstl. Schw. Rudols. Gesesammlung XVII.
Ausgegeben in Rudolstadt den 20. April 1858.
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geldes dieser Staaten abgeschlossenen Vertrage vom 21. Januar d. J. (Ges. Samml.
S. 89 fl.) definitiv beigetreten ist, und daß auf die Dauer dieser Convention das Fürst-
lich Reuß-Plauische Staatspapiergeld von dem durch die §§. 1 und 2 der Verordnung
vom 25. Januard.J.(Ges.Samml.S.92)ausgesprochenenVerbotefürdenUmfang des
Fürstenthums ausgeschlossen bleibt.

Dabei wird zugleich noch bekannt gemacht, daß als Auswechselungscasse für das
Papiergeld des Fürstenthums Neuß j.L. die Fürstliche Hauptstaatscasse in Gera bestellt
ist, bei welcher die Answechselung am Dienstage, Mittwoch, Freitag und Sonnabend
jeder Woche in den Vormittagsstunden von 10—12 Uhr stattfindet.

Rudolstadt, den 11. April 1856.
Fürstlich Schwarzb. Ministerinm.

v. Vertrab.

 XXV. Ministerial Bekanntmachung
vom 18. April 1856, betreffend einen Nachtrag zu dem revidirten Postver-

eins-Verkrage vom 5. December 1851.
Auf Antrag der General-Direction der Fürstlich Schwarzburgischen Fürfstlich

— und Taxisschen Lehensposten zu Frankfurt a. M. wird der nachstehende Nachtragge vom 5. December 1851 (Geseß·Sammlung1852,
Seite 1½5 ff.)netst Anlage mit dem Bemerken zur Nachachtung öffentlich bekannt ge-
macht, daß diese landetherrlich bereits genehmigte Nachtragebestimmung mit dem
1. Mai 1856 zur Ausführung kömmt, daß ferner der Vertrag nebst Anlage auch bei dem
Verkehre der Hanfestädte und der Hohenzollernschen Lande mit dem übrigen Fürstlich
Thurn und Taxisschen Postbezirke Geltung hat und daß die Anlage „Bestimmungen
über die äußere Beschaffenheit und die Behandlung der Postsendungen“ mit Ausnahme
der §§. 15 und 27 auch auf den Verkehr innerhalb der Fürstlichen Oberherrschast und
mit den übrigen Theilen des Fürsilich Thurn und TaxJisschen Postbezirks Anwendung
findet.

Rudolstadt, den 18. April 1856.

Fürstlich Schwarzburgisches Ministerium.
Ketelhodt.
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Nachtrag
zu dem rebidirten Postvereins-Vertrage vom 5. Derember 1851.

Auf der zweiten deutschen Post.Conferenz sind die unterzeichneten Be-
vollmächtigten, unter Vorbehalt der Ratification, über folgenden Nachtrag

dem revidirten Postvereins-Vertrage vom 5. December 1851 übereinge-
ommen: «

Artikel 1.
In Bezug auf die äußere Beschaffenheit und Behandlung der Postsen·AcukeVe·

dungen bei der Auf und Abgabe und bei der Weiterspedition gelten für den i ssst
internationalen Postverkehr diein der Anlage enthaltenenbesonderen Bestim= 1 i
mungen.

Artikel 2.

Die Saldirung der Abrechnungen im Wechselverkehre der Vereins- u——
Postverwaltungen (Artikel 9 des revidirten Vereinsvertrages) geschieht, so- el6
ferne nicht anderweite Verständigung besteht, in der Landesmünzederjenigen
Postverwaltung, welche Saldo zu empfangen hat.

Der hierbei in Folge von Courödifferenzen etwa eintretende Verlust
wird von der zahlenden und der empfangenden Postverwaltung zu gleichen
Theilen getragen.

Artikel 3.

Zu den Gegenständen, für welche Transitgebühren nicht anzusetzen sind Wnst.
(Artikel 15, b. des Vereinsvertrages) gehören auch die vom Porto befreiten l“ «
BmlpostccadungcmfernerdteRetoukbncfe,dtcunnchttgmstkadutm
Bursc,dlcöikcuzundStkctqundSendungen, und die Waarenproben,
welcheim internen Verkehre zwischen zwei Gebietstheilen eines und desstelben
Vereinsstaates vorkommen und durch dazwischen liegendes Gebiet anderer
Vereins-Postverwaltungen transitiren.

Artikel 4.

Portopflichtige Briefschaften ohne Werthsangabe unterliegen bis zum
Gewichte von 4 Loth und ohne Unterschied des Formates durchweg der Be.“, vergr
bandlung als BriefpostSendungen; schwerere aber nur bis zum Gewichte
von 16 Loth nur dann, wenn es von dem Aufgeber durch einen Beisatz auf

der Mdresse oder durch Frankirung mitteist Marken verlangt wird. 00.4
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Was die portofreien Gegenstände betäft, so werden die im Artikel27

des revidirten Vereinsvertragesbezeichrten Correspondenzen ohneBeschrän-
kung auf ein bestimmtes Genicht, die iin den Artikeln 28 und 29 jenes Ver-

d aber bis um Gewichte von 1Pfund

einschliehlich unch ohne ausdrücklichen Beisnt auf der Adressese1it der Brief-
post befordert.

Außerdem sind die aus dem Vereins-Auslande mit der Briefpost ein-
gehenden Sendungen ohne Unterschied des Gewichtes, insoserne die Vor-
schriften über zollamtliche Behandlung nicht entgegen stehen, mit der Brief-
post weiter zu befördern, und sowohl hinsichtlich der Taxirung, als auchin
Betreff des Portobezuges als Briespost. Sendungen zu behandeln.

Artikel 5.
usree Unfrankirte Briefe sollen zwar abgesendet werden, jedoch einen Zuschlag
“uxY–. 1 Silbergroschen oder 3 Kreuzern pr. Loth zur Portotaxe erhalten.

Wenn Briese unvollständig mit Marken oder gestempelten Couverts
frankirt sind, so wird dafür das Ergänzungs-Porkound der Zuschlag einge-
gehoben.

BeiErmittlung des Werthes der verwendeten Marken u. s. w. werden
die Silbergroschen stets zu 3 Kreuzern beiderlei Währung und umgekehrt,
sowie die Kreuzer der einen Währung für Kreuzer der anderen Währung ge-

rechnet, und es ist hiernach das Ergänzungs= Perto ohne weitere Reduction
*-Der Zuschlag mit einem Silbergroschen oder 3 Kreuzern pr. Loth aber

ist bei solchen ungenügend frankirten Briesen dann, wennderWerth der ver-
wendeten Marken 2c. nicht einmal dem Betrage der einfachen Portotaxe für
den Brief gleichkommt, für das Gesammtgewicht des letzteren, in anderen
Nälen jedoch nur für dieunberichtigten Lothe (Taxsätze) oder Theile von
Lothenmmrechnen,Die Verweigerung derNachzahlung des Porto giltfür eine Veweige-
tung der Annahme des Briefes.

- Artikel 6.
Kcem, ereer Für Kreuz= oder Streifband-Sendungen wird im Falle der¶ Vorauebe-

Se zahlung und der vorschristsmäßigen Beschaffenheit ohne Unterschied der Ent-
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fernung der gleichmäßige Sab von 1 Kreuzer (4 Silberpfennige) pr Loth,

bonst aber bas gewöhnliche Briesporko erhoben.
Bei den mit Marken ungenügend frankirten Kreuz= oder Streifband-

Sendungen wird das gewöbuliche Briefporto nebst Zuschlag ebenfalls nur
für die unberichtigten Lothe oder Loththeile angesetzt. Kreuz= und Streif-
band-Sendungen werden jederzeit als zur Briefpost gehörig behandelt und
taxirt, und dürfen nur bis zum Gewichte von 16 Loth angenommen werden.

Artikel 7.

Fir Maarenproben und Muster, welche vorschriftsgemäß verpackt sind, Vereantten
wird für je 2 Loth das einfache Briesporko nach der Entfernung erhoben.

Derlei Sendungen sind bis zum (Gewichte von 16 Loth als Briefpost=
Sendungen zu behandeln.
* " Artikel 8.

Zur Ergänzung der Bestimmungen des Artikels 62 des revidirten Post-
vereins-Vertrages wird festgesetzt, daß für Beschädigung am Inhalte einer
Sendung die Postverwaltungen nur daun zu baften haben, wenn eine vor-
handene äußerlich erkennbare Beschädigungin unzweifelhafter unnittelbarer
Beziehung zu der vorhandeneninneren Beschädigung steht.

Außer diesem Falle tritt die Hastpflicht einer Postverwaltung wegen des
Inhaltes nur dann ein, wenn ihr ein besonderes Verschulden und die ge-
schehene Auslieferung eines unbeschädigten Inhaltes, sowie dessen gehörige
Verpackung, vollständig nachgewiesen wird.

Für Verluste und Beschädigungen, welche auf dem Transporte durch
eine dem Vereine nicht angehörige Beförderungsanstalt eintreten, sindet ein
Ersatzanspruch, den Vereins-Poslverwaltungen gegenüber, nichtStatt. Da-

gegen haben beidießfallsigenReclamationen zunächtdiejenigenVostanstalten,
von welchen die Sendungen unmintelbar dem Auslande zugeführt worden
sind, den Aufgeber zu vertreten, und demselben, falls ihreBemüungen er-
folglos bleiben sollten. alle vorliegenden Mittel (Urkunden über die Abliese-
rung der Sendung u. s. w.) an die Hand zu geben, welche ihnin den Stand

seden können, seine Ansprüche der ausländischenBesorderungsansiolt gegen-
über selbst weiter zu verfolgen.

57 und Master.

Garaatie.
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Machnahmen. Artikel 9

Die Bestimmung in dem Absatze2desArkikels 63 des revidirten Ver-
einsvertrags wird dahin modificirt, daß die Ausbezahlung des Nachnahme-
betrags am Orte der Aufgabe im Allgemeinen und selbst bei einer vorschrift-
widrig verzögerten Einsendung der Rückscheine nicht eher verlangt werden
kann, als bis der Rückschein mit der Bemerkung, daß die Einlösung erfolgt
sei, zurückgekommen ist.

Artikel 10.
Zorüdferde, Der Absender ist befugt, über die der Postanstalt zur Beförderung über-
—- hebenen Sachensolange aufseine Kostenzu verfügen, als solche nicht an den
eurchdn sevon ihm bezeichneten Empfänger übergeben worden sind.

Aufhebungei Artikel 11.
½ . Die Artikel 19, 21, 22, 23, 33 und 71 des revidirten Postwereins-Ver-
— trages treten außer Geltung.
— Artikel 12.

9 4aliens I Die Ratificationen der gegenwärtigen Vereinbarung, welche am 1.
dearh Jänner 1856 insLebentreten und von gleicher Dauersein soll wie der revidirte

Postvereins-Vertrag, werden bis 1. December 1855 erfolgen.

Wien, den 3. September 1855.

Für Oesterreich: (L. S.) Max Löwenthal.
(I. S.) August Vierthaler.

„ Preußen: (LS.) Carl Adolph Metzner.
„ Bayern: (I. S.) Joseph Baumann.
„ Sachsen: (I. S.) Auton von Zahn.
„ Hannover: (L. S.) Angust Friesland.
„ Württemberg: (I. S.) Theodor Knapp.
„ Baden: (I. S.) Hermann Zimmer.
„ Luxemburg: (I. S.) Carl Adolph Metzner,

« visubslilulionis

,,Bkaunschweig: (l«.s.)FriedrichCarlAugssstRibbentrvp.
Mecklenburg.Schwerin: (I.S.) Friedrich von Pritzbuer.
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Für Mecklenburg-Strelit: (#. 8.) Hermann Lingnan,
Vi subslilulionis.

„ Oldenburg: (I. .) Johann Theodor Gieske.
 Lübeck: (I.8)HermannLingnau.
„ Bremen: (. S.) August Friesland,

in Vertretung.
„ Hamburg: (l. S8) Carl Gustav Henucke.
f„ das Thum und Taxis'sche

Postgebiet: (I. §.) Dr. Ludwig Bang.

Bestimmungen
über die äußere Beschaffenheit und die Behandlung der Postsendungen.

8. 1.
Dieim Vereinsverbehre mit der Post zu versendenden Briefe,Gelderagtre

und Güter müssen nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen gehörig Post#endunzen.
adressirt und gezeichnet (signirt), und haltbar verpackt und verschlossen sein.

8. 2.
Die Adresse muß den Bestimmungsort, sowie die Person Desjenigen, #rest-

an welchen die Zustellung erfolgen soll, so bestimmt bezeichnen, daß jeder
Ungewißheit darüber vorgebeugt wird.

Dieß giltauch bei solchen mit poslo resianie bezeichneten Gegenständen,
für welche die Post Garantie zu leisten hat. Bei gewöhnlichen Briefen mit
dem Vennerk „posle restante“ darf statt des Namens des Empfängers eine
Angabe in Buchstaben, Ziffern u. s. w. angewendet sein.

8. 3.
Außer den, auf die Beförderung oder Bestellung einer Sendung bezüg- , der

lichen Angabendarf noch der Name oder die Firma des Absenders, sonst
aber soll keine, einer brieflichen Mittheilung L zu achtende Notiz auf der
Außenseite enthalten sein.
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Im Ziwiderhandlungsfalle kann ausnahmsweisedieBeförderungein-

treten, insoferne nach dem Ermessen des Postbeamten der Annahmestelle
aus der Notiz unzweifelhaft erhellet, daß damit weder eine Entziehung des

Porto, noch eine Injurie oder sonst sualbareHandlung beabsichtiget wird.
8. 4.

the JederFahrpost.Sendung, nitdiunahne derjenigen in Brief- oder ähn-
licherFormbis zum Gewichte von 16 Loth, muß ein Begleitbrief beigegeben
sein, welcher mit Geld oder sonstigen Gegenständen von angegebenem
Werthe nicht beschwert sein darf, übrigens emweder aus einem förmlich ver-
schlossenen Briefe oder einer bloßen Adresse bestehen kann, mindestens jedoch
aus einem Viertel.Bogen Papier gefertigt sein muß.

8. 5.
e Auf dem Begleitbriefe oder der Begleit-Adresse muß die äußere Be-

Luciel schaffenheit der Sendung (eine Kiste bloß, eine Kiste in Leinen, ein Faß
u. K w.,) sermer die Bezeichnung (Signatur), und wenn der Werth declarirt
wird, die Werthsangabe, enthalten sein. Der Begleitbrief oder die Be-
Fleit-Adresse muß mit einem Abdrucke desselben Petschaftes, mit welchem die
Sendung verschlossen ist, versehensein. .

8. 6.N Ha= Zu einem Begleitbriefe können zwar mehrere Stücke gehören, n0
üde

cnen dNetanichtzugleich Stücke mit und solche ohne Werthodeclaration.
Gehören mehrere Stücke mit Werthsdetlaration zu einem Begleit-

briese, so muß auf demselben der Werth von jedem Eüüc- besondersange-
geben ssein.

8. 7.
Die Vezeichnung ESignatuh einer Sendung muß entweder aus der

vollständigen Adresse oder aus mehreren großen lesbaren Buchstaben oder
Zeichen, darf aber niemals aus Nummern allein besteben, dieselbe muß den

Bestimmungsort übereinstimmend mit derBezeichnung auf dem Begleitbriese
enthann «Beinach- oder zurckzusendendenPostsendungen muß die VBezeichnung
des Besimmungtortes von der Postanstalt kostenfrei entsprechend abgeändert
werden. « .

Signal-h
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Die Signatur muß dauerhaft und haltbar sein.

8. 8.

125

Die Verpackung der Sendungen muß nach Maßgabe der Länge der Z
Transportstrecke, des Umfanges derSendung und der Beschaffenheit des
Inhaltes haltbar und sichernd eingerichtetsein.

Bei Gegenständen von geringerem Werthe, welche nicht unter Druck
leiden, und nicht Fett oder Feuchtigkeit absetzen, daher auch bei Schriften-
oder Acten· Sendungen, genügt im Allgemeinen bei einem Gewichte bis zu

kurz ist, eine Enballage von haltbarem Packpapier mit angemessener Ver-
schnürung.

Auf größere Entfernungen zu versendende Gegenstände, sowie alle
schwerereFahrposl.(Gegenstände, müssen, insoferne nicht der Inhalt und Um-
fang eine andere festere Verpackung erfordert, mindestens in mehrfache Um-
schläge von starkem Packpapier verpackt sein.

Sendungen von bedeutenderem Werthe, insbesondere solche, welche
durch Nässe, Neibung oder Druck leicht Schaden nehmen, z. B. Spitzen,
Seidenwaaren u. s. w., müssen nach Maßgabe ihres Werthes, Umfanges und

Genichtes in genügemd sicherer Weise in Wachsleinwand, Pappe, (Papp-
deckel), in gut beschaffenen und nach Umständen emballirten Kisten u. s. w.
verpacktsein.

Sendungen mit einem Inhalte, welcher anderen Postsendungen schäd-
lich werden könnte, müssen so verpackt sein, daß eine solche Beschädigung
sern gehalten wird. Mit Flüssigkeiten angefüllte kleinere Gefäße (Flaschen,
Krüge u. s. w. ) sind noch besonders in starken Kisten, Kübeln oder Körben zu
verwahren. Fässer, in denen Flüssigkeiten zur Versendung kommen, müssen
stark bereift und die Reifen gehörig befestiget sein.

Sendungen von Blutegeln müssen so beschaffen sein, daß von dem In-
halte des Gesäßes nichts herausdringen kann.

Wird eine Verschnürung angebracht, so muß dieselbe so beschaffen und
fesigesiegelt sein, daß sie ohne Verletzung der Sendungen und der Siegel
nicht abgestreist oder geöffnet werden kann.

Fürsll. Schw. Audotst. Geseczsamml. XVII. 21
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. 9.

Verschluß. Der Verschluß einer jeden roe muß haltbar und so eingerichtet
sein, daß ohne Beschädigung oder Eröffnung desselben dem Inhalte nicht bei-
zukommen ist. (Wegen der Kreuz= und Streifband. Sendungen, sowie der
Muster-Sendungen, vergleiche §. 13 und 14.

Der Verschluß einer jeden Fahrpost-Sendung, mit Ausnahme der un-
declarirten in Brief= oder ähnlicher Form bis zum Gewichte von 16 Loth,
sowie der Vorschuß= und Einzahlungs-Briefe, muß in Befestigung der
Schlüsse durch Siegellack mit Abdruck eines ordentlichen Petschaftes bestehen.

Briefe mit declarirtem Werthe (wegen der Geldsendungen, siehe §. 10)
müssen mit einem Kreuz-Couvert und mit fünf Siegeln verschlossen sein.

8. 10.
— Briefe mit Geld oder Geldeswerth (Gold, Silber, Papiergeld, Werth-
-papiereu. Pp w.) müssen mit einem haltbaren Kreuz-Couvert versehen und mit

fünf Siegeln gut verschlossensein.
Geldstücke, welchein Briefen versandt werden, müssen in Papier oder

dergleichen eingeschlagen, und innerhalb des Briefes so befestigt sein, daß
eine Veränderung ihrer Lage während des Transportes nicht Statt finden
kann.

Briese mit baarem Gelde dürfen das Gewicht von 8Loth, Briefe mit
Papiergeld das Gewicht von 16 Loth nicht bersteigen.

Schwerere Geldsendungen sindin Packeten, Beutein, Kisten oder Fäs-
senn fest zu verpacken.

Sendungen sind bis zum Gewichte von 3 Pfund, soferne der Werth bei
Papiergeld nicht 3000 Thlr. oder 5000 fl. und bei baarem Gelde nicht

300 Thlr. oder 500 fl. übersteigt, dürfen in Packeten von starkem, mehrfach
umschlagenen und gut verschnürten Papier versendet werden.

Bei schwererem Gewichte und bei größeren Summen muß die äuhere
Verpackung in haltbarem Leinen, Wachsleinwand oder Leder bestehen, gut
umschnürt und vernäht, und die auswendige Naht versiegelt sein.

Geldbeutel (Säcke), welche keine weitere Verpackung erhalten, müssen
von wenigstens doppelter Leinwand, die Naht darf nicht auswendig, der
Kropf nicht zu kurz, und da, wo der Knoten geschürzt ist, und auherdem
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über beiden Schnur-Enden muß das Siegel deutlich uufgedrückt sein. Die
Schnur, welche den Kropf umgibt, muß durch den Kropf selbst hindurch ge-
zogen werden. Dergleichen Sendungen sollen nicht über 50 Pfund schwer
sein.

Die Geldkisten müssen von starkem Holz angefertiget, gut gesügt und
fest vernagelt sein, oder gute Schlösser haben; sie dürfen nicht mit über-
stehenden Deckeln versehen, und Eisenbeschläge müssen fest und dergestalt ein-
gelassen sein, daß sie andere Gegenstände nicht zerscheuern können. Ueber
50 Pfund schwere Kisten müssen gut bereist und mit Handhaben (Handschlin-
gen) versehen sein.

Die Geldfässer müssen gut bereift, die Schlußreifen angenagelt, und
an beiden Vöden dergestalt verschnürt und versiegelt sein, daß ein Oeffnen

vn Fasses ohne Verletzung der Umschnürung oder des Siegels nicht mög,ich i

Bei Packeten mit baarem Gelde in größeren Beträgen muß der Inhalt
gerollt sein. Gelder in Fässern oder Kisten müssen in Beuteln oder Packeten
verpackt sein.

. 11.

Zur Versendung mit der Post drfen nicht aufgegeben werden Gegen·VondePoßt-
stände, deren Beförderung mit Gefahr verhunden ist, namentlich alle durch eeth,
Reibung, Luftzudrang oder Druck und sonst leicht entsündliche Sachen, Geqenüstde.
sowie ätende Flüssigkeiten. Dahin gehören z. B. Schießpulver, Feuerwerks-
Gegenstände, Reib= oder Streichzünder, Schießbaumwolle, Phosphor,
Knallgold, Knallsilber, Knallquecksilber, Aether oder Naphta, Mineral.
säuren u. s. w.

Diejenigen, welche derartige Sachen unter unrichtiger Declaration
oder mit Verschweigung des Inhaltes der Sendung zur Post aufgeben,
haben —vorbehaltlich der Bestrasung nach den Landesgesetzen — für jeden
daraus entstehenden Schaden zu haften.

1

Flüssigkeiten, deßgleichen Sachen, die dem schnellen Verderben und gur vehte,
der Fäulniß ausgesetzt sind, unförmlich große Gegenstände, sowie Bäume, lt
Sträncher und dergleichen, ferner lebende Thiere können von den Postan. W Weel
stalten zurückgewiesen werden. n“ *
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Arenzband-
Etudungeu.

1856.
Für dergleichen Gegenstãnde, wenn dieselben dennoch zur Beförderung

angenommen werden, sowie für leicht zerbrechliche Gegenstände und für in
Schachteln verpackte Sachen leistet diePostvervaltung!keinenErüat, wenn
durch die NaturdesInhaltesderSendd
packung auf dem Transporte eineBeschadigung odereinVerlust entstanden ist.

Wenn Flüssigkeiten als solche nicht declarirt sind, so hat der Absender
den Schaden zu ersetzen, welcher in Folge der Beförderung derartiger Sen-
dungen anderen Postgütern verursacht wird.

Das Gewicht einer Fahrpost. Sendung soll im Allgemeinen 100 Pfund
nicht erheblich übersteigen. Den einzelnen Postverwaltungen bleibt unbe-
nommen, sich wegen Annahme eines höheren Maximalgewichtes für den
gegenseitigen Verkehr zu verständigen.

8. 13.
Zeitungen, Journale, periodische Werke, Druckschriften, durch den

nck, durch Lithographie oder Metallographie vewielfältigte Musikalien,
Kataloge, Prospecte, Preiscourante, Lotterie, Gewinnlisten, Ankündigungen
und sonslige Anzeigen, desgleichen Correcturbogen ohne beigefügtes Manu-
seript, müssen, wenn die Kreuzband-Taxe Anwendung finden soll, uneinge-
bunden oder broschirt unter schmalem Streif= oder Kreuzband eingeliefert
werden.

Uebrigens muß das Streif, oder Krenzband dergestalt angelegt sein, daß
dasselbe abgestreift, und die Beschränkung des Inhalts der Sendung auf
Gegenstände, deren Versendung unter Band gestattet ist, erkannt werden kann.

Die Versendung der bezeichneten Gegenstände unter Streis= oder Kreuz-
band ist unzulässig, wenn dieselben nach ihrer Fertigung durch Druck u. s.w
auher der Adresse geschriebene oder auf andere Weise, z. B. durch Stempel
oder Druck, beigefügte Ziffern oderZusätze erhalten haben. Es kann jedoch
den Preiscouranten, Circularen und ECupsehlungeschreibenAdresse, Datum
und Namensunterschrist. der äußeren Adresse eines Streif, oder Kreuzbandes
der Name oder die Firma des Absenders und denCorrecturbogen können
Aenderungen und Zusäte, welche zur Comectur gehören und auf diese sich
beschränken, hinzugefügt werden.

Mehrere Exemplare unter einem Streif= oder Kreuzbande müssen im
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Fasle der Unterschrift von einem und demselben Absender (Firma) unterzeich-
net und dürfen nicht mit verschiedenen Adressen oder besonderen Adreßum-
schlägen versehensein.

Circulare von Handlungshäusern dürfen mit der handschriftlichen Unter-
zeichnungder Firma von mehreren Theilnehmern der Handlung versehensein.

Kreuzband= Sendungen, bei denen die Adresse nicht nur den eigentlichen
Adressaten bezeichnet, sondern zugleich die Bestimmung enthält, daß die Sen-
dungen auch anderen Personen mitgetheilt werden sollen, sind, wenn siea
Schalter aufgegeben werden, zurückzuweisen, wenn im Briefkasten vnrgefin-

den, mit dem vollen Briefporto zu r

129

Waarenproben und Muster nen,wennaufdie dafür zugestandene
Porto-Ermäßigung Anspruch gemacht wird, dergestalt verpacktsein, daß die
Beschrankung des Inhaltes auf diese Gegenstände leicht ersichtlich ist.

Diesen Sendungen darf, wenn die ermäßigte Taxe eintreten soll, nur
ein einfacher Brief beigefügt oder angehängt sein, welcher bei der Austaxi-
rung mit der Waarenprobe oder dem Muster zusammen zu wiegen ist.

Ist der Brief schwerer, oder sind die Waarenproben oder Muster in
den Brief gelegt, so wird die Sendung, d. h. Brief und Probe zusammen,
als gewöhnlicher Brief taxirt.

Wünscht der Absender einer recommandirtenBriespost. Sendung die Serte
von dem Adressaten auczustellende Empfangsbescheinigung (Ablieferungs-
schein, Retour-Necepisse) zu erhalten, so muß ein solches Verlangen durch
die Bemerkung: „hegen Ablieferungsschein“ („Retour-Recepisse“) auf der
Adresse ausgedrücktsssein.

Wird ein Brief, welcher unzweifelhaft als rerommandirter Brief zu
erkennen ist, wie ein gewöhnlicher Brief zuspedirt, so ist derselbe von der
empfangenden Pohtanstalt als rerommandirter Brief zu behandeln, und ist
dies der zuspedirenden Postanstalt zurückzumelden.

8. 16.
Die Declaration des Werthes einer Sendung muß, wennsie im Falle

des Verlustes oder der Beschädigung der Sendung bei der Ersahleistung maß.

ad Must
lendu

dirte Briese.

Declaratton-
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stu ju bestellen·
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gebend srin soll, bei Briefen mit Geld oder sonstigem Inhalte von Werth auf
der Adresse des Briefes, und bei anderen Sendungen sowohl auf der Adresse
des Begleitbriefes, als auf der Sendung bei der Signatur, angegeben werden.

Die Declaration des Werthes einer Sendung hat in jedem einzelnen
Vereinsbezirke nach deriindemselben bestehendenSilberwährung zu erfolgen.

Bestehtei aus Goldmünzen,
so hat der Aufgeber (und aushilfsneise der cmnehmende Postbeamte) die Re-
duction vorzunehmen und den Werth der Sendung auf der AdresseinSilber-
Courant auszudrücken. Bei Werthsendungen aus Ländern außerhalb des
Postvereines erfolgt die Reduction in die landesübliche Silberwährung durch
die Eingangs-Gränz-Postanstalt.

Briefe, welche sogleich nach der Ankunft den Adressaten besonders zu-
 Vricie gestellt werden sollen, müssen auf der Adresse wörtlich den Vermerk: „durch

Rachsentung
det VRosisen-

dungen.

Unbestellbare
Postsenkungen.

Expressen zu bestellen“ enthalten.
8. 18.

Hat der Adressat seinen Aufenthalts- oder Wohnort verändert, und ist
sein neuer Aufenthalts= oder Wohnort bekannt, so werden ihm Briespost-
Gegenstände nachgesendet, wenn er nicht eine andere Bestimmung ausdrück-
lich getroffen hat.

Bei Fahrpost-Sendungen, mit Einschluß der Vorschußbriefe und der

Breese,worauf Baarzahlungenstattgesunden haben, en die Nachsendungnur auf bei vorhandenerSicher-
heit für Porto und Auslagen, auchres Adressaten. LeßtereristinsolchemFalle
von dem Vorliegen einer Sendung amtlich und portofrei in Kenntnißz setzen.

.19.

Briefe und andere Sendungen sind für unbestellbar zu erachten:
1. wenn der Adressat am Bestimmungsorte nicht zu ermitteln und die

Nachsendung nach vorstehendem §. 19 nicht möglich oder nicht zulässig ist;
2. wenn die Sendung mit dem Vermerke poste restunle versehen ist, und

nicht binnen 3 Monaten, vomTage desEinlangens an gerechnet, von der

zu zgchon wird;enn eine Sendung mit Posworschuß, auch wenn sie mit posle resunte
v“% ist, innerhalb 14 Tagen nicht eingelöst worden ist;
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4. wenn die Annahme verweigert wird.
Bevor in dem Falle nd 1. eine Sendung mit oder ohne Werthsdeclara-

tion dehhalb als unbestellbar angesehen wird, weil mehrere dem Adressaten
Kleichbenannte Personen im Orte sich befinden und der wirkliche Empfänger
nicht sicher zu unterscheiden ist, muß der Begleitbrief nach dem Aufgabeorke
zurückgesandt werden, um den Absender, wenn derselbe an der äußern Be-
schaffenheit des Begleitbriefes erkannt vder sonst aus geeignete Weise ermittelt
werden kann, zur nähern Bezeichnung des Adressaten zu veranlassen. Die
Uebersendung des Begleitbriefes geschieht zwischen den Postanstalten unter
Couvert und als Postsache.

Alle anderen Postsendungen sind, wenn sie als offenbar unbestellbar
erkannt sind, ohne Verzug nach dem Aufgabeorte zurückzusenden. Nur bei
Sendungen, die einem schnellen Verderben unterliegen, muß, soferne nach
dem Ermessen der Abgabe-Postanstalt Grund zu der Besorgniß vorhanden ist,
daß das Verderben auf dem Rückwege eintreten werde, von der Rücksendung
abgesehen werden, und die Veräußerung des Inhaltes für Rechnung des Auf-
gebers erfolgen.

In allen vorgedachten Fällen ist der Grund der Zurücksendung, oder
eintretenden Falles, daß und weßhalb die Veräußerung erfolgt sei, auf dem
Begleitbriefe zu vermerken.

Die zurückzusendenden Gegenstände dürfen nicht eröffnet, müssen vielmehr
noch mit dem, vom Aufgeber ausgedrückten Siegelverschlossen sein. Eine Aus-
nahme hiewontrittunrein, bezüglich der Briese, welche von einer Person gleich-
lautenden Mamensirrthümlich geöff den, undbezüglich derBriefe, welche
Loose oder Offerten zuverbotenen Glücksspielen enthalten, die von den Adressa-
ten nach den für sie geltenden Landesgesetzen nicht benützt werden dürfen. Bei
irrthümlicher Eröffnung von Briefen durch Personen gleichlautenden Namens
ist übrigens, soferne dieß möglich ist, eine von letzteren selbst unter Namens-
unterschrift auf die Rückseite des Briefes niederzuschreibende bezügliche Be-
merkung beizubringen.

Die Aufgabe-Postanstalt erhebt bei Ausfolgung eines Retourbriefes an Lealtens,
den Aufgeber ihr Porto in dem Betrage, wie es in ihrer eigenen Währung9
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tarifmäßig bestimmt ist, nicht aber in einer Reduction aus der fremden
Währung.

S. 21.
Retourbriefe, die vom Aufgabeorte an einen anderen Wohnort des Auf-#ir gebers zu senden sind, müssen ohne Ausatz von Porto für die neue Beförde-

urbriest.

Baare Ateslunzen.

Vorschußsen-
dungen.

Frank#rungé=
Vermen.

tungsstrecke nachgesendet werden.
8. 22.

DenBeträgen, welche zur Wiederauszahlung an einen bestimmten,
zahlt werden (baare

Einzahlungen), muß ein einfacher hewöhnlicher Rrief d* ein lediges Cou-
vert beigegeben werden.

Baare Einzahlungen auf Sendungen unter Band, Sendungen mit
Waarenproben, auf recommandirte Briefe, auf Briefe mit declarirtem Werthe
und auf Begleitbriefe zu Packeten mit und ohne Werthsdeclaration zu leisten,
ist unzulässig.

Auf der Adresse des Briefes oder Couverts muß der Empfänger genau

bezeichnet, und der Betrag der baaren Einahuung mit den Worten:„Hierauf eingezahltvermerkt, die Thaler- oder Guldensimmeauch in Zehlen und in Buch-
staben ausgedrücktsein.

Die Gebühr wird erhoben nach der Währung der Postanstalt des Ortes
der Einzahlung.

Die Vergütung der Baarzahlung von einer Vereins-Postanstalt an die
andere erfolgt in den Karten wie die Vergütung von Weiterfranco.

S. 23.
Briefe undsonstige Sendungen, auf welchen eine Nachnahme haftet

(Vorschußiendungen, Postvorschüsse), müssen auf der Adresse den Vorschußbe=
trag mit den Worten:

orschuß oderNachnahme .und dieThaler- . Guldensumme in Zahlen und in L ausge-
drückt enthalten.

.“

§S. 24.
Briefe u. K. w., auf deren Adresse der Frankirungs-Vennerk (frei, franco,
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fr. k.) durchstrichen, radirt oder abgeändert ist, sind bei der Aimahme zurück-
zuweisen; werden Briefe mit einem solchen oder mit einem nicht durchstriche-
nen u. s. w. Frankirungs-Vermerke im Briefkasten vorgefunden, ohne daß das
Porto dafür durch Freimarken oder gestempelte Briefcouverts entrichtet wor-
den ist, so wird die Ungiltigkeit des Frankirungs-Vermerkes amtlich attestirt.

S. 25.
Wenn in einem Vereinsgebiete Briefe mit Francomarken oder gestem. e lte

pelten Couverts eines anderen Gebietes zur Post kommen, so sind solche welttne
Briefe wie unfrankirte Briefe zu behandeln, und die fremden Marken als un- deuse
giltig zu bezeichnen.

Sind aber dergleichen Briefe nach demjenigenVereinögebiete bestimmt,
welchem die Marken oder die gestempelten Couverts angehören, so zieht die
empfangende Postanstalt von dem Adressaten nur das, nach Abzug des Wer-
thes der Marken oder des Couverts verbleibende Porto ein, oder vergütet auf
sonstige Weise dem Adressaten den Werth der unnütz verwendeten Marken.

8. 26.
Wenn Briefe unter Couvert an Postanstalten zur Distribution oderdaßei

Weiterbeförderung geschickt werden, so sind solche Briefe nicht zurückzusenden, un ekummi.
sondern, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die ganze Sendung frankirt snd.,
gewesen oder nicht, einzeln mit dem vollen Briefporto zu belegen.

Für die von den Adressaten nichtangenommenen Briefe hat der Aufgeber
das angesetzte Porto zu entrichten.

S. 27.
Von den Adressaten nicht berichtigte Bestellgebühr darf an den Aufgeber tutunger

der Postsendung nicht zurückgerechnet werden. bdetirausr.
Nach erfolgter Verständigung zwischen den betheiligten Poswenwaltun·

gen soll jedoch gestattetsein, für Briese von Privaten an BehördendieBestell-
gebühr vom Aufgeber einzuheben und als Weiterfranco an die bezugsberech-
tigte Postanstalt zu vergüten.

B.
Für die Anrechuung von Posgefällen irgend welcher Art, welche von dem hetnn:

Absender nicht voraus enkeichtet worden sind, darf der Ausatz und die Einzie,r,
hung einer Procuragebühr auchin dem Falle nicht erfolgen, wennvvorshif. en.

Fursil. Schw. Audolst. Gesetzsammlung XVl.
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mähig die betreffenden Gefälle bei der Auflieferung der Sendung zur Post
hätten vorausbezahlt werden müssen.

§S. 29.
P7 Die Postverwaltungen derjenigen Vereinsbezirke, in denen gesetzlich die

Erhebung von Lagergeld für solche Fahrpost-Gegenstände vorgeschrieben ist,
welche längere Zeit bei der Postanstalt aufbewahrt werden müssen, dürfen
für unbestellbare, nach dem Abgangsorte zurückzusendende Fahrpost-Sendun.
gen dieses Lagergeld nicht in Anrechnung bringen.

8. 30.

1r werden gewogen und mit dem Gewichte bezeichnet:
. die porkopflichtigen Briefe, Briefe mit Waarenproben oder Mustern

n Sendungen unter B#mo,soferne das Gewicht dieser Gegenstände das ein-
fache Briefgewicht übersteig2. Briefe mit Geld nok puneche Werthe, und

3. Sonstige Fahrpoststücke jeder Art.
Das ermittelte Gewicht wird auf den Brief oder Begleitbrief oben links

in der Ecke mit Tinte notirt; das Gewicht mehrerer Stücke zu einem Begleit-
briefe wird neben oder unter einander in der vom Absender bei Aufzählung
der einzelnen Stücke beobachteten Reihensolge notirt. Pfundtheile werden
in Lothen, Loththeile in förmlichen Brüchen ausgedrückt. In denjenigen
Vereinsstaaten, in welchen das Zollgewicht nicht in Anwendung ist, wird
das ermittelte Landesgewicht auf den Adressen (bei Geld= und Werthsendun-
gen so genau wie möglich) im Zollgewicht reducirt.

8. 31.

Poslstdungen.

# Gestempelt werden:
I. die Briefe, Briefe mit Waarenproben, Sendungen unter Band, klei-

nere Fahrpost.Sendungenohne Begleitbrief, und die Begleitbriefe
mit dem Aufgabestempel des Ortes und Datumsder. Einlieferung

auf der AMdresse oben rechts;
2. die recommandirten Briefe, Briefe mit Waarenproben und Kreuzband-

Sendungen
mit dem Stempel „Necommandirt (Churgé, recomm.)“
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in rother Farbe (deßgleichen auch beim Eingange dieser Sendungen vom
Auslande);

3. dieselben Gegenstände, wie nd 1 und 2 so weit als thunlich bei der
Uebernahme vom Auslande oder von der Postanstalt eines anderen Vereins-

aates

mit dem Stempel des Ortes und Datums der übernehmenden Postan-
stalta

auf der Rückseite;
4. die Freimarken

mit dem landesüblichen Entwerthungsstempel.
Es bleibt den einzelnen Vereinsstaaten unbenommen, außerdem bei

frankirten Briefen einen Frankirungsstempel, und bei unfrankirten Briefen
einen die Höhe des Porto anzeigenden Stempel (in blauer Farbe) anzuwenden.

§. 32.
Wenn Postsendungen nicht mit Marken oder gestempelten Couverts

frankirt sind, so ist das baar erhobene Franco auf der Adresse der Briefe,
Begleitbriefe oder AdreWpackete unten links in der Ecke in kleinen Zahlen roth
zu vermerken, und nöthigenfalles an dieser Stelle das Francozeichen hinzu-
zufügen.

Das außer dem Franco erhobene Weiterfranco wird in so vielen Be-
trägen, als Postverwaltungen an demselben Theil nehmen, in Bruchsom
unter das Franco geseht.

Bei Briefen nach dem Auslande, welche mit Marken frankirt sind, ist

das 47 Franco unten links mit dem Beisatze: „Weiterfranco“ („W. F.“)anzusetz
8. 33.

Den recommandirten Briefen wird nur in dem Falle, wenn der Absen-
der den vollzogenen Ablieferungsschein (Retour-Recepisse) verlangt hat, das
Formular dazu nach folgenden Mustern gleich am Aufgabeorte beigesügt.

135
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Vebandlun
der Rachnab-
me-Sendun-

den.

1856.

Formular.

(Lorderseite.)

Des Empfängers
Stand Name Wohnung

Daß ich Endesunterschriebener von de Posl-
bierseltst einen recommandirten Brief aus

richtig erhalten, bescheinige hiermit.
den 18mwgmi##un  moaanmulp#ld.S

a2burlaui Vollzogen nach dem Aufgabrorte des Brieses zurückzusenden.

(Nückfeite.)
Retour-Rercepisse

nach

S. 34.
Denjenigen Sendungen, auf welchen eine Nachnahme (ein Postvorschuß)

haftet, sind am Aufgabeorte Rückscheine nach untenstehendem Formulare bei-
zusügen, welche von der Abgabe-Postanstalt nach der Einlösung des Vorschus-
ses ohne Verzug, oder im Falle der Nichteinlösung, spätestens nach vierzehn
Tagen zugleich mit der nicht eingelösten Sendung nach dem Aufgabeorte mit
dem Vermerke über die erfolgte oder nicht erfolgte Einlösung zurückzusen-
den sind.

Bei längerem Ausbleiben des Rückscheines hat die Postaustalt am Auf-
habeorte ihrer vorgesetzten Postbehörde behufs der Abstellung der Unregel-
mäßigkeit Anzeige zu erstatten.
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(Vorderseite.)
Nückschein über Postvorschuß-Gegenstände.

D Post zu wolle hierunter bemerken, ob
d mit der heutigen Post dahin abgebende an
in , worauf Postorschuß haften, eingelöset worden
ist, oder nicht?

„ den ten 18

Post-
Die oben erwähnte Vorschuß Sendung ist am (en bier

eingchangen und eingelöset worden.
„, den ten 18

Post-

(Rükfeite.)

Vorschuß-Rückschein
nach

8. 35.
Alle mit einem Begleitbriefe versehenen Fahrpost- Sendungen sind bei phnder Ja wos ·

der Aufgabe·PostanstaltmitdemOrtsnamenundmiteinerAufgabenummerS.nen.
deutlich zu bezeichnen.

Der Name des Aufgabeorkes und die Aufgabenummer sind als Merk-
male der Sendung, während ihres ganzen Transportes durch das Vereins-
gebiet unverändert beizubehalten, und haben in allen Karten zu erscheinen,
in welche die Sendungen im Laufe ihrer Beförderung einzutragen sind.

Der Name des Aufgabeortes muß auf den Frachtstücken mittelst Auf-
klebung eines Zettels, worauf dieser Name gedruckt ist, angebracht werden.

Die Nummer ist auf den betreffenden Fahrpostsendungen und auch auf
den dazu gehörigen Begleitbriefen mittelst gedruckter Zeitel anzubringen.
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8. 36.

Zeirh 2 Die Expedition der Briefpost= und Fahrpost-Gegenstände erfolgt durch-
runzen. weg getrennt.

Zur Briespost gehören:
I. Briefe von Allerhöchsten und Höchsten Mitgliedern der Regenten-Fa-

milien der Postvereins-Staaten und von des Hern Fürsten von Thurn und
Taxis Durchlaucht, sowie an dieselben;

2. Briefe ohne Werthangabe bie zum Gewichte von 4 Loth;
3. schwerere Briefe bis zum Gewichte von 16 Loth, deren Beförderung

mit der Briespost Seitens des Aufgebers durch einen Beisatz auf der Adresse
oder durch Frankirung mit Marken verlangt ist;

4. recommandirte Briefe;
5. Briefe mit Waarenproben, Kreuz= oder Streifband-Sendungen, Zei-

tungen, Necepisse, Rückmeldungen, postamtliche Anfragen, Laufzettel u. dgl.;
6. die portofreien (amtlichen) Dienst-Correspondenzen bis zum Gewichte von

1 Pfund.
Zur Fahrpost sind zu rechnen:

1. gewöhnliche Briefe über 4 Loth, deren Beförderung mit der Briespost
Seitens des Aufgebers nicht vorgeschrieben ist;

2. Briefe mit declarirtem Werthe;
3. Briefe, auf welche baare Einzahlungen stattgefunden haben:
1. Briefe mit Postvorschüssen (Nachnahmebriefe);
5. Gelder und Päckereien aller Art.

S. 37.
uannem Mecommandirte Briefe werden namentlich in die Karten eingetragen.

Gleich den recommandirten Briefen werden in die Karten speriell ein-
getragen:

1. Die im §. 36 unter I. enrähmen Briefe
2. vollzogen zurückgehende Milesenngelchene (Retour-Recepisse) über

recommandin#te Briefe;
3. Rückscheine über eingelöste Postvorschuß-Sendungen;
4. Rückmeldungen über Berichtigung der Ansätze in den Karten;
5. Lauszettel über fehlende oder beschädigte Gegenstände, und
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G. Briefpackete, welche in andere aufgenommen werden.

139

liaungBei Anfertigung einesBriefkerlen Schlusses werden die den jenseitigen 8 n
Postverwallungen zuzurechnenden Porto- und Auslagen= Beträge mit blauerv dn
Tintein großen Zahlen auf den Adressen der Briefe notirt, wozu auch Stem-
pel in Anwendung kommen können.

Die Postanstalt, welche von einer anderen Vereins-Postanstalt einen
Briefkarten-Schluß empfängt, hat die in der Karte vermerkten Portobeträge
und sonstigen Eintragungen zu prüfen, und etwa bemerkte Unrichtigkeiten
dergestalt in den Karten abzuändern, daß das Abgcänderte ersichtlich bleibt.
Der Grund der geschehenen Abänderung ist in der Karte kurz zu erörtern,

auchist von der vorgenommenen Berichtigung der absendenden Postanstalt
ungesäumt Kenntniß zu geben. Diese Rückmeldungen sind, mit dem Aner.
keuntnisse der Postanstalt, an welche sie gerichtet sind, versehen, an die Post-
anstalt, welche dieselben erlassen hat, unter Recommandation zum Belege
für die betreffende Karte zurückzusenden.

39.

ghuter

S.
1. Bei Expedition der Fahrpost-Sendungen wird jedes Stück nach der, ZitndhnNebemab

Nummerfolgein die Frachkkarte einzeln eingetragen r der
Begleilpapiere werdenin der Regel unter der Nummer desselben Stücks rein Sutun.

vorgemerkt, zu welchem sie gehören.
Wo der Umfang des Verkehrs solches erfordert, werden die Briefe mit

declarirtem Werthe, Briefe, worauf baare Einzahlungen stattgefunden haben,
und Begleitbriefe, zu welchen Poststücke mit declarirtem Werthe gehören, in
eine besondere Abtheilung der Karte (Geldkarte) eingetragen.

2. Die Ueberlieferung der Fahrpost-Stücke erfolgt zwischendenVereins-
Postanstalten, je nach den Verkehrsverhältnissen, entweder

0) in bloßgehenden Kartenschlüssen, oder
 in geschlossenen Beuteln, oder
Wq) in geschlossenen Körben, Kisten oder Felleisen.

3. Bii der Spedition in geschlossenen Beuteln werden in letztere auf-
genommen:

a) alle Briese und Packete mit baarem Gelde oder Papieren von Geldes-

Fbr
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werth, so weit sie sich nach ihrer Beschaffenheit und ihrem Umfange
dazu eignen;

h) alle Sendungen von geringem Umfange mit oder ohne declarirtem
Werthe bis zu dem Gewichte von 16 Loth, soferne dieselben nicht nach
den Zollvorschriften einzeln überliefert werden müssen;

e) alle Begleitbriese, Declarationen, Briefe mit Baareinzahlungen oder
Nachnahmen u. s. w.

Die übrigen zur Spedition in Beuteln nicht geeigneten Sendungen eines
Kartenschlusses werden in der Karte, soferne diese nicht eine besondere Rubrik
für Wagenstücke schon enthält, mit W („Wagenstück“) bezeichnet.

4. Befindet sich in einem Kartenschlusse nur Ein Geldbrief, so wird
derselbe den suh Nr. J, lil. c. angeführten Briefen beigefügt.

Sind dagegen zwei oder mehrere Briefe mit declarirtem Werthe vor-
handen, so wird aus denselben ein besonderes Geldbrief-Packet sormirt, und
dieses dergestalt verschnürt und versiegelt, daß der Inhalt des Packetes da-
durch nicht leidet, gleichwohl aber so gesichert ist, daß demselben ohne Ver-
letzung der Verpackung oder Versiegelung nicht beigekommen werden kann.
Ist eine besondere Geldkarte angefertigt, so werden außer den Geld.

briefen auch alle übrigen in der Geldkarte eingetragenen Begleitbriefe u. s. w.,
in das Geldbrief-Packet, der Reihenfolge nach, mit aufgenommen.

Das Geldbrief-Packet wird mit der Bezeichnung: „Geldbrief-Packet“
versehen, bis auf die einzelnen Loththeile genau gewogen, und das ermit-
telte Gewicht mit der Stückzahl der im Packete enthaltenen Briefe sowohl
auf demPacktte selbst oben linke, als auch amSchlusse der Karte vorgemerkt.

Bei der Abfertigung wird das Geldbrief-Packet mit den übrigen, im
Beutel zu versendenden Fahrpost-Stücken, sowie mit den in ein eigenes Bund
ohne weitere Gewichtserhebung vereinigten übrigen Briefen und den Decla-
rationen, soferne nicht die offene Versendung der letzteren durch die Zollbe-
handlung bedingt ist, in den Fahrpost-Beutel verpackt, dieser am Kropfe
sest verschnürt, mindestens auf den beiden Enden der Schnur mit einem deut-
lichen Abdrucke des Dienstsiegels verschlossen und sodann gewogen.

Das ermittelte Gewicht wird gleich jenem des Geldbrief-Packets mit
der Stückzahl der im Bemtel enthaltenen Sendungen am Schlusse der Karte
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vermerkt und diese den Courspapieren offen beigelegt. Es bleibt übrigens
die Anwendung besonderer Frachtzettel, da, wo sie eingeshrt sind, unbe-
nommen.

5. Diein Verwendung kommenden Beutel müssen von starkem Leinen
oder Zwillich, ohne Naht, oder von Leder sein, und die Bezeichnung:
„Fahwost" mit dem Namen des Absendungs= und Bestimmungsortes auf
sich tragen.

6. Bei Uebernahme der Beutel am Bestimmungsorte wird vor allem
die Beschaffenheit des Beutels und dessen Verschluß untersucht, das Gewicht
durch sorgfältiges Nachwiegen controlirt und der Beutel selbst in der Art ge-
öffnet, daß lediglich die Schnur in der Nähe des Knotens durchschnitten,
Knoten und Siegel selbst aber unverletzt erhalten wird.

Dasselbe wird bei Behandlung der Geldbrief.Packete beobachtet.
Alle beim Auspacken eines Beutels oder Geldbries-Packetes abgenom.

menen Bindfäden, Papierumschläge und Siegel-Abdrücke werden bis auf den
kleinsten Theil sorgfältig zusammengehalten, und erst dann, wenn die Revi-
sion des Inhaltes ohne Anstand vollzogen ist, bei Seite geschafft.

7. Ist bei der Uebernahme der Bentel oder das Geldbrief-Packet an seinem
Verschlusse oder sonst beschädiget, oder ergibt sich bei Controle des Gewich-
tes eine Difserenz mit den bezüglichen Vormerkungen in der Karte, so darf
die Oefsnung und Revision des Beutels oder des Geldbrief-Packetes, soweit
dieß ausführbar ist, nur unter Beiziehung des Conducteurs oder sonstigen
Postbegleiters, welcher den Beutel überlieferte, sonst aber nur in Gegen-
wart von wo möglich mehreren, die Stelle desselben vertretenden unbetheilig-
ten Zeugen und zwar erst dann vorgenommen werden, wenn slch diese von
der staltgefundenen Beschädigung oder der bestehenden Gewichtsdifferenz.
überzeugt haben.

Wird ein Abgang an dem Inhalte erst bei der Revision entdeckt, so
wird die letztere sosort sistirt, unter Beiziehung des Conducteurs oder der
Zeugen der gesammte Inhalt des Beutels sammt allen damit angekommenen
Unschlagebögen, Bindsäden 2c. 2c. wieder in den Beutel verpackt, durch noch-
maliges Nachwiegen die Uebereinstimmung des wirklichen und des angegebe-
nen Gewichtes, sowie die gute Beschaffenheit des Beutels und des Ver-
schlusses, constatirt und erst dannin der Revision weiter vorgeschritten.

Fürsll. Schw. Awdolst. Gesetsamml. Xl. 23
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In diesem, wie in jedem anderen Falle, wo der Inhalt des Beutels

nicht richtig besunden wird, wird von dem übernehmenden Beamten unter
Beiziehung des Conducteurs oder der Zeugen

a) nicht bloß die Gewichtsangabe jedes einzelnen Beutelstückes durch
Nachwiegen genau geprüft, sondern auch das Gewicht des leeren
Beutels und sämmtlicher darin eingetroffenen Emballage sorgfältig.
rmittelt;

b) das Ergebniß mit Angabe der einzelnen, allenfalls ermittelten Diffe-
renzen, der Signatur des Beutels und der einzelnen Bestandtheile
der Emballage genau verzeichnet;

e) uber den ganzen Thatbestand sofort ein Protokoll aufgenommen und
dieses mit obiger Verzeichnung und allen im Beutel vorgefundenen
Einschlagbogen, Bindfaden und der zum Verschlusse des Beutels
verwendeten Schnur mit Siegel nebst dem Beutel an die vorgesetzte
Behörde eingesendet;

d) der absendenden Postanstalt aber umgehend von dem ermittelten Ab-
gange zu weiterer Nachforschung Kenntniß gegeben.

Gleiches Verfahren ist, soweit thunlich, bezüglich der bei einer Post-
anstalt lediglich zur Weiterspedition eingehenden Fahrpost-Beutel zu beob-
achten, welche bei ihrer Uebernahme eine Beschädigung erkennen lassen.

Gestatten die Umstände eine derartige Behandlung durchgehender Fahr-
postBeutel nicht, so ist der Thatbestand der Verletzung oder der Gemichts-
differenz festzustellen, der Beutel uneröffnet in einen anderen Beutel verpackt
und sorgfältig versiegelt mit dem Protokolle weiter zu senden und die nöthige
Rückmeldung zu machen.

Bei der Spedition in geschlossenen Körben, Kisten oder Felleisen finden
auf diese die gleichen Bestimmungen, wie für Fahrpost-Beutel, Anwendung.

8. Gehen bloßgehende Wagenstücke beschädiget ein, oder wird an solchen
eine Gewichtsdifferenz bemerkt, so ist der Thatbestandin Gegenwart des Be-
gleiters oder von Zeugen festzustellen, darüber ein Protokoll aufzunehmen
und die nöthige Rückmeldung zu erlassen.

40.
n Wird bei der Uebernahme derPostladung von der übernehmenden Post-

bn wiie keine Ausstellung gemacht, so gilt dieses bis zur Führung des voll-
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n- Gegenbeweises als Quittung über den richtigen Empfang der La-

Fällen, wo bei der Uebernahme das Gewicht nicht hat festgestellt
werden können, z. B. bei Eisenbahn-Transporten, bleibt die übergebende
Postanstalt bei unverletzter äußerer Beschaffenheit der Sendungen, für die
Richtigkeit des Gewichtes so lange verantwortlich, bis die Nachwiegung hat
erfolgen können.

Gewichtsdifferenzen, welche sich bei solcher späteren Nachwiegung er-
geben, müssen unter Beobachtung der im F.39 enthaltenen bezüglichen Vor-
schriften festgestellt werden, wodurch jedoch die Führung des Gegenbeweises,
daß die Sendung mit richtgem Gewichte ausgeliefert worden, nicht ausge-
schlossen ist.

8. 41.
Mangelhaft verpackte Sendungen sollen bei der Ueberlieferung nicht irhen“¾ -

zurückgewiesen werden. 26
Glaubt die übernehmende Postanstalt, daß die fehlerhafteVewackung 7m -

bei der Weiterbeförderung die Beschädigung oder das theilweise oder gänzliche
Verderben der Sendung herbeiführen oder eine nachtheilige Einwirkung auf
andere Sendungen zur Folge haben möchte, so muß unter Feststellung des
Thatbestandes eine neue Verpackung der Sendung stattfinden, wobei, soweit
als thunlich, die ursprüngliche Verpackung unter der neuen beizubehal-
ten ist.

Der festgestellte Mangel, sowie die Beseitigung desselben, ist der zuspe-
direnden Postanstalt mit nächster Post zurück zu melden.

Die Kosten für die neue Verpackung werden durch (kostenfreie) Anrech-
nung von dem Adressaten, und soferne dieser die Zahlung verweigert, von
dem durch ihn namhaft zu machenden Absender eingezogen.

8. 42.
Dem Aufgeber einerFahwost Sendung sollin besonderen Fällen, wenn e

durch die Versendung auf einem anderen als dem gewöhnlichen Wege ein bee
Vortheil erreicht werden kann, freistehen, den Speditionsweg selbst zu be-
stimmen
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8 43.

uueen v, Wenn das Weiterfranco bei Fahrpost-Sendungen zu miedeig erhoben nssre.“ ulld berechnet ist, so wird der fehlende Betrag als gns zugeschlagen und
vom Adressaten erhoben.

Verweigert der zw die Zahlung, so istihm die Sendungohne Porto-zahlung auszufolgen, soferne er den Absender namhaft macht und das Cou-
vert oder die Begleit-Adresse, oder eine Copie davon, zurückzunehmen gestattet.

Auf Grund des Couverts u. s. w. wird als alodann der fehlende Porto-
betrag der Aufgabe-Postanstalt zurückgerechnet. Für denselben hat niemals
eine den Transit leistende Vereins-Postanstalt zu haften.

8. 44.
38 Die zur Post eingelieferten Sendungen können von dem Absender vorserachener * «-

Pom«-sk--s«-s.dcre1tthstklluygandandkcncztenzuntckcnvmmctnvskchh «
Die Zurücknahme kann erfolgen am Orte der Aufgabe oder am Bestim-

mungsorte, ausnahmsweise auch, in soferne dadurch keine Störung des Expe-
ditionsdienstes herbeigeführt wird, an einem unterwegs gelegenen Umspedi-

In welcher Weise sich Derjenige, welcher eine Sendung zurückfordert,
bei der absendenden Postanstalt über seine Berechtigung dazu und über seine
Persönlichkeit auszuweisen hat, bestimmen die für jeden Postbezirk dieserhalb
bestehenden Vorschriften.

Ist die Sendung bereits abgegangen, so hat Derjenige, welcher dieselbeurückfordert, den Gegenstand bei der Penenhad des Abgangsortes schriftlich
1 genau zu bezeichnen, daß derselbe unzweifelhaft als der reclamirte zu erken-
nen ist. Die gedachte Postanstalt fertiget das Neclamationsschreiben aus,
welchem die Postanstalten des betreffenden Comses Folge zu leisten haben.

Soll die Zurückforderung auf telegraphischem Wege geschehen, so darf
eine dießfallsige Depesche nicht abgesandt, oder derselben Folge gegeben wer-
den, wenn nicht die Postanstalt des Aufgabeortes amtlich bescheiniget hat,
daß der Absender sich als zur Zurückforderung berechtiget bei derselben legi-
timirt habe; daß dieß geschehen, muß in der Depesche bemerkt sein.

Ist die Sendung noch nicht abgegangen, so wird das baar erlegte
Franco, nicht aber das durch Marken entrichtete Franco zurückgegeben.

Ist die Sendung bereits abgesandt, so hat der Absender das Porto,
wie für eine gewöhnliche Retour= Sendung zu entrichten, und zwar bei Fahr-
postSendungen bis zu und von dem Orte, von dem der Gegenstand zurück-
gesandt wird.

Wien, am 3. September 1855.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Joöistts Stück vom Jahre 1810.

XXVI. Ministerial-Bekanntmachung
vom 23. April 1856, die Verlegung des Noebenzollamtes I. zu Gildchaus,
Hauptamtbbezirks Nordhorn, nach Springbiel und die Vereinigung der mit
dem Nebenzollamte zu Gildehaus zeither verbunden gewesenen Hebe= und Ab-

fertigungsstelle für die Uebergangsabgaben mit der Steuer-Receptur zu
Bentheim brtr.

Nach einer Mittheilung des Königlich Hannoverschen Finanz-Ministeriums wird
das Königlich Hannoversche Nebenzollamt l. zu Gildehaus, Hauptamtsbezirk Nordhorn,
vom 1.Mai d. J. an nach Springbiel verlegt und in Folge dessen die mit dem Neben-
zollamte zu Gildehaus zeither verbunden gewesene Hebe, und Abfertigungsstelle für die
Uebergangsabgaben ebenfalls vom 1. Mai an mit der Steuerreceptur zu Beutheim ver-
einigt werden, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rudolstadt, den 23. April 1856.

Fürstl. Schwarzb. Ministerimm, Abtheil, der Finanzen.
Th. Schwart#. -ins

- och.

Fursil. Schw. Rubdolst. Geschsamml. Xl. 24
Ausgegeben in Audolstadt ben 31. Mai 1850.
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 XXVII. Bekanntmachung
des Fürstl. Ministeriums, Abtheilung des Innern, vom 14. Mai 1856, die
Ertheilung eines Privilegiums auf eine neu erfundene Kaffee-Präparations-
Methode nebst Kaffee-Brenn-Apparat für Friedrich Gottwald Spangenberg zu

Trachenberge bei Dresden betr.

Auf Sr. Hochfürstl. Durchlaucht höchsten Befehl ist dem Friedrich Gottwald
Spangenberg jetzt zu Trachenberge bei Dresden erbetenermaßen auf seine neue Erfin.
dung einer Kaffee-Präparations Methode und eines Kassee-Brenn-Apparats nach Maß-
habe der beim unterzeichneten Fürstl. Ministerium niedergelegten Beschreibung nebst
Zeichnung, ohne daß jedoch Jemand in der Benutzung etwa schon bekannter Theile be-
schränkt sein soll, ein Privilegium auf fünf nach einander folgende Jahre von heute ab
für den Bereich des Fürstenthums Schwarzburg-Nudolstadt mit der Wirkung ertheilt
worden, daß ohne seine Zustimmung Niemand befugt sein soll, diese Kaffee-Präpa-
rations-Methode nebst Kaffee= Brenn-Apparat inden hiesigen Fürstl. Landen einzuführen
und in Anwendung zu bringen. Dieses Privilegium ist jedoch alodann als erloschen zu
betrachten, wenn die Ausführung und Anwendung der fragl. Erfindung in den hiesigen
Landen nicht binnen Jahresfrist nachgewiesen wird. Auch wird die Neuheit und Eigen-
thümlichkeit der Erfindung im Sinne der nach der Bekanntmachung des vormaligen
Fürstl. Geheimeraths.Collegiums vom 12. April 1843 bei Ertheilung von Erfindungs-
patenten in den Zollvereins-Staaten zu beobachtenden Grundsätze ausdrücklich voraus.
gesetzt.

Das unterzeichnete Fürstl. Ministerium macht solches zur allgemeinen Nachachlung
hiermit öffentlich bekannt.

Rudolstadt, den 24. Mai 1856.

Färstl. Schwarzb. Ministerimn, Abth. des Innern.
Scheidt.

Berninger.
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&amp;XXVIII. Ministerial-Bekanntmachung

vom 17. Mai 1856, die im Königreich Württemberg erfolgte Herabsetzung
des Satzes für die Uebergangssteuer von dem aus andern Zollvereinsstaaten

dahin eingeführt werdenden geschrotenen Malze betreffend.
Nachdem im Königreich Württemberg neuerdings die Uebergangssteuer von dem

aus audern Zollvereinsstaaten dahin eingeführt werdenden geschrotenen Malze auf
22 Kr. pro Simri herabgesetzt worden ist, so wird solches andurch öffentlich bekannt ge-
macht.

Nudolstadt, den 17. Mai 1856.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium,
Abtheilung der Finanzen.

wartz. *

 XXIX Verordnung
vom 23. Mai 1856, betr. die Ausführung des Bundesbeschlusses hinsschtlich

der das Vereinswesen regeluden Grundsätze.

Wir Friedrich Günther, von Gottes Gnaden, Fürst zu Schwarzburg 2c.
verordnen zur Auesührug des Bundesbeschlusses vom 13. Juli 1854 (G. S. 1854,
S.194—19 50 binsichtlich d
auf Artikel 85 des Sofgesehbuches und aufGrund desGesetzes rom 9. März 1855
(G. S. 1855, S.48, 49) was folgt:

Jeder bereits bestehende Verein ohne Unterschied des von ihm verfolgten Zweckes
ist verpflichtet, spätestens bis zum 1. August d. J. der Polizeibehörde des Ortes, in
welchem er seinen Sitz hat, die Vereinszwecke schriftlich anzuzeigen und die Vorstands-
personen namhaft zu machen. Ausgenommen von dieser Verpflichtung sind diejenigen
Körperschaften und Gesellschaften, welche entweder auf dem Grunde geseplicher Vor-
schriften oder mit ausdrücklicher Genehmigung des Fürstlichen Ministeriums oder des be-
trefsenden Landrathsamtes besiehen.
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S. 2.

Feder Verein, welcher sich neu bilden will, hat 14 Tagevordem Beginne einer Wirk.
samkeit den Zweck der Vereinigung und seine Statuten der Polizeibehörde des Orts, in
dem der Verein seinen Sitz haben soll, vorzulegen, auch auf Verlangen der gedachten
Behörde diejenigen Personen namhaft zu machen, welche zur Bildung des Vereins zu-
sammenzutreten beabsichtigen.

8. 3.
Die Orts-Polizeibehörden, an welche die in den 88. 1, 2 und 5 vorgeschriebe-

nen Anzeigen erfolgen, haben dieselben unverzüglich dem zuständigen Landraths-Amte
vorzulegen.

8. 4.
Die Fürstl. Landrathsämter sind ermächtigt, die Bildung sowie den Fortbestand

von Vereinen, deren Zusammensetzung, Zweck oder Wirksamkeit mit den Grundsätzen
des Bundesbeschlusses nicht vereinbar erscheint, zu verbieten. Bestehen mit Geneh-
migung höherer Behörden oder vermöge geseblicher Anordnung Vereine, deren eigent-
licher Zweck zwar unbedenklich ist, deren Wirksamkeit aber mit den Grundsätzen im §.1
des Bundesbeschlusses in Widerspruch steht, so haben die Fürstl. Landrathsämter die
hervortretenden Bedenken bei ihrer vorgesetzten Behörde anzuzeigen, und diese letztere
hat sodann nach Maßgabe des Bundesbeschlusses das Weitere zu verfügen, beziehendlich
zu veranlassen. ,

GegendicvnbietendanekfügungendekF.LandkathöämtetistdieBcrusImgan
das F. Ministerium, jedoch auch hier ohne Suspenstveffect, zulässig. Im Uebrigen
bewendet es bei den im Artikel 85 des Strafgesetzbuchs enthaltenen Bestimmungen.

8. 5.
Sowohl die Landes- als die zuständigen Orts-Polizeibehörden sind berechtigt,

wenn und so oft sie es für nöthig crachten, von allen Vereinen, ohne Ausnahme, über
deren Einrichtung, Zwecke und Wirksamkeit genaue Auskunft zu verlangen, die Vor-
steher, Mitglieder und Beamten sich anzeigen, auch die Statuten und Akten sich zur
Einsicht vorlegen zu lassen.

Jede Aenderung vorgelegter Statuten ist vom Vereinsvorstande ohne weitere
Aufforderung sofort und längstens binnen drei Tagen nach beschlossener Aenderung der
Orts-Polizeibehörde anzuzeigen.
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8. 6.
Versammlungen solcher Vereine, welche ohne besondere staatliche Anerkennung

oder Genehmigung bestehen und sich mit öffentlichen Angelegenheiten beschäftigen, dür-
sen auerhalb der zu ihrer ausschliehlichen Verfügung stehenden Lokalitäten nur nach
vorgängiger Erlaubniß von Seite der Orts-Polizeibehörde gehalten werden.

Auswärtige Vereine, welche in einem Orte des Fürstenthums Versammlungen
halten wollen, haben unter allen Umständen die Erlaubniß des zuständigen Landraths-
amtes vorher dazu einzuholen.

8. 7.
Die Polizeibehörden sind berechtigt, in alle Versammlungen eines solchen Ver-

eins (S.6) Abgeordnete zu entsenden, welchen die im §. 5 des Bundesbeschlusses be-
zeichneten Befugnisse zustehen.

Die Abgeordneten sind nicht verpflichtet, sich als solche durch besondere Vollmacht
auszuweisen, wenn sie als Polizeibeamte angestellt sind und in der Dienstkleidung er-
scheinen.
she Den Abgeordneten muß in der Versammlung ein angemessener Platz eingerämnt,

ihnen auch auf Erfordern durch den Vorsitzenden genügende unhmt über die Personder Redner gegeben werden.
8. 8.

Arbeiter-Vereine und Verbrüderungen, welche politische, socialistische oder com-

mmiisische Zwecke verfolgen, werden * als ordnungswidrig verboten.
Die Betheiligung an Vereinen, vehe uch den S§. 4 und 8 als ordnungswidrig

verboten worden sind, unterliegt der Beurtheilung und Bestrafung nach Maßgabe des
Strafgesetzbuchs insbesondere auch des Art. 85 desselben.

8. 10.
Die Nichtbeachtung der in den §§. 1, 2, 6 und 7 enthaltenen Vorschriften oder

der nach den Is. 4 und5getroffenen Anordnungen der Polizeibehörden, ingleichen
der Bestimmung in den S§.4, 5 und 6 des Bundesbeschlusses vom 13. Juli 1854 wird,
soweit nicht anderweite Strafbesimmungenin Anwendung kommen, gegen die Vereins-
vorstände und gegen die ungehorsamen Vereinsglieder mit Individual-Geldstrafen bis
zu funszig Thalern oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten geahndet.
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Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürstl. In-
iegel.

So geschehen
Rudolstadt, den 23. Mai 1856.

(L. S.) Friedrich Günther, F. z. S.
v. Bertrab. Scheidt. v. Ketelhodt. v. Bamberg.

M XXX. Ministerial Bekanntmachung
vom 25. Mai. 1856, die Erweiterung der Abferligungs-Befugnisse des Königlich

Sächsischen Nebenzollamtes 1. zu Klingenthal betreffend.
Nach einer Mittheilung des Königlich Sächsischen Finanz-Minsteriums ist dem

dortigen Nebenzollamte I. zu Klingenthal, Hauptamtsbezirks Eibenstock, die Emäch-
tigung zum Begleitscheinwechsel auch mit den Hauptsteuer-Aemtern zu Magdeburg und
Halle ertheilt worden, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rudolstadt, den 23. Mai 1856.

Färstl. Schwarzb. Ministerinm, Abeh. der Finanzen.
Th. Schwark.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Drebehntes Stück vom JZahre 1856.

 XXXI. Ministerial-Bekanntmachung
vom 80. Mai 1856, den zwischen Preußen und den übrigen Staaten des
deutschen Joll= und Handels-Vereins einerseit und der Republik Mexiko

andererseits abgeschlossenen Hanrels= und Schiffahrts-Vertrag betreffeud.
Nachdem zwischen Preußen und den übrigen Staaten des Deutschen Zoll= und

Handelsvereins einerseits und der Republik Mexiko andererseits ein Handels- und
Schiffahrts-Vertrag abgeschlossen und gegenseitig ratificirt worden ist, so wird dieser
Vertrag hinsichtlich seines Deutschen Textes nachstehend zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, zugleich mit dem Bemerken, daß in Gemähheit der zwischen den contrahirenden

Theilen bei Unteczeichmmg desselben getroffenen Abreden1) die Worteim Artikel 41.
„vorausgesetzt, daß eben dieselbe Gleichstellung von Schiffen und Waaren einer
anderen begünstigtesten Nation gewährt werde“

sich nur auf den diesen Worten vorhergehenden Absatz von den Worten: „und die
Producte" ab bis zum Ende des Satzes beziehen sollen; und

2) die Worte im Artikel 14:
„und zum lokalen Schutze des Handels an den Orten ihres Aufenthalts“

den Simn haben sollen, daß den im Gebiete der kontrahirendenTheileresidirenden Kon-
sular-Agenten jeden Ranges und besonders denen, welche zugleich Handel treiben, keine
andere Vertretung oder Einmischung als die unumgängliche bei den Lokal-Behörden
ihres bezüglichen Aufenthalts gestattet, die Verlretung aber bei der Negierung des be-

treffenden Landes den diplomatischen agenten vorbehalten wird.
Rudolstadt, den 30. Mai 185War#cuch Schwarzb. Ministerium.

von Bertrab.
Förstl. Schw. Iiudolsl. Gesegsamml. Al. 25

Ausgegeben in Rudolstadt den 7. Juni 1856.
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Im Namen der hochheiligen Dreieinigkeit.
Nachdem die Erfahrung und die gegenseitigen Handelsbedürfnisse zwischen den

Königreichen Preußen und Sachsen einerseits und der Republik Mexiko andererseits die
Nothwendigkeit einer Ernenerung der im Jahre 1831 von ihnenabgeschlossenenVerträge
und ihrer Ausdehnung auf diejenigen souveränen Staaten des Deutschen Zollvereines,
welche noch in keinen Verkragsverhältnissen mit Mexiko stehen, dargethan haben, hat
es nützlich erschienen, die gegenseitigen Interessen vermittelst eines neuen, jene sou-
veränen Deutschen Staaten mitumfassenden Freundschafts-,Handels=und Schiffahrts-
Vertrages zu erweitem und zu befestigen.

Zu dem Ende haben zu Ihren Bevollmächtigten ernannt:
Seine Majestät, der König von Preußen sowohlfürSich,alsinVertretung

der nachbenannten souveränen Länder= und Landes-Theile: des Großherzogthumes
Luxemburg, der Großherzoglich Mecklenburgschen Enklaven Rossow, Netzeband
und Schönberg, des Großherzoglich Oldenburgschen Fürstenthumes Birkenfeld,
der Herzogthümer Anhalt-Dessau-Köthen und Anhalt-Bernburg, der Fürsten-
thümerWaldeckund Pyrmont, des Fürstenthumes Lippe, des Landgräflich Hes-
sischen Oberamtes Meisenheim, sowie der folgenden Mitglieder des DeutschenZoll.
vereines: der Krone Bayern, der Krone Sachsen, der Krone Württemberg, des
Großherzogthumes Baden, des Kurfürstenthumes Hessen, des Großherzogthumes
Hessen, zugleich das Landgräflich Hessische Amt Homburg vertretend; und der
solgenden, dem Thüringschen Zoll= und Handels-Vereine angehörigen Staaten:
des Großherzogthumes Sachsen, der Herzogthümer Sachsen-Meiningen, Sachsen-
Altenburg und Sachsen-Coburg und Gotha, der Fürstenthümer Schwarzburg-
NRudolstadt und Schwarzburg-Sondershausen, Reuß-Greiz und Reuß-Schleiz,
des Herzogthumes Braunschweig, des Herzogthumes Oldenburg, des Herzog=
thumes Nassau und der freien Stadt Frankfurt:

den Hern Emil Carl Heinrich Freiherrn von Nichthofen, Aller-
böchstihren geheimen Kriegsrath und Minister-Residenten beiSeinerDurch-

lauchtigen Hoheit, dem Präsidenten der Republik Mexiko, Ritter des
rothen Adlerordens dritter Klasse mit der Schleise, KommandeurersterKlasse
des Königlich Sächsischen Ordens Alberts des Beherzten und des Herzoglich
Braunschweigschen Ordens Heinrichs des Löwen und Komthur des Merikani-
schen ausgezeichneten Guadalupe-Ordens,
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und
Seine Durchlauchtige Hoheit, der General--Präsident der Re-

publik Mexiko:
SeineExcellenz den Herrn Dr. Don Manuel Diezde Bonilla, Höchst-
ihren Staats-Minister und Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Groß-
kreuz des National= und ausgezeichneten Guadalupe-Ordens, Vice Präsident
des Staatsrathes, Inhaber der ersten Klasse der Finanz-Medaille, Ehren-
mitglied des obersten Justiz-Tribunals und frühern bevollmächtigten Minister
bei mehren Nationen u. s. w. u. s. w.

welche, nachdem sie sich gegenseitig ihre Vollmachten mitgetheilt und selbige in guter
und gehöriger Form befunden haben, über folgende Artikel übereingekommen sind:

Es wird zwischen Ihren Majestäten, Königlichen Hoheiten, Hoheiten und Durch-
lauchten, den Souveränen der kontrahirenden Deutschen Staaten, und dem hohen
Senate von Frankfurt, sowie den Unterthanen und Bürgern derselben einerseits, und
zwischen Seiner Durchlauchtigen Hoheit, dem Präsidenten der Republik Mexiko und
ihren Bürgern andererseits beständige Freundschaft bestehen.

Artikel 2.
 -’VWT  . cGz

Zwisch h wird einegegenseitige Verkehrs-
und Handels-Freiheit Statt finden; dieselben werden vollkommen Freiheit und Sicher-
heit genießen, um zu reisen und sich mit ihren Gütern, Schissen und Ladungen nach
allen Orten, Häfen und Flüssen oder nach jedem anderen Punkte zu begeben, wo Frem-
den gegenwärtig der Zugang gestattet ist, oder in Zukunft gestaktet werden wird.

Desgleichen sollen die Kriegsschiffe beider Theile gegenseitig die Befugniß haben,
ohne Hinderniß und sicher in allen Häsen, Flüssen und Orten zu landen, wo den
Kriegsschiffen anderer Nationen das Einlaufen gegemwärtig gestattet ist, oder künftig
wird gestattet werden, jedoch mit Unterwerfung unter die daselbst bestebenden Gesetze
und Verordnungen.

Unter der Befugniß zum Einlaufen in die im gegenwärtigen Artikel enähnten
Orte, Häfen und Flüsse ist das Recht, die mitgebrachte Ladung theilweise in verschiede-
nen Häfen für den Handel zu löschen (comercio do esenla) und das Rechr, an einem
Küstenpunkte Güter einzunehmen und sie nach einem andern Küstenpunkte desselben Ge-
bietes zu verführen (cohoge), nicht inbegriffen. *
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Artikel 3.

Die jedem der kontrahirenden Theile zugehörigen Schiffe sollen in dem Gebiete
des anderen Theiles hinsichtlich der Lasten= oder Tonnen-Gelder, der Leucht-, Hafen-,
Lootsen-, Quarantaine-Gelder, ferner des Bergelohnes im Falle von Havarie oder
Schiffbruch, sowie hinsichtlich anderer ähnlichen, seien es allgemeine oderörtliche Lasten,
keinen anderen oder höheren Abgaben unterworfen werden, als denen, welche die na-
tionalen Schiffe dort gegenwärtig entrichten oder künftig entrichten werden.

Artikel 4. "

Es sollen in den Mexikanischen Häfen für die Einfuhr und Ausfuhr von was
immer für Waaren auf Schiffen der kontrahirenden Deutschen Staaten und ebenso in
den letzteren für die Einfuhr und Ausfuhr von was immer für Waaren auf Mexikani-
schen Schiffen keine anderen oder höheren Abgaben erhoben werden, als diejenigen,
welche von denselben Waaren erhoben werden, wenn solche auf National-Schiffen ein-
geführt werden; und die Produkte und Waaren Mexikanischen Ursprungs, eingeführt
auf nicht Mexikanischen Schiffen, sofern nach den bestehenden Gesetzen deren Einfuhr
erlaubt ist, sollen angesehen und behandelt werden, als wären sie eingeführt auf Mexi-
kanischen Schiffen, ebenso wie die Produkte und Waaren mit Ursprung aus den kon-
trahirenden Deutschen Staaten, sofern nach den bestehenden Gesetzen deren Einfuhr er-
laubt ist, eingeführt in den Häfen von Mexiko auf nicht diesen Staaten zugehörigen
Schiffen so angesehen und behandelt werden sollen, als wären sie auf Schiffen dieser
Staaten eingeführt, vorausgesetzt, daß eben dieselbe Gleichstellung von Schiffen und
Waaren irgend einer anderen begünstigtesten Nation gewährt werde.

Jede Waare, welche für ihren Konsum oder Durchgang gesetzlich auf den Schiffen
der begünstigtesten Nation in die Häfen der kontrahirenden Theile eingeführt, oder von
dort ausgeführt werden darf, soll in gleicher Weise gegenseitig auf Schiffen der beiden
contrahirenden Theile eingeführt und ausgeführt werden dürfen, was auch immer ihr
Ursprung, ihre Bestimmung oder der Ort sei. von dem sie ausgeführt wird.

Artikel 5.
Die beiden kontrahirenden Theile sind übereingekommen, gegenseitig als Schiffe

derselben diejenigen anzusehen und zu behandeln, welche als solche in den Ländern und
Staaten, denen sie angehören, zufolge der dort bestehenden oder künftig noch ergehen-
den Gesetze und Bestimmungen —von welchen Gesetzen und Bestimmungen ein jeder
Theil dem anderen zur gehörigen Zeit Mittheilung machen wird — anerkannt sind;
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voransgesetzt, daß die Führer jener Schifse deren Nationalität durch Seebriefe, welche
in der gebräuchlichen Form abgefaßt und mit der Unterschrift der betreffenden heimath-
lichen Behörde versehen sind, nachzuweisen im Stande sind.

rtikel 6.
Es sollen in den kontrahirenden Deutschen Staaten auf die Mexikanischen Erzeug-

nisse des Bodens und des Kunsifleißes und ebenso in Mexiko auf die Erzeugnisse des
Bodens und des Kunstfleißes der kontrahirenden Deutschen Staaten keine anderen oder
höheren Eingangs, oder Durchgangs-Abgaben, als diejenigen, welche von anderen
Nationen für dieselben Gegenstände gegenwärtig zu entrichten sind, oder künftig zu
entrichten sein werden, gelegt, auch soll derselbe Grundsak hinsichtlich der Ausfuhr be-
obachtet werden.

Jugleichen soll bei Gegenständen des gegenseitigen Handels der beiden kontrahiren-
den Theile kein Einfuhr- und Ausfuhr-Verbot Statt sinden, welches nicht gleichmäßig
auf alle andere Nationen erstreckt wird.

Artikel 7.
Die beiden hohen kontrahirenden Theile erkennen als ein unveränderliches Prinzip

an, daß die Flagge die Waare deckt, das heißt, daß die Effekten und Waaren, welche
Bürgern und Unterthanen einer Macht gehören, welche sich im Kriege befindet, frei
von der Wegnahme und Konftskation sind, wenn sie sich am Bord neutraler Schiffe be-
finden, ausgenommen die Kriegs-Kontrebande, und daß das Eigenthum der Neutralen,
welches sich am Bord eines feindlichen Schiffes befindet, Kriegs-Kontrebande ausge-
nommen, der Konfiskation nicht unterliegen soll.

Artikel 8.
Alle Handeltreibende, Schiffs-Patronc und andere Unterthanen der kontrahiren-

den Deutschen Staaten sollen in der Republik Mexiko vollkommne Freiheit haben, sich
dort aufzuhalten, Häuser und Magazine zu miethen oder zu kaufen, zu reisen, Handel
zu treiben, Produkte, Metalle und Münzen zu verführen und ihre eigenen Geschäfte
entweder selbst zu betreiben, oder deren Führung nach Gutbefinden einem Anderen, er
sei Kommissionär, Courtier, Agent oder Dollmetscher, anzuvertrauen, ohne gezwungen
zu sein, zu diesem Behufe andere Personen, als diejenigen, deren die Inländer sich be-
dienen, zu gebrauchen, oder dafür mehr Lohn oder Vergütung zu entrichten, als die
Inländer entrichten, jedoch Alles dieses unter Unterwerfung unter die bezüglichen Lan-
desgesetze und Verordnungen der kontrahirenden Theile.
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Desgleichen soll es jedem Verkäufer oder Käufer vollkommen freistehen, in allen

Fällen, unker Beobachtung der Gesetze und Gebräuche des Landes, den Preis der
eingeführten oder auszuführenden Waaren jeder Art nach Belieben zu bestimmen und
festzusetzen.

Die Mexikanischen Bürger sollen derselben Vortheile und unter gleichen Bedingun-
gen in den kontrahirenden Deutschen Staaten theilhaftig sein.

In der Befugniß, Waaren im Großen einzuführen und zu verkaufen, istdiejenige,
Gegenstände der Kriegs-Kontrebande, oder andere durch die beiderseitigen Tarise ver-
botene Waaren einzuführen oder zu verkaufen, nicht inbegriffen.

Obpgleich durch gegenwärtigen Artikel die Bürger und Unterthanen jedes der kon-
trahirenden Theile nur den Großhandel betreiben dürfen, so sind dieselben doch dahin
übereingekommen, sie auch gegenseitig zum Kleinhandel unter denjenigen Bedingungen
zu verstatten, nach welchen die bezüglichen Geseze und örtlichen Verordnungen dieses
für die Angehörigen der begünstigtesten Nation zulassen.

Artikel 9.
In Allem, was die Hafen-Polizei, auf Ladung und Löschung der Schiffe und auf

Sicherung der Waaren Bezug hat, sollen die Unterthanen und Bürger der kontrahiren-
den Theile gegenseitig den Gesehen und Lokal-Verordnungen des Landes, wo sie sich
aufhalten unterworfen sein.

Besagte Unterthanen und Bürger sollen von jedem unfreiwilligen militairischen
Dienste zu Wasser und Lande frei sein, aber nicht vom Polizei-Dienste in den Fällen,
in welchenfür die Sicherheit des Eigenthumes und der Personen ihre Hülfe und ledig-
lich für die Zeit dieses dringenden Bedürfnisses nöthig sein möchte; kein gezwungenes
Anlehen soll auf sie besonders gelegt, und ihr Eigenthum soll keinen anderen Lasten,
Reguisitionen und Auflagen unterworfen werden, als denen, welche von den Juländem
selbst gesordert werden.

Artikel 10.
Die Unterthanen und Bürger der zestnshicn Theile sollen gegenseitig für ihre

Personen, ihre Häuser und Güter des vollständigsten und unweränderlichsten Schubes
genießen. Sie sollen zur Verfolgung und Vertheidigung ihrer Gerechtsame freien und
leichten Zugang vor den Gerichtäh#fen haben, sich der Advokaten, Prokuratoren oder
Agenten, welche zu ennählen sie angemessen finden, frei bedienen dürfen und überhaupt
in Angelegenheiten der Rechtspflege, sowie im Allem, was die testamentarische oder
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andere Erbfolge in persönliches Vermögen, ingleichen was die Befugniß, über persön-
liches Vermögen durch Verkauf, Schenkung, Tausch, letztwillige Bestimmung oder auf
irgend eine andere Weise zu verfügen, anbelangt, mit den Eingebornen des Landes,
wo sie sich aufhalten, gleiche Prärogative und Freiheiten haben undin keinem dieser
Fälle vder Verhälknisse stärkeren Auflagen und Abgaben unterworfen werden, als es
die Eingebornen sind.

Dieser Schut der Personen schließt das Recht nicht aus, welches die Regierungen
der beiden kontrahirenden Theile besitzen, um in dem Territorium derselben diejenigen
Personen nicht zuzulassen, oder aus demselben auszuweisen, welche nach ihrer noto-
rischen Vergangenheit und üblem Verhalten gefährlich für den Frieden, die öfsentliche
Ordnung und die guten Sitten, nach dem Urtheile der obersten Behörden in dem Ge-
biete der kontrahirenden Theile erscheinen.

Wenn durch den Tod einer Person, die in dem Gebiete eines der kontrahirenden
Theile Grundstücke besitzt, diese Grundstücke nach den Landesgesetzen einem Bürger
oder Unterthau des anderen Theiles etwa zufallen, dieser aber, wegen seiner Eigen-
schaft als Fremder, sie zu besitzen nicht fähig sein sollte, so soll ihm eine angemessene

Frist bewilligt werden, um dieselben zu verkaufen und den Ertrag davon ohne Hinder-
niß und srei von allem Abzuge von Seiten der Negierung des betreffenden Staates zu
beziehen.

Artikel 11.
Die in der Republik Meriko befindlichen Unterthanen der kontrahirenden Deutschen

Staaten sollen auf keine Weise wegen ihrer Religion belästigt oder beunruhigt werden,
vorausgesett. daß sie die Religion, sowie auch die Verfassung, die Gesetze und Ge-
bräuche desLandesachten; dieselben sollen des schon durch die früheren Verträge mit
den Königreichen Preußen und Sachsen bewilligten Vorrechtes genießen, die in der ge-
nannten Republik mit Tode Abgehenden an den hierzu bestimmten Onten beerdigen zu
dürfen und weder die Beerdigungsfeierlichkeiten noch die Gräber sollen in keinerlei Art
umd unter keinem Vorwande gestörk oder beschädigt werden.

Falls diese Koneession in Zukunft bis zu einer gämzlichen oder theilweisen Toleranz
für Nicht-Katheliken ausgedehnt werden sollte, so sindin dieser Ausdehnung ohne Wei-
teres auch die Deutschen Unterthanenheinbegriffen.

Die kontrahirenden Deutschen Staaten gestattenin ihrem Territorium den sich da-
selbst aufhaltenden Mexikanischen Bürgern die öffentliche Ausübung ihrer Religion, so-
wohlin den hierzu bestimuten Kirchen, alsin ihren Wohnungen.
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Artikel 12.
Im Kriegsfalle sollen die Angehörigen der beiden kontrahirenden Theile, welche

im Gebiete des anderen angesessen sind, ihre Beschäftigungen und ihren Handel ohne
irgend ein Hindemiß fortsetzen dürfen, so lange sie sich friedlich benehmen und sie sich
dieser Gunst durch keine, den Interessen des Landes, in dem sie sich aufhalten, nach
dem Utheile der höchsten Behörden desselben, zuwiderlaufende Handlung unwürdig
machen.

Ihr Eigenthum, sei es welcher Art es wolle, darf weder mitBeschlag belegt, noch
sequestrirt werden, noch dürfen ihnen andere Auflagen und Steuernaufgelegt werden,
als den Inländern.

Ingleichen dürfen Privat-Schuldforderungen, öffentliche Fonds oder Geselchafts-
Mktien nicht mit Beschlag belegt, sequestrirt oder konfiscirt werden.

Artikel 13.
Sollte der Fall eintreten, daß einer der kontrahirenden Theile mit irgend einer

Macht, Nation oder irgend einem Staate im Kriege wäre, so dürfen die Unter-
thanen oder Bürger des anderen Theiles ihren Handel und ihre Schiffahrt mit eben
diesem Staate fortsetzen, ausgenommen mit den Städten oder Häfen, welche zur See
oder zu Lande blockirt oder belagert wären.

Aus Rücksicht jedoch auf die Entfernung der bezüglichen Länder der beiden kon-
trahirenden Theile und auf die daraus hervorgehende Ungewißheit über die möglicher-
weise stattfindenden Begebenheiten ist verabredet worden, daß ein, dem einen von ihnen
zugehörendes Handelsschiff, welches nach einem zur Zeit seiner Abfahrt voraussetlich
blockirten Hafen bestimmt ist, dennoch nicht wegen eines ersten Versuches, in den frag-
lichen Hafen einzulaufen, genommen oder verurtheilt werden soll; es sei denn, daß be-
wiesen werden könnte, daß gedachtes Schiff während der Fahrt die Fortdauer der
Blockade habe in Erfahrung bringen können und müssen; dagegen sollen diejenigen
Schifse, welche, nachdem sie bereits einmal zurückgewiesen worden, es während der-
selben Reise zum zweiten Male versuchen sollten, in denselben blockirten Hafen während
der Fortdauer dieser Blockade einzulausen, der Anhaltung und Kondemnation unter-
worfen sein. Es versteht sich, daß in keinem Falle der Handel mit Gegenständen,
welche für Kriegs-Kontrebande gelten, erlaubt sein soll; zum Beispiel mit Kanonen,
Mörsern, Gewehren, Pistolen, Granaten, Zündwürsten, Laffetten, Wehrgehängen,
Pulver, Salpeter, Helmen und anderen zum Gebrauche im Kriege verfertigten Werk.
zeugen irgend einer Art.
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Artikel 14.

Jeder der kontrahirenden Theile soll bei dem anderen diplomatische Agenten jedes
beliebigen Ranges und zum lokalen Schutze des Handels an den Orten ihres Aufent-
haltes, Konsulen, Vice-Konsulen und Konsular, Agenten ernennen dürfen, welche in
dem Gebiete des anderen residiren.

Bevor aber irgend ein Konsular-Beamter seine konsularischen Funktionen ausüben
darf, muß derselbe von demjenigen Gouvernement, in dessen Gebiete er residiren soll,
in hergebrachter Form anerkannt und zugelassen worden sein. Jedoch behalten die kon-
trahirenden Theile sich das Recht vor, von der Niederlassung der Konsulen diejenigen
einzelnen Punkte auszunehmen, woselbst sie es nicht für angemessen erachten, selbige
#uzulassen oder zu behalten, vorausgesetzt, daß sich dieses allgemein auf alle dortige
Konsular-Agenten bezieht.

Die diplomatischen Agenten und Konsulen Mexikoss in den kontrahirenden Deut-
schen Staaten werden aller derjenigen Prärogative, Freiheiten und Vorrechte theilhaftig
sein, welche den im gleichen Range stehenden Agenten der begünstigtesten Nation zu-
stehen oder in Zukunft eingeräumt werden möchten; und umgekehrt werden im Gebiete
von Mexiko die diplomatischen Agenten und Konsulen der kontrahirenden Deutschen
Staaten dieselben Prärogative, Freiheiten und Vorrechte genießen, welche den Mexi-
kanischen diplomatischen Agenten und Konsulen in den kontrahirenden Deutschen Staa-
ten zustehen, oder noch zugestanden werden möchten.

Doch sollen die Konsulen, welche zugleich Handel treiben, in dieser Eigenschaft
lediglich den Gesetzen des Landes, in welchem sie residiren, unterworfen sein.

Die beiderseitigen Konsulen, Vice-Konsulen und Konsular-Agenten sollen bei dem
Absterben eines ihrer Nationalen berechtigt sein, auf Ansuchen der betheiligten Par-
teien oder auch von Amtswegen, den von der kompetenten Behörde auf die Essekten,
Meubeln und Papiere des Verstorbenen gelegten Siegeln die ihrigen hinzuzusügen, in
welchem Falle diese doppelten Siegel nicht anders als im gemeinschastlichen Einverständ-
nisse gelöset werden können. Dieselben werden der bei Abnahme der Siegel erfolgen-
den Inventarisation des Nachlasses beiwohnen und es soll ihnen durch die betreffende
Behörde eine Abschrift, sowohl des Inventars, als der etwa hinterlassenen letztwilligen
Disposition des Verstorbenen ertheilt werden. Wenn die Konsulen, Vice-Konsulen
und Konsular-Agenten von Seiten der gehörig legitimirten Erben mit Vollmacht in
Vesetzlicher Form versehen sind, so soll ihnen der Nachlaß sofort ausgeliefert werden,
den Fall der Einsprache eines einheimischen oder fremden Gläubigers Ausgenommen,

Forstl. Schw. Audolst. Gesehsamml. XVII.
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Die Konsulen, Vice-Konsulen und Konsular-Agenten sollen als solche das Recht

haben, bei Streitigkeiten zwischen den Kapitänen und der Mannschaft von Schiffen
derjenigen Nation, deren Interessen sie wahrnehmen, als Schiedsrichter zu dienen,
ohne daß die Lokal-Behörden einschreiten dürfen, sofern nicht das Betragen des Kapi-
täus oder der Mannschaft etwa die Ordnung oder Ruhe des Landes stört, oder wenn
nicht die Konsulen, Vice-Konsulen oder Konsular-Agenten zur Ausführung oder Auf-
nehthaltung ihrer Entscheidungen das Einschreiten jener Behörden nachsuchen; jedoch
versteht es sich hierbei, daß diese Art von Entscheidungen oder schiedsrichterlichen Aus-
sprüchen die streitenden Parteien nicht des ihnen zustehenden Rechtes beraubt, nach
ihrer Heimkehr den Rekurs an die Gerichtsbehörden ihres Landes zu ergreifen.

Die gedachten Konsulen, Vice-Konsulen und Konsular-Agenten sollen ermächtigt
sein, zum Zwecke der Ausmittelung, Ergreisung, Festnahme und Verhaftung der De-
serteure von Kriegs- und Handels-Schiffen ihres Landes den Beistand der Ortsbehörden
anzurufen; sie werden zu dem Ende an die kompetenten Gerichtsbehörden, Nichter und
Beamte sich wenden und die erwähnten Deserteure schriftlich reklamiren, wobei sie durch
Mittheilung der Schiffsregister oder Musterrollen, oder durch andere amtliche Doku-
mente den Beweis zu führen haben, daß diese Individuen zu der betreffenden Schiffs-
mannschaft gehör haben, nach welcher Beweisführungdie Auslieferung nicht verweigert
werden soll.

Solche Deserteure sollen nach ihrer Ergreisung zur Disposition der Konsulen,
Vice-Konsulen und Konsular-Agenten gesiellt, können auch auf Ansuchen und Kosten
des reklamirenden Theiles in den öffentlichen Gefängnissen festgehalten werden, um so-
dann den Schiffen, denen sie angehörten, oder anderen Schiffen deiselben Nation zuge-
gesendet zu werden; würde aber diese Uebersendung nicht binnen dreier Monate, vom
TageihrerVerbastung an gerechnet, erfolgen, so sollen sie in Freiheit gesetzt und wegen
derselben Ursache nicht wieder verhaftet werden dürfen.

Sollte der Deserteur irgend ein Verbrechen oder Vergehen in dem Lande, in wel-
chem er festgenommen wird, begangen haben, so kann seine Auslieferung ausgesetzt
werden, bis der betrefsende Gerichtshof sein Urtheil ausgesprochen und dieses vollstreckt
sein wird.

Wen innerhalb des Seegebietes eines der kontrahirenden Theile, welches auf eine
Entfernung von vier Englischen Meilen vom Ufer festgesetzt wird, auf den Handels-
schiffen irhend ein schweres Verbrechen oder Kontrebande begangen wird, so soll dieses
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durch die Gerichte desjenigen Landes untersucht und bestrast werden, dem das be-
treffende Seegebiet angehört.

Artikel 15.
Sollte einer der kontrahirenden Theile in der Folge anderen Nationen irgend eine

besondere Begünstigungn Beziehungauf Handel oder Schiffäahrt zugestehen, so solldiese
Begünstigung sofort auch dem anderen Theile mit zu Gute kommen, welcher derselben
ohne Gegenleistung, wenn das Zugeständniß ohne eine solche erfolgt ist, oder aber
unter Gewährung derselben Vergeltung, an welche das Zugeständniß geknüpft ist, ge-
nießen soll. Die Vereinbarungindiesem Artikel soll jedoch die Regierung der Nepublik
Mexiko nicht hindern, besondere Vortheile und Freiheiten in Bezug auf Handel und
Schifffahrt an die neuen Staaten des amerikanischen Kontinents zu bewilligen, welche
früher spanische Colonieen waren, mit Rücksicht auf die Gefühle gegenseitigen Wohl-
wollens, besonderer Sympathie und politischer Konvenienz, welche natürlicherweise
zwischen den gedachten Nationen bestehen müssen; doch sollen solche Bewilligungen nicht
gemacht werden dürfen, ohne daß dieselben mit den übrigen Staaten, mit denen Mexiko
Verträge hat, die diesem Vorbehalte entgegenstehen, vorher fest geregelt werden.

Artikel 16.
Beide Theile behalten allen Deutschen Staaten, welche in der Folge in den Deut-

schen Zollverein eintreten, das Recht vor, dem gegenwärtigen Vertrage beizutreten.

Artikel 17.
Gegenwärtiger Vertrag soll acht Jahre hindurch, angerechnet vom Tage der Na-

tifications-Auswechselung, gültig sein, und wenn zwölf Monate vor dem Ablaufe dieses
Zeitraumes keiner von den kontrahirenden Theilen dem anderen mittelst einer offiziellen
Erklärung seine Absicht, die Wirkung des Vertrages aufhören zu lassen, kund thun
sollte, so soll letzterer noch ein Jahr über diesen Zeitraum hinaus und so fortdauernd
bis zum Ablause von zwölf Monaten nach einer solchen Erklärung, zu welcher Zeit auch
diese erfolgen mag, verbindlich bleiben.

Artikel 8.
Der gegenwärtige Vertrag soll ratifieirt und die Natificationen in der Hauptstadt

Mexiko spätestens im nächsten Monat Dezember ausgetauscht werden.
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Bis dahin bleiben die Verträge Mexiko's mit der Krone Preußen vom 18. Februar
1831 und mit der Krone Sachsen vom 4. Oktober desselben Jahres in Gültigkeit.

Zu Urkuw dessen haben die oben genannten Bevollmächtigten den gegemwärtigen
Vertrag unterschrieben und mit ihren Wappen untersiegelt in der Hauptstadt Mexiko,
am zehenten Tage des Monats Juli des Jahres Eintausend achthundert fünf und
fünfzig.

(#g.) Emil Carl Heinrich Freiherr von Richthofen.
(I. 8.)

Cig.) Dr. Mannel Diez de Bonilla.
(. S).



1856. 163

Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg- Rudolstadt.

Vierzehntes Stüch vomT 1856.

 XXXII. SGesesz,
die gerichtliche Uebereignung unbeweglicher Sachen betr., vom 6. Juni 1856.
Wir Friedrich Günther, von Gottes Gnaden, Fürst zu Schwarzburg r.,

haben auf Antrag Unseres Ministeriums und mit Zustimmung Unseres getreuen Land-
tags zum Zweck größerer Sicherstellung des Eigenthums an unbeweglichen Sachen be-
schlossen, Folgendes geseplich zu bestimmen:

I. Allgemelne Bestimmungen.
S. 1.

Das Eigenthum an einer unbeweglichen Sache wird künftig nur durch gerichtliche
Zuschreibung ervorben. Neben der Zuschreibung bedarf es zum Eigenkhumserwerbe
nicht noch der Uebergabe des Besihes, auch nicht der Zahlung oder Creditirung des
Kaufpreises.

Das in dem bisherigen Rechte begründete natürliche Eigenthum wird hierdurch in
seinen Wirkungen nicht aufgehoben.

8. 2.
Bei der Veräußerung einer unbeweglichen Sache an verschiedene Personen hat die-

jenige den Vorzug, welche das Eigenthum durch gerichtliche Zuschreibung erlangt hat.
8. 3.

Die Zuscheeibung erfolgt durch dasjenige Gericht, welchem die Gerichtsbarkeit in
nicht streitigen Rechtssachen über die unbewegliche Sache zusteht, in Form einer Ur-
kunde.

Fäürfll. Schw. Rudolst. Geietzsamml. XVII. 27
Ausgegeben in Rudolstadt den 21. Jumi 1856.
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I. Voraussetzungen der gerichtlichen Zuschreibung.

1) Ueberhaupt.
8. 4. «

DiesuschrcibungsctztcincntechtmäßigcnEnvcrböiitclvorauC
Mit dem Gesuche umgerichtliche Zuschreibung muß die Angabe und Bescheinigung

dieses Titels, sowie der Nachweis des Eigenthumsrechtes des Veräußerers oder Erb-
lassers durch Vorlegung der Erwerbsurkunden verbunden werden. Statt der Vorlegung

der Urkunden genügt eine Beziehung auf die in den Acten istchn Concepte, inso-
fern nur daraus die Ausfertigung der letzteren unzweifelhaft erhellt

Das Gericht darf erst dann, wenn es sich vom Dasein bieser Vorauesebungen
überzeugt hat, die Zuschreibung bewirken.

2)InErbe-= und Vermächtnißfällen.
.5.

Soll die Zuschreibung eines Grundstücks auf Grund gesetzlicher Erbfolge stattfin-
den, so haben die gesetzlichen Erben eine Bescheinigung des Erbschaftsgerichts darüber
beizubringen, daß sie sich bei demselben als Erben ausgewiesen haben. Die Erben
können jedoch auch bei dem Gerichte der belegenen Sache unter Darlegung der erforder-
lichen Thatumstände besonders ausführen undbescheinigen, daß und wie der Gegen-

stand auf sie in geschlicher Erbfolge übergegangensei. In diesem Falle haben dieselben
aber außerdem durch ein Zeugniß des Erbschaftsgerichts darzuthun, daß bei diesem
sich außer ihnen, den Antragstellern, Niemand als Erbe desjenigen, zu dessen Nachlaß
die zu übereignende unbewegliche Sache gehört, gemeldet bezüglich ausgewiesen habe,
und daß dem Erbschaftsgerichte auch keine näheren oder gleich nahen Erben bekanntseien.

8. 6.
Erben, welche die gerichtliche Zuschreibung einer unbeweglichen Sache auf Grund

eines letzten Willens oder Erbvertrags verlangen, haben die bezüglichen Urkunden im
Original oder in beglaubigter Abschrift und eine Bescheinigung des Erbschaftsgerichts
des Inhalts beizubringen, daß der letzte Wille oder Erbvertrag, aus welchem das
Recht auf Zuschreibung abgeleitet wird, von den Erbinteressenten anerkannt oder
durch rechtskräftige Entscheidung für gültig erklärt, auch der Einkritt der dem letz-
ten Willen oder Erbvertrage etwa beigefügten Bedingungen und Voraussetzungen dar-
gethan worden sei.
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8. T7.
Durch ein gleiches Zeugniß des Erbschaftsgerichts haben auch die Vermächtniß.

nehmer sich zur Erwirkung der Zuschreibung einer ihnen vermachten unbeweglichen
Sache zu legitimiren.

S. 9
Können Erben bezüglichVemmächtnißnehmer eine Bescheinigung über die erfolgte

Anerkennung der letztwilligenVersügung oder des Erbvertrages Seitens der Bethei-
ligten (F. 6) nicht beibringen, so sind dieselben nach Vorlage ihres Erwerbstitels be-
rechtigt, bei dem Erbschaftsgerichte darauf anzutragen, daß sowohl die bekannten und
anwesenden, als auch die unbekannten näheren und gleich nahen Erbberechtigten und
zwar im letzteren Falle mittelst öffentlicher Ladung, zur Erklärung über den beschei-
nigten Erwerbstitel unter dem mit der Terminsversäumniß verbundenen Rechtsnach-
theile aufgefordert werden, daß außerdem der letzte Wille oder Erbvertrag als gültig
anerkanut und dieZuschreibung an den Antragsteller erfolgen werde.

Für das diesfallsige Edictalverfahren sind die Vorschriftenim §. 11 dieses Gesetzes
maßgebend.

3) Auf Grund sichterlichen Erkenntnisses.
Ist Jemandem das Eigenthum durch iatrastiges Erkenntniß zugesprochen wor-

den, so kann dieZuschreibung nur nach Vorlegung der Originalausfertigung oder einer
beglaubigten Abschrift dieses Urtheils mit der Bescheinigung der erlangten Rechtskraft
ertheilt werden.

Bei der Adjudication eines im Subhastationsverfahren erstandenen Grundstücks
bedarf es neben dem nach §. 70 der Executionsordnung vom 10. Juni 1854 auszuferti-
genden Decrete einer weiteren gerichtlichen Zuschreibung nicht.

4) In Ansehung verpfändeter Immobilien.
108. 10.

Vor jeder Zuschreibung des Eigenthums einer unbeweglichen Sache muß das Ge-
richt für die Ermittelung derdarauf eingetragenen oder vorgemerkten Hypothekenrechte
E. 70 des Hypoth. Ges.) Sorge tragen und dem neuen Ewerber das Ergebniß vor

der lietemidn der Sache bekannt machen.
Wenn in Verzäußerungsfällen der neue Erwerber eines mit Hypotheken belasteten

Ginndstücks auchindie persönliche Verbindlichkeit des Vorbesitzers eingeizeten ist.
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so wirdLetzterer von seiner persönlichen Verbindlichkeit gleichwohl nur dadurch befreit,
daß die auf dem Grundstücke versicherten Gläubiger ihre Zustimmung zur Veränderung
der Person des Schuldners erklärt haben. Hierüber sind die hypothekarischen Gläubi-
ger, sofern deren Aufenthaltsort bekannt und innerhalb der deutschen Bundesstaaten
gelegen ist, mit ihrer Erklärung vor der gerichtlichen Zuschreibung zu hören. Auch
müssen dieselben, sobald die Zuschreibung erfolgt ist, davon in Kenntu gesetzt und
die eingetragenen und vorgemerkten Hypothekenrechte im Hypothekenbuche auf den
neuen Besitzer übertragen werden.

Sollen Hypothekengläubiger vom Kaufgelde verpfändeter Grundstücke befriedigt
werden, so hat das Gericht dem Käufer bei Strafe doppelter Zahlung aufzugeben,
das Kausgeld in das Gericht zu zahlen, oder aber, wenn der Käufer dies vorziehen
sollte, die demselben bestimmt zu bezeichnenden Hypothekengläubiger davon zu befrie-
digen und deren Hypothekenscheine, mit der desfallsigen Quittung versehen, dem
Gerichte zurückzustellen.

5) Nach vorausgegangenem Edictalverfahren.
8. 11.

Kann bei der Zuschreibung von Immobilien, welche überhaupt noch nicht ge-
richtlich übereignet worden sind, oder kann bei Veränderungen der Besitzer bereits
gerichtlich zugeschriebener Immobilien der jetzige Besitzer seinen eigenen Besitztitel und
den seiner Vorbesitzer nicht genügend nachweisen, oder befürchtet der neue Erwerber
eines solchen Immobile dessen Belastung mit Realansprüchen, welche durch noth-
wendige Subhastation erlöschen, oder trifft jener Mangel des Nachweises und diese
Besorgniß zusammen, und sind die Personen, welchen etwaige Eigenthums= und an-
dere Realansprüche zustehen, unbekannt, so kann, wenn zuvor noch der Extrahent
die eidliche Versicherung abgiebt, daß er bei der Ermittelung unbekannter Interessen-
ten die gehörige Sorgfalt angewendet habe, das Edictalverfahren vom Gericht der
belegenen Sache eröffnet werden.

Zu dem Zwecke werden Alle, welche au der unbeweglichen Sache aus irgend
einem Grunde Ansprüche erheben zu können glauben, zur Anmeldung derselben unter
Auberaumung eines peremtorischen Termins und unter dem Rechtsnachtheile öffentlich
ausgefordert, daß sie bei unterlassener Anmeldung ihrer Ansprüche verlustig gehen wür-
den und daß die Zuschreibung erfolgen werde.

Die öffentlche Bekanntmachung muß eine möglichst genaue Bezeichnung der
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umbeweglichen Sache enthalten und wenigstens den Namen des letzten Besitzers au-
führen. Die Frist darf nicht weniger als einen und nicht mehr als drei Monate
umfassen.

Uebersteigt der Tax-Werth der in Frage stehenden unbeweglichen Sache nicht
175 Fl.— 100 Thlr., so genügt es, die Aufforderung (Edictalladung) an Gerichtsstelle an-
hesten und in dem amtlichen Nachrichteblatte des betrefsenden Landestheiles abdrucken
zu lassen; anderen Falls muß dieselbe außerdem noch in dem amtlichen Nachrichtsblatte
des anderen Landestheiles und in zwei vielgelesenen, nach den Umständen zu bestim-
menden, Zeitungen abgedruckt werden.

Die angedrohten Rechtsnachtheile, welche mittelst richterlichen Erkenntuisses aus·
zusprechen sind, treten von selbst und ohne Ungehorsamsbeschuldigungein.

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand findet nicht statt.
Im Fall der Anmeldung und Protestation Dritter hat das Gericht, welches das

Edictalverfahren eingeleitet hat, die Widerspruch Erhebenden, wenn sie nicht im Be-
sitz der Sache sich befinden, unker Festsetzung einer bestimmten Frist, zur Klagan-
stellung bei Strafe des Ausschlusses anzuhalten.

III. Uebereignungsurkunden.
8. 12.

Die nach F. 3 auszufertigende Urkunde muß außer der ausdrücklichen Erklärung,
daß der Gegenstand dem neuen Erwerber als nunmehrigen Eigenthümer zugeschrieben
werde, noch enthalten:

1) eine genaue Bezeichnung der unbeweglichen Sache, mit Beobachtung derVor-
schriften der Circularverordnung vom 25. Novemb «-

2) den Vor- und Zunamen und den Wohnort der Personnn. welche das Eigen-
thum erwerben, und in den dazu geeigneten Fällen auch der Personen, welche
das Eigenthum übertragen,

3) den Rechtsgrund der Erwerbung unter Anführung der beigebrachten älteren
Acquisitions-Urkunde,

4) die auf die Sache eingetragenen oder vorgemerkten Hypothekenrechte und andere
Belastungen, und

5) die dem Erwerbstitel etwa beigesügten Bedingungen, Endtermine, Zweckbestim-
mungen und. Dispositionsbeschränkungen, wie Vor, und Wiederkaufsrechte, Nieß-
brauchsbefugnisse, Veräußerungsverbote u. s. w.
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Ist der früheren Erwerbsurkunde, auf Grund welcher die Zuschreibung stattfin-
den soll, die Clausel beigefgt, daß die Uebereignung unter Vorbehalt der Rechte jedes
Dritten erfolge, so ist dieselbe Clausel, insofern nicht deren Wegfall durch Beibringung
des vollständigen Eigenthumsnachweises (88. 5—9 und §. 11) erwirkt werden kann,
auch in die neue Zuschreibungsurkunde aufzunehmen.

Um Uebrigen verbleibt es bei der bisherigen Vorschrift, daß der Aufsaß, welcher
der gerichtlichen Zuschreibung zur Unterlage dient, von dem betreffenden Ortsvorstande
unterschrieben sein muß, nachdem dieser denselben nach den in der vorenvähnten Verord-
nung vom 25. November 1823 angedeuteten Richtungen, sowie in Absicht auf den ge-
genwärtigen Besitzstand rücksichtlich des zu übereignenden Grundstücks einer genauen
Prüsung untenvorfen hat.

Werden mehrere Grundstücke in einer Urkunde zugeschrieben, so sind dieselben
unter Nummern darin aufzuführen.

Auf der vorgelegten Uebereignungsurkunde über den früheren Besitzveränderungs-
fall sind gleichzeitig die den Gegenstand der neuen Uebereignung bildenden Realitäten
abzuschreiben, wenn die frühere Uebereignungsurkunde nicht cassirt oder zu den Acten
genommen wird.

Weist der Eigenthümer später die Beseitigung der unter Nr. 4 und 5 erwähnten
Beschränkungen und Belastungen oder den Wegfall des der Erwerbsurkunde beigefügten
Vorbehalts der Rechte dritter Personen nach, so muß dieß von dem zuschreibenden Ge-
richte in den betreffenden Acten und auf der Zuschreibungsurkunde oder in einem An-
hange dazu vermerkt werden.

Ueber die erfolgte Aushändigung der Zuschreibungsurkunde ist unter Angabe des
Datums und der Person, an welche die Aushändigung geschehen, Nachricht zu den
Acken zu bringen.

IV. Zwangspflicht zur Anmeldung von Besitzveränderungsfällen.

S. 13.
Bei Besitzveränderungen ist der neue Erwerber verpflichtet, die gerichtliche Zu-
schreibung der von ihm erworbenen unbeweglichen Sache auszuwirken. Wer binnen
Jahreofrist von der Zeit des Erwerbes an dieser Pflicht nicht nachkommt, ist vom Ge-
nihte hierzu nölhigenfalls unter Androhung von Geldstrasen bis zur Höhe von
175 Fl. 100 Thir. anzuhalten.
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8. 14.

Wenn jedoch Erben innerhalb der im vorigen 8. festgesehten Frist das ererbte
Grundstck mit keinen anderen Schulden, als wie sie es ererbt haben, sei es an Dritte
vder Miterben wieder veräußern, so bedarf es zur Zuschreibung an den neuen Erwerber
keiner vorherigen Zuschreibung an die veräußernden Erben.

Dagegen tritt eine Befreiung von der gerichtlichen Zuschreibung für die Erben
nicht ein, wenn auf sie blos das Eigenthum und nicht sofort auch die Nutzungsbefug-
nissean den ererbten Immobilien übergegangen sind.

Die sämmtlichen Ortsvorstände sind verpflichtet, jeden zu ihrer Kenntniß kommen-
den Besitzveränderungsfall innerhalb ihres Bezirks sofort nach dessen Eintritt bei dem
Gerichte der belegenen Sache anzumelden.

8. 16.
Demselben Gerichte hat, wenn Jemandem das Eigenthum an einer unbeweglichen

Sache in Folge eines Prozesses zugesprochen wird, das Prozeßgericht hiervon Nachricht
zu geben.

8. 17.
Nicht minder muß von dem die Erbregulirung leitenden Gerichte in Ansehung der

in anderen Gerichtsbezirken liegenden Nachlaßgrundstücke dem Gerichte der belegenen
Sache Mittheilung von dem Eintritt des Erbschaftsfalles und dem Ergebniß der Nach-
laßregulirung gemacht werden.

V. Verfahren in Ansehung abgahepslchtiger Immobilien.
18

Vor der gerichtlichen Zuschreibung muß der über die Eigenthumsveränderung an.
zufertigende Aufsatz den Zins., Lehns= und sonstigen Abgabeberechtigten zum Auswurf
der Gefälle und, wenn dieser Auswurf mit den in dem Aufsatze enthaltenen Ansätzen
nicht übereinstimmt, wiederum dem neuen Erwerber zur Anerkennung jener Abgaben
mitgetheilt werden.

Werden die ausgeworfenen Gefälle oder etwaige Ausstellungen und Erinnerungen
der Einnahmebehörden und Abgabeberechtigten bestritten, so muß, wenn der Wider-
sprch sich nicht sofort als unbegründet erweist, oder derselbe sich nicht noch auf güt-
lichem Wege beseitigen läßt, dessen in der Uebereignungsurkunde Erwähnung geschehen
und jedem sein Recht vorbehalten werden.
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Mit Ausnahme des eben envähnten Falles darf die Aushändigung der ausgefer-

tigten Uebereignungsurkunden nicht eher ersolgen, als bis die Berichtigung der schul-
digen Abgaben durch Quittung der Berechtigten nachgewiesen ist.

Ist in einer aufdie bezeichnete Weise zu Stande gekommenen Uebereignungs-
urkunde eines Widerspruchs nicht Erwähnung geschehen, vder derselbe später erle-
digtworden, so beweist die Urkunde gegenüber sowohl dem Eigenthümer, als den Berech-
tigten die Existenz und Größe der in ihr verzeichneten Gefälle, Abgaben und Lasten,
ohne daß der Nachweis eines besonderen Erwerbstitels für dieselben ersorderlich ist.

19.
Die behauptete Ablösung arundherrlicher Gefälle muß von dem Grundstücksbe-

sitzer durch Vorlegung des bestätigten Ablösungsvertrags nachgewiesen werden. Auf
Ansuchen ist auf Grund des vorgelegten Retcesses die erfolgte Ablösungin der Uebereig-
nungsurkunde mit zu vermerken.

8. 20.
Der Wegfall der Zuschreibung an die Erben als Zwischenbesiher in dem §. 14 er-

wähnten Falle entbindet nicht von der Verpflichtung zur Entrichtung der in Fällen
solcher Art anfallenden Lehngelder und anderer sonstigen Abentrichtungen.

W. Verfahren bei Uebertragung des Eigenthums an wirklichen

Lehbngiern (souia).8.21.
Durch vorstehende Beftimmungen wird an. den Vorschriften rücksichtlich des Er-

werbs von wirklichen Lehngütern (senda) nichts geändert. Namentlich bedarf es zur
Erwerbung des vasallitischen Rechts auch der Beleihung. An die Stelle des Lehnseides

tritt edh ein bloßes Angelöbniß treulicher Erfüllung der Unterthanen= und Lehns-pflichten
Dieses Angelöbniß wird bei Personen weiblichen Geschlechts durch einen Bevoll=

mächtigten, bei Bevormundeten durch den Vormund geleistet. Die Bestellung eines
besondern Lehnsvormundes ist, wenn der Allodialvormund die sonst dazu erforderliche
Qualisteation besitzt, nicht mehr nöthig.

In Veräußerungsfällen muß vor der Beleihung die gerichtliche Zuschreibung nach-
gesucht werden, nachdem zu der setzteren die erforderliche lehnsberrliche Einwilligung
ausgewirkt worden isl.



1856. 111
VII. Vollziehung des gegenwärtigen Gesetzes.

22.
Der in gegenwärtigem Gesetze ausgesprochenen Zwangspflicht zur Nachsuchung

von Zuschreibungen unterliegen auch die vor Einführung des Gesetzes vorgekommenen
Erwerbssälle. Nücksichtlich der Voraussetzungen der Zuschreibung sind die Bestimmun-
gen dieses Gesetzes maßgebend.

Die Frist hierzu beginnt bderen urkund-liche Beglaubigung bisher nicht gcbchthere war, mit der nn des gegenwär-
tigen Gesetzes.

225 Mme

Sind über Uebereignungssille, welche vor dem Erscheinen diesesGesetzes stattge-
sunden haben, gar keine gerichtlichen Enverbsurkunden ausgefertigt worden, so ist das
Gericht ermächtigt, die Zuschreibung an den neuen Erwerber dann vorzunehmen, wenn
dasselbe sich durch Vernehmung der Ortsvorstände und Abgabeberechtigten, insbeson-
dere durch Einsicht der von Unseren Rentämtern über den früheren Uebereignungsfall
ausgestellten Ab. und Zuschreibezettel, oder sonst von dem Eigenthumsrechte des Vor-
besitzers genügend überzeugt hat.

In diesem Falle kann indeßdie Zuschreibung nur unter Vorbehalt der Rechte jedes
Dritten erfolgen.

§. 24.*

Alle diesem Gesetze zuwiderlaufenden älteren Bestimmungen werden hiermit ausge-
hoben.

25.
Für die Ausführung dieses i wird die Justiz= Abtheilung Unseres Ministe-

riums eine besondere Instruction erlassen, welcher die Gerichte nachzukommen haben.
Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürstl. In-

siegel.
So geschehen

Rudolstadt, den 6. Juni 1856.

(L. S.) Friedrich Günther, F. z. S.
v. Bertrab. Scheidt. v. Ketelhodt. v. Bamberg.

Fürül. Schw. Rudolk. Gesensamml. Kyll. 28
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M XXXIII. Gesetz,
die Verbesserung des Hypothekenwesens betr., vom 6. Juni 1856.

Wir Friedrich Günther, von Gottes Gnaden, Fürst zu Schwarzöurg 2c.
verordnen zum Zweck der Verbesserung des Hypothekenwesens auf Antrag Unseres Mi-

nisteriums, sowie mit Beirath und Zustimmung Unseres getreuen Landtags, was folgt:

I. Allgemeine Bestimmungen.
8. 1.

Pfandrechte können sowohl an beweglichen, wie an unbeweglichen Sachen bestellt
rden.

Vom 1. August 1856 ab können Pfandrechte an beweglichen Sachen — abgesehen

von dem Falle des durch Cxerutionsvollstreckung begründeten richterlichen Pfandrechts
(6. 35 der Execnt. Ordn. vom 10.Juni1854, G. S. 1854, S.137 fl.) — nur durch

.Uebergabe derselben an den Pfandnehmer begründet werden.
Plandrechte an nicht hypothekarischen Forderungen setzen die Uebergabe der

Schuldurkunde, und wenn eine solche nicht existirt, des über die Verpfändung anzu-
fertigenden Documentes an den Pfandgläubiger voraus. Die Verpfändung enthalt eine
eventuelle Abtretung der Forderung und derzum Pfand gesetzten
Forderung erst dann wirksam, wenn sie demselben von dem Verpfander.oder von dem
Pfandgläubiger bekannt gemacht worden ist.

In Ansehung der Entstehung des Pfandsrechts an den im Wege der Hülfsvoll.
streckung überwiesenen nicht hypothekarischen Forderungen verbleibt es bei der Vor-

schrist im §. 50 der Ghec lienh Didning
Die bis zum I. August 1856 nach Eabh der bestehenden Gesetze begründeten

Unterpsandsrechte an Mobilien erlöschen mit dem 31. Juli 1857, salls und soweit die ein-
zelne verpfändele Sache sich nicht bis dahin bereits im Besitze des Pfanggleubigers als
Fanstpfand besindet und bio zum 1. August 1857 nicht Concurs über das Vemmögen des
Schuldners eröffnet worden ist.

AlsZeitpunktderEröffnung des Conturses ist die Publiration der darüber zu er-
theilenden EErkenntnissesanzusehen. ·

WarbiszumLAugust1856nmvcdcrancmcmganzen Mobiliakvckgtggeu oder



174 1856.

an einem Jubegriffe einzelner beweglicher Sachen, welche nach ihrer Bestimmung ein
Ganzes bilden, (z. B. an einem Kramladen, einer Heerde, Bibliothek 2c.) ein Pfand-
recht ervorben, so ist der Inhaber desselben befugt, seine desfallsigen Forderungen zur
Eintragung in das Privilegienbuch als einfache Privilegien im Sinne des F. 98 dieses
Gesetzes bei dem persönlichen Richter des Schuldners anzumelden.

In dem angegebenen zweiten Falle hat jedoch der Richter das Vorzugsrecht nur
auf die Gesammtsache einzutragen.

Unter mehreren solchen bevorzugken Forderungen, die sämmtlich bis zum 31. Juli
1857 zur Eintragung angemeldet worden sind, bestimmt sich die Rangordnung nach
den biöherigen Gesetzen. Erfolgt die Anmeldung nach jenem Zeitpunkte, so wird die
Entstehung des Vorzugsrechts erst von der Zeit der geschehenen Eintragung in das Pri-
vilegienbuch datirt und ist eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die des-
falls eingetretenen Nachtheile ausgeschlossen.

IIl. Entstehung der Hypothekenrechte.

8. 3.
Gegenstand der Hypothek können vom 1. August 1856 ab nur unbewegliche

Sachen und diesen von den Gesetzen gleichgeachtete nutzbare Nealrechte sein. Die
Hypothek selbst aber wird nur durch Eintragung in das Hpothekenbuch begründet.

Eigenthumsvorbehalte in Veräußerungsverträgen über Jmmobilien haben nur die
Wirkung vorbehaltener Hypotheken und bedürfen zur Begründung der dinglichen
Natur ebenfalls der Eintragung.

Das Nechtaufeinen Auszug,eineLeibrente oder die Verzinsung eines eisernen Kapi-
tals erlangt durch die Eintragung dingliche Wirkung gegen den Besiter des belasteten
Grundstückes.

8. 4.
Vom 1. August 1856 ab können stillschweigende, sowie General-Hypotheken nicht

mehr entstehen.
8. 5.

Die bis zu diesem Zeitpunkte nach Maßgabe der bestehenden Gesetze begründeten
dergleichen Hypotheken erlöschen mit dem 31. Juli 1857, insofern sie nicht aus einem
anderen Grunde früher wegsallen.
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8. 6.

Nach dem 31. Juli 1857 sind sie nur dann noch zu berücksichtigen, wenn vor dem
I. August 1857 Concurs über das Vermögen des Schuldners eröffnet ist.

8. 7.
Alle diejenigen, denen jeht noch eine slillschweigende und General-Hypothek zu-

steht, welche mit dem 31. Juli 1857 erlöschen würde, sind bis zu diesem Tage berech-
tigt, ihre Forderungen, welche zu diesem BehuseinbestimmtenGeldsummenausgedrückt
werden müssen, beziehendlich eine Cautionssumme, zur Eintragung in das Hypotheken-
buch auf die dafür verhafteten Grundstücke, wobei dieselben einzeln und genau nach Orts-
flur, Lage und Grenzen zu bezeichnen sind, bei der das Hypothekenbuch führenden Be-
hörde anzumelden.

Die solchen Falls erlangte Eintragung gewährt den gedachten Gläubigern eine
Hypothek an derjenigen Stelle, welche sie durch die ursprünglich vorhandene stillschwei-
gende und General. Hypothek früher eingenommen haben.

8. 8.
Die nach dem zeitherigen Rechte bereits erworbenen sogenannten richterlichen Pfand-

rechte, sowie die in gerichtlich confirmirten Contracten bedungenen oder vorbehaltenen
Hypotheken, desgleichen die in solchen Contracten gemachten Eigenthumsvorbehalte,
insoweit diese Belastungen nicht bereits in die bisherigen Unterpfandsbücher auf be-
stimmte einzelne Grundstücke eingetragen sind (vergl. jedoch §§. 87— 99), müssen eben-
falls bis zum 31. Juli 1857, dafern nicht bis dahin Concurs zu dem Vermögen des
Schuldners eröffnet worden ist, zur Eintragung auf die im Pfandnexus begriffenen, be-
stimmt zu bezeichnenden, Grundstücke angemeeldet werden, wenn sie auf die Zeit der
Entstehung zurückdatirt werden sollen. (I. 107.)

S. 9.
Dieindie gerichtlichen Consens-(Hypotheken-) Bücherauf bestimmte Grundstückel

reits eingetragenen surbis Hypotheken.bedürfen,einer neuen Anmeldung nicht.(Vergl. jedoch 5§.87—
. §.10.

Werden die nach den S§.7 und 8 der Eintragung bedürfenden Forderungen nach
Ablauf des 31. Juli 1857 angemeldet, so treten diejenigen Folgen ein, welche nach
§. 87 mit der dort erwähnten Versäumniß verbunden sind.
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II. Crfordernisse der Eintragung.

1) Specialität der Hypothek.

S. 11.

Die Eintragung einer Forderung kann nur auf bestimmte Immobilien geschehen.
Theile und Zubehörungen eines Ganzen, welche nicht einzeln veräußert werden

können, dürfen für sich allein, das heißt von dem Ganzen abgesonderk, nicht Gegen-
stand einer Hypothekenbestellung sein.

Die Belastung mit Hypotheken kann, ohne Rücksicht auf den Werth der ver-

biendeten Zmmokilien. nach der Willkür der Betheiligten bis zu jedem Betrage statt-behörde wegen UnzulänglichkeitdesPfand-*zihen ausgeschlossen beeitt.
2) Bestimmtheit der Forderung.

S. 12.
Nur Forderungen, welche der Summe nach bestimmt sind, können in das Hypo-

thekenbuch eingetragen werden. Daher muß, wenn die Größe eines durch Hypothek
sicher zu stellenden Anspruchs unbestimmt ist, behufs der Eintragung in das Hypothe-
kenbuch ein Betrag bestimmt werden, bis zu dessen Höhe das Grundstück haften soll.

iervon machen Forderungen einer bestimmten jährlichen Rente, sowie bestimmter
Abentrichtungen und Leistungen, die nicht in baarem Gelde bestehen, eine Ausnahme.

3) Verfügungsrecht des Verpfänders.

§. 13.
Das zu belastende Grundstück muß dem Pfandschuldner gerichtlich übereignet sein.

An einem Grumstücke, über welches der Brüitzer frei zu versügen nicht berechtigt ist,
kann nur mit Zustimmung der Betheiligten eine Hypothek envorben werden. Die Ein-
willigung dessen, welchem ein Niehbrauchsrecht an einem fremden Grundstücke zusteht,
wird zur Bestellung einer Hypothek nicht erfordert. Die ohne seine Einwilligung be-

stellte Hvpothek erstreckt sich jedoch so lange, als das Nießbrauchsrecht dauert, nicht
auf die diesem Rechte unterliegenden Nutungen.
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4) Titel zur Erwerbung einer Hypothek.

A. OIm Allgemeinen.
8. 14.

Die Hypothek setzt die Gültigkeit der Forderung, auf welche sie sich bezieht, und
außerdem einen besonderen Titel zu ihrer Enwerbung voraus.

Dieser gründet sich auf Gesetz vder erklärten Privatwillen. Der Titel allein giebt
urr ein persönliches Recht auf Hypothekbestellung.

Von dem Zeitpunkte an, wo der Schuldner bei Gericht seine Zahlungsunfähigkeit
angczeigt hat, oder der förmliche Concurs gegen ihn eröffnet, oder ihm doch die Ver-
sücung über sein Vermögen Schulden halber entzogen ist, kann Niemand mehr eine
Hypothek an dem Vermögen desselben erlangen.

B. Gesetzliche Mechtstitel zur Erlangung einer Hypothek und sonstige Sicherheite-
mahregeln der Forderungsberechligten.

a) der Ehefrauen.
S. 15.

Eine Ehefrau kann verlangen, daß ihr an den unbeweglichen Gütem ihres Ehe-
mannes wegen des demselben bei Eingehung oder während der Che zur Verwaltung und
Nutznießung eingebrachten beweglichen Vermögens eine Hypothek bestellt werde.

Diesen Rechtstitel kann die Ehefrau ohne Beitritt ihres Ehemannesgeltend machen.
Nicht minder ist dazu der Ehemann selbst berechtigt.

Eine gleiche Berechtigung haben die Eltern der Ehefrau und, wenn Letztere bei
Eingehung der Ehe unter Vormundschaft sieht, der Vormund, resp. die aufsehende Vor-
mundschaftsbehörde. "

DieBcslinnnungcndckVII-schwimmtleTiLllL§.2undchGcfepcövom
2. Februar 1842 werden hiermit dergestalt aufgehoben, daß die Wirksamkeit der zum
Erweise des eheweiblichen Einbringens gebrauchten Beweismittel nach den allgemeinen
Grundsätzen über den Beweis zu beurtheilen ist.

Bei Concursen, welche vor dem 1. August 1857 entstehen, kommen jedoch diese
Gesetzesvorschriften dann noch zur Anwendung, wenn die Ansprüche der Ehefrau wegen
ihres Eingebrachten aus der Zeit vor dem 1. August 1856 herrühren.
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h) der Bevormundeten.

88. 16.

Wenn bei einem Vormunde, welcher ohne alle oder ohne gengende Caution zuge-
lassen ist, irgend erhebliche von ihm zu vertretende Gewährschaftsposten oder Defecte
sich ergeben, dienicht sofort beigebracht werden können, oder wenndie Vormundschafts-
behörde aus sonstigen Gründen eine besondere Sicherstellung des Bevormundeten für
sachgemäß erachtet, so hat dieselbe dafür zusorgen, daß dem Bevormundeten genügende
Caution geleistet wird, deren Höhe nach Maßgabe der etwaigen Gewährschaftsposten,
bezüglich des Umfangs der Vermögensvewaltung, die Vormundschaftsbehörde zu be-
stimmen hat. Diese Caution kann bei angesessenen Vormündern durch Eintragung einer
Hypothek auf die Grundstücke derselben bestellt werden.

Sind diese Grundstücke der Gerichtsbarkeit der Vormundschaftsbehörde nicht unter-
worfen, so hat dieselbe die Eintragung bei der zuständigen Hppothekenbehörde zu ver-
anlassen.

Zurthunlichsten Vermeidung und Verminderung von dergleichen Cautionsleistungen
haben die Vormundschaftsgerichte für die Sicherstellung des Vermögens der Pflegebe-
fohlenen durch gerichtliche Aufbewahrung der Preliosen, Staatspapiere oder anderer
Schulddokumente, sowie des baaren Geldes und etwaiger zur Hebung kommender
Leistungen Sorge zu tragen.

e) der Descendenten.C. 17.
Descendenten, deren Vermögen sihiin der gesetzlichen Verwaltung eines Aseen-

denten befindet, sind wegen der aus dieserVerwaltung entstehenden Forderungen zur
Erlangung einer Hypothek am Vermögen des betressenden Agcendenten berechtigt.

S. 18.
Elterm haben jedoch wegen des Vermögens ihrer Kinder, woran ihnen der Nieß-

brauch zusteht, auch künftig keine Caution zu leisten, ausgenommen, wenn wegen übler
Wirthschaft oder wegen Zerrüttung der Vermögensumstände derselben zu besorgen ist,
daß die Kinder das Ihrige verlieren möchten.

Bei Bestimmungdes Betrages der Camion ist hauptsächlich auf das von dem Vater
oder der Mutter zu venwaltende bewegliche Vermögen der Kinder zu sehen.

Kann der Vater oder die Murter keine Caution leisten, so ist, unbeschadet des
Nießbrauchs derselben, vom Gericht für die vermundschaftliche Verwaltung des Ver.
mögens Sorge zu tragen.

— —— —



1856. 10
5. 19.

Wegen des Vemögens, woran die Eltern den Nießbrauch nicht haben, sind sie
wie Vormünder zu behaudeln, zur jährlichen Nechnungslegung anzuhalten und insbe-
sondere wegen der Sicherheitsleistung den Vorschristen im §. 10 zu unterwerfen.

Kann die dem Vormundschaftsgerichte nöthig scheinende Sicherheitsleistung nicht
bewirkt werden, so ist ebenfalls die vormundschaftliche Verwaltung einzuleiten.

8. 20.
Die in den 88. 18 und 19 angeordnete vormundschaftliche Verwaltung tritt nur

dann ein, wenn die Kinder wegen Minderjährigkeit oder aus einem anderen Grunde zu
bevormunden sein würden.

Auch hat die Vormundschaftsbehörde nur wegen solcher Kinder die übrigen Vor-
schriften der 55. 17—19 amtshalberzubeobachten

Fchlt es an einem Grunde zur Bevormundung, so hat der Richter nur auf den
Antrag der Kinder Sicherheitsmaßregeln zu ergreifen, wenn die im §. 18 erwähnte
Besorgniß vorhanden ist.

d) des landesherrlichen Fiskus re.
. 21.

Die mit dem Rechte des Fiscus versehenen Kassen, die Gemeinden, die Kirchen,
Pfarreien, Schulen, die Stipendien- und Stistungscassen, ingleichen die öffentlichen
Unterrichts-, Versorgungs-, Unterstützungs-, Heil-, Straf= und Besserungs-Anstalten
haben das Recht, auf das unbewegliche Vennogen ihrer Diener, Verwalter oder Ein-
nehmer, insofern dieselben entweder keine Caution bestellt haben, oder wenn die bestellte
Caution sich zur Deckung der von ihnen zu vertretenden Gewährschaftsposten oder De-
secte als unzureichend ergiebt, ein angemessenes Cantionsquantumin das Hypotheken-
buch eintragen zu lassen.

c) der Vermächtnißnehmer.
§. 22.

Vermächtnißnehmer und diejenigen, denen etwas auf denTodesfall geschenkt wor,
den ist, haben wegen des ihnen Vermachten oder Geschenkten ein Recht auf Sicher-
stellung durch Hypothek an denererbten Immobilien deojenigen, welcher das Vermachte
oder Geschenkte zu entrichten hat, auf Höhe des Zugewendeten.

Fürstl. Schw. Rudolsl. Gesetsamml. XVI. 20
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 der zur Hülfsvollstreckung sich eignenden Forderungen.

23.
Außer dem in §.62 der Executions-Ordnung vorgesehenen Falle kann jeder Gläu-

biger, wenn die im Zahlungsmandate (§.8derExccutions-Ordnung) bestimmte Frist
fruchtlos abgelaufen ist, die Eintragung des gehörig festgestellten Schuldbetrags in das

boopethekenbuch auf bestimmte Grundstücke des Schuldners verlangen.Dasnach§.63 der Exerutions. Ordn ung mit der Einleitung der Subhastation
entstehende #owuc wird künftig nur durch Eintragung in das Hypothekenbuch
begründet, wozu der Richter von Amtswegen verpflichtet ist, wenn die Voraussetzungen
für die Einleitung der Subhastation vorhanden sind.

8) der Auszugsberechtigten.
8. 24.

Jeder Auszugsberechtigte hat die Befugniß, die Eintragung des Auszugs im
Hpypothekenbuche auf das damit belastete Grundstück zu verlangen.

C. Privatwille als Mechtelitel zur Erlangung von Hypotheken.

8. 25.
Aus Verträgen oder letztwilligen Verfügungen kann wegen solcher Fordemugen,

mit denen nach dem Vorstehenden (6.15—24.) nicht schon ein gesetzlicher Rechtstitel
verbunden ist, die Eintragung einer Hypothek auf die Grundstücke des Schuldners nur
dann verlangt werden, wenn aus dem Vertrage oder der letztwilligen Verfügung die
bestimmte Absicht erhellt, daß wegen jener Forderungen eine Hypothek an einem be-
stimmten Grundslücke bestellt werden soll.

IV. Wirkung der Hypothek.
1) In Ansehung des Pfandobjectes.

8. 26.
Die Hypothek als dingliches Recht erstreckt sich auf das ganze Grundstück, auf

Zuwachs und Zubehör, sowie die damit verbundenen Gerechtigkeiten, desgleichen auf
die am Tage einer Zwangsversteigerung oder bei Anlegung der Sequestration oder bei
Eröffnung des Concurses noch unabgesonderten natürlichen und gemischten Früchte
(fruclus nalurnles el induslrinles), nicht minder auf die von den letztgedachten beiden
Zeitpunkten an erwachsenden bürgerlichen Früchte (lructus civilos).
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Die Eigenschaft von Zubehörungen eines Immobile haben bewegliche körperliche
Sachen, wenn dieselben in der Absicht, daß sie sortdauernd mit der Hauptsache ver-
bunden bleiben und dem wesentlichen Zwecke derselben dienen sollen, angeschafft und an
den Ort ihrer Bestimmung gebracht worden sind. #

Sim bewegliche Zubehörungen veräußert worden, so hat der Hypothekengläubiger
gegen den dritten Besitzer derselben keinen Anspruch.

2) In Ansehung der Forderung.
 27.

Die Hypothek erstreckt sich neben der Hauptforderung auch auf die gesetzlichen
Zinsen, dagegen auf die versprochenen Zinsen und auf die wegen Ausklagung und Bei-
treibung der Hypothekforderung entstandenen Kosten als Nebenforderungen nur dann,
wemn dieselben, und bei Zinsen auch der Zinsfuß, in das Hypothekenbuch eingetragen
sin.

8. 28.
Im Conaurse, sowie bei Unzulänglichkeit des Grundstücks zur Befriedigung aller

darauf eingetragenen Gläubiger auch außerhalb des Conturses, haben das gleiche Vor-
zugsrecht mit dem Capitale nur zweijährige Zinsrückstände und die fortlaufenden

insen.8 Die zweijährigen Rückstände werden von der Eröffnung des Concurses, außerhalb

des Concurses aber von dem Erstehungstermine oder wenn der Gläubiger vor der Cen-
#urgeröffnung oder vor dem Erstehungstermine schon Klage erhoben und dieselbe ohne
Unterbrechung fortgestellt hatte, von erhobener Klage berechnet.

Eine solche Unterbrechung wird jedoch nur da angenommen, wo der Gläubiger
den Prozeß länger als sechs Monate liegen gelassen hat.

. 20.

Unter den in dem vorgehenden 8. bestimmten Voraussehungen beschränkt sich die
Hvpothek auch in Ansehung fälliger Auszugsgebhrnisse (8. 24) und faälliger Renten
C. 12) auf die Rückstände der letzten zwei Jahre, von den in demselben F. bemerkten
Zeitpunkten zurückgerechurt, sowie wegen der Kosten, dafern kein bestimmter Betrag
eingetragen wurde, auf die Summe von 87 Fl. 30 Kr.=50Thlk.,wenndieHaurt-
forderung 175 Fl.= 100Thlr. und darüber beträgt, und nur auf 35 Fl.—20Thlr.,
wenn die Hauptfordenung weniger als 175 Fl.= 100 Thir. berägt.
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3) In Ansehung des Schuldners.

Der Schuldner vermag über die verpfändete Sache soweit rechtsgiltig zu verfügen,
als es ohne Verletzung der Sicherheit des hypothekarischen Gläubigers geschehen kann.

Er kamn dieselbe veräußern, (5. 10 des Gesetzes, die gerichtliche Uebereignung
unbeweglicher Sachen betr.,) auch anderen Gläubigern Hypotheken daran einräumen.
Selbst ein Versprechen, die Veräußerung derselben nicht vorzunehmen, ist wirkungs-
los. Die Vorschriften im §. 34 des Ablösungsgesetzes vom 27. April 1849 (G. S.
1849, S. 101 fl.), sowie im §.6 des Expropriations-Gesetzes vom 5. Febmar 1840
(Ges.-Sammlung 1840, S. 40) bleiben auch fexnerhin in Krast.

4) In Ansehung des Gläubigers.
§. 31.

Der Gläubiger kann nach seiner Wahl gegen den Schuldner die persönliche oder
die Pfandklage oder auch beide zugleich erheben.

Vermöge seines dinglichen Rechts kann derselbe zum Zweck seiner Befriedigung
die gerichtliche Versteigerung des ihm verhafteten Grundstücks und, soweit er zunächst
aus den Nutzungen zu befriedigen ist GS. 54 der Execut. Ordnung), gerichtliche Seque-
stration oder die sonst nöthigen Anordnungen verlangen.

8. 32.
Von einem Glãubiger kann sowohl der Rechtolitel zur Erlangung einer Hypothel,

als eine schon erlangte Hpothek, jedoch nicht ohne gleichzeitige Uebertragung der For-
derung selbst oder eines Theiles derselben, an Andere abgetreten werden.

In dem lettern Falle erstreckt sich das Pfandrecht des Cedenten sowohl, als des
Cessionars zwar auf die ganze Sache, im Fall des Verkaufs des Pfandes aber werden
sie aus dessen Erlöse nach dem Verhältnisse ihrer Forderungen befriedigt.

8. 33.
Jede Abtretung einer in das Hypothekenbuch eingetragenen Forderung schließt

zugleich die Uebertragung der dafür bestellten Hypothek in sich.
8. 34.

Die Abtretung erlangt jedoch erst durch die Benachrichtigung des Schuldners und
durch Eintragung in das Hypothekenbuch Wirksamkeit gegen dritte Personen, wie auch
gegen den Schuldner selbst.
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S. 35.

Nicht minder kann eine hypothekarische Fordemung von dem Gläubiger einem An-
deren im Hppothekenbuche verpfändet werden.

Eine solche Verpfändung ist wie eine eventuelle Abtretung zu betrachten und das
in §. 32 bis 34 Gesagte gilt von ihr ebenfalls. Daher wird das Pfandrecht an einer
im Wege der Hülfsvollstreckung überwiesenen hypothekarischen Forderung (F. 50 der
Execut. Ordn.), unter Voraussetzung der Benachrichtigung des Schuldners, erst mit
der Eintragung in das Hypothekenbuch erworben.

5. In Ansehung des dritten Besitzers und anderer Betheiligten.
8. 36.

Der dritte Besitzer eines mit Hypothekenbelasteten Grundstücks kann ebensowenig,
als der, welcher ein ihm gehöriges Grundstück für eine sremde Schuld verpfändet hat,
von dem Gläubiger verlangen, daß dieser, ehe er sich an das Pfand halte, den Schuldner
ausklage; wohl aber kann er die Geltendmachung des Pfandrechts gegen sich durch Zah-
lung abwenden, wodurcher das Recht und die Stelle desbefriedigten Gläubigers und so-
mit den Anspruch auf Eintragung in das Hypothekenbuch erwirbt. Ueber den Werth
des verpfändeten Grundstücks hinaus haftet der dritte Besitzer nur dann, wenn er die
eingetragenen Schulden statt der zu zahlenden Kaufgelder übemommen oder sich sonst
ausdrücklich zu deren Bezahlung verpflichtet hat. (S. 10 des Gesetzes, die gerichtliche
Uebereignung unbeweglicher Sachen betr.)8. .

Die rechtliche Wirkung einer Vomwertung (5§. 70) geht auf den dritten Besitzer
über; dieser muhß sich daher die Eintragung der Hypothek mit ihren rechtlichen Folgen
gefallen lassen, sobald die derselben entgegen stehenden Hindernisse beseitigt sind.

6) In Ansehung mehrerer Gläubiger.
8. 38.

Die Zeit der Eintragung ist die Zeit der Entstehung der Hypothek.
Nur die frühere Eintragung begründet unter mehreren Hypothekengläubigern den

Vorzug.
F. 30.

Dosin dem Hypothekenbucheeingetragene Recht auf einen Auszug,eine Leibrente
oder die Verzinsung eines eisernen Kapitals erlischt nicht durch die gerichtliche Zwangs-
versteigerung des belasteten Grundstücks G. 24). Jedochwird dasRechtderjenigen Gläu-
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tiger, welche vor Begründung der gedachten Lasten eine Hypothek an dem betreffenden
Ginndstücke erworben haben, durch jene Beschwerungen nicht beeinträchtigt. Sind
Gläubiger vorhanden, deren Hypotheken dem eisernen Kapitale, dem Auszuge oder der
Leibrenke im Alter vorgehen, so können diese älteren Gläubiger verlangen, daß die ge-
richtliche Zwangsversteigerung dergestalt bewerkstelligt werde, daß sie nicht Gefahr
laufen, an ihren Forderungen Einbuße zu erleiden. Der Richter hat alsdann die Ver-
steigerung unter Annahme zwiefacher Gebote, nämlich einmal auf das Grundstück mit
der Beschwerde der gedachten Nealberechtigungen, und dann ohne diese Beschwerde
vorzunehmen.

Ergiebt sich bei dem Ausgebote mit der Last des Auszugs, des eisernen Kapitals
oder der Leibrente, daß die älteren hypothekarischen Gläubiger durch Uebeweisung
dieser Beschwerden an den Ersteher nicht gefährdet werden, so hat der Richter die Ver-
steigerung mit dem Auszuge, dem eisernen Kapitale oder der Leibrente fortzusetzen. Im
entgegengesetzten Falle sind der Auszug, die Leibrente oder die Rente von dem eisemen
Kapitale zu einem Kapitalwerthe zu veranschlagen und diese Berechligungen bei der Ver-
theilung des Erlöses nach dem Alter der geschehenen Eintragung zu berücksichtigen.

8. 40.
Ein hypothekarischer Gläubiger kann den durch srühere Eintragung seiner Forde-

rung erlangten Vorzug einem nachstehenden hppothekarischen Gläubiger abtreten, wo-
durch natürlich den etwa dazwischen stehenden Gläubigern an dem für den Umfong ihrer
Forderungen bereits erlangten Vorzuge nichts entzogen wird.

Die Abtretung eines solchen Vorzugsrechtes muß im Hopothekenbuche bei beiden

Forderungen bemerkt werden. " u
Sobald einer von mehreren hppothekarischen Gläubigern auf Veräußerung des

verpfändeten Grundstücks angetragen hat, kann jeder der übrigen die Pfandforderung
desselben, auch ohne Zustimmung des Schuldners, durch vollständige Zahlung ablösen,
wodurch er, ohne daß es einer besonderen Abtretung der Forderung bedarf, das Necht
und dieStelle des befriedigten Pfandgläubigers, und somit den Auspruch auf Eintra-
gung in das Hppothekenbuch erwirbt.,

Dasselbe Necht steht den Miteigenthümern des verpfändeten Grundstückes zu, wenn
der huvothekarische Gläubiger eines andem Miteigenthümers kraft des ihm an dem
idkellen Antheile des Letzteren zustehenden Hupothekenrechts die Zwangsversteigerung
des gemeinschaftlichen Grundstücké beantragt bat.
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* Wollen mehrere hppothekarische Gläubiger gleichzeitig jenes Recht ausüben, so
hat der spätere vor dem früheren den Vorzug; wenn aber hypothekarische Gläubiger mit
Miteigenthümern concuriren, so gehen die letzteren den ersteren vor und unter mehreren
Miteigenthümern eines Grundstücks entscheidet die frühere Anmeldung.

V. Erlöschen der Hypothek.
1) im Allgemeinen.

§. 42.
Die Hypothek wird durch die rechtmäßige Löschung der eingetragenen Forderung

im Hopothekenbuche aufgehoben.
Außer dem Falle, in welchen die Eintragung nichtig ist, erzeugen solgende Um-

stände einen Grund zur Löschung
u) Ablauf der Zeit, auf walch- die Hypothek bestellt war,
b) Untergang der Sache,
-D) gerichtliche Zwangsversteigenung,
4) Eintritt einer Resolutivbedingung,
o) Verzicht des GläubigersaufdieHypothek,
1) Tilgung der Schuld,
6) Ungültigkeitserklärung im Fall des §. 53.

2) wegen Ablaufs der Zeit.
8. 43.

Der in dem Zeitablaufe liegende Löschungsgrund setzt zu seiner Wirksamkeit voraus,
daß die Zeitdauer, auf welche die Hypothek beschränkt sein soll, in das Hypothekenbuch
eingetragen ist.

So lange die hypothekarische Forderung im Hypothekenbuche nicht gelöscht ist, ist
sie jeder Verjährung entzogen.

Die Unverjährbarkeit erstreckt sich jedoch nicht auf verfallene Zinsen und verfallene
Abentrichtungen, in Ausehung deren vielmehr die allgemeinengesetzlichen Bestimmungen
über Verjährung zur Anwendung kommen.

3) wegen Untergangs der Sache.
44.F. 4

Wird ein verpfindetes Gebäude durch Brand oder bei Gelegenheit eines Brandes
zerslört oder beschädigt, so erstreckt sich das Hppothekeurecht auch auf die aus der Brand-
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versicherungscasse dafür zu zahlende Entschädigung, insoweit nicht ausdrückliche Be-

stimmungen der einzelnen uschemngsnnsel entgegenstehen.45.
Dem Hypothekengläubiger stehthieraach das Recht zu, auf den gerichtlichen Ver-

kauf der Brandstätte mit dem Anspruche auf die Entschädigungsgelder zu dringen.
8. 46.

Wird die aus der Brandcasse zu zahlende Enischädigungssumme ganz oder zum
Theil zur Aufführung eines Gebäudes an einer andern Stelle verwendet, so kann die
Uebertragung der auf das abgebrannte Gebäude eingetragenen Hppotheken, sofern die-
selben nicht durch den Gebrauch des im §. 45 envähmen Rechts oder sonst erloschen sind,
auf den Neubau nach der unter ihnen bestehenden Rangordnung beantragt werden.

Hypotheken, welche zuvor schon auf der neuen Baustelle eingetragen waren, be-
halten jedenfalls ihren Vorzug.

4) wegen erfolgter Zwangsversteigerung.
7k 47.

InFolge einer im Wege der Execution erfolgenden nothwendigen Subhastation
werden die auf dem versteigerten Grundstücke versicherten Forderungen zahlbar und sind
aus den Erstehungsgeldern nachgesetzlicher Ordnung zu befriedigen

Das Grundstück gehtsrei von jeder anderen Hypothek als der wegen der gestun-
deten Erstehungsgelder etwa vorbehaltenen, welche amtshalber einzutragen ist, auf den
Ersteher über.

8. 48.
Sollte auf die nach §. 67 der Executions-Ordnung zu bewirkende Benachrichtigung

der eingetragenen Hypothekengläubiger von dem anberaumten Subhastationstermine

keine Aumeldung und Anzeige des Betrags ihrerFForderungenerfogen,oderkanneinim
Gläubiger oderd

legung des ausgefertigtenHypothekenscheines legitimiren, so hat die Hypothekenbehörde
eine dem Eintragein das Hypothekenbuch entsprechendeSumme,wobei auch auf zwei-
jährige Zinsrückstände (F. 28) Rücksicht zu nehmen ist, von den Erstehungsgeldern für
den nicht erschienenen oder nicht legitimirten Gläubiger zurückzubehalten und in gericht-
liche Verwahrung zu nehmen, vorbehältlich der Rechte des Schuldners, wenn derselbe
die Tilgung der Forderung oder eine Minderung derselben gegen den Gläubiger darzu-
thun vemochte. G. 84).
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Haftet die Hypothek nur auf einem ideellen Antheile des verpfändeten Grundstücké,
so ist, wenn der daraufversicherte Gläubiger zum Zweckseiner Befriedigung auf Zwangs-
versteigerung anträgt, nicht blos jener ideelle Antheil, sondern das ganze Grundstück
mit Vorbehalt des Rechtes des Miteigenthümers auf den Erlös nach seinem Antheile
am Grundstücke, zur Subhastation zu bringen. In einem solchen Falle sind außerden
im 8. 67 der Excautionsordnung bezeichneten Personen auch noch die Miteigenthümer
des verhafteten Grundstücks von dem anberaumten Subhastationstermine zu benach-
richtigen.

5) wegen Eintritts einer Resolutiv-Bedingung.

Die Wirksamkeit einer bei einer Hypothekenbesellung festgesetzten Resolutiv-Be-
dingung wird ebenfalls durch deren Eintragung in das Hypothekenbuch bedingt.

6) wegen Verzichts des Gläubigers.
51.8.

Ein Verzicht des Gläubigers auf die Hypothek hebt das persönliche Forderungs.
recht desselben nicht auf und kann aus der bloßen Einwilligung in die Veräußerung des
Gundstücks (F. 10 des Gesetzes, die gerichtliche Uebereignung unbeweglicher Sachen
betreffend) ebensowenig gefolgert werden, als die Einwilligung in die weitere Verpfän-
dung für einen Verzicht auf den durch die frühere Eintragung erlangten Vorzug gilt.

7) wegen Tilgung der Schuld.
8. 52.

Wird die Forderung, für welche die Hypothek erlangt worden, ganz oder zum Theil
durch Zahlung oder auf andere Weise getilgt, so kann auch in gleichem Verhältniß die
Löschung der Forderung beantragt werden.

8) wegen Ungültigkeitserklärung.

Wenn auf einem Grundstücke Hypotheken haften, deren rechtmäßige Inhaber un-
bekannt sind, so kann der Besitzer des Grundstücks, welcher die Tilgung der Hypotbeken
behauptet, nach Ablauf von 20 Jahren öffentliche Vorladung der Inhaber der Hypo-
theken und nach erfolglos erlassenen Edictalien Ungültigkeitserklärung derselben nach
dem weiter unten vorgeschriebenen Busabren verlangen. (F. 86.)

Fürül. Schw. Auvolst. Gesehsamml. XVI



188 1856.

Die zwanzigjährige Frist wird von der neuesten, auf die in Frage stehende For-
derung sich beziehenden Einzeichnung in das Hypothekenbuch an gerechnet. Ist aber eine
spätere Zahlungszeit sestgesetzt oder eine spätere Zinsenzahlung erfolgt, so geschieht die
Berechnung der Zeit erst von dieser an.

VI. Verfahren in Hypothekensachen.

1) Oeffentlichkeit den. Hppothekenbuches.8.5Jeder Besitzer eines Grundstücks, 5*: Hypotheken eingetragen sind, sowiejeder
darauf eingetragene Gläubiger, desgleichen jeder Andere, der wegen eines mit dem Be-
sitzer oder Gläubiger bestehenden oder einzugehenden Rechtsverhältnisses ein Interesse
glaubhaft bescheinigt, kaun von derjenigen Stelle des Hypothekenbuches, worauf sich
sein Interesse bezieht, Einsicht nehmen, auch beglaubigte Auszüge verlangen.

Oeffentlichen Behörden, deren Interesse schon aus ihrer Stellung hervorgeht, ist
diese Einsichtsnahme an Gerichtsstelle durch ihre Beamten, auch ohne die Bescheinigung
eines besonderen Interesses, gestattet.

2) Competenz.
55.6.

Im einzelnen Falle ist dasjenige Einzelgericht zuständig, unter dessen Gerichts-
“barkeit das mit Hypotheken zu belastende Grundstück liegt.

Rücksichtlich der Klagen auf Anerkennung und Realisirung eines Pfandrechtstitels
gelten die gewöhnlichen Competenzbestimmungen. Sollte danach ein ausländisches Ge-
richt zuständig sein, so tritt, dafern nicht Staatoverträge etwas Anderes bestimmen,
das Gericht der belegenen Sache und pwar, je nach dem Werthe des Streitgegenstandes,
das betreffende Justizamt oder Kreisgericht an dessen Stelle.

3) Verfahren bei Einzeichnungen im Allgemeinen.
8. 56.

Gesuche und Erklärungen in Hypothekensachen können sowohl mündlich, wie
schriftlich angebracht werden. Mündliche Anbringen sind sogleich zu Protocoll zu
nehmen und es ist hierin, wenn dieselben wirkliche Eintommgohesuce enthalten, zu-Fleich die Tagesstunde, zu welcher sie erfolgten, zu bemerk

Letzteres muß unter gleicher Voraussetzung auch rc% schriftlichen Eingängen
beobachtet werden.
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5. 57.
Mit dem Gesuche um eine Eintragung oder Löschung hat der Antragsteller den

Rechtstitel hierzu, sowie, insoweit es erforderlich, seine Legitimation anzugeben und
nachzuweisen.

Diesen Nachweisungen müssen Urkunden, welche entweder gerichtlich oder notariell
aufgenommen oder auf diese Weise beglaubigt sind, zur Grundlage dienen. Solchen
öffentlichen Urkunden stehen die an die Hypothekenbehörden ergehenden Requisitionen
der Vormundschafts= und Prozeßgerichte (§F. 16, 18 und 23), sowie im Fall des §. 21
das Ersuchen der betreffenden öfsentlichen Behörde gleich.

Von den übergebenen Urkunden sindbeglaubigte Abschriften zu den Acten zurückzu-
behalten. Sollten sich solche schon bei der betrefsenden Hypothekenbehörde befinden,
so genügt die Bezugnahme darauf mit Bezeichnung der Acten, deren Theil sie sind.

Bei weitläufigen Urkunden, aus denen nur einzelne, durch sich verständliche,
Stellen die Grundlage der Einzeichnung bilden, ist die Zurückbehaltung eines daraus
zu fertigenden beglaubigten Auszugs bei den Hypotheken-Acten hinreichend.

§S. 59.
Das Hypothekengericht prüft die Gültigkeit und Richtigkeit des angegebenen

Rechtstitels zur Eintragung oder Löschung, sowie des Antragstellers Legitimation und
die beigebrachten Beweisstücke und faßt auf jedes Anbringen ohne Verzug Beschluß zu
den Acten.

Ohne einen solchen schriftlichen Beschluß darf unter keinen Umständen eine Ein-
zeichnung in das Hypothekenbuch gebracht werden.

F. 60.
Jede Einzeichnung in das Hppothekenbuch muß in demselben mit der Unterschrift

oder Signatur des Beamten oder des Stellvertreters desselben versehen werden.
8. 61.

Nach jeder Einzeichnung hat die Hypothekenbehörde dem passiv Betheiligten, mit-
hin bei Eintragung und Vonmerkung von Forderungen dem Besitzer des betreffenden
Grundstücks, bei Eintragung von Cessionen dem Cedenten sowohl, wie dem Grund-
stücksbesitzer, bei Löschung eingetragener oder vorgemerkter Forderungen dem Gläubiger,
unter Mittheilung einer einfachen Abschrift des in das Hypothekenbuch gebrachten Ein-

trags. NLachct zu geben. Auk diese Benachrichtigung kann jedoch der Wverzichten
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4) Verfahren bei Eintragung von Hypotheken.

a) Antrag.
8. 62.

Mit dem Gesuche um Eintragung einer Hypothek in das Hypothekenbuch ist die
Augabe und Nachweisung des Grundes und Betrags der Forderung (8. 12), des Pfand-
rechtstitels (§. 14) und der mit Hypothek zu belastenden Grundstcke (8. 11) zu verbin-
den. In letzterem Betracht ist dem Antrage jedesmal ein von dem Ortsvorstande ange-
fertigtes Verzeichniß der nach Ortsflur, Lage und Brsiitzstand genau zu bezeichnenden
Grundstücke, auf welche die Eintragung erfolgen soll, beizufügen.

b) Richterliche Verfügung.
S. 63.

Der Hppothekenrichter prüft die Gesetzmäßigkeit des gestellten Gesuchs, ermittelt
die Dispositionsbesugniß des Pfandschuldners über das zu belastende Grundstück, for-
dert zu dem Zwecke nöthigenfalls den Inhaber der gerichtlichen Uebereignungsurkunde
zur Herausgabe derselben unter Androhung angemessener Strafe auf, veranlaßt, wenn
das Grundstück dem Pfandschuldner noch nicht gerichtlich übereignet ist, zuvörderst die
Berichtigung dieses Punktes, stellt demnächst die Verhaltnisse des Grundstücks aus dem
Hypothekenbuche, insoweit dieselben daraus erhellen, fest, bescheidet den Antragsteller
über die der Eintragung etwa entgegenstehenden Hindernisse, wirkt auf deren Besei-
tigung durch Vernehmung und Anweisung der Interessenten, sowie durch Einleitung
gütlicher Verhandlungen hin, und ergreift die sonst geeignet erscheinenden Maßregeln,
um ein zur Eintragung angemeldetes Rechtsgeschäft eintragsfähig zu machen.

8. 64.
Bei den Einträgen ist nach Ordnung der Anmeldungen zu verfahren.
Mehrere zu gleicher Zeit gehörig angemeldete Forderungen sind als gleichberechtigt

unter Einer Nummer und unter demselben Datum einzutragen, die einzelnen For-
derungen aber durch vorgesetzte Buchstaben von einander zu unterscheiden.

Ist die Gleichberechtigung mehrerer an einem und demselben Tage hinter einander
eingetragener Forderungen nicht im Eintrage dieser Forderungen besonders ausgedrückt
worden, so bestimmt sich der Vorzug derselben unter einander nach der Reihenfolge der
Einträge.

Vor einer früher angemeldeten Forderung ist eine später angemeldete dann zur
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Eintragung zu bringen, wenn sie früher eintragungssähig wird; es müßte deun der
früher angemeldeten Forderung ihre frühere Stelle durch eine zulässige Vormerkung
(§.70) gesichert worden sein.

Zur Einzeichnung dieser Vormerkung ist das Hypothekengericht von Amtswegen
verbunden, wenn das Eintragungsgesuch, vor dessen Gewährung noch weitere Ver-
handlungen und Erörterungen erforderlich erscheinen, nicht ganz als unstatthaft zu ver-
werfen und die Stelle der früher angemeldeten Forderung durch spätere Anmeldungen
gefährdet ist.

Im Hypothekenbuche muß dem Eintrage einer Forderung eine Verveisung auf die
gerichtliche Uebereignungsurkunde des zu belastenden Grundstücks und wenn von meh-
reren, unter verschiedenen Nummern darin aufgeführten, Grundstücken nur eins oder
einige verpfändet werden sollen, auch eine Verweisung auf die betreffende Nummer bei-
gefügt werden (§. 12 des Gesetzes, die gerichtliche Uebereignung uubeweglicher Sachen
bett).

F. 65.
Ist der Pfandschuldner, gegen welchen ein gesetlicher Pfandrechtstitel geltend ge-

macht wird, beim Mangel der zur vollständigen Begründung eines an sich zur Einzeich-
nung geeigneten Antrags erforderlichen öffentlichen Urkunden (§.58), vorerst mit seiner
Erklärung über den Antrag zu hören, so ist demselben zu deren Abgabe eine bestimmte
Frist unter der Androhung zu setzen, daß nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist ange-
nommen werde, er habe dem gestellten Antrage nichts entgegen zu setzen.

 66.
Jeder Schuldner kann durch Bestellung genügender Fauslpfänder die Realisirung

eines gesetzlichen Pfandrechtstitelo ganz oder zum Theil abwenden resp. eine durch Ein-
tragung bereits begründete Hypothek ablösen. (F.69.)

67§S. 67.

Widersprüche gegen solche Eintragungen, welche auf Grund öffentlicher Urkunden
oder bei dem im Fall des Ungehorsams anzunehmenden Eingeständnisse des Pfand-
schuldners (§.65) gesucht werden können, sind zur besondern rechtlichen Ausführung zu
verweisen.

S. 68.
Wenn voneinem Schuldner, auf dessen Grundstücke eine Hypothek aus einem ge-

sehlichen Pfandrechtstitel ohne sein vorheriges Gehör undseineZustimmung eingetragen
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ist, aus dem Grunde, weil schon eines oder einige der belasteten Grundstücke zur Sicher-
stellung des Gläubigers hinreichend seien, die Löschung des Eingetragenen in Ansehung
der übrigen Immobilien beantragt wird, so muß die Hypothekenbehörde eine Taxation
der beschwerten Grundslücke anordnen und mit Rücksicht auf den in solcher Weise ermit-
telten Werth derselben, sowie auf die darauf bereits eingetragenen Forderungen, eine
Entscheidungüber den gestellten Antrag ertheilen, gegen welche einmalige Beschwerde-
führung im gewöhnlichen Instanzenzuge stattfindet.

Bei dergleichen Widersprüchen, welche vor der Eintragung einer gesetzlichen Hy-
pothek in Absicht auf die zu belastenden Grundstücke erhoben werden, gebührt die Aus-
wahl der einzelnen Grundstücke, nach vorheriger Feststellung des Werthes derselben,
der Hppothekenbehörde.

Auch in diesem Falle steht den Betheiligten Beschwerdeführung zu.
S. 69.

Die Inhaber gesetzlicher Pfandrechtstitel können nicht gezwungen werden, eine
Sache, welche ihnen zur Sicherstellung dienen soll, in einem höheren als dem auf zwei
Drittheile der Schätzung bestimmten Werthe zum Pfande anzunehmen, dafern nicht das
Recht des Gläubigers auf Sichersellmg durch das Gesetz auf ein bestimmtes Grund-stück beschränkt wird. (§. 22. 24.)

e) Vormerkung einer Hypothek.
70

Sind die gesetzlichen Erfordemisse zur Erlangung einer Hypothek, abgesehen von
dem in F. 61 alin. 5 vorgesehenen Falle, zwar nicht vollständig durch öffentliche Ur.
kunden nachgewiesen, aber doch auf andere Weise, namentlich durch unverdächtige Pri-
vaturkunden bescheinigt, sokaundie Hypothekenforderung auf Ansuchen des Betheiligten
einstweilen im Hppothekenbuche vorgemerkt werden

Eine solche Vormerkung hat nicht die Wirkung einer förmlichen Eintragung,
sondern dient nur dazu, die Stelle für die künftig einzutragende Hypothek dergestalt zu
sichern, daß bis zur Löschung der Vommerkung nichts weiter zum Nachtheile des vorge-
merkten Rechts im Hypothekenbuche aufgenommen werden kann.

Die Vormerkung wird außer den in §. 42 erwähnten Löschungsgründen, insoweit
dieselben hier überhaupt Anwendung finden können, durch förmliche Eintragung und
vor dieser auch durch Eröffnung des Concurses über das Vermögen des Besitzers desGrundstücks wirkungslos.
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Der Letztere, sowie jeder nachfolgende hypothekarische Gläubiger kann verlangen,

daß demjenigen, welcher die Vormerkung veranlaßt hat, die Vervollständigungdesfeh-
lenden Nachweises binnen einer von dem Gerichte zu bestimmenden angemessenen Frist,
welche nur bei nachgewiesenen erheblichen Verhinderungsursachen verlängert werden
darf, unter der Verwarnung aufgegeben wird, daß außerdem die Vormerkung wieder
werde gelöscht werden.

Die Vormerkung einer Hypothek wird im Hypothekenbuche mit dem Worte „vor-
gemerkt“ eingeleitet und es gelten hinsichtlich derselben im Allgemeinen auch die für die
förmliche Eintragung von Hypotheken gegebenen Vorschriften.

4) Scheine über Einzeichnungen ins Hypothekenbuch.

Ueber jede im Hypothekenbuche geschehene Einzeichnung hat die Hypothekenbehörde
den Ackiv= Betheiligten auf Verlangen einen Schein auszustellen.

Ueber die geschehene Eintragung einer Hypothek wid jedesmal ein
Hypothekenschein ausgefertigt.

Ein solcher Schein muß den wesentlichen Inhalt des Eintragungsvermerks, na-
mentlich die Namen des Gläubigers und Schuldners, den Schuldgrund und die Summe
der eingetragenen Forderung, die Bezeichnung des dafür als Pfand bestellten Grund-
stückes und die Anführung der darüber ausgestellten oder beigebrachten Erwerbungsur-
kunde, sowie der Nummer, unter welcher das verpfändete Grundstück darin aufgeführt
ist, desgleichen das Folium und die Nummer des Hupothekenbuchs, unter welchen, und
das Datum, an welchem der Eintrag im Hypothekenbuche geschehen, enthalten. Ferner
ist darin auszudrüsken, welche einzelne Beträge auf dem verhafteten Grundstücke bereits
eingetragen oder vorgemerkt sind.

Wird eine Hypothek auf ein Grundstück bestellt, welches dem Besiher unter Vorbe-
halt der Rechte jedes Dritten übereignet ist, so muß in dem Hypothekenscheine ausge-
drückt werden, daß die Uebereignungsurkunde jenen Vorbehalt enthalte.

Bei Grundstücken, welche sich im Lehnsverbande befinden, mus, im Hupotheken-
scheine auf die von dem Lehnsherrn über seine Einwilligung in die Verpfändung ausge-
stellte Bescheinigung (Lehns-Consens. Schein) Bezug genommen oder legtztere dem ersteren
angeheftet werden.

Dient der Hypothekenbehörde für ihren Eintrag in das Hypothekenbuch eine den
Nechtstitel hierzu enthaltende Urkunde zur Unterlage, so kann der Hypothekenschein
auf diese Urkunde gebracht oder derselben angehängt # oder wenn die Hypothekenbehörde
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eine solche Urkunde selbst ausfertigt, ihr einverleibt oder aber ganz besonders ausge-
stellt werden.

Der Hyppthekenschein ist in der Reinschrift von dem Hypothekenbuchführer zu con-
trasigniren und von dem Dirigenten zu vollziehen.

S. 72.

Der Hypothekenschein ist regelmäßig Demjenigen, auf dessen Antrag die Hypo-
thekenbestellung erfolgt ist, auszuhändigen. Wird die Hypothekfür eine in einem Geld=
darlehn bestehende Forderung auf Grund erklärten Privatwillens (F. 25) bestellt, so
ist der hierüber ausgefertigte Schein an den Schuldner und nur dann an den Gläubiger
auszuhändigen, wenn:
1) der Schuldner damit einverstanden ist, oder

2) der Gläubiger das Geld in das Gericht einzahlt, oder
3) das Pfandrecht zweisellosfür eine ältere, schon bestehende, Darlehnsschuld bestellt

wird.
Ist die Aushändigung des Hypothekenscheines an einen Andern, als an den

Pfandschuldner selbst erfolgt, so ist Puhrden zu benachrichtigen.
Sollen mit der Pfandschuld ältere u abgestoßen werden, so ist:

1) entweder vor Aushändigung der neuen Urkunde anden neuen Gläubigervondiesem
das Capital in das Gericht einzuzahlen,woselbst die Besriedigung der älteren
Gläubiger sofort erfolgt, oder, wenn dies nichtihunlichsein sollte, die eingezahlten
Geldereinstweilen deponirt und die Gläubiger später aus dem Depositun befriedigt
werden, oder es ist
vor Aussertigung des neuen Hypothekenscheines derDarleiher, wenn derselbe die
Abstoßung der älteren Pfandschulden ohne weitere gerichtliche Concurrenz vor-
ziehen sollte, anzuweisen, diese älteren Pfandschulden an die Gläubiger abzu-
führen und die früheren Hypothekenscheine nebst den von den Gläubigern ausge-
stelltenQuittungenzur Cassation zu überreichen, welchenfalls alsdann die Aus-
fertigung des neuen Hypothekenscheines unverzüglich zu erfolgen hat, oder es ist
endli

der neue Hppothekenschein binauszugeben, jedoch mit der Clausel versehen, daß die
neue Pfandschuld auf dem Pfandobjecte zur ersten Hypothek hafte, dasern die —
einzeln aufzuführenden — älteren Pfandschulden bezahlt und zur Loschung ge-
bracht würden.

1.“
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Tritt dieser Fall ein, so ist dem Hypothekenscheine auf Verlangen ein Zeugniß über

die Erledigung jenes Vorbehalts beizusügen.
Die Hypothekenbehörde hat daher den Schuldner und in geeigneten Fällen den

Darleiher mit seinen speciellen Anträgen, namentlich auch darüber, ob die neue Urkunde
dem Gläubiger unmittelbar ausgehändigt werden soll, zu hören.

8. 74.
Zu den Acten muß jedesmal bemerkt werden, daß, wann und welcher Person der

Schein behändigt worden ist.
 75.

Im Uebrigen verbleibt es außer den Fällen der Geltendmachung eines gesetzlichen
Pfandrechtstitels bei der bisherigen Vorschrift, daß Hypothekenscheine nur dann ausge-
händigt werden dürfen, wenn die ekwaigen Reste an Steuern oder sonstigen Grundab-
haben berichtigt sind.

5) Verfahren bei Uebertragung von Hypotheken.
. /6.

Der Eintrag des Uebergangs einer hypothekarisch versicherten Forderung von dem
bis dahin eingetragenen Pfandgläubiger auf eine dritte Person setzt die Einwilligung
des Ersteren oder, wenn der Uebergang durch Vererbung erfolgt, den Nachweis der
erforderlichen Erbequalität voraus.

Jener Einwilligung bedarf es nicht, wenndie Eintragung auf Grund eines rechts-
kräftigen Erkenntnisses oder zum Zweck einer Arrestanlegung oder im Wege der Hülfs-
vollstreckung geschieht.

Jusbesondere ist das Exerutionsgericht im Fall einer in Gemäßheit der Vorschrift
in §. 50 der Executionsordnung verfügten Ueberweisung einer hypothekarisch versicherten
Ferderung von Amtswegen verpflichtet, diese Ueberweisung im Hypothekenbuche einzu-
tragen, beziehendlich die Eintragung beim Hppothekengerichte zu veranlassen.

8. 77.

Die geschehrneEintragung m in Form rsq Anhanges zur Haupturkunde be-
zeugt,zuderenH Inhaber nöthi SdurchStrasauflagenanzuhaltenist.

9 Theilcesionen wird ran inrnHyhoahekenbuche vemmerkte Uebergang der Forde-
rung sowohl auf dem in den Händen des Cedenten zurückbleibenden Originale des ur.

Fursil. Schw. Rudolst. Gesegsamml. XVIl. 31
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sprünglichen Hypothekenscheines, als auch auf einer an den Cessionarhinauszugebenden
beglaubigten Abschrist dieses Scheines notirt.

Kommen Prioritätseinräumungen (5. 40) vor, so ist der in das Hypothekenbuch
eingetragene Vemerk sowohl zur Urkunde über die mit dem Vorzugsrechte zurücktretende
Fordemmg, als auch, wemn sie eingereicht ist, zur Urkunde über die an der Ersteren
Stelle tretende Forderung zu bringen.

6) Verfahren bei Löschung von Hypotbeken.
a) im Allgemeinen.

8. 78.
Jede Löschung setzt das Vorhandensein und den Nachweis eines gesehlichen Lö-

schungsgrundes (C. 42—53) voraus.

Soll die Löschung auf Grund einer - erfolgen, so muh dieselbe gerichtlich
oder notariell ausgestellt oder beglaubigt sein

Eine Privatquittung genügt nur dann, wemn sie auf den Hypothekenschein ge-

schrieben ist und dem Richter keine Bedenken degen beigehen.
F. 8Mit dem Antrage auf Löschung ist Wil der ausgefertigte SOppothekenschein zur

Cassation zu überreichen.
Kamn dieserSchein, weil auf demselben außer der getilgten auch andere noch be-

stehende Posten vermerkt sind, nicht cassirt werden, so wird nur die geschehene Löschung
der bestimmt zu bezeichnenden Post auf dem Scheine gerichtlich beurkundet und dieser
alsdann dem Inhaber zurückgegeben.

Istnur eine Abschlagszahlung geleistet, und die theilweise Tilgung der Schuld im
Hypothekenbuche beantragt worden (§. 52), so wird der abgezahlte Betrag von dem
Gerichte auf dem Hppothekenscheine abgeschrieben.

- 8. 81.

Behauptet ein bekannter Pfandgläubiger den Verlust des Hppothekenscheines, und
hat derselbe über die Tilgung der Schuld selbst bereits Quittung ertheilt, oder sich zu
deren Exhheilung bereit erklärt, so ist zu unterscheiden, ob der Hypothekenschein nach
seinem Inhalte und der Natur der Forderung so beschaffen ist, daß der Inhaber dieser
Forderung davon Dritten gegenüber zu seinem Vortheile Gebrauch machen konnte, oder
ob dies nach der Eigenthümlichkeit des verbrieften Rechtsgeschäftes nicht möglich war.
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8. 82.
In letzterem Falle kann die Löschung erfolgen, wennder durch das Hypothekenbuch

legitimirte Forderungsberechtigte den vpoheteischein gerichtlich für erloschen erklärt.
Im ersteren Falle sind, wenn der raien zuvor noch den Verlust des ausgefer-

tigten Hypothekenscheines eidlich erhärtet, alle Diejenigen, welche auf die zu loschende
Post und den darüber ausgestellten Hppothekenschein Ansprüche zu haben vermeinen,
mittelst Edictalladung aufzufordern, ihre desfallsigen Ansprüche geltend zu machen.

Hierbei regelt sich das weitere “ “ nach den Vorschriftenin §. 86.
Ist bei einer im Wege der Etecution #er nothwendigen Subhastation

der ganze Kaufpreis durch Zahlung oder durch mit Bewilligung der Gläubiger erfolgte
Uebernahme hppothekarischer Schulden berichtigt, so hat das Gericht die Löschung der
nicht übernommenen Hypotheken ohne Weiteres von Amtswegen zu bewirken, und mit
Auszahlung der Erstehungsgelder nach §. 48 zu verfahren.

Wemn in einem solchen Falle ein eingetragener Gläubiger oder dessen Rechtsnach-
folger sich nicht durch Vorlegung des ausgefertigten Hppothekenscheines zur Empfang-
nahme des auf ihn fallenden Kaufgelderbetrags zu legitimiren vermag, so ist, wenn
derselbe noch den behaupteten Verlust des Hypothekenscheines eidlich erhärtet, das im
vorstehenden F. geordnete Aufgebotsverfahren ebenfalls einzuleiten. Nur ist darin die
öffentliche Aufforderung dahin zu richten, daß alle Diejenigen, welche an den bei dem
Depositorium einstweilen angelegten Kaufgelderbetrag Ansprüche zu haben vermeinen,

solche bei we des Ausschluses anmelden müssen. *84153

I8 IA# s « .- ou 6

In Folge der Löschung rücken die Napialn Gläubiger nach Ordnung des
Eintrags auf.

b) Auf Grund vorausgegangener Ungültigkeitserklärung.

Wer in Gemäßheit der Vorschrift im §. 53 auf Ungültigkeitserklärung einer Hppo-
thek anträgt, hat:

1) ebblich zu versichern, daß er angewandter Sorgfalt ungeachtet, den rechtmäßigen
Inhaber der Forderung nicht habe ausfindig machen können; g1-
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2) muß der Pfandschuldner die Tilgung der Schuld wahrscheinlich machen. Hierzu

genügt insbesondere die Produktion der Schuldurkunde, ohne dieselbe auch eine
nicht gerichtlich auerkannte Quittung des Gläubigers resp. seines Rechtsnach-
solgers, oder die eidliche Aussage unverdächtiger Zeugen.

Es werden alsdann mittelst Edictalladung die unbekannten Forderungsberechtigten
unter Anberaumung eines peremtorischen Termins bei Androhung des mit der Termins-
versäumniß verbundenen Nachtheils, daß die Hypothek im Hypothekenbuche gelöscht
werdenwürde, zur Anmeldungihrer Ansprüche durch die Hypothekenbehörde aufgefordert.

Der diesfallsige Termin muß eine angemessene Frist enthalten, welche jedoch nicht
weniger als einen und nicht mehr als drei Monate umfassen soll.

Uebersteigt der Betrag der Forderung nicht Einhundert Thaler = 175 Fl., so ge-
nügt es, die Edictalladung an Gerichtsstelle anzuheften und im amtlichen Nachrichts-
blatte desbetrefsenden Landestheils abdrucken zu lassen, andernfalls muß dieselbe außer-
dem noch in dem Nachrichtsblatte des andern Landestheiles, sowie in zwei vielgele-
senen, nach den Umständen zu bestimmenden, Zeitungen abgedruckt werden.

Die angedrohten Rechtsnachtheile treten von selbst und ohne Ungehorsams-Be-
schuldigung ein.

Meldet sich im Edictalverfahren Niemand, der sein Recht auf die Hypothekenfor-
derung nachweisen kann, so ist das Pfandrecht für erloschen zu erklären und die Löschung
im Hopothekenbuche zu bewirken.

7) Verfahren bei Anlegung von Hypothekenbüchern.
S. 87.

Mit Genehmigung der Justiz-Abtheilung Unseres Ministeriums kann, wo ein
Bedürsniß dazu obwaltet, eine Anlegung neuer oder die Erneuerung alter Hypotheken-
bücher angeordnet werden.

Zu diesem Zwecke sind alle hypothekarisch Berechtigten durch Anschlag am Ge-
richtsbrett und dreimaligen Abdruck in den amtlichen Nachrichtsblättern der beiden Lan-
destheile, sowie in zwei vielgelesenen Zeitungen aufzufordern, binnen einer vom Mi-
nisterium zu bestimmenden, jedoch nicht weniger als 6 Monate betragenden Frist ihre
desfallsigen Berechtigungen unter Vorlegung der Beweisdocumente, wenn solche da-
rüber ausgestellt sind, anzumelden.

Der Aufforderung wird die Verwarnung beigefügt, daß die nicht angemeldeten
Forderungen bei der Aulegung der Hypothekenbücher unbeachtet bleiben werden und daß
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dieselben im Fall der Anmeldung nach Ablauf der bestimmten Frist durchaus nicht zum
Nachtheil Drikter, welche bis zu dieser Anmeldung Rechte und Ansprüche an dem ver-
hafteten Grundstücke enperben werden, Wirksamkeit äußern können.

Die innerhalb der bestimmten Frist augemeldeten Forderungen behalten ihre
frühere Stelle.

Die geschehene Eintragung der angemeldeten Forderungen wird auf dem vorgeleg-
ten Hypothekenscheine vermerkt.

Nücksichtlich der nicht angemeldeten Forderungen werden die von selbst eintretenden
Rechtsnachtheile mittelst richterlichen Erkenntnisses ausgesprochen.

8. 88.
Auf Anordnung des Ministeriums kanndie Anlegung von Hypothekenbüchem auch

so erfolgen, daß die in das aufzulösende Hypothekenbuch auf bestimmte Grundslücke ein
getragenen, noch ungelöschten, Hypotheken von dem Gerichte in das neue Hypotheken-
buch übertragen werden.

Ist die Ueberlragung beendet, so wird dies in der im vorigen §. bestimmten Weise
öffentlich bekannt gemacht und es wird zugleich Jedermann aufgefordert, etwaige Ein-
wendungen in Bezug auf den Inhalt der neuen Hypothekenbücher binnen einer, von der
ersten Insertion an zu berechnenden, Frist von 4 Monaten bei der Hvpothekenbehörde
anzuzeigen, widrigenfalls sie dieser Einwendungen dergestalt verlustig gehen würden,
daß denselben gegen Dritte, welche bis zu deren Eingange Rechte und Ansprüche an
dem verhasteten Grundstücke erwerben würden, keinerlei Wirkung beigelegt werden
könne. Jeder Gläubiger, für welchen in die alten Hypothekeubücher Hppothekenrechte
(§. 3) eingetragen waren, hat sich dann durch Einsicht des neuen Hupothekenbuches
oder eine vom Hypothekengerichte zu erwirkende und kostenfrei zu ertheilende Bescheini-
hung davon Kenntniß zu verschaffen, ob und auf welche Weise die Eintragung seiner
Hypotheken erfolgt sei, um die Abstellung begründeter Erinnerungen beantragen zu
können. Gehen innerhalb der bestimmten Frist Einwendungen von demselben nicht
ein, so wird die geschehene Uebertragung der ihm zustehenden Hypotheken als richug
angenommen und findet in Ansehung der gar nicht, oder nicht gehörig übertragenen
ein Entschärigungsanspruch an die Hypothekenbehörde nicht slatt.

Werden dagegen Einwendungen innerhalb jener Frist erhoben, so hat die Hypo-
thekenbehörde dieselben, nach Befinden mit Zuziehung der enra Betheiligten, zu erör-
tenn und zu erledigen.
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Bedarf es hierzu einer richterlichen Entscheidung, so hat die Hypothekenbehörde

die Parteien zur rechtlichen Ausführung an das nach dem Werthe des Grundstücks zu-
ständige Gericht zu verweisen, daneben aber an der betrefsenden Stelle im Hypotheken-
buche von der noch unerledigten Einwendung Bemerkung zu machen.

8. 89.
Die ausschließende Kraft des zum Zweck der Erneucrung von Untewfandsbüchern

von Justizbehörden des Landes schon früher mit Genehmigung der ehemaligen Regie-
mung beziehendlich Unseres Ministeriums in Anwendung gebrachten Edictalverfahrens
wird hierdurch mit dem Bemerken ausdrücklich sanctionirt, daß zu Gunsten derjenigen
Hypothekenrechte, welche in dem früheren Edictalverfahren nicht angemeldet worden
sind, im Fall ihrer Anmeldung nach dem Erscheinen dieses Gesetzes, dafern sie nur
nicht inzwischen durch Verjährung oder sonst erloschen sind, die in §. 87 geordneten
Wirkungen ebenfalls eintreten sollen.

8) Rechtsmittel in Hypothekensachen.

Gegen die Verfügungen der Hopothekenbehöne als solcher findet nurL Rechts-
mittel der Berufung statt.

8. 91.
Die Berufung, mit deren Einwendung die Ausführung sofort verbunden werden

muß, ist an keine Frist gebunden, sie hat aber auch keine Wirkung zum Nachtheil der
vor ihrer Einlegung von Dritten erworbenen Rechte.

Sobald aber eine Berufung eingelegt ist, finden Veränderungen zum Nachtheil
des Appellanten nicht, vielmehr nur Vommerkungen statt, deren Wirksamkeit von der
weiteren Entscheidung abhängt.

8. M.
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand findet unter den gewöhnlichen Voraus-

setzungen, jedoch nicht zum Nachtheil Dritter, welche bereits Rechte und Ansprüche im
guten Glauben erworben haben, statt.

VII. Verantwortlichkeit der Hopothekenbehörde.

5S. 93.
Jede Hypothekenbehörde ist für die gewissenhafte und sorgfältige Handhabung
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dieses Gesetzes, sowie für die Befolgung der in besonderen Instructionen zu dessen Aus-
führung zu ertheilenden Vorschriften verantwortlich.

8. 94.
Diese Verantwortlichkeit trifft hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit der Beschlüsse der

Hypothekenbehörde den Dirigenten resp. dessen Stellvertreter, rücksichtlich der Pünkt-
lichkeit und Genauigkeit ihrer Vorbercitung und Ausführung aber zunächst den Sub-
alternbeamten, und dann erst den Dirigenten.

S. 95.
Für die durch Schuld der Hypothekenbehörden eingetretenen Nachtheile haftet der

Fiskus dergestalt, daß der Anspruch auf Schadensersatz sofort gegen ihn erhoben wer-
den kann.

S. 96.
Vor Erhebung der desfallsigen Klage hat jedoch der Beschädigte Anzeige beim

Kreisgerichte zu machen.
Wem bei der hierauf anzustellenden Erörterung die Schuld einer öffentlichen Be-

hörde oder eines Beamten auch nur wahrscheinlich wird und die betrefsenden Behörden
und Beamten, auf welche die Schuld fällt, zur Entschädigung in Güte sich nicht ver-
stehen, oder die Entschädigung sofort zu leisten nicht im Stande sind, so ist nach Be-
finden bei dem Ministerium auf Befriedigung des Beschädigten auf Kosten des Fiskus
anzutragen.

S. 97.
Mit der Befriedigung des Beschädigten durch den Fiskus geht der Anspruch wider

diejenigen, welche die Schuld trifft, ohne daß es zuvor einer Ausmittelung der Person
des Schuldigen bedarf, von selbst auf den Staat über.

V. Persönliches Vorzugsrecht.
1) Allgemeine Grundsätze.

§. 98.

Außer der Sicherstellungdurch Hvpothek und Faustpfand gaas, noch einweiteresSicherungsmittel du
mögen des Schuldners — Privilegium — sat.

Die mit einem solchen Vorzugsrechte versehenen Gläubiger stehen zwar den Pfand-
bläubigern, insoweit es sich um diejenigen Gegenstände handelt, an welchen eine y

5#U
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pothek (5. 3) oder ein Faustpfand (§. 1) bestellt ist, unbedingt nach, gehenaber stets den
chirographarischen Gläubigern vor.

Insoweit ist daher der Gegenstand des Vorzugsrechtes das gesammte Vermögen
des SchuldnersinseinemBestandezur Zeit der Concurseröffmung.

2) Entstehung desselben.
S. 99.

Mit Ausnahme des Auszugsberechtigten (§. 24) haben alle diejenigen, welchen
ein gesetzlicher Titel zur Erlangung einer Hypothek zusteht, auch einen Titel zur Erlau-
gung dieses Vorzugerechtes.

S. 100.
Auch kann der Schuldner seinem Gläubiger einsolches Vorzugsrecht vermöge Ver-

trags oder durch letztwillige Verfügung ertheilen. Bestellung einer General-
hppothek, Verpfändung des ganzen oder des beweglichen Vernögens und ähnliche
Ausdrücke sind in diesem Falle von Einräumung dieses Vorzugerechts zu verstehen.

S. 101.
Gesetz sowohl, wie Vertrag und letztwillige Verfügung geben jedoch dem Gläu-

biger nur einen Rechtstitel zur Erlangung des Vorzugorechts. Das Vorzugsrecht
selbst wird erst durch Eintragung in das bei jedem Einzelgerichte hierzu vorzurichtende
Buch—Privilegien-Buch—erworben

31 ist dasjenige Eizzeigericht, in welchem der Schuldner seinen Wohn-
siß bai

3) Wirkungen desselben.
. 102.

Das Vorzugsrecht erstreckt sich "5 i auf die Zinsen und Koslen unter den in 5§.27
bis 29 bestimmten Voraussetzungen und Einschränkungen.

Unter mehreren solchen Privilegien bestimmt das Alter der Eintragung resp. Vor-
merkung den Vorzug.

Der Vorzug der Zeit entscheidet auch dann, wenn die Privilegien, weil der
Schuldner an verschiedenen Orten seinen Wohnsitz gehabt hat, oder weil eigene und er-
erbte Schulden zusammentreffen, in die Privilegienbücher verschiedener Gerichte oder
auf verschiedene Schuldner eingetragen sind. Ferderungen, deren eingeschriebene
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Privilegien gleiches Alter haben, sind, wenn die Masse zu ihrer gänzlichen Deckung
nicht hinreicht, nach dem Verhältniß ihres Betrags neben einander zu befriedigen.

§S. 103.
Das Privilegium tritt nicht nur im Conturse des ursprünglichen Schulduers, son-

dern auch im Concurse des Erben, insoweit dieser überhaupt für die Forderung als
Erbe haftet, in Wirksamkeit. Dagegen geht bei Uebernahme fremder Schulden deren
Privilegium auf das Vermögen des Uebernehmenden nicht mit über.

Die Erben und Cessionare des Berechtigten treten aber in as Vorzugsrecht ein.
Bezüglich der Uebertragung und Verpfändung der in solcher Weise privilegirten

Forderungen gelten die Bestimmungen in §. 32—335 dieses Gesetzes-
Ein Verzicht auf den durch das Alter eines Privilegiums begründeten Vorzug zu

Gunsten auderer privilegirter Forderungen hat die Wirkung, daß die eben enwähnten,
auch die diesen vorgehenden Forderungen vor der sonst bevorzugten Forderung und
zwar in der bisherigen Reihenfolge zur Besriedigung kommen.

S. 104.
Nach eingetretener Tilgung oder sonstiger Aufhebung der privilegirten Forderung,

ingleichen wenn das Privilegium durch Verzicht des Gläubigers hinweggefallen, oder
die Einschreibung desselben ungültig geschehen ist, hat das Gericht auf Antrag eines
Betheiligten das eingetragene Privilegium zu löschen.

Ist ur auf dessen Vorzug verzichtet worden, so ist dies ebenfalls im Privilegien.
buche zu bemerken.

. 105.

Desgleichen finden die Vorschriften im VI. Capitel des gegemvärtigen Gesetzes im
Allgemeinen auch auf die Behandlung des Privilegienwesens Anwendung. Dies gilt
insbesondere von der Oeffentlichkeit der Privilegienbücher (ö. 54);

der Aufnahme von Anbringen und Präsentation schriftlich eingereichter Ge-
suche E. 50);

den Erfordernissen eines desfallsigen Autrags und der Beschaffenheit des zu erbrin-
genden Nachweises (5. 57—58);

derrichterlichen Verfügung auf einen gestellten Antrag (5.59,))
der Signatur vder Unterschrift des Beamten (.60);
der Pflicht des Richters zur Benachrichtigung der Betheiligten von den erfolgten

Einzeichnungen (F. 61);
Fürül. Schw. Audolst. Vestsemmmg Ayl. 32
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der Orduung der Eintragung (8. 64);
der Abwendung der Realisirung eines gesetzlichen Rechtstitels durch Hingabe ge-

nügender Faustpfänder, wozu hier noch als weiteres Befreiungemittel die Bestellung
einer Hypothek hinzutritt (§.66);

der Aufforderung des Schuldners zur Erklärung über einen angemeldeten gesetzlichen
Rechtstitel (§.65);

den Widersprüchen zn Eintragungen (S. 67);der Vormerkung (§.70
der Beurfundung der folgten Eintragung — Ausfertigung von Privilegienschei-

nen, in welchen ebenfalls die bereits bestellten Vorzugsrechte erwähnt sein müssen —
C. 71); «

dekAiwhändiqungderdiesfallsigcncheistc(z72—74),
der Uebertragung, W– und Ueberweisung (F. 76, 77):
der Löschung (§.79, 80, 83 und 85);

der Aulegung von Hypothekenbüchern 6. * 88);
der hekenbehörde (§.90—97); un

der Bestimmung des Zeitpunktes, von welchem vPfandrechte nicht mehr am Ver-
mögen desSchuldners erworben werden können. (S. 14.)

4) Transitorische Bestimmungen.

S. 106.
Auf Grund der in der Proceß Ordnung P. IV. Til. 9 angegebenen Verhältnisse,

soweit solche nicht in dem §.99 Aufnahme gefunden haben, soll Niemand mehreinper-
söuliches Vorzugsrecht Kraft des Gesetzes enverben können.

Alle diejenigen, welchen auf Grund der angczogenen Gesetzesvorschrift jetzt noch
ein persönliches Vorzugsrecht zusteht, haben dasselbe, wenn es noch fernerhin bestehen
soll, bei dem persönlichen Nichter des Schuldners zur Eintragung in das Privilegien-
buch anzumelden. Erfolgt die Anmeldung bis zum 31. Juli 1857, so bestimmt sich
bei dem Zusammentreffen mehrerer solcher Privilegien deren rechtliche Stellung nach
den bisherigen Gesetzen; bei einer späteren Eintragung wird die Entstehung und Wir-
kung des Vorzugsrechts von der Zeit der Eintragung in das Privilegienbuch datirt und
findet eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die desfalls eingetretenen Nach-
theile nicht statl.
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IX. Verminderung der Gläubiger erster Classe.
S. 107.

Das in F.I.T. 2, S§. 3, Gund7denunverzinslichenErbegeldern,denKauf=und
Tagezeitgelderm, wegen welcher sich der Verkäufer das Eigenthum oder die Hypothek
vorbehalten, so wie denjenigen Forderungen, welche auf einem Grundstücke bereits
versichert waren, ehe der Schuldner dasselbe an sich gebracht hat, ertheilte Vorzugs-
recht der ersten Klasse wird hiermit aufgehoben.

Solche nach der erwähnten Stelle der Prozeß-Ordnung bereits erworbene Vor-
zugsrechte erlöschen mit dem 31. Juli 1857, dafern nicht bis dahin Concurs zu dem
Vemmoögen des Schuldners eröffnet worden ist, dergestalt, das, sowohl die bereits ein-
vetragenen, als auch die bis zum 31. Juli 1857 zur Eintragung auf die dafür verhaf-
teten Grundstücke angemeldeten dergleichen Forderungen, von demgedachten Zeitpunkte
annm nach der Entstehungczeit, wie die sonstigen hypothekarischen Gläubiger, ohne
Berücksichtigung eines weiteren Vorzugs, befriedigt werden. (I.8, 10.)

Im Uebrigen aber bleiben die weiteren Bestimmungen der Proteß. Ordnung F..
Til. 2 rücksichtlich der absolut privilegirten Forderungen, sowie der Verordnung vom
7. Juli 1740, wornach bei Concursprocessen von den dazu gehörigen Gütern während
des Prozesses jedesmal zuvörderst die currenten Gefälle entrichtet werden sollen, sowie
der Verordnung vom 24. August 1804 und 29. Juli 1811, wornach das Vorzugs-
recht der öffentlichen Abgaben nur fünf Jahrc von Zeit der Fälligkeit an währt, in
Wirksamkeit.

X Vollziehung des Gesetzes.

Das gegenwärkige Gesetz tritt mit dem 1. August 1850 in Kraft.
Die in demselben enthaltenen Vorschriften hinsichtlich der Uebertragung, Ablösung

und Aushebung der Hypothekenrechte und des daraufbezüglichenVerfahrens §5.32—35,
§. 41, S§. 42 bis 53, SS. 76, 77, 5§.78— 86 finden vom 1. August 1856 ab auch
auf die bereits erworbenen Hypotheken Auwendung.

Demnach wird auch bei den vor dem 1. August 1856 vorgekommenen Uebertragun-
gen von Hypotheken, mit Einschluß der Verpfändungen und gerichtlichen Ueberweisun-

gen, der Eintritt der in §. 34 F Airinen durch die Einzeichnung dieser
Veränderungenin das Hypothekenbuch bedbedDagegen verliert eine erlöschende Vastian (E. 43), welche vor dem 1. August
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1856 vollendet war, ihre Wirkung nicht, sondern gewährt einen Titel zur Löschung
des noch im Hypothekenbuche eingetragenen Rechts.

Außer den in dem gegenwärtigen Gesetze schon früher hervorgehobenen Bestim-
mungen werden alle, den ausdrücklichen Vorschristen oder den Grundsähen dieses Ge-
setzes entgegenlaufenden allgemeinen und besonderen Beslimmungen, namentlich die Ver-
ordnung vom 9.Febrnar 1745 (wegen Belastung der Güter bis zu einem bestimmten
Werthe), Prozeß Ordnung ParsIV. Tul.4,§.3undTül.6,§. 10 (wegendes Verzichts
auf das Pfandrecht resp. den Vorzug),, Pars IV. Til.3, 4, 5, §. 1—5 (wegen der still-
schweigenden Hypotheken) hiermit aufgehoben.

« S. 109.

Für die Ausführung dieses Gesetzes wird die Justiz-Abtheilung Unseres Ministe-
riums eine besondere Instruction, sowie einige damit in Verbindung stehende Vorschriften
über den Ansat gerichtlicher Sporteln erlassen, nach welchen die Hypothekenbehörden
und übrigen Gerichte zu verfahren haben.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürstl.
Insiegel.

Rudolstadt, den 6. Juni 1856.

(L. S.) Friedrich Günther, JF. z. S.
v. Bertrab. Scheidt. v. Ketelhodt. v. Bamberg.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

e unszehntrs Stüch vom Jahre 1856.

 XXXIV. Ansführungs Berordnung
zu den beiden Gesetzen, die gerichtliche Uebereignung unbeweglicher Sachen
und die Verbesserung des Hppothekenwesens betr. (Ges.-Sammi. Seite 163 f.

und S. 178 f.) vom 20. Jumi 1856.

In Ausführung der Vorschriften des §. 25 des Gesetzes, die gerichtliche Ueber-
eignung unbeweglicher Sachen, und des §. 109 des Gesetzes, die Verbesserung des
Hypothekenwesens betrefsend, wird hiermit unter Vorbehalt der ktwa später erforderlich
scheinenden weiteren Bestimmungen Folgendes verordnet:

I. Zu einzelnen erih der beiden Gesetze.
IZuS.1desEigenthumsgesetzes.] *m. bei verschiedenen Gerichten, Zins= und

Lehngelder-Ginnahmen zeither üblich gewesene Beleihung des neuen Besißers eines
Allodial-Grundstücks fälll fortan weg. Zum Erwerbe des Eigenthums bedarf es nur
der gerichtlichen Zuschreibung. Hierdurch wird indeß an der Verpflichtung des neuen

Besitzers zur Entrichtung der bei Besihveränderungssällen hergebrachten Gefüälle nichts
geändert.

S. 2.
[Zu S. 12 besselben Gesetzes.) Die im §. 12 des Eigenthumsgesetzes erwähnte

Circular-Verordnung vom 25. November 1823 enthält nachstehende Bestimmungen:
I) In allen Kauftontracten, (erbreressen und anderen zur obrigkeitlichen Consir=

mation kommenden Acquisitionsdocumenten sind die Bauern= oder anderen
Güter und Besitzungen, welche mehrere einzelne Grundstücke unter collectivem
Namen in sich begreisen, nicht blos im Allgemeinen aufzuführen, sondern es

Fürlll. Schw. Ruvolsl. Gesegsammlung XVII 33
ausgegeben in Rudolstadt den 28. Juni 1850.
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sind die zu dem Gute 2. gehörigen einzelnen Grundstücke jederzeit speciell an-
zugeben.

2) Die Güter sind nach ihrem etwaigen besonderen Namen undnachihrer Qualität
(Anspanngut, Hintersättlergut, Handfrohngut u. s. w. oderalsTheil eines an-
deren Gutes) zu benennen.

3) Außer den Gebäuden sind unter den 3 Rubriken: Acker, Wiesen und Waldun-
gen, die einzelnen zu dem Gute gehörigen Grundftücke:

a) nach ihrer Lage,
b) nach den Nachbarn, und
e) nach ihrem Flächeninhalte

anzuführen, wobei sich, was den letzten Punct betrifft, von selbst versteht, daß, wo#“
nicht eine besondere Vermessung vorausgegangen ist, die Angabe des Flächeninhalts
nach den zeitherigen Annahmen, oder nach einer ungefähren Schäßung geschehen kann.

Die vorstehend bezeichneten Angaben sind nach den bei den Gemeinden befindlichen
Flurbüchern oder anderen Notizen, falls aber dergleichen nicht vorhanden sind, nach
den Angaben der Interessenten, und nach der den Gemeinde-Vorständen beiwohnenden
Local-Kenntniß, einzurichten, weshalb auch dergleichen Acquisitions-Documente jeder-
zeit von dem betreffenden Ortsvorstande mit zu unterschreiben sind. Die Justizbehör=
den haben die bei ihnen eingereichten Acquisitionsdocumente auch in dieser Hinsicht zu
prüfen, dieselben mit den ihnen zu Gebote stehenden schriftlichen Nachrichten zu ver-
bleichen und bei hervortretenden Unrichtigkeiten die erforderliche Berichtigung unter Zu-
ziehung der Interessenten vorzunehmen. Ebenso haben auch die Rent- und Steuerbe-
amten die ihnen communicirten Documente mit den Erbzins-Registern und Steuer-Ca-
tastenn zu vergleichen und wenn sich hierbei Abweichungen und Unrichtigkeiten ergeben,
hievon der coufirmirenden Behörde zum Behufe der Verbesserung Nachricht zu geben.

8. 3.
Bei Aussertigung von Uebereignungs-Urkunden haben die Justizbehörden das der

gegenwärtigen Verordnung beigefügte Formular A.) zum Muster zu nehmen.
. 8. 4.

Zu 8. 18 desselben Gesehes.! Werden in dem zur Ablosung der Zuschrtibungs-
Urkunden anberaumten Termine die liquidirten Gerichtskosten nicht erlegt oder wird die
——..

) Die Fermulape werden dem nächsen Stucke des Wocheublaltes beigegeben werden.
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Quittung über die schuldigen Gefülle nicht beigebracht, so ist sofort mit executivischen
Verfügungen gegen den Schuldner von Seiten der betreffenden Behörde vorzuschreiten.

S. 5.
lZu S§.2, 4—10 des Hppothekengesetzes.) Sofort nach der Publication dieser

Verordnung wird das Ministerium den wörtlichen Inhalt der §§. 2, 4 bis 8 und des
§. 10 des Hppothekengesetzes durch dreimaligen Abdruck in dem Rudolstädter Wochen-
blatte und dem Frankenhäuser Intelligenzblatte sowie in zwei vielgelesenen Zeitungen
des Auslandes nochmals besonders zur öffenklichen Kenntniß bringen, damit auf die
Nothwendigkeit der Anmeldung der nach dem Gesetze der Eintragung in das Hypo-
theken- resp. Privilegienbuch bedürfenden Rechte wiederholt und auch für weitere Kreise
aufmerksam gemacht wird.

Zwischen jeder Bekanntmachung wird ein Zwischenraum von vier Monaten liegen.
S. 6.

1Zu F. 23 desselben Gesetzes.) Die Ausübung des durch §. 23 des Hypotheken-
gesetzes begründeten Nechts kann auch solchen Gläubigern Vortheil gewähren, deren
Hauptforderungen bereits durch Hppothek gesichert sind. Namentlich kann dasselbe
dazu dienen, für rückständige versprochene Zinsen und entstandene Kosten, wenn sich
die bestellte Hypothek auf solche nicht erstreckt (. 27 des Gesetzes), oder für ältere als
zweijährige Zinsrückstände (§. 28), desgleichen für diejenigen Kostenbeträge, welche
die in §.20 bestimmten Summen übersteigen, eine hypothekarische Sicherstellung auf
dem nämlichen Grundstücke zu erlangen.

. 8. 7.

lZu 8. 47 desselben Gesehes.] Die Vertheilung der Kaufgelder eines außerhalb
des Concurses subhastirten Grundstücks unter die mehreren dabei concurrirenden Gläu-
biger, beziehendlich die Uebenweisung der dem Ersteher creditirten Kausgelder an die-
selben, erfolgt auf Grund eines von dem Subhastations-Richter zu entwerfenden und
den Gläubigern zur Erklärung vorzulegenden Vertheilungeplanes.

Werden gegendenselben. Einwendungen erhoben und entslehen darüber Streitig-
keiten unter den Betheiligten, so ist über dieselben durch richterliches Erkenntniß zu ent-
scheiden.

S S. «

lZu§.7ldesselbenGcsepeHMachtstchindekscitvomLAUgustlsölsbis
zum 31. Juli 1857 die Aussertigung neuer Hypothekenscheine nothnendig so ist in
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denselben der Vorbehalt der bio zum Ablauf des gedachten Termins etwa noch erfolgen-
den Anmeldungen von Hypothekenrechten auszusprechen.

II. Von den Hypothekenbüchern.

A. Form und Einrichtung derselben im Allgemeinen.

S. 9.
Regelmäßig wird für jeden Ort ein besonderes Hypothekenbuch gehalten. Es

bleibt indeß nachgelassen, für mehrere kleinere Ortschaften ein gemeinsames Hypotheken-
buch anzulegen. Ein solches gemeinschaftliches Hypothekenbuch darf aber nie mehr
als höchstens 3 Ortschaften umfassen.

Sind einzelne Grundbesitzungen noch nicht bestimmten Gemeindebezirken zuge-
wiesen worden, so sind dieselbenin das Hypothekenbuch der zunächst gelegenen Ortschaft
einzutragen, dafern sich nicht die Anlegung eines besonderen Hppothekenbuchs für solche
sogenannte Einzelungen empfehlen sollte.

S. 10.
Jeder Eigenthümer von Grundstücken, welcht mit Hypotheken belastet werden, er-

hält in dem Hypothekenbuche desjenigenOrts, in dessen Flur die verpfändeten Grund-
stücke liegen, ein eigenes #olium. Auf dasselbe werden alle Hypothekenbestellungen ein-
getragen, welche diesen Besitzer und dessen Grundstücke in dieser Ortsslur betreffen.

Jedes Folium, welches ein Pfandbesteller erhält, wird mit einer besonderen Num-
mer versehen.

Für ein Folium muß mindestens der Raum einer Seite Papier bestimmt werden.
Ist auf dem angelegten Folium kein Naum für weitere Einzeichnungen übrig, so muß
ein neues Folium, unter Verweisung auf das alte und von dem letzteren auf das neue,
angelegt werden.

Das Folium zerfällt in zwei Nubriken — Besitzer und Schulden. —
Für die Rubrik „Besitzer“ wird regelmäßig der vierte Theil, nach Umständen auch

die Hälfte der Seite, und der übrige Naum für die zweite Rubrif offen gehalten.

8. 11.
Das Hypothefenbuch eines Onteskann in einen einzigen Band zusammengefaßt

oder auch bei größeren Ortschaftenin mehrere Bände abgetheilt werden. Ein einzelner
Band darf nicht mehr als höchstens 400 Blätter enthalten.
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8. 12.
Die Hypothekenbücher sind nach dem dieser Verordnung beigefügten Schema B

zu führen.
Jeder Hypothekenbehörde wird der erforderliche Bedarf an Papier durch das Fürst-

liche Ministerium übenmittelt werden.
8. 13.

Die Hypothekenbücher sind fest und dauerhaft zu binden.
Aus der ersten Blattseite enthält jedes Hypothekenbuch ein besonderes Titelblatt,

welches das Gericht und zuglelch den Ort, beziehendlich die mehreren Orte, für welche
dasselbe angelegt ist, auch bei Zerlegung des Buches in mehrere Bände, zugleich die
Zahl oder l.ilern des Bandes bezeichnen muß. Derselbt Titel muß auch außen auf den
Rücken des Einbandes mit großen, wohl lesbaren, Buchstaben gesetzt werden.

. .

Der ganze Band, sowohl auf den beschriebenen, als auf den leeren Blättern, mit
Einschluß des Titelblattes, wird sogleich bei der Anlage mit fortlaufenden Ziffern auf
allen Seiten paginirt.

S. 15.
Jede Seite des Hypothekenbuchs wird durch senkrechte Linien in drei Spalten von

ungleicher Breite abgetheilt, von denen die erste und schmalste zur linken Seite für die
Nummer der Einträge, die mittlere breiteste für die Einträge selbst und die dritte zur
rechten Seite für Anmerkungen bestimmt ist.

S. 16.
In jeder Rubrik erhalten die Einträge fortlaufende Nummern, welche mit 1 an-

sangen und mit arabischen Ziffern zu schreiben sind.
S. 17.

Jeder Eintrag ist durch eine Querlinie über die ganze Breite der Blattseite von
den nachfolgenden Einträgen zu trennen.

8. 18.
Jeder Eintrag, der sich auf den Gegenstand eines früheren, in derselben Nübrik

befindlichen Eintrags bezieht, (wie solches z. B. bei Cessionen und Löschungen stets der
Fall ist) muß unter der Nummer, dieer in der Reihe der Einträge erhält, mit
einer Verweisung rückwärts auf die Nummer jenes früheren Eintrags (nd Num.) ver-
sehen werden.
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Ebenso ist aber auch bei dem früheren Eintrage in der Spalte der Anmer.
kungen auf den entsprechenden späteren Eintrag durch ein passendes Wort, mit Bei-

fügung der Nummer dieses späteren bie zu verweisen.S. 1
In den ielentichm darf nichts bn, nochso durchstrichen werden, daß

es nicht lesbar bleib
DieEinträgein deutüch und reinlichzuschreiben.
Die Hypothekenbücher sind so zu verwahren, daß Niemand ohne specielle Zu-

lassung der Hypothekenbehörde Einsicht von denselben nehmen kann. Bei gestatteter
Einsicht ist dafür zu sorgen, daß an dem Inhalte nichts verändert oder beschädigt wird.

B. Erste Unbrik.
« 8. 20.

Die erste Rubrik erhält in der mittlern Spalte die Ueberschrift: „Besißer.“
In den Einträgen selbst muß der Geschlechtsname, durch größere Schrift ausge-

zeichnet, vorangesetzt werden, diesem folgt der Taufname und daun, bei verhei-
rathetenFrauen,der Geburtsname derselben. Stand und Gewerbe wird nach Befin-
den beigefügt; der Wohnort aber braucht nur dann angegeben zu werden, wenn der-
selbe ein anderer ist, als der Ort, für welchen das Hypothekenbuch angelegt ist.

8. 21.

Bei Besitzveränderungen hinsichtlich der belasteten Grundstücke ist zu unter-scheiden
D h ob die Grundstücke sämmtlich auf einen und denselben Nachfolger oder auf meh-

rere, jedoch zu ungetheiltem Besitze, übergehen, oder
2) ob verschiedene Personen zum getrennten Besitz der verschiedenen Immobilien

gelangen, oder endli
3) ob nur einzelne der belasteten Grundstücke der Besitzveränderung unterliegen.
Imersteren Falle ist der Besitznachsolger — wenn er auch schon ein beson-

deres Folium haben sollte, — in der zweiten Spalte der ersten Rubrif, unter Angabe
des Datums und des Grundes der Veränderung einzuzeichnen. Gleichzeitig ist der
Name des Vorbesitzers zu unterstreichen und dabei in der dritten Spalte auf die Num-
mer, unter welcher der Nachfolger in der ersten Spalte aufgeführt wird, zu verweisen.

Sind der Nachfolger im ungetheilten Besitz mehrere, so sine sie sämmtlich, durch
Buchstaben unterschieden, aufzuführen.
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Hat der Nachfolger bereits ein Blatt im Hypothekenbuche, so ist bei diesem Blatte

in der Spalte der Anmerkungen zu Rubrika I. auf das andere zu verweisen und um-
gekehrt.

Im zweiten Falle ist für jeden neuen Besitzer — wenn derselbe noch kein
eigenes Folimm im Hypothekenbuche hat — ein neues Folium anzulegen und die
ihn und sein Grundeigenthum betreffenden Einzeichnungen auf dasselbe einzutragen,
wobei auf das ursprüngliche Folium in der Columne der Anmerkungen vewiesen wer-
den muß. Zugleich wird das nun erledigte ursprüngliche Folium mit einer Diagonal-
Linie durchstrichen und am Schlusse desselben auf die neuen Folien verwiesen.

Im letzten Falle bleibt die erste Nubrik des Foliums unverändert und es
werden nur die Einzeichnungen in der zweiten Nubrik, welche die veröußerten Grund-
stücke allein vder mitbetreffen, auf das Folium des neuen Besitzers übertragen. Dabei
werden in der letzten Spalte des alten und des neuen Foliums die gegenseitigen Ver-
weisungen bewirkt und die veräußerten Immobilien auf dem alten Folium unterstrichen.

Dem Ermessen des Gerichts bleibt es überlassen, selbst in dem Falle, daß sämmt-
liche, auf dem ursprünglichen Folium stehende, Immobilien urd zwar an verschiedene
Besitzer übergehen, das ursprüngliche Folium für den einen Nachfolger, wie im ersten
Falle, beizubehalten und nur wegen der an Andere kommenden Gegenstände, wie im
üweiten Falle, zu verfahren.

Ist kein Raum in der ersten Rubrik mehr übrig, so wird beieintretenden Verände-
mngen ohne Unterschied wie im zweiten Falle des F. 21 verfahren.

C. Jweite Uubrik.

1) Im Allgemeinen.

Diezweite Rubrik, in welche alleEinzichnungenwegenVormerkung, Eintragung,
Ucbertragung und Löschung solcher Rechte gehören, die nach F. 3 des Hypothekenge-
sebes der Einzeichuung in das Hypothekenbuch bedürfen, wird regelmäßig noch auf der
ersten Seite des Foliums und zwar an derjenigen Stelle anfangen, wo sich die erste
Nubri schließt.

8. 24.
Der Schluß der ersten Rubrik wird durch zwei eingezogene Querlinien gebildet,
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unter welche in der mittleren Spalte der Titel der zweiten Rubrik gesetzt wird. Hier-
unter wird noch eine Querlinie gezogen.

Wird ausnahmsweise die zweite Nubrik mit einer neuen Seite angefangen, st
wird deren Titel zwischen die auf dieser Seite oben ohnehin schon befindlichen Quer-
linien in der mittleren Kolumne eingeschrieben.

In dieser Nubrik beginnt jeder Eintrag in der dafür bestimmten mittleren Spalte
mit dem Datum, an welchem derselbe geschieht, (ogl. jedoch §. 39) und schließt mit
der Angabe der urkundlichen Unterlage z. B. der Schuldverschreibung, des Uebergabe-
contracts, Amortisationsdecrets, der Quittung, der sonstigen gerichtlichen Verhandlung
und dem Allegate der bezüglichen Actenstelle.

Geldsummen sind nicht nur mit Ziffern, sondern auch mit Buchstaben zu schreiben.

2) Eintragung 1 Hypotheken.
Jede Eintragung einer Hppothek soii uuen:
1) den Rechtegrund und Betrag der Forderung, sowie deren Verzinsllchkeit und

den Zinsfuß desgleichen da, wo dies zutrifft, die Erwähnung der Kosten;

2) den Vor= und Zunamen unddvW0 des Gläubigers, nach Befinden auch die
Angabe des Standes oder Gewe

3) *W*m. rnr der n hinsichtlich der Dauer und der Wirksam-
keit,4) die slnde, auf welche sie sich erstreckt, unter fortlaufenden Buchstaben,
sowie mit jedesmaliger Anführung der Acquisitions-Documente.

Alle Forderungen werden nach der Zeitfolge eingeschrieben, die Einträge selbst
aber mit sorklaufenden Nummem bezeichnet.

3) Vormerkung % Hppotheken.
Bei Forderungen, welcheblos e werden, ist das Wort., Vorgemerkt“

an den Anfang des Eintrags unmittelbar hinter das Datum zu setzen.
Gelangt eineevorgemerkleFForderungin der Folge zur sörmlichen Eintragung, so

erfolgt dieselbe in Form eines neuen Eintrags, unter Beisgung einer neuenEintrags-
nummer, unter welcher auf die Nummer der Vormerkung verwiesen wird.

Bei der Vormerkung selbstwiederum wirdin der Spalteder Aumerkungen beigefgt:
„Eingetragen f. Nr.
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4) Cession hypothekarischer Forderungen.
8. 27.

Bei Cessionen eingetragener Forderungen wird neben dem ursprünglichen Eintrage
der cedirten Forderung, in der Spalte der Anmerkungen, durch das Wort: „edirt“
auf den Cesssonseintrag vewiesen.

Dies gilt jedoch nur bei der ersten Cession; bei mehreren Cessionen der nämlichen
Forderung wird von einer Cession auf die andere venviesen und diese Verweisungin der
Spalte der Anmerkungen durch die Worte: „weiter cedirt“ ausgedrückt.

Wirdnicht die ganze Forderung, sondern nur ein Theil derselben cedirt, so ist bei
der Verweisung in der Spalte der Anmerkungen auch die cedirte Summe zu neunen, so
daß die Verweisung z. B. so lautet: „cedirt 1000 Thlr.“

5) Verpfändung hypothekarischer Forderungen.
8. 28.

Bei dem ursprünglichen Eintrage der Forderung wird auf die im Hypothekenbuche
unter einer besonderen Nummer eingezeichnete Verpfändung durch das Wort „ver-
pfändet in der Spalte der Anmerkungen verwiesen.

6) Gerichtliche Ueberweisung hypothekarischer Forderungen.
8. 20.

Wenn eine eingetragene Forderung im Wege der Hülfsvollstreckung einem Andern
überwiesen wird, so geschieht die Venweisung auf den dessallsigen Eintrag zur Seite
des ursprünglichen Eintrags der nunmehr überwiesenen Forderung durch das Wort
„Ueberwiesen“.

War die überwiesene Forderung demjenigen, welchem sie überwiesen worden, vor-
her schon im Hypothekenbuche verpfändet gewesen, so kommt nach geschehener Ueber-
weisung die frühere Verpfändung zur Löschung.

7) Ablösung hypothekarischer Forderungen.
S. 20.

Wenn eine eingetragene Forderung nach den Bestimmungen im §. 41 des Hypo-
thekengesetzes ohne Cession des zeitherigen Inhabers auf einen anderen übergeht, und
diese Veränderung in das Hypothekenbuch eingetragen wird, so ist zur Verweisung auf

Für#l. Schw. Rudolsl. Gesehsamml. XVl. 31
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disen ine bei dem unsprünglichen Eintrage der Forderung das Wort: „abgelöst“u ge
zus 8) Prioritäts= Einräumung.

S. 31.
Die Erklärung eines hypothekarischen Gläubigers, durch welche er das Vorzugs-

recht seiner Forderung einem späterem Gläubiger abtritt, ist Gegenstand eines besonderen
Eintrags, auf welchen ebensowohl neben dem Eintrage der Forderung, deren Vorzugs-
lecht abgetreten wird, durch das Wort: „nachgetreten“, als auch neben dem Ein-

trage der Forderung, zu deren Gunsten die aien, r- durch das Wort: „Vor-zug" in der Spalte der Anmerkungen zuverweisen ist
9) Löschung hypothekarischer Horderungen.

Gänzliche vder theilweise Löschungen erfolgen in Form eines besonderen Eintrags
unter Anführung des Löschungsgrundes.

nter der Nummer des Löschungs-Eintrags wird auf die RNummer der gelöschten
Post, bei dieser aber durch das Wort: „gelöscht“ in der Spalteder Anmerkungen auf
den Löschungs-Eintrag verwiesen.

Bei gänzlicher Löschung eines Eintrags wird dieser unterlinürt.
Wird eine eingetragene Post nur theilweise gelöscht, so wird die gelöschte Summe

in der Spalte „Aumerkungen" unterstrichen.
Soll eine Löschung nur inBeziehung auf einzelne, von mehreren iusammen be-

lastete Grundstücke erfolgen, so ist in der Spalte der Anmerkungen zu setzen:
„Lgelöscht hinsichtlich der Grundstücke“

Sind alle auf einem Hypothekenfolium eingetragene Hypotheken erledigt, so wird
die zweite Rubrik durch 2 Querlinien geschlossen und nur bei einer spätern Veranlassung
zu neuen Einträgen unter dem Querstriche von Neuem angefangen.

10) Verstärkung eindetragener Hypotheken.
Werden für dieselbe Schuld später 5# suen Grundstücke desselben Besitzers ver-

pfändet, so ist die Hypothek aufdiese Immobilien unter einer neuen Nummer einzutragen
und von dieser auf die frühere in der Nummerspalte, und umgekehrt von der letzteren
aus die erstere, in der Spalte der Anmerkungen, hier durch das Wort: „verstärkt“,
zu veweisen.
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11) Verpfändung mehrerer Grundstücke für ein und dieselbe Schuld.
8. 34.

Werden von einem Besitzer für eine und dieselbe Forderung mehrere Grundstücke
verpfindet, welche in verschiedenen Ortöfluren liegen, so muß diese gemeinschaftliche
Haftung in dem Hypothekenbuche eines jeden der betreffenden Orte in der Spalte der
Anmerkungen in Rubrica ll. durch die Worte:

„Mitverpfändet siehe Hypothekenbuch“ u. s. w.
annotirt werden.

Dasselbe geschieht, wenn von verschiedenen Besihzern für eine und dieselbe Schuld
Grundstücke in verschiedenen Fluren verpfändet werden.

Gehören die verschiedenen Immobilien, welche von verschiedenen Besitzern für
eine und dieselbe Schuld verpfändet werden, einer Onsflur an, so muß die Verweisung
von dem einen Folium auf das andere Folium desselben Hypothekenbuchs erfolgen.

D. Concipirung der Einzeichnungen für das Hypotheheubuch.
 35.

Jede Einzeichnung ist so, wie sie in das Hypothekenbuch gebracht werden soll, je-
doch unter einstweiliger Offenlassung des derselben voranzusetzenden Datums vollsländig
zu den Acten zu concipiren. Nach diesem Concepte besorgt der Hypothekenbuchführer
die Einschreibung in das Hypothekenbuch, fügt sodann eine Verweisung auf die Acten-
stelle, wo die Einzeichnungsverfügung sich befindet, bei, trägt das Datum, welches
die Einzeichnung im Hypothekenbuch erhalten hat, im Concepte nach, versieht letzteres
mit der Bemerkung der geschehenen Einschreibung unter Angabe des betressenden Hppo-
thekenbuchs nach Band, Folium und Eintragsnummer, und bringt einen gleichen Ver-
merk der geschehenen Einzeichnung zu den Grundacten (§. öl.) oder führt in Fällen,
wo ein solcher Vermerk nicht geschehen kann, die Behinderungsursache zu den Hypothe-
ken-Acten (§. 51) an.

E. Unterschrift der Sinzeichnungen.

S. 36.
Die nach §. 60 des Hypothekengesetzes beizufügende Unterschrift oder Signatur

des Beamten muß am Schlusse des Eintrags in der mittleren Spalte, unter dem Acten-
allegate, eingezeichnet werden.

Nur die Bezeichnung der Personen, für welche das Folium angelegt t- bedarf
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dieser Unterschrift nicht, wohl aber jede weitere Einzeichnung in der ersten Rubrik,
wenn das Folium später auf andere Personen übertragen wird.

F. Personalregister.
8. 37.

Ueber das Hypothekenbuch eines jeden Ortes ist ein alphabetisches Personalregister
nach dem Schema D anzulegen, in welches diein diesem Hypothelenbuche. bezüglich
den sämmtlichen Bänden desselben
und die Blattseiten, resp. auch der Band, wo die auf sie beziglichenEinzeichnungen
sich befinden, angegeben werden. Jedem Buchstaben ist darin ein angemessener Raum
zu bestimmen.

So oft ein Besitzer resp. Schuldner im Hypothekenbuche neu eingetragen wird
oder darin ein neues Folium erhält, ist gleichzeitig der Name desselben nebst der Seiten-
zahl oder, wenn der Name im Register sich bereits befindet, die Seitenzahl allein im
Register nachzutragen.

Das zu diesen Registern erforderliche Papier wird den Hypothekengerichten eben-
falls durch das Ministerium übermittelt werden.

Ul. Besondere Vorschriften für die erste Anlegung der neuen
Hypothekenbücher.
A. Im Algemeinen.

. 38.

In Gemäßheit der Vorschriften vnr8.,96. Aien Verordnung haben die sämmt-
lichen Hypothekengerichte des Fürstenthums vom 1. August 1856 an neue Hypotheken-
bücher zu halten. (s. jedoch S. 66.

Um die Fortführung der bisherigen Pfandbücher zu vermeiden, sind in die neuen
Hppothekenbücher nicht allein diejenigen Hypotheken, deren Anmeldung in Gemähheit
der S§. 7 und 8 des Hypothekengesetzes erfolgen wird, einzutragen, sondern es müssen
auch die bereits in die alten Hypothekenbücher eingezeichneten Pfandrechte (§. 9 des
Gesetzes) übergetragen werden.

B. Die Eintragung der in Grmäßheit der §. 7 und 8 des Sypothekengesetze
angemeldeten Hypotheken

5S. 39.
Das Verfahren bei Anmeldung und Eintragung dieser Hypotheken regelt sich im
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Allgemeinen nach den in dem Hypothekengesetze §§. 50 ff. gegebenen Vorschriften.
Das Datum, unter welchem sie zur Einzeichnung gelangt, wird jedoch dem Ein-

trage nicht vorangesetzt (5. 24), da für dergleichen Hppotheken nicht das Datum der
Eintragung, sondern nur das Datum, unter welchem sie entstanden sind, ent-
scheidend ist.

Läßt sich dieses Datum, z. B. durch Production des gerichtlich confinmirten Ver-
trages oder durch Feststellung der Zeit der Hülfsvollstreckung (§. 8 des Hypoth.-Ges.)
ermitteln, so wird dasselbe am Schlusse des Eintrags in der mitlleren Spalte beigesügt.

Natürlich geschieht hierdurch den Rechten Dritter in keiner Weise Eintrag, dabei
entstandenen Streitigkeiten eine Prioritätsregulirung lediglich dem
geordneten Prozeßverfahren vorbehalten bleiben muß.

Bleibt die Entstehungszeit einer solchen Hypothek unermittelt, so wird dieselbe,
um den Vorbehalt ihrer Priorität kürzlich anzudenten, durch die am Schlusse des Ein-
trags zu setzenden Worte:

„Statt gesetzlicher resp. Generalhypothek“
ausgezeichnet.

C. Die Uebertragung der in dem aufßzulösenden Hypothekenbuche bereite ringe-
Jeichneten Hypotheken (S. 9 des Hypothekengesetze,).

1. Auf Grund desfallsiger Anmeldungen (§. 87 des Hypoth.-Ges.)
·8. 40.

Fi die Uebertragung dieser Hypotheken läßt das Hypothekengesetz in den 88. 87
und 88 zwei Wege zu.

Mit Rücksicht hierauf wird hiermit bestimmt, daß diejenigen Justizämter, von
welchen nicht in dem Jahre 1850 oder später eine Erneuerung der Consensbücher nach
den Ergebnissen des damals eingeleiteten Edictalverfahrens bewerkstelligt worden ist,
mit der Veranlagung der euen Hypotheken-Bücher in Gemäßheit der Vorschristen des
§. 87 des Hypothekengesetzes sofort nach dem Erscheinen dieser Verordnung vor-
zuschreiten haben. 4

Nach Maßgabe jener Vorschriften hat jedes dieser Justizämter alsbald das öffent-
liche Aufgebot zu erlassen. 4 "

Die Wahl der zur Insertion zu benutzenden Zeitungen wird in das Ermessen der
einzelnen Justizbehörden gestellt. ·

Damit das Ende der durch Is. 7 und 8 des Hypothekengesetzes geordneten Frist
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mit dem Ablauf der nach F. 87 desselben Gesetzes zu bestimmenden Präclusiv Frist zu-
sammensällt, soll der Endtermin der letzteren ebenfalls auf den 31. Juli 1857 festgesetzt
werden.

Weisen die in die bisherigen Pfandbücher eingekragenen bothekarischen Gläu-
biger durch Production der darüber ausgesertigten Urkunden sich als die noch gegen-
wärtigen Inhaber dieser Forderungen aus, so bedarf es einer weiteren Legitimation hin-
sichtlich ihres Hypothekenrechtes nicht.

Melden sich jedoch andere, als die in den bisherigen Pfandbüchern eingetragenen
Inhaber der Forderungen, so müssen dieselben, wenn ihre Anmeldung berücksichtiget
werden soll, auch den Erwerb dieser Forderungen vorschriftsmäßig nachweisen.

Das vorgelegte Document hat die Hypothekenbehörde mit dem alten Consensbuche
resp. den Consensacten zu vergleichen und auf Grund der desfallsigen Nachweisungen
die angemeldete Forderung in der durch das Hypothekengeseh und die gegenwärtige Ver-
ordnung vorgeschriebenen Form und Vollständigkeit in das neue Hypothekenbuch einzu-
tragen.

Da die in den bisherigen Consensbüchern eingetragenen Hypotheken regelmäßig
sich auf urkundliche Unterlagen stützen, so ist das Datum, unter welchem diese Hypo-
theken durch gerichtliche Confirmation, Consensertheilung, Hülfsvollstreckung 2c. ent-
standen sind, zwar ebenfalls nicht dem Eintrage voranzusetzen, aber doch am Schluß
besselben beizufügen. (6. 39.)

In Bezug auf diesen Zeiwermerk und die Nummerfolge greifen die Vorschristen
im §. 39 dieser Verordnung mit der Maßgabe Platz, daß, wenn die Entstehungszeit
soscher Hypotheken sich nicht ermitteln läßt, in dem Contexte der Einträge die Worte:

„aus dem alten Hopotbekenbuche übertragen“
beigefügt werden müssen.

2) mittelst Umschreibung aus dem aufzulösenden in das neue
Hopothekenbuch. (C.88 des Hypoth.-Ges.)

§S. 11.
Diesenigen Iustizbehörden, deren Unterpfandsbücher in dem Jahre 1850 oder

späternach vorausgegangenem Aufgebotsverfahren ernenert und berichtigt sind, haben
bei der jetzigen neuen Veranlagung nach den Vorschristen im §. 88 des Hypothekenge-
setzes zu verfahren. Zu diesem Zweck' ist das aufzulösende Pfandbuch in allen seinen
ungelöschten Posten genau durchzugehen und mit den vorhandenen Acten zu vergleichen.
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Die darin vorgesundenen und zur Löschung noch nicht geeigneten ausdrücklichen
Hypotheken, desgleichen die in Veräußerungsfällen ausbedungenen und vorbehaltenen
Pfandrechte an Immobilien, sowie die zu gleichem Zwecke geschehenen Eigenthums,
Vorbehalte, nicht minder die eingetragenen sogenannten richterlichen Pfandrechte müssen
alsdam in möglichst chronologischer Ordnung, wie sie im alten Unterpfandsbuche ge-
standen, in das neue Hypothekenbuch, unter Beifügung des Datums, an welchem die-
selben durch Confirmalion, Consensertheilung, Hülfsvollstreckung 2c. zur Entstehung
gekommen sind, übergetragen werden.

Das Datum wird jedoch auch bei solchen Hypotheken nicht dem Eintrage vorange-
setzt, sondern am Schlusse desselben beigefügt.

Bei der Umschreibung ist mit der gehörigen Umsicht und Genauigkeit zu verfahren.
Sollten Veränderungen mit den eingetragenen Forde#ungen, deren Glaubigern und
Schuldnern oder dem Pfandvbjecte zur amtlichen Kenntniß der Unterpfandsbehörde ge-
kommen sein, so hat dieselbe hierauf bei den neuen Einträgen die gebührende Rücksicht
zu nehmen. Auch sind die in den bisherigen Hypothekenbüchern mangelhaft eingetrage-
nen Vermerke nach Vernehmung der Interessenten, sowie auf Grund der Acten und der
gerichtlichen Schuldurkunden, welche zu diesem Zwecke von dem Gläubiger unter Straf-
androhung erfordert werden können, gehörig zu verollständigen und es ist überhaupt
die Uebertragung aus den bisherigen Büchern nach Form und Inhalt den Vorschriften
des Hypothekengesetzes und dieser Verordnung entsprechend zu bewirken.

Das Geschäft der Umschreibung muß spätestens mit dem 1. März 1857 beendet
sein. Die Unterpfandsbehörden werden für die pünktliche Einhaltung dieser Frist ver-
antwortlich gemacht.

Sofort nach beendeter Umschreibung ist die öffentliche Bekanntmachung in Gemäß.
heit der Vorschriften im §. 88 zu erlassen, damit die den Pfandgläubigern zur Vorbrin-
gung etwaiger Einwendungen offenstehende 4 monatliche Frist auf keinen Fall später
als mit dem 31. Juli 1857 zu Ende geht.

D. Verhãltniß der in den 88. 29—71 erwähnten Hypotheken zu einander.
42.

Die Entstehungszeit derjenigen Hypotheken, welche erst vom 1. August 1856 ab
begründet werden, richtet sich nach dem Datum, unter welchem die Eintragung erfolgt.
(.38, 64 des Hypoth.-Ges.) Deshalb wirdaauchbei diesen Hypotheken das Datum dem
Eintrage selbst vorangesetzt.
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Anders verhält es sich mit denjenigen Hypotheken, welche schon vor dem 1. August

1856 begründet waren.
Diese behalten, vorausgesetzt, daß die für die Anmeldung und Umschreibung be-

stimmte Frist eingehalten wird, ihre nach den bisherigen Gesetzen begründete Priorität.
Aus diesem Grunde ist in dem Hypothekenbuche den Hypotheken der letztgedachten Art
nicht das Datum, an welchem die Eintragung erfolgt, voranzusetzen, sondern das
Datum, unter dem die Hypotheken entstanden sind, insoweit dieses sich ermitteln läßt,
am Schluß des Eintrags beizusügen. Hierdurch wird indeß der Rang derselben noch
nicht definitiv bestimmt, es bleibt vielmehr die eigentliche Prioritätoregulirung, wie
bereits im §. 39 hervorgehoben worden, bei etwa hierüber entstehenden Streitigkeiten
dem geordneten Procehverfahren vorbehalten.

Hieraus folgt auch, daß für diejenigen Hypotheken, welche in Gemäßheit der Vor-
schriften in S§. 7, 8, 87 und d8 des Hypothekengesetzes in der Zeit vom 1. August 1856
bis zum 31. Zuli 1857 zur Anmeldung resp. Eintragung kommen, die Reihenfolge
ohne Einfluß auf das Rangverhältniß bleibt.

Um dies im Hypothekenbuche noch besonders anzudeuten, erhalten die sämmt-
lichen Einzeichnungen, welche in der Zeit vom 1. August 1856 bis 31. Juli 1857
vorkommen, die Ueberschrift:

Vor dem 1. August 1857.
Nach dem 31. Juli 1857 wird die Reihe dieser Einzeichnungen durch 2 Querli-

nien abgeschlossen und den späteren Einzeichnungen, bei denen die Reihenfolge re-
gelmäßig auch das Rangverhältniß bestimmt, die Ueberschrift

„Nach dem I. August 1857“
vorangesetzt. Die Nummerfolge läust jedoch fort. Sollte der Fall eintreten, daß
bis zum 31. Juli 1857 Pfandrechte aus der früheren Zeit wirklich angemeldet sind,
dieselben aber wegen eines entgegenstehenden Hindernisses z. B. wegen Unbestimmtheit
der Summe, oder wegen mangelnden Nachweises des Besitztitels noch nicht zur Eintra-
gung kommen können, so müssen sie, um nicht den Abschluß jener Einzeichnungen und
die Eintragung der nach Ablauf der Einführungsperiode angemeldeten Hypotheken da-
durch aufzuhalten, einstweilen blos vorgemertt werden. (§. 70 des Hupothekengesehes.)

Eine solche Vormerkung kann in diesem Falle auch daun stattfinden, wenn es zur
Zeit nicht möglich ist, die verhafteten einzelnen Grundstücke genau zu emnitteln. Zur
Erwirkung der definitiven Eintragung ist alsdann in Gemäßheit der -im
§. 70 alin. 4 des Hypothekengesetzes zu verfahren.
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. Form und Einrichtung der Privilegienbücher.

8. 43.
Jedes Einzelgericht (Justizamt) hat über diejenigen Vorzugsrechte, welche in Ge-

mäßheit der Vorschriften in den S§. 98—106 des Hypothekengesetzes zu ihrer Wirksam-
keit der Eintragung bedürfen, ein besonderes Privilegienbuch zu führen.

Für den ganzenGerichtsbezirk kann Ein Privilegienbuch angelegt werden.
Jedes Privilegienbuch muß ein genaues alphabetisches Betzeichuiß aller darin ein-

getragenen Schuldner enthalten. (F. 37 * Ferordu.)
DieFormdieser Bcher ist dieselbe, wie*8 für die Hypothekenbücher vorgeschrieben

ist. Ueberhaupt sind die für die Letzteren gegebenen Vorschriften auch auf die ersteren
in Anwendung zu bringen.

S. 45.
Jede Person, an deren Vermögen dergleichen Privilegien erworben und bestellt

werden, erhält ein eigenes Folium, auf welches alle Privilegien, welche gegen diese
Person wirksam werden sollen, nebst den darauf bezüglichen Veränderungen und Lö-
schungen einzutragen sind.

. 46.

In die erste Rubrik wird, wie bei d Hypothekenbüchern, der Name des Schuld-
ners nach Vorschrift des S. 20 eingeschrieben.

Diese Nubrik unterliegt jedoch keiner Veränderung. Auch bei dem Ableben des
Schuldners bedarf es keiner Umschreibung des Foliums auf den Namen des Erben.

Ebenso wenig findet bei einer Veränderung des Wohnortes des Schuldners eine
Uebertragung in das Privilegienbuch des neuen Wohnorkes statt. Dagegen müssen neue
Privilegien in das Privilegienbuch desjenigen Gerichts, vor welchem der Schuldner
zur Zeit der Bestellung seinen ordentlichen Gerichtsstand hat, eingetragen und vorge-
merkt werden.

Erstrecktsich ein Privilegium auf das Vermögen mehrerer Bürgen oder Mitschuldner,
so hat dessen Eintrag auf das Folium eines jeden derselben zu geschehen.

S. 47.
Die zweite Rubrik, welche die Einzeichmungen wegen Vormerkung, Eintragung,

Uebertragung und Löschung der Privilegien enthält, beginnt unmittelbar unter dem
Namen des Schuldners mit der Ueberschrift:

Privilegien.
Färstl. Schw. Auvolsl. Gesetzsamml. XVIl. 35
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Bei den Einzeichnungen in dieser Rubrik finden die Vorschriften in 5s. 24—32,

35—36 dergestalt Anwendung, daß, was dort von den Hypotheken geordnet ist, hier
von den Privilegien gilt.

8. 48.
Für jede Persou, welche ein Folium in dem Privilegienbuche erhält, istregelmäßig

eine volle Seite zu bestimmen.
Ist kein Naum darauf mehr übrig, so sind die weiteren Einzeichnungen auf ein

Supplementfolium mit den urseruchen Hin= und Herweisungen zu bringen.

8. 49.
Die einzelnen Folien erhalten fortlaufende Nummem.

50.8. 5
Werden in Gemaßheit der Bestimmungen in 88. 2 und 7 des Hpypothekengesetzes

Generalhppotheken oder Pfandrechte am ganzen beneglichen Vermögen oder einer beweg-
lichen Gesammtsache und solche Vorzugerechte, welche in Gemäßheitder Vorschriften in

m -Ges. bereits erworben sind, im ordentlichen persönlichen Gerichtsstande
des Schuldners bis zum 31. Juli 1857 gehörig angemeldet, so hat deren Eintragung
oder Vormerkung unter dem unbestimmten Datum „vor dem 1. August 1857“
zu geschehen, da diese Vorzugsrechte unter einander ihre frühere Priorität erhalten.

UeberhauptisthierbeinachVorschrift des S. 42 zu verfahren.

V. Jührung der Acten.8.5Diezeitherigen Kauf- und u Handels- Pwtvcollczerhalten vom
I. August 1856 an die Ausschrift:, Grund-Acten“ und die Consensverhandlungen
die Ausschrift „Hypotheken-Acten.“

VondiesemZeitpunkte an ist für jede Onschaft, welche ein eigenes und die meh-
reren Ortschaften, welche ein gemeinschaftliches Hppothekenbuch haben, ein neuer Band
der Grundacten, wie der Hypothekenacten anzulegen.

8. 52.
Diese Acten sindin chronologischer Ordnung, jedoch dergestalt zu führen, daß

Alles, was auf Eine Einzeichnung oder auf Eine Besitzverändenug Bezug hat, ##
sammengeheftet wird.

Es kann ein Band mehrere Jahrgänge umfassen, jedoch darf derselbein verbegelnicht mehr als 400 Blätter enthalten.
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Kommen Eigenthumsveränderungen bei Gelegenheit anderer in Specialacten be-

findlicher Verhandlungen, z. B. bei Nachlaßregulirungen vor, so ist das Concept der
ausgefertigten Enverbenrkunden zu den Grundacken zu nehmen und zu den Special-
acten Abschrift oder nur Nachricht davon zu bringen.

53.
Die Grundacten sind mit einem alphabetischen) zeichnisse der Acquirenten

zu versehen, dasern nicht, wie bisher, Generalregister über die im ganzen Gerichtsbe-
zirke vorkommenden Eigenthumsveränderungen geführt werden. In diesem Falle ist
auch dann, wenn in einer Enverbsurkunde verschiedene Grundstücke übereignet werden,
welche in verschiedenen Ortefluren liegen, die sonst unerläßliche Einzeichnung der Ueber-
eignung in die Grundacten einerjeden derbetrefsenden Ortsslur nichtersorderlich, sondern
es genügt die Aufnahme der Verhandlungen in die Grundacten einer Ortsflur.

8. 54. «

Auch sind bei jedem Einzelgerichte besondere Privilegien-Acten anzulegen,
zu denen alle Verfügungen, Verhandlungen und Eingaben wegen Bestellung von Pri-
vilegien genommen werden.

VI. Vorschriften über Abschätzungen.
S. 55.

Einer Würderung der zu verpfändenden Grundstücke bedarf es zum Zuweck einer
Hypothekenbestellung in der Regel nicht.

F. 5.
Wird aber eine solche von einem Betheiligten verlangt, oder in Gemäßheit der

Vorschrift in §. 68 des Hypothekengesetzes von Amtswegen verfügt, so ist nach solgen-
den Vorschriften zu verfahren.

8. 57.
s sind für die gewöhnlichen Würderungsfälle beständige im Allgemeinen zu ver-

pslichtende Toxatoren in jedem Orte zu bestellen. Hierzu müssen solche Personen aue-
gewählt werden, von denen eine gewissenhafte Prüfung aller bei den Abschäpzungen vor-
kommenden Umstände und eine genaue Keumuiß der Wertheverhältnisse der abzuschätzen.
den Gegenstände sich mit Bestimmtheit erwarten läßt.

Wegen der den Taxakoren obliegenden Vertretung der von ihnen abzugebenden
Gutachten haben die Justizbehörden bei Bestellung von Taxatoren möglichst auch auf
die Vermögensverhältnisse des zu Bestellenden Rücksicht zu nehmen.

35
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Regelmäßig werden Mitglieder der Ortsvorstände, wenn sie sich hierzu qualificiren,
mit dem Geschäfte der Abschätzungen beauftragt. Alle Taxatoren sind künftig dahin zu
vereidigen:

„daß sie das zu erstattende Gutachten über den Werth der abzuschätzenden Ge-
genstände ihrer Kenniniß und Erfahrung gemäß, nach sorgfältiger Prüfung,
unpartheiisch und gewissenhaft abgeben wollen.

In keinem Falle sollen weniger als 2, aber auch nicht mehr als 3 Taxatoren zuge-
zogen werden.

Stimmen die Werthsangaben der Taxatoren nicht mit einander überein, so ist die
mittlere Summe als der Schätungswerth anzunehmen.

8. 58.
Die Schätzung ist regelmäßig nach unmittelbarer Besichtigung an Ort und Stelle

vorzunehmen. Dabei sind auch die politischen und rechtlichen Eigenschaften des abzu-
schätzenden Grundstücks in Betracht zu ziehen. Namentlich ist zu erwägen, ob das
Grundssück die Eigenschaft eines Lehn-, Stamm= oder Fideicommißguts hat.

Bei geschlossenen Gütern kann nur der Gesammtwerth, den das Gut als Ganzes
und nicht der Werth, den die einzelnen Grundstücke als abgesonderte Theile für sich
haben, in Betracht kommen. Bei Taxationen, welche zum Behufe einer Hypotheken-
bestellung vorgenommen werden, ist keine Rücksicht auf die nur zufälligen, vorüber-
gehenden und veränderlichen Verhältnisse, welche dem Grundstücke einen nur schwan-
kenden Werth verleihen, zu nehmen, vielmehr sollen solche Werthsangaben gemacht
werden, welche mehr als bleibend und als beständig anzusehen sind.

Bei Holzgrundstücken ist der Bodenwerth vom Werthe des Holzbestandes getrennt
zu ermitteln.

Der Würderung des letzteren ist ein Rechnungsanschlag nach einem, sorstwirth-
schaftlichen Grundsätzen entsprechenden, Plane zu nachhaltigem Betriebe zu Grunde zu
legen.

Zur Ernmittelung der bei der Schätung mit zu berücksichtigenden Abgaben, Ser-
vituten und sonstigen Lasten, sowie überhaupt zur genauern Information haben die
Taxatoren Einsicht von den Erwerbsdocumenten zu nehmen.

Ordnungswidrigkeiten der Taxatoren werden mit geeigneten Ordnungsstrasen ge-
ahndet.

8. 59.
Bei Abschätzungen, welche eine, den bestellten ständigen Taxakoren nicht beiwoh.
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nende, Sachkenntniß voraussehen, sind Personen, welchen eine solche Kenntniß
eigenist, zuzuziehen und besonders zu verpflichten. Insonsligen außerordentlichen Fällen
kann die Aufnahme der Taxe unter Leitung einer Gerichtsperson angeordnet oder eine
besondere Instructiun den Taxatoren vom Gericht ertheilt werden, wie denn überhaupt
allen Gerichtsstellen überlassen bleiben muß, die Taxatoren in dazu geeigneten Fällen
mit noch weiteren allgemeinen oder besonderen Anweisungen zu versehen.

Vorstehende Bestimmungen finden im Allgemeinen auch auf die zu anderen Zwecken
zu veranstaltenden gerichtlichen Abschätzungen von Grundstücken Anwendung.

Nur miüssen natürlich da, wo es wiez. B. bei Erbtheilungen, Veräußerungen 26.
weniger auf den andauernden, als auf den gegenwärtigen Werth ankommt, auch
solche Umstände, welche diesen Werth vorübergehend bestimmen, in gebührende Rück-
sicht gezogen werden.

VII. Vorschriften über den Ausatz der Kosten.
S. 61.

Die Kosten in Hypothekensachen, welche nach denVorschristen der Sporteltaxe vom
8. Jannar 1847 und der gegenwärtigen Verordnung anzusetzen sind, hat der Extrahent
zu bezahlen.

5. 62.
Der Pfandgläubiger hat an den Pfandschuldner einen Anspruch auf Erstattung

der wegen Vormerkung und Eintragung, so wie späterhin wegen Löschung ausgewen-
deten nothwendigen Kosten.

Eine Ansnahme hiewon tritt nur hinslchtlich der Kosten ein, welche durch den
Verlust eines ausgestellten Hypothekenscheines veranlaßt werden. (5.81 des Hyp.-Ges.)

S. 63.

Für die in Folge der Ausführung dieser Verordnung oder künstig bei Anlegung
neuer Hypothekenbücher sich nöthig machenden Einzeichnung schon eingetragener Hypo-
thekenrechte werden Kosten nicht in Ansatz gebracht.

S. 64.
In Folge der für den Hypothekenverkehr entstehenden neuen Formen macht sich

eine entsprechende Abänderung und Vewollständigung der vorhandenen Bestimmungen
über den Ansat der gerichtlichen Kosten erforderlich und es wirddeshalbFolgendes hier-
mit bestimmt:



230 1856.
1) Für dieEintragungeiner Hypothekin das Hypothekenbuch, einschließlich des

darüber auszüfertigenden Scheines und der Benachrichtigung des Schuldners greifen
die Ansätze in S. 6 B. Nr. 3) b der Sporteltaxe vom 8.Jannar1847 Platz. Dagegen
werden die Bestimmungen der Sporteltaxe unter Nr. 11 a. a. O. außer Wirksamkeit
Cesetzt.

2) Für die Vormerkung einer Hypothek im Hypothekenbuche istdie Hälfte der suh 1)
e#wähnten Ansätze zu liquidiren. Erfolgt später die wirkliche Eintragung, so wird die
andere Hälfte nacherhoben.

3) Für die Uebertragung einer Hypothek auf einen anderen Gläubiger durch Ces-
sion, Verpfändung, gerichtliche Uebemweisung, Ablösung, Prioritätseinräumung nebst
Benachrichtigung der Interessenten und Ausfertigung des desfallsigen Scheines findet
der Ansaß im §. 6 B. Nr. 8 der Sporteltaxe Amwendung.

4) Für Löschung einer eingetragenen oder vorgemerkten Hypothek einschließlich der
Benachrichtigung der Interessenten und Ausfertigung des dieofallsigen Scheines ist ein
Viertheil der Sportel für die Eintragung (Nr. 1) zu berechnen.

5)Fürdie Anlegung und Bearbeitung eines Foliums passiren 171 Kr. = 5 Sgr.
bis 521 Kr. = 15 Sgr.

6 Für einen Auszug aus dem Hypothekenbuche 35 Kr. = 10 Sgr. bis 1Fl.
45 Kr. = 1 Thlr.

7) Für die Eintragung eines Privilegiums in das Privilegienbuch, einschließlich
des Privilegienscheines und der Benachrichtigung der Interessenten 30 Kr. 71 Sgr.
bis 5 Fl. 15 Kr. =3Thlr.

8) Für die Vormerkung eines Privilegiumsin dem Privilegienbuch die Hälfte des
Ansatzesfürdie Eintragung. Bei späterer Eintragung wird alsdann die andere Hälfte
nacherhoben.

9) Für die Uebertragung eines Privilegiums durch Cession u. s. w. die Hälfte der
Ansätze für die Eintragung.

10) Für Löschung eines eingetragenen oder vorgemerkten Privilegiums einschließ-
lich der Benachrichtigung der Interessenten und Ausfertigung des desfallsigen Scheines
ein Viertheil des Ansatzes für die Eintragung.

11) Für Abschriften wird der Satz im S. 3 Nr. 1 der Sporteltaxe neben den vor.

nehene Ansäten liquidirt.12) Die Eintragung, Vormerkung und Löschung von Pfandrechten und Privi-
legien, welche zur Sicherung des Vermögens Minderjähriger, Geisteskrauker oder



1856. 31
sonst wegen Gebrechen Bevonmundeter von einem gesetzlichen Verwalter vder Vor-
munde derselben oder für einen solchen bestellt werden, bleiben sportelfrei.

8. 65.
Für den Fall, daß die zu grrichtlichen Abschähungen zugezogenen Taxatoren für

derarkige Geschäfte nicht etwa in sonstiger amtlichen Eigenschaft fixirt oder aus cinem be-
sonderen Grunde zu deren unentgeltlicher Besorgung verpflichtet sind, konnen dieselben
Auspruch auf nachstehende Gebührensätze machen, welche jedoch nicht aus der Sportel-
casse vorgeschossen werden dürfen, sondern von der zahlungspflichtigen Pantei erlegt
werden mssen.

1) Ass Verichtungsgebühr, mit Einschluß der Versäumniß, erhalten die Taxa-
toren für Abschähungen,

u) welche einen vollen Tag in Anspruch nehmen 1 Fl. 10 Kr. — 20 Sgr. bis
3 Fl. 30 Kr. = 2 Thlr.

ß) wemn sie nicht über sechs Stunden, aberauch nicht unter vierShunden dauern
35 Kr. = 10 Sgr. bis 1 Fl. 45 Kr.=1 Thlr.

W) wenn sie vier Stunden oder eine kürzere Zeit in Anspruch nehmen 171 Tr.
5 Sgr bis 5214 Kr. = 15 Sgr.

Die Höhe der Gebühren ist mit Rücksicht auf den Stand, die besondereOualifica-
tion, die Erwerbs- undsonstigenVerhältnisse des Taxators, so wie auf die Anzahl und
den Werth der abzuschätzenden Gegenstände zu bestimmen.

2) Diäten werden nur bei solchen Abschätzungen vemvilligt, welche außerhalb der
Flur des Wohnortes des Schäßers stallsiunden und zwar

a) für einen vollen Tag 35 r= 10 Sgr. bis 2 Fl. = 1 Thlr. 5 Sgr.
h) bei einer Abwesenheit nicht über 6 Stunden 171 Kr. = 5 Sgr. bis 1 Ul.

= 171 Sar.

Die gleichen Rücksichten, welche bei Bestimmung der Verrichtungsgebühren maß-
gebend sind, entscheiden auch hinsichtlich der Bewilligung der Diäten.

3) Für ein nothwendiges Nachtquartier wird ein Drittheil des Diätensatzes, jedoch
nicht unter 171 Kr. = 5 Sgr zugebilligt.

4) Transportkosten werden regelmäßig nicht vergütet. Eine ausnahmsweise
Vergütung findet statt bei solchen Taxatoren, welche nach ihren Berufs= und Standes-
verhältnissen, wenn sie in eigenen Angelegenheiten reisen, ebenfalls besondere Trans-
vortkosten aufwenden würden oder wenn eine unumgängliche Nothwendigkeit des Trans-
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portesnachgewiesen wird. Aber auchin solchen Fällen tritt nur die Vergütung für ein

Reitpferd oder ein einspänniges Fuhrwerk ein.
5)Fürdie — da nöthig — schriftliche Abgabe des Gutachtens kann der Taxator,

wenn solches nur schlechthin die Angabe der Werthsumme, ohne besondere weitere Aus-

fühen und Erörterungen enthält, für die erste Seite 2 Sgr. = 7 Kr., für jede wei-
tere 1 Sgr. —=31Kr.in Ansatz bringen. Für Gutachten dagegen, bei deren Ausar-
beitung ein nicht unbedeutender Aufwand an Zeit, Mühe und eine besondere technische
und wissenschaftliche Befähigung erforderlich ist, kann der Richter ein Drittheil der Ge-
bühren-Ausätze (Nr. 1) bewilligen.

VII. Vorbehalt besonderer Bestimmungen für das Fürstliche
Justizamt Frankenhausen.

8. 66.
Die AusführungderVorschriften in 55.9—42 dieser Verordnung bleibt in Bezug

auf das Fürstliche Justizamt Frankenhausen weiterer besonderer Anordnung vorbehalten.
RNudolstadt, den 20. Juni 1856.

Fürstl. Schwarzb. Ministerimm, Justiz-Abtheilung.
v. Bertrab.
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Aulagen
zur Ausführungsverordnung zum Eigenthums= und

Hypothekengesetz.
Zuschreibungsurkunde.
Einträge auf einem Hypothekenfolium.
Einträge in ein Privilegieubuch.
Personalregister.

Hypothekenscheine.pgzeer- Benachrichtigung eines Hppothekenglänbigers von der rücksichtlich dro
ihm verpfändeten Grunpstücko eingetretenen Besitzueränderung.
Bescheinigung über die erfolgte Eintragung ciner Cession.
Privilegienschein.

Fürstl. Schw. S#udolst. Gesetzsammlung XVll. 36
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A.

Nachdem zwischen Heinrich Bahrt und Friedrich Ohse zu Mörla der nachstehende
Kaufvertrag: 4

(inseratur der übergebene Aussatz oder, wenn ein solcher nicht überreicht war,
das diesfallsige amtliche Protocoll)

abgeschlossen und von den Betheiligten gerichtlich anerkannt und unterzeichnet, auch das
Gigenthum des Verkäufers hinsichtlich') des suh .Va1aufgeführten Wohnhauses durch
den Erbreceß vom 1. Juli 1850, hinsichtlich des suh Hô#2 erwähnten Berges durch den
Kaufvertrag vom 3. August 1850 und rücksichtlich des sub M 3 verzeichneten Ackers
durch den Adjudicationsschein vom 3. Ockober 1852 nachgewiesen worden ist, so wird
das Eigenthum an diesen Realitäten dem Friedrich Ohse, jedoch unter Vorbehalt der
auf dem Berge — J5.2 —haftenden Hypothek von Dreihundert Thaler Capital nebst
Zinsen und Kosten an Heinrich Bräutigam zu Schaala, hiermit zugeschrieben und
gegenwärtige Urkunde darüber ausgefertigt.

Rudolstadt, den

(L. S.) Fürstl. Schwarzb. Justizamt.

!) resp. hinfichklich der veräußerten Grundstücke durch die in dem Vertrage erwähnten Erwer=
bungsurkunden.
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GKypotheken-Buch

des Fürstl. Justizamtes

N. N.

über

den Ort N. N.
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Fol. 1. 2.

+ Besitzer. Anmerkungen.

. Lalus. Laiuuih Ludwig, Gulobeliber . M 2.
2. Cojus, Heiurich, Kaufmam, Erbe des Vorigen, laut Erban-

trittscheines vom 13. April 1857
Grund-Acten, Band 2 S. 200.

Justinus.

Schulden.

Vor ddemersten August 1857.
1. Larankfürcen.— Gelöscht

Fünfhundert Gulden s..
unbezahltes, auf

#) einer Wiese, neben dem Schmiedemeister Carl genn imt
und dem Handarbeiter Schenk, Erweer.

b) einem Holzgrundstücke in der Blünau, und bungs

) einem Acker Feld im Pörzthale, neben dem hude
Tischlermeister Titus und dem Schenkwirth Freu.] Decbr.

denthal. 1842.
haftendes, Kaufgeld an den Verkäufer, Kaufmann Caspar zu
Stadtilm, eingetragen auf Grund des Kaufvertrags vom 2. Dec.
1842

Kauf- und Handelsbuch Bd. V. S. 203 d. u. 1842.
Hypotheken-Acten Bd. 1 S. 124.

Justinus, Justizamtmann.
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Fol. 1. 3.

X5 Schulden. Anmerkungen.

2. #elbecherfür 1000 Fl. Cedirt
Eintausend Gulden 500 F

Darlehn mit Zinsen zu vier Procent und den Kosten der Wieder #. 30
einhebung an den Rath Schlosser, auf Ccdirt

n) einen Acker Feld auf dem Gebinde, neben dem Porcellain-
maler Maurer und dem Gärtner Blumenthal, erworben
durch Erbreceß vom 24. Juli 1843,

ß) ein Wohnhaus inder alten Straße Nr. 146, erworben durch
Kaufvertrag vom 23. Oct. 85 eingetragen auf Grund
des Consenses vom 1. Jan. 185Hypotheken-Acten (r l S. 130.

Justinus.

500 Kl s.
X 7.

den 10. October 1856. Hopothek für 600 Fl.
Sechshundert Gulden

vormundschaftliche Caution zum Besten der unmündigen Amalie
Ehrhardt aus ... auf die unter Nr. 11.—c. aufgeführten 3

Grundstücke, auf Neguißtion des Fürstl. Justizamtes Stadtilm
eingetragen.

Hypotheken-Acten Bd. 1. S. 140.

Instinns.

Gelöscht bin-
sichtlich des

Grundstücke“
J# 1b.

s. 11.
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Fol. 1. 4.

5 Schurden. 8

4. Oypothek für 1000 #9. “*“e
intausend Gulden J*½

Illaten der Ehefrau Friedericke Caius. eingetragen auf einen lt. Gelöscht da-
Acquisitions-Document vom 1. Jan. 1848 erworbenen Berg auf ## 500.
der Debra neben dem Tischler Brand undder Wittbe Gerlach, auf 5.
Grund der Jerbandia vom 2. Nov. 1856. 6n lon 5P

Statt gesetzlicher Hvpothel. Geloschtda-
Hypotheken-Acten Bd. I. S. 203. von die weite-

* V Aluarir ren 500 Fl.
N. N., als Stellvertreter. N.

5. den 1. Decbr. 1856. Der Kaufmann CasparzuStadtilmguittirt
a#! über die Kaufgelder= Forderung von 500 Fl. und wird solche ge-
l. löscht auf Grund der Verhandlung vom 28. Novbr. 1856

Hypotheken-Acten Bd. I. S. 305.

Justinus.

6. den 28. Deebr. 1856. Der Nath Schlosser edirt von den 1000 Fl.Nachgetreten.
achsub Nr. 2 Fünfhundert Gulden an den Apotheker Glaser zu Hirsch!19

3#2. bach; eingetragen auf Grund der gerichtlichen Cessionsverhand-
lung vom 24. Decbr. 1856.

Hypotheken-Acten Bd. 1. S. 350.

Justinus.
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Justinus.
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Fol. 1. 5.

X Schulden. Anmerkungen.
7. den 1. Jannar 1857. Der Rath Schlosser cedirt die übrigen Verpfändet
al Fünfbundert Gulden an Christian Matthäus zu Borxberg,PL. Nr. 10

2. us Grund gerichtl. Cessionserklärung vom 29. Decbr. 1856 ein- Ueberviesen.
getragen. Nr. 12.

Hypotheken-Acten Bd. I. S. 400.

Instinus.

8. den 3. Jannar 1857. Fünfbundert Gulden von der unter Nr. 4
u ingetragenen Schuld sind nach dem Tode der verehel. Cajus') Gelöscht

auf deren Sohn, Heinrich Cajus erblich übergegangen. Einge.b. Nr. 16.
tragen auf Grund des Erbrecesses vom.

Nachlaß-Acten derFridericke *“ sS.30.
Hypotheken= Acten Bd. 2. S.

Justinus.

9. den 3. Jannar 1857. Fünfhundert Gulden, von der unter Nr.4
aeingetragenen Schuld, welche dem Schuldner erblich angefallen
4. sind, kommen zur Löschung, auf Grund des Erbrecesses vom ....



240 1856.
Fol. 1 6.

Schulden. LAnmerkungen.
10. den 1. Febr. 1857 Cbristian Matthäus ## Borxberg hat das Gelöscht
ad gub Nr. 7 eingetragene Capital von 500 Fl. Fünshundert Gulden. Nr. 12

r— Gutsbesitzer Ehrenftried in Sonnenstedt verpfändet; auf
7. Grund der Verhandlung vom 20. Januar 1857 eingetragen.

Hypoth.-Acten Bd. 2. S. 13.

Justinus.

11. den 6. Februar 1857. Von dem Vormundschaftsgerichte zu Stadt-
ad ilm ist das als Caution — Nr. 3 — hypothekarisch eingesetzte
Nr.Grundstück sub Nr. 1. b freigegeben worden, worauf dasselbe
1u.3.gverkauft ist. Vermerkt auf Grund der amtlichen Erklärung vom

20. Jannar 1857.
Hypoth.-Acten Bd. 2. S. 50.

N. N.

12. den 12. Febr. 1857. Nach geschehener richterlicher Uebenveisung. Nr. 14.
ud der sub Nr. 7 eingetragenen Fünshundert Gulden des Christian

Nr. Matthäus zu Borxberg an den Gutöbesitzer Chrenfried inSonnen-
7. stedt kommt die suh Nr. 1

10. eingetragen auf Grund derVerhandlung vom 7 Febmar 185 .
Hypoth.-Acten Bd. 2. S.8 4Wi
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7.

Anmerkungen.5 Schulden.

. den 1. März 1857. Vorgemerkt: 600 Fl.
Sechshundert Gulden

Erbegelder mit 3 Precent verzinsbar, nämlich:
1) Zweihundert Gulden des Nicol Cajus,
2) Zweihundert Gulden der Johanne Cajus und
3) Zweihundert Gulden der Wilhelmine Cajus,

eingetragen auf den bereits unter Nr. 2 u. aufgeführten einen Acker
Feld auf dem Gebind, auf Grund des

Hypoth.-Acten Bd. 2. S. 100.

Instinus.

Eingetragen
t. 15.

— #
ud

— #

den 24. März 1857. Hppothek für das festgestellte Liquidum des
Gutsbesitzers Ehrensried an fünfzig Gulden Zinsen und neunsig
Gulden Kosten von den unter Nr. 12. 7. und 2. aufgeführten
Fünshundert Gulden Capital; eingetragen auf die unter Nr. 2##
verschriebenen RealitätenaufGrundderNequisitiondes Fürstl.
Kreisgerichts Rudolstadt vom..

Proceß-Acten Chrenfried,Cazus.
Hypotheken= Acten Bd. 2. S. 130.

Justinus.
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Fol. 1. 8.

M. Schulden. Anmertungen.
15. Die sub Nr. 13 vorgemerkte Hypothek für sechsbundert Gulden
g ist auf das darin enwähnte Grundstück eingetragen worden auf
13. Grund der gerichtlichen Verhandlung

Statt gesetzlicher Hypothek.
Hppotheken=ActenBd.2.S.144

Instinus.

16. den 13. April 1857. Die unter Nr. 8 eingetragenen Fünfhundert
acmGulden werden, dader Gläubiger den Schuldner beerbt hat, ge-

A# löscht auf Grund der Verhandlung vom 1. April 1857.
Hypoth.-Acten Bd. 2. S. 150.

Justinus.

Nach dem 1. August 1857.

17. den 10. August 1857. Hypothek für 2000 9l.S Vorzug vor
Zwei Tausend Gulden Nr. 6.

mit Zinsen zu vier Procent und den Kosten der Einhebung, Dar-]. Nr. 19.
lehn des Kupferschmidtmeisters Schmidt zu Teichel, eingetragen Verstärkt
auf s. Nr. 20.

a) das unter Nr. 20 aufgeführte Wohnhaus, und
b) den unter Nr. 4 erwähnten Berg,

unter Bürgschaftsleistung der Ehefrau des Schuldners, des Kauf-

sn S Cajus. Nr. 2. Rubrum I. dieses Folium),
und 4r Verpfändung eines dieser gehörigen Grundstücks (s. Fo-
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VFol. 1. 9.

*i Schulden. Anmerkungen.

lium 40 dies. *— Buchs) auf Grund der Verhandung vom
10. August 18

brpoih. Acten Bd. J. S. 300.
Justinus.

18. den 1. September 1857. Hppotbek für das festgestellte Liguidum an
612 Fl. -=

Sechsbundert und Zwölf Gulden
Waarenforderung nebst vier und funfzig Gulden Kosten des
Kaufmanns Carl Wunder zu Erfurt, eingetragen auf:

a) den unter Nr. 4 erwähnten Berg auf der Debra und
b) den unter Nr. 1 c. resp. Nr. 3 aufgeführten Acker Feld im

örzthale.
Laut Requisition des F. s mm hier.Hypoth.-Acten Bd. 2. S. 325

Justinus.

19. den 17. October 1857. Der Apotheker Glaser zu Hirschberg räumt
# der Forderung des Kupferschmidtmeisters Schmidt zu Teichel suh,

nS# Nr. 17 vor der seinigen sub Nr. 6 die Priorität ein. Eingetmugen
auf Grund der Verhandlungen vom 17. October 18

Hypoth.-Acten Bd. 2. S. 350
Iustinus.
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Fol. 1. 10.

! Schulden. Anmerlungen.

20. den 10. Novbr. 1857. Für die unter Nr. 17 eingetragene Darlehns-

1 sorderung im Betrage von Zwei Tausend Gulden nebst Zinsen zu
Vier vom Hundert und den Kosten der Wiedereinhebung ist die

von dem Schuldner Heinrich Cajus durch Kaufrertrag vom 2. Fe-
bruar 1853 erworbene Scheuer sub Nr. 104, neben dem Lohn-
bedienten Ernst und dem Seifensiedermeister Freund, nachträglich

noch als Unterpfand eingesetzt worden eingetragen auf Grundder Verhandlung vom 9. Novembe 67.
Hpypotheken-Acten # 3. S. B.

Instinus.

rl- — den 1. December 1857. Sämmtliche auf dem gegenwärtigen Fo-
lium verzeichnete Grundstücke sind verkauft und die darauf einge-
tragenen Hypotheken Nr. 7 resp. 2, Nr. 14, desgl. Nr. 3, Nr. 15
und 18 nach Befriedigung aus den Kaufgeldern getilgt, dagegen
die Hopothek Nr. 2 resp. 6 und Nr. 17 rosp. 20 auf das Folium.
des Käufers Fol. 90 übergeschrieben worden, wodurch sich ge-
genwärtiges Folium erledigt.

Hypoth.-Acten Bd. 3. S. 40—80.
Iunstinus.
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Fol. 1. 1.

*i*j Schuldner. Anmerkungen.

Cajus, Heinrich Ludwig, Gutsbesitzer in Schwarza.

Priollegien.

Vor dem I. August 1857. l

1BotgcmekktdasPrivilegiumfüralleAnsvkükbewegcndckvomEingctkagcn
SchuldnekgefülmcnVonmmdichaftüberdiemindckjährigeuf.Rr.4.
Kinder des Meßzgermeisters Bauer zu Schwarza, auf Grund
der Verhandlung vom 1. Sept. 1856.

Privil.-Acten J. S. 1.

Justinus.

2. Privilegium für 800 Fl. — Achthundert Gulden = Dar-
lehn des Fuhrmanns Hermann Schrickel zu Nudolstadt an
statt der unterm 6. October 1854 gerichtlich bestellten Ge-
ncralhypothek, eingetragen auf Grund der Verhandlung vom
23. Septbr. 1856.

Privil.-Acten I. S. 30.

Justinus.
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2.

)d5 6 Privilegien. Anmerkungen.

3. — T8 100 di —EinHundertGulden Dar-
lehn des Kaufmanns Burkhardt zu Königsee an Stelle der
untern 1. März 18533 an der Schaafheerde des Schuldners
bestellten Hppothek, rücksichtlich dieser eingetragen laut Verh.
vom 4. October 1856.

Privil.-Acten I. S. 80.
Justinus.

4. Eingetragen das unter Nr. 1 vorgemerkte Privilegium auf Grundd&amp;elöscht
N 1 I der Verhandlung vom s. Nr. 6.

« Privil.= Acten l. S. 100.
- Justinus.

Nach dem 1. August 1857.

5. den 3. August 1857.rn , für 80 Fl.Gulden
Gerichtskosten inin* - cn. Cajus pio. Weidege,
rechtigkeit in der Execuntionsinstanz eingetragen auf Grund der
Regquisition des F. Justizamtes Blankenburg v. 1. Aug. 1857.

Privil.-Acten II. S. 1.

Fustinus.

2S4
Nr4.

Den 2. September 1857. Das unter Nr.4eingetragene Privile-
gium ist, nach an den Cajus wegen seiner vormundschaft-
lichen Verwaltung ertheilter Decharge, gelöscht worden.

Laut Verh. vom 1. Septbr. 1857. l
Privil.-Acten II. S. 30. .

Justinus. %
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D.

Namen. Seiten-Zahlen.

Apelt, Johann Heinrich 28 49 52 60 89 201

Ahnert, Friedrich Christian 1 20 *

10 101 120 160 —Aßmann, Philipp
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E.
Auf Grund der nachstehenden amtlichen Verhandlung:

Rudolstadt, den 2. August 1857.
Vor dem Fürstl. Justizamte erscheint heute

der Töpfermeister August Friedrich Schmidt allhier
und bringt an:

Er habe von dem Kaufmann Friedrich Wilhelm Baumann hieselbst ein Capital
von Ein Tausend Gulden darlehnsweise erhalten, quittire hiermit über den baaren
und richtigen Empfang dieser Summe unter ausdrücklicher Entsagung der Einrede
des nicht erhaltenen Geldes und mache sich verbindlich, das Darlehn vom heutigen
Tage an mit Vier vom Hundert alljährlich zu verzinsen und darin nach vorausge-
gangener, beiden Theilen freistehender, elnviertelzährlicher Aufkündigung zurück-
zuzahlen.

Zur Sicherheit des Darlehns, der Zinsen und etwaigen Kosten der Wiederein-
hebung setze er seinen im Pörzthale neben dem Banquier Schulze und dem Ritter-
gutobesitzer Freund gelegenen, durch Kaufvertrag vom 24. Juli 1846 erworbenen,
Berg hiermit unterpfändlich ein und bitte zugleich um Bestellung der Hypothek
durch Eintragung in das Hypothekenbuch.

Bei erfolgter Vorlesung ist Comparent bei den abgegebenen Erklä-
tungen überall verblieben, hat handgebend darauf angelobt, und dieses Protocoll
eigenhändig unterschrieben.

August Friedrich Schmidt.
Nachrichtlich

B. Heincius.
sind die darin erwähnten Ein Tausend Gulden nebst Zinsen zu vier vom Hundert und
den Kosten der Wiedereinhebung, auf das ebenfalls darin beschriebene Grundstück, mit
Vorbehalt der Vorhypothek für Acht Hundert Gulden Capital an Paul Ehrenfried all-
hier nebst vierprocentigen Zinsen, in das Hypothekenbuch der Stadt Rudolstadt Bo. 1.
Fol. 38. Nr. 6 unterm 2. August d. J. eingetragen worden, worüber dieser Hypothe-
kenschein ausgesertigt wird.

Rudolstadt, den .

Fürstl. Schwarzb. Justizamt.
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F.

Auf Grund der nachstehenden amtlichen Verhandlung:
Rudolstadt, den 2. August 1857.

Vor dem Fürstl. Justizamte allhier erscheinen heute
der Töpfermeister August Friedrich Schmidt allhier

und

dessen Ehefrau Caroline geborne Kraft
und bringen an:

Die verehelichte Schmidt geb. Krast habe von dem Rath Friedrich Unruhe hieselbst
ein Capital von Acht Hundert Gulden darlehnsweise erhalten; dieselbe wolle über
den baaren und richtigen Empfang dieser Summe unter auodrücklicher Entsagung
der Einrede des nicht erhaltenen Geldes hiermit quitliren, auch sich verbindlich
machen, das Darlehn vom 1. Juli d. J. ab mit vier vom Hundert alljährlich zu
verzinsen und dasselbe nach vorausgegangener, beiden Theilen sreistehender, vier-
telzährlicher Aufkündigung zurückzuzahlen.

Zur Sicherheit des Darlehns, der Zinsen und der etwaigen Kosten der Wieder-
einhebung sebe sie ihr am Markte gelegenes, durch Erbreceß vom 19. Mai 1850
erworbenes Wohnhaus Nr. 299 unterpfändlich ein und birte um Bestellung der
Hypothek durch Eintragung in das Hypothekenbuch.

Der Topfermeister Schmidt giebt darauf nicht nur zu dieser Darlehns-Auk-
nahme und Hypothekenbestellung seiner Chefrau seine Eiwvilligung, sondern ent-
sagt auch eventuell seinen ehelichen Nießbrauchsrechten zu Gunsten des ausfgenom-
menen Capitals, sowiederZinsen und etwaigen Kosten.

Bei erfolgter Vorlesung sind die Erschienenen bei den abgegebenen Erklärungen
überall verblieben, haben handgebend darauf angelobt und dieses Protocoll eigenhändig
unterschrieben.

August Friedrich Schmidt.
Caroline Schmidt, geb. Kraft.

achrichtli e B. Heincius.
sind die darin erwähnten Achthundert Gulden nebst Zinsen zu vier vom Hundert und
den Kosten der Wiedereinhebung auf das darin ebenfalls beschriebene Grundstück zur
ersten Hypothek in das Hypothekenbuch der Stadt Rudolstadt Bd. 1. Fol. 76 Nr. 1
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unterm 2. August d. J. eingetragen worden, worüber dieser Hypothekenschein ausge-
fertigt wird.

Nudolstadt, den . ...

(L. S.) Fürstl. Schwarzb. Justizamt.

G.

Auf Grund der nachstehenden amtlichen Verhandlung:
NRudolstadt, den 2. August 1857.

Vor dem Fürstl. Justizamte erscheinen heute
der Töpfermeister August Friedrich Schmidt allhier

und
dessen Ehefrau Caroline geb. Kraft

und bringen an:
Sie hätten von dem Fabrikbesitzer Adolph Frischmuth zu Beerberg ein Capital
von Zwei Tausend Gulden darlehnsweise erhalten, wollten über den baaren und
richtigen Empfang dieser Summe unter ausdrücklicher E ntsagung der Eimede des
nicht erhaltenen Geldes hiermit quittiren, auch sich verbindlich machen, das Dar-
lehn mit vier vom Hundert vom heutigen Tage an alljährlich zu verzinsen und das-

selbe nach vorausgegangener, beiden Theilen freisehender, halbjährlicher Auf-
kündigung zurückzuzahlen.

Die Comparenten erklärten hierauf weiter, Einerfür den Andern, unter Ver-
zicht auf die Einrede der Vorausklagung, Theilung und Klag-Abtretung, derge-
stalt haften zu wollen, daß ein jeder von ihnen wegen der ganzenSchuld an
Capilal, Zinsen und etwaigen Kosten in Anspruch genommen werden könne. Jus-
besondere entsagt der Ehemann noch event seinen ehelichen Nießbrauchsrechten am
Vermäögen seiner Ehefrau.

Beide ECheleute aber setzen zur Sicherheit des Darlehns, der Zinsen und et-
waigen Kosten und zwar der Ehemamn seinen im Porzthale neben dem Bangquier
Schulze und dem Nittergutsbesitzer Freund gelegenen, durch Kaufvertrag vom
24. Juli 1846 erworbenen Berg
dagegen die Ehefrau ihr am Mnie gelegenes, durch Erbreceß vom 9. Mai 1850
erworbenes Wohnhaus Nr. 290 unterpfändlich ein und bitten um Bestellung der
Hypothek durch Eintragung in das Hypothekenbuch.
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Auf ersolgte Vorlesung sind die Erschienenen bei ihrenErklarungen verblieben,
haben handgebend darauf angelobt und dieses Protocolleigenhändig WusAugust Friedrich SchmidCaroline Schmidt, geb. Ho.

Nachrichtlich B. Heincius.
sind die darin erwähnten Zwei Tausend Gulden nebst Zinsen zu vier Procent und den
Kosten der Wiedereinhebung auf die darin ebenfalls bezeichneten zwei Grundstücke und
zwar hinsichtlich des dem Chemann gehörigen Grundstücks, unter Vorbehalt der Vor-
hypothek für Acht Hundert Gulden Capital an Paul Ehrenfried allhier nebst vierprocen-
tigen Zinsen, in das Hypothekenbuch der Stadt Rudolstadt Bd. 2. Fol. J8 Nr. 6, da-
gegen rücksichtlich des von der Ehefrau verschriebenen Grundstücks zur ersten Hypothek
in das Hypothekenbuch Bd. I. Fol. 70 Nr. 1 unterm 2. August d. J. eingetragen
worden, worüber dieser Hypothekenschein ausgefertigt wird.

Rudolstadt, den..
L. S. Fürstl. Schwarzb. Justigamt.

. H.

AufGrundd dem Fürstlichen Justi Königsee unterm 24. Aug. 1856ewrrich-

teten, in Original (resp. in beglaubigter bhier vorgehefteten, Erbreresses ist.
die Summe vonsechshundert Gulden, die Gottlob Schmidt zu Allendorf seinem Bruder
Heinrich Schmidt zu Königsee als Erbegelder schuldet, auf die dem Gottlob Schmidt in
der Flur von Schwarza zugehörigen, nachverzeichneten Realitäten:

1) eine Wiese an der Saale, neben dem Gastwirth Schulze und dem Getreide-
händler Melchior gelegen, erworben durch Kaufvertrag vom 31. Der. 1844,

2) einen Berg, am Zeigerheimer Wege neben dem Fuhrmann Maienberg und
dem Siedelhoföbesitzer Bran gelegen, erworben durch Testament vom 1. Juli
1856 und

3) eine Gelenge Holz, neben dem Gemeindeholze und der Jacobschen Gelenge ge-
legen, envorben durch Adjudicationsschein vom 8. Febrnar 1854,

unter Vorbehalt der auf den unter Nr. 1 und 2 aufgeführten Grundstücken bereits haf.
teuden Vorhypotheken für eine Darlehnsforderung von Zweihundert Gulden und
für eine Illatenforderung im Betrage won Ein Tausend Gulden, dagegen in An-
sehung des Grundstücks Nr. 3 zur ersten Hypothek in das Hypothekenbuch des Ortes
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Schwarza Bd. I. Jol.9, Nr.6unterm 28. August d. J. eingetragen worden, worüber
bieser Hypothekenschein ausgefertigt wird.

Rudolstadt, den 20. August 1857.

(L. S.) Fiirstl. Schwarzb. Justizamt.

J.

Auf Grund der Requisition des Fürstlichen Justizamtes Blankenburg ist die von
dem Fuhrmann Heinrich Mever hier in seiner Eigenschaft als Vormund der unmündigen
Auguste Schmidt zu Blankenburg zu bestellende Caution von Fünfhundert Gulden auf
die demselben zugehörigen nachverzeichneten Grundstücke

1) ein Wohnhaus auf dem Marktplatze Nr.4und erworben durch
2) einen Acker Feld in dem Eisersthale neben dem Hofrath Un- mi vom

ruh und dem Fleischermeister Müller gelegen, 1. Juli 1845.
zur ersten Hypothek in das Hypothekenbuch der Stadt Rudolstadt Bd. Ul. Fol. 24,
Nr.6unterm2. Aug. d. J. kingetragen worden, worüber dieser Hypothekenschein aus-
Hefertigt wird.

Rudolstadt, den 2. August 1857.
(L. S.) Fürstl. Schwarzb. Justizamt.

K.

Nachdem das dem Handelsmann Friedrich zu Rudolstadt lt. Hypothekenscheines
vom 18. Jannar 1852 für 600 Fl. Sechshundert Gulden Darlehn Zinsen und Kosten
verpfändete, in hiesiger Stadt am Markte unter Nr. 56 neben dem Nagelschmiedemeister
Mobr und dem Conditor Weiß belegene, Wohnhaus nach dem Ableben des zeitherigen
Besitzers, des Fuhrmanns Christian Rothe, mit der darauf haftenden Hypothek auf
dessen Sohn, den Töpfermeister Friedrich Rothe, vermöge gesetzlicher Erbfolge überge-
gegangen und dem Leßteren durch Uebereignungsurkunde vom 30.Oct. 1856 gercchtlich
zugeschrieben, der neue Besitzer auch auf das Folium seines Vorbesitzers im Hypotheken-
buch eingezeichnet ist, so wird dies zur Nachricht des Gläubigers amtlich beurkundet.

Rudolstadt, den 28. Nevbr. 1856.

(L. S.) Fürstl. Schwarzb. Justizamt.
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L.
Vorstehend beurkundete Darlehnsforderung von Ein Tausend Gulden an den

Fleischermeister Heinrich Brandenstein zu Rudolstadt trete ich mit den rückständigen und
laufenden Zinsen und allen anderen Rechten an den Oeconom Bernhard Freund zu
Ruhla ab. ,

Blankenbutg,dcn.».
Wilhelm Lachner.

Nachdem der Handelsmann Wilhelm Lachner zu Blankenburg sich zu der vorste-
henden Cession ihrem ganzen Inhalte nach vor dem unterzeichneten Fürstl. Justizamte
bekannt, auch seine Namensunterschrift recognoseirt hat, so ist der Fleischermeister
Heinrich Brandenstein zu Rudolsladt von dieser Abtretung in Kenntniß gesetzt und der
Uebergangder hypothekarischen Forderung Band VI. Fol. 2 Nr. 8. des Hypothekenbuchs

für die Stadt Rudolstadt eingetragen worden, worüber begenwarliger Schein ausge-fertigt wird.
Rudolstadt, den 2. Novbr. 1856.

(L. S.) Fürstl. Schwarzb. Justizamt.

M.

In Folge der von dem Gutsbesitzer Heinrich Ludwig Cajus zu Schwarza dem
Fuhrmann Heimann Schrickel allhier für eine Darlehnssorderung von acht hundert
Gulden—800Fl.=unterm6.October 1854 gerichtlich bestellten General-Hy-
pothek ist ein Vorzugsrecht an dem Vermögen des Cajus Fol. 1 Nr. 2 des Privil.-Buchs
unterm heutigen Tage eingetragen worden.

Rudolstadt, den.

(L. S.) Fürstl. Schwarzb. Justizamt.
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6) Gerichtliche Ueberweisung hypothek. Corderungen .s8. 20.7) Ablösung hypothekarischer Forderungen .s8. 30.
6) Prioritäts-Einräumung 56. 31.
9) Löschung hypothekarischer Jorderungen .. . 8.32.

10) Verstärkung eingetragener Hypotbeken . 5. 33.
I1I) Verpfändung mehrerer Grundstücke für einund. die.

selbe Schuld S. 34.
D. Coneipirung der Einzeichnungen * das sabernt §. 35.
E. Unterschrift der Eineichnungen 8. 36.
F. Personalregister . - .§.I7.

Besondere Vorschriften über die erste Anlegung der
neuen Hypothekenbücher.

A. Im Allgemeinen §. 38.
B. Eintragung der in GCemäfbeit der 66. 7 u. s des vvpo·

theken-Gesetzes angemeldeten Hypotheken §. 30.
C. Die Uebertragung der in dem auszuldsenden Pfandbuche

bereits eingetragenen Hypotheken (s.9 des Hypotheken.
Gesetzes.)



256 1856.
1) Auf Grund desfallsiger Anmeldungen (F. 87 des

Hypotheken-Gesehes.)
2) Mittelst Umschreibung aus dem außiulösenden in

das neue Hypotbekenbuch (§. dd des Hypoth.-Ges.)

D. Verhältniß der in den §§. 99—41 e’wäihnen #wezu einander
IV. Form und gimiching )der Prioilenienbüchen .-.

V. Führung der Acten .

VI. Vorschriften über Abschähungen.
VII. Vorschriften über den Ansat der Kosten

VIII. Vorbehalt besonderer Bestimmungen für das5rzrrnn
liche Justizamt Frankenhausen

S. 10.

S. 11.

8. 42.

5. 13.—30.
 S#S. 51—5 I.

. S#K. 5 —60

§S. 61—65.

S. 00.
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Gesetzsammlung
fur das Furstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Zechthnies Stüs vom Jahre 1856.
— ,

 XXXV. Ministerial-Bekanntmachung
vom 9. Jum 1856, die Errichtung eines Nebenzollamted I. in Burtehude

betreffend.

Nachdem nach einer Mittheilung des Königlich Hannoverschen Finanz. Ministe-
riums in Folge der nachträglichen Aufnahme der dortigen Ortschaften Ottersberg,

Buxtehude und Homeburgin den wurnttdesreBhreentrin öein Nebenzollamtl.errichtetwordenst, so wird höf
Nudolstadt, den 9. Juni 1856.

Fürstl.Schwarzb. Ministerium, Abtheil. der Finanzen.
Th. Schwarß.

G

A. Loch.

 XXXVI. MinisterialBekanntmachung
vom 8. Juli 1856, die Errichtung einer Steuer-Abfertigungestelle am

Bahnhofe zu Oknabrück betreffend.
Nach einer Mittheilung des Königlich Hannoverschen Finanzministeriums ist in

Folge der Eröffnung der Eisenbahnen von Osnabrück nach Münster und nach Emden
am 1. d. M. am Bahnhofe zu Osnabrück eine besondere Steuer- Abferligungsstelle,
welche unter Leitung eines Oberbeamten und im Namen und unter Koutrole des Haupt.
steueramtes zuOOcnabrückdieBefugnisse desselben zur Abfertigung der auf der Eisen-
bahn mit Begleitscheinen, Ladungsverzeichnissen 2c. eingehenden und aus dem freien

Färstl. Schw. Rudolst. Gesegsamml. XVII. 38
Ausgegeben in Rudolstadt den 2. August 1856.
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Verkehre unter Declarationsschein-Kontrole zu versendenden Güter auszuüben hat, er-
richtet worden, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rudolstadt, den 8. Juli 1856.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium, Abth. der Finanzen.
Th. Schwarp.

A. Koch.

XXXXVII. Verordnung
über die Auefübrung des Bundeöbeschlusses vom G. Juli 1854 zur Ver-

hinderung des Mißbräuchs der Presse, vom 25. Juli 1856.
Wir Friedrich Günther, von Gottes Gnaden, Fürst zu Schwarzburg 26
verordnen zur Ausführung des Bundesbeschlusses vom 6. Juli 1854 wegen Verhinde-
rung des Mißbrauchs der Presse (Gesetz= Sammlung 1854, S. 187 fl.) auf Grund
des Gesetzes vom 9. März 1855 (Ges.-Samml. 1855, S. 48. 49.), was folgt:

In §K. 2 des Bundesbeschlusses:
Art. 1

Zuständig zur Ertheilung der nach §. 2. des Bundeobeschlusses erforderlichen per-
sönlichen Concession für die Ausübung der dort genannten Gewerbe ist das Ministerium.

Die Concessions-Ertheilung kann mit Vorbehalt des Widerrufes oder ohne solchen
erfolgen.

Auch Inhaber dinglicher oder aes kurzue Privilegien für Gewerbe der
im §. 2 des Bundesbeschlusses bezeichneten Art bedürfen zur wirklichen Ausübung
derselben einer persönlichen Concession. Wird diese versagt, oder, sofern sie ertheilt
war, wieder zurückgezogen, so ruht das Privilegium so lange, bis eine andere Person
zu dessen Ausübung concessionirt worden ist.

Art. 3.
Für Personen, welche zur Zeit der Bekanntmachung der gegenwärtigen Verord-

nung die im §. 2 des Bundesbeschlusses genannten Gewerbe schon betreiben, kreten

solgem Grundsätze ein:1) wenn sie sich in der Ausübung eines dinglichen oder sonst verãußerlichen Privi-
legiums befinden, so werden sie als in dem Besitze einer unwiderruf lichenpersonlichen Concession stehend betrachtet;
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2) Inhaber von persönlichen Concessionen werden rücksichtlich der Widerruflichkeit

oder der Unwidermflichkeit der letzteren nach dem Inhalte der Concessions-Urkunden
beurtheilt;

3) Personen, welche ohne ein dingliches oder sonst veräußerliches Privilegium und
ohne persönliche Concession mit Duldung der Staatsbehörden eines der fraglichen
Gewerbe bisher ausgeübt haben, soll die Concession kostenfrei ertheilt werden,
wemn sie innerhalb vier Wochen von der Publikation dieser Verordnung an darum
nachsuchen. Bis dahin bleibt der Fortbetrieb des Gewerbes ihnen gestattet.

Art. 4.
Eine Einziehung der ertheilten Concession im Verwaltungswege erfolgt durch das

Ministerium entwederauf Zeit oder für immer. War die Concession unwiderruflich
ertheilt, so ist die Einziehung derselben an die Beobachtung der in den nachstehenden
Artikeln vorgeschriebenen Voraussetzungen und Formen gebunden.

Art. 5.

Die zeitweise Contessions-Einziehung bis zu einem Jahre kann verfügt werden:
1) als Folge einer vorausgegangenen gerichtlichen Bestrafung: wenn ein Gewerbe-

tkeibender, welcher wegen eines der in den &amp;. 16 und 17 des Bundesbeschlusses
aufgeführten, in dieser Beziehung für gleichartig anzusehenden Verbrechen eine
ihm gerichtlich zuerkannte Kriminal= Strafe wenigstens theilweise verbügt hatte,
innerhalb Jahresfrist von dem letzten Augenblicke der Strafrerbühung an ge-
rechuct, wegen eines der angeführten Verbrechen abermals zu Kriminal-Strafe
verurtheilt worden ist und binnen Jahresfrist von wenigstens theilweiser Verbü-
ßung der letzteren zum zweiten Male rückfällig, auch dieserhalb in Kriminal-
Strase genommen wird.

Die Einziehung der Concession ist in diesem Falle an eine dreimonatliche Frist
von Zeit der Rechtskraft des letzten Urtheils an gebunden.

2) Auch ohne vorausgegangene gerichtliche Bestrafung kann die zeitweise Entziehung
der Concession geschehen, wenn das Ministerium den Gewerbetreibenden wenig-
stens zweimal innerhalb Jahresfrist wegenVerbreitung oder Vertriebes staatöge-
sährlicher, irreligiöser oder unsittlicherDruckschristenoder bildlicher Darslellungen
schristlich verwarnt und bei der zweitenVerwarnung die zeitweise Einziehung der
Concession angedroht hatte, dessen ungeachtet aber innerhalb Ichwefih zn der
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zweiten Verwarnung an dergleichen Druckschristen oder bildliche Darstellungen
ferner von dem Gewerbetreibenden verbreitet oder vertrieben werden.

Diese Maßregel ist an eine Frist von drei Monaten, von dem Rückfall an ge-
rechnet, gebunden und kann zugleich mit der Androhung der gänzlichen Einziehung
der Concession bei sernerem Rückfalle versehen werden.

Art. 6.
Die Einziehung der Concession für immer kann eintreten:

1) wenn ein Gewerbetreibender, dem nach Art. 5 Ziffer 1 die Concession auf be-
stimmte Zeit entzogen war, binnen Jahresfrist von Ablauf der zeitigen Entziehung
an, zum dritten Male rückfällig wird. Die Ausführung der Maßregel ist an
eine Frist von drei Monaten, von Zeit der rechtskräftigen Verurtheilung wegen
des drikten Rückfalles, gebunden.

2) Wemn ein Gewerbetreibender, welchem bei zeitweiser Einziehung der Cornression
nach Art. 5 Ziffer 2 zugleich der Verlust der Concession für den weiteren Rückfall
angedroht war, innerhalb Jahresfrist vom Ablaufe der zeitigen Einziehung an
nochmals rückfällig wird. Die Einziehung hat aber binnen drei Monaten von
dem Rückfalle an zu geschehen. ·

Art. 7.
Sind die in den S§. 16 und 17 des Bundesbeschlusses aufgezählten Verbrechen

oder die im Art. 5 Zisser 2 und Art. 6 Ziffer 2 erwähnten Ungebührnisse durch eine
periodische Druckschrift begangen worden, so kaun das Ministerium unter den in diesen
Artikeln angegebenen Voraussetzungen und Beschränkungen das zeitweise oder gänzliche
Verbot der Duuckschrift an der Stelle der Contessions-Einziehung eintreten lassen.

Zu K.3v##6. Zundesbechlusses:
Art. 8.

Das Auschlagen von Druckschristen und sonstigen Placaten an öfsentlichen Orten,
ingleichen die öffentliche Auflegung von Subseriptions-Listen erfordert die Erlaubniß
der Orté-Polizeibehörden. Ausgenommen hiervon sind Anschläge öffentlicher Behörden
und solche Placate, welche weiter nichts enthalten, als Mittheilungen oder Nachrichten
über rein wissenschaftliche, künstlerische oder industrielle Gegenstände, Nachrichten für
den gewerblichen Verkehr, Anzeigen über Verkäufe, Verpachtungen, Vermiethungen,
über gestohlene, verlorene oder gefundene Sachen, ingleichen Ankündigungen erlaubter
Versammlungen oder öffentlicher Vergnügungen, vorausgesetzt, daß die zu den beiden
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letzteren ebwa erforderliche Anzeige oder Genehmigung der zuständigen Polizei-Behörde
vorausgegangen ist.

In K. 4 des Bundeskschtusses:
Art. 9.

Der Ausdruck „Drucker“ ist hier gleichbedeutend mit „Druckereibesiter= der Aus-
druck „Name des Druckers“ gleichbedeutend mit „Firma der Druckerei“.

Zu K. 5 des AUundesbeschlusses:
Atrt. 10.

Die Ueberreichung eines Exemplars der Druckschriften soll bei dem Landrathe, so-
sern dieser im Orte der Druckerei oder des Verlegers seinen Siß hat, wenn dieses aber
nicht der Fall ist, bei der Orts-Polizeibehörde geschehen. Das Ministerium kann an-
statt der Orts-Polizeibehörde auch einen andern Beauftragten bestellen, sobald dieses
aus besonderen Gründen ihm zweckmäßig erscheint.

Bei Druckschriften von zwanzig oder mehr Bogen tritt die Verpflichtung zur Ueber-
reichung eines Exenplars nicht ein.

Art. 11.
Verpflichtet zur Ueberreichung ist, gleichviel ob die Druckschrift im Inlande oder

im Auslande gedruckt wurde, der inländische Verleger, oder im Falle des Selbstver-
triebes der inländische Verfasser vder Herausgeber. Bei im Julande gedruckten, aber
im Auslande verlegten oder berausgegebenen Druckschriften trifft die Verpflichtung den
inländischen Drucker.

Die Ueberreichung muß bei politischen Zeitschriften spätestens eine Stunde vor der
Ausgabe vder Versendung der Druckschrift, bei sonsligen Druckschriften aber spätestens
vier und zwanzig Stunden vor jenem Zeitpuncte geschehen, und die Polizeibehörde hat
darüber auf Verlangen eine Empfangsbescheinigung auszustellen. Die überreichten
Druckschriften bleiben in den Händen der Behorde.

In +. Bu :In &amp;. 6 den Bundesbeschinsses Ar. 12.

Zu den ausgenommenen kleineren Preerzeugnissen sollen namentlich auch gerechnet
werden: alle nach Art. 8 von der polizeilichen Erlaubniß unabhängige öffentliche An-
schläge, ferner Preio= Gourante, Frachtbriese, Avis-Briefe, Wechsel, Kassenzettel,
Auweisungen, Cours-Zettel, Fakturen, Versendelisten, Versende= und Verlang-
Zettel, Rechnungsabschlüsse, Bänder zur Versendung von Drucksachen, Bücherum-
schläge, insoweit sie nur Büchertitel enthalten, Titel und Bücherrücken, Tabellen-
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Schemat, Schemata zu Ausfertigungen öffentlicher Behörden, Adreß-, Einladungs-,

Verlobungskarten und Anzeigen sonstiger Familienereignisse.
Zu K. 8 des Bundresteschlusses:

 u13.
Die Entscheidung darüber, ob ein bestellter Redacteur den im F. 8 des Bundes-

beschlusses angegebenen Voraussetzungen genügt, gebührt zunächstdemjenigen Landrathe,
in dessen Venwaltungsbezirke die Herausgabe der periodischen Zeitschrift erfolgt, in hö-

herer Instanz aber dem Ministerium, welchem überhaupt die Handhabung und Aus.-
führung derin jenem Paragraph enthaltenen Vorschriften zusteht.

Zu . 0 d Bundestschlusses:
Trt. 14.

Verpflichtet zur Cautions-Bestellung ist der Verleger oder Herausgeber. Amtliche
und solche Blätter, welche alle politische und sociale Fragen von der Besprechung aus-
schließen, sind von der gedachten Verpflichtung befreit.

Die Caulion ist vor dem Erscheinen der Druckschrift, für welche sie haften soll.
in baarem Gelde oder in Schuldurkunden der Landescreditcasse zu bestellen; doch kann
das Ministerium auch die Annahme guter und sofort realisirbarer ausländischer auf den
Inhaber lautender Staats-Papiere zulassen.

Die Zahlung der Baar-Caukionen ist in cassemäßigen Münzsorten an die Fürstl.
Landescreditcasse zu leisten und mit drei und einem halben Procente auf das Jahr zu
verzinsen.

Wird die Camtion in Werthpapieren bestellt, so ist deren Deposition bei dem zu.
standigen Landrathe (Art. 13) zu bewirken. Die Erhebung der während der Deposition
sällig werdenden Zinsen von Staatspapieren 2c. bleibt dem Cautions-Besteller überlassen.

in S. 10 des Bundeskeschlusses#:
Art. 15.

Der Betrag der zu bestellenden Caution soll für periodische Druckschriften, welche
wöchentlich öfter als drei Mal erscheinen, für die F. Oberherrschaft in 1600 Fl., für
die F. Unterherrschaft in Eintausend Thalern, für periodische Druckschriften, welche
wöchentlich nur drei Mal oder noch seltener, oder in monatlichen, oder in noch weiteren
Zwischenräumen erscheinen, für die F. Oberberrschaft in 300 Fl., für die F. Unter-
berrschaft in Fünfhundert Thalern bestehen.

Juss. 11 rs Bundeskeschlussee:
Art. 16.

Fallo durch nchterliche Einziehung eines Straf= oder Kosten= Bemages von der
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Cantion eine Verminderung der lehteren eingetreten ist, hat der Richter, welcher die
Einziehung verfügt hat, den zur Cautions-Bestellung Verpflichteten unverzüglich da-
von zu benachrichtigen, auch darüber dem Ministerium Anzeige zu machen.

Der Cautions= Pflichtige hat von Zeit seiner Benachrichtigung an binnen vier
Wochen die Caution nach den Artikeln 14 und 15 zu ergänzen. Unterläßt er dieses,
fo ist das fernere Erscheinen der Druckschrift ohne Weiteres verboten.

Hört der Grund der Cautions.Bestellung auf, so kann das Ministeriun die Rück-
gabe der Caution verfügen, sobald von der Ober-Staatsamraltschaft die Unbedenklichkeit
dieser Maßregel bezeugt wird.

Ju K. 12 des Bundebeschlusses:
Art. 17.

Der Nachweis, daß den Bedingungen genügt sei, ist dem Ministerium durch Be.
nennung eines nach §. 8 des Bundesbeschlusses zulässigen Redacteurs und durch Bestel-
lung der vorschriftsmäßigen Caution zu führen. Gleicher Nachweis ist bei Veränderun-
gen in der Person des Redacteurs oder bei nothwendig werdender Ergänzung der
Caution (§F. 11 des Bundesbeschlusses) beizubringen.

Die Herausgeber oder Verleger solcher cautionspfiichtiger Blätter, welche bei dem
Erscheinen der gegemvärtigen Bekanntmachung bereits bestehen, haben binnen sechs
Wochen von dem gedachten Zeitpunkte an den Erfordermissen des Bundesbeschlusses durch
die obigen Nachweisungen zu entsprechen, widrigenfalls die fraglichen Druckschriften
selbstverständlich zu den verbotenen gehören.

Jus. 15 des Bundeekeschlusses:
Art. 18.

Für Zuwiderhandlungen gegen die in den §§. 1 bis 15 des Bundesbeschlusses und
in den dazu gehörigen Artikeln der gegenwärtigen Verordnung enthaltenen Vorschriften,
welche sämmtlich nur als polizeiliche Anordnungen gelten, wird Gefängnißstrafe bis
zudrei Monaten oder Geldstrafe bis zu 175 Gulden oder 100 Thalern hiermit angedroht.

Art. 19.
Istdas Vergehen bei einer cautionspflichtigen Druckschrist begangen worden, so

tritt die Vorschrist im §. 11 des Bundesbeschlusses ein. Der Richter hat dem Bestraften
zur Zahlung der etwa gegen ihn gewählten Geldstrafe, sowie der ihm zuerkannten Kosten
eine Frist von höchstens sechs Wochen zu setzen, nach deren fruchtlosem Ablaufe die Ein-
ziehung des fraglichen Betrages von der Caucion ohne Weiteres zu versügen und nach
Art. 16 Sahl zu verfahren ist.
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Art.

Das iseeehn, bei den im Art. wihrlen—i.y!*1 ist das ge-
wohnlichebeiPolizeiverg haup ßg gund deren

Abänderungen.
Zuständig zu der nach Art. 4 des Gesetzes über die Einführung eines Strafgesetz-

buches 2c. vom 26. April 1850 den Polizei-Behörden gestatteten Anforderung

von Geldsdien sind die Landraihe in deren Sprengeln die Contravenienten wohnen.
tu F. 20 dee Bunkesteschlusses Art

Die nach §. 20 alin. 2 des * S4 sfür den Drucker, Verleger oder

Commissionär, sowie die nach §. 20. alin. 4 für den Redacteur anzudrohende Strafe
ist lediglich als polizeiliche Anordnung anzusehen und es gilt auch für die dort envähnten
Fälle die Strafandrohung im Art. 18 dieser Verordnung.

Duucker, Verleger und Commissionäre werden von dieser Polizei-Strafe befreit,
wemm sie bei der ersten verantwortlichen Vernehmung den Autor benennen und dieser

sichim Imdesgebiee befindet.1 des Bundeebeschlusses:
Art. 22.

Ist die strafbare Handlung in einem von dem übrigen Bestande der Druckschrift
trennbaren Theile derselben enthalten, so kann die Mahregel der Unterdrückung oder

Vernichtung auf diesen Theil beschränkt werden.u K. 22 des Inndeebeschlusses:
Art. 23.

In Ansehung der Zuständigkeit der Gerichte und der Polizei-Behörden bewendet
es bei den einschlagenden Vorschriften der Strafproceßordnung, namentlich in deren

Ark. 39 und bei den Abänderungen derselben.
Ju K. Wdes Bundesbeschinsses:

Nach denim Art. 23 angegebenen un Giine ist auch bei der Beschlagnahme zu
verfahren.

Zuwiderhandlungen gegen das im §F. 23 ulin. 2 des Bundesbeschlusses enthaltene
Verbot unterliegen als Polizei-Vergehen der Strafandrohung im Art. 18 der gegen-

wärtigen rordmg, wemn dieselben nicht einem Criminalstrafgesetze unterfallen.
24 des BZundetbeschlussee:

t. 25.
Sind die in dem ersten Saßze des . * des Bundesbeschlusses aufgeführten Ver-
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offentlichungen von den zuständigen Behörden verboten oder beschränkt worden, so
werden Zuwiderhandlungen gegen das Verbot oder die Beschränkung, insoweit nicht
für einzelne Handlungen schwerere Strafandrohungen bestehen oder künftig eintreten,
nach den Grundsäten des Art. 18 dieser Verordnung mit Polizei. Strafe belegt. Gleiches
gilt von der dem zweiten Satze im §. 24 des Bundesbeschlusses zuwider laufenden Ver-
öffentlichung der Namen von Geschworenen und der Schriststücke eines Strafverfahrens.

Art. 26.
Neben vorstehenden Bestimmungen bleibt die Verordnung vom 14. März 1853,

die Beaufsichtigung der Leihbibliotheken und Leseanstalten betr., (Ges.S.1853,S.55)
in Kraft, und wird die im §. 9 derselben angedrohte Strafe im höchsten Satzc auf Ge-
fängnißstrafe bis zu 3 Monaten oder Geldbuße bis zu 175 Fl. rh. = 100Thlr. erhöht.

Urkundlich haben Wir diese Verordnung eigenhändig vollzogen und mit Unserem
Fürstl. Insiegel versehen lassen.

So geschehen
Schwarzburyg, den 25. Juli 1856.

(L. S.) Friedrich Günther, F. z. S.
v. Bertrab. v. Ketelhodt. v. Bamberg.
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Gesetzsammlung
für das FürstenthumSchwarzburg- Rudolstadt.

Sicbenzehntes Stück vom Jahrt 1830.

 XXXVIII. Ministerial-Bekanntmachung
vom 25. Juli 1856, den zwischen Preußen und den übrigen Staaten des
Joll= und Handelsvereins einerseits und der freien Hausestadt Bremen awde-
rerseits wegen Beförderung der gegenseitigen Verkehreverhältnisse abgeschlos-

senen Vertrag betreffend.
Nachdem zwischen Preußen und den übrigen Staaten des deutschen Zoll, und

Handelsvereins einerseits und derfreien Hansestadt Bremen andererseits der nachstehend
abgedruckte Vertrag vom 26. Jannar d. J. abgeschlossen und ratificirt worden ist, so
wird solches anmit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rudolstadt, den 25. Juli 1856.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrat.

Vertrag
zwischen

Meußen, Hannover und Kurhrssen für Sich und in Vertretung der übrigen
Staaten des Zollvereines einerseite und der freien Hanfestadt Bremen andererseits

wegen

Beförderung der gegenseitigen Verkehrsverhältuisse.
Seine Majestät der König von Preußen, SeineMaestaider Köng von Hannover

und Seine Königliche Hoheit der Kurfürst von Hessen für Sich und in Vertretung der
übrigen Mitglieder des, Kraft der Verträge vom 22. und 30. März und 11. Mei 1833,

Fürstl. Schw. Rudosst. Gesensamml. XVII.
Ausbegeben in Rudolstadt den 9. * 4856.



268 1856.
12. Mai und 10.December 1835, 2. Januar 1836, 8. Mai, 19. Oktober und 13. Novem-
ber 1841, endlich vom 4. April 1853 bestehenden Zoll= und Handelsvereins, nämlich der
KronenBayem, Sachsen und Württemberg, des Großherzogthums Baden, des Großher=
zogthums Hessen, der den Thüringischen Zoll= und Handelsverein bildenden Staaten —
namentlich des Großherzogthums Sachsen, der Herzogthümer Sachsen-Meiningen,
Sachsen-Altenburg und Sachsen-Coburg-Gotha und der Fürstenthümer Schwarzburg-
Rudolstadt und Schwarzburg-Sondershausen, sowie der Fürstlich-Reußischen Länder
älterer und jüngerer Linie — des Herzogthums Braunschweig, des Großherzogthums
Oldenburg, des Herzogthums Nassau und der freien Stadt Frankfurt, ferner in Ver-
tretung des Großherzogthums Luxemburg, der Großherzoglich Mecklenburgischen En-
clapen Rossow, Netzeband und Schönberg, des Großherzoglich Oldenburgischen Für-
stenthums Birkenfeld, der Herzogthümer Anhalt-Dessau-Köthen und Anhalt-Bernburg,
der Fürstenthümer Waldeck und Pyrmont, der Fürstenthümer Lippe und Schaumburg-
Lippe, der Landgräflich Hessischen Gebietstheile, des Oberamtes Meisenheim und des
Amtes Homburg, einerseits,

und

der Senat der freien Hansestadt Bremen andererseits,
von dem Wunsche geleitet, die gegenseitigen Handelsbeziehungen zwischen Ihren Staa-
ten im gemeinsamen Interesse möglichst zu fördern, haben zu diesem Zwecke Verhand-
lungen eröffnen lassen und zu Bevollmächtigten bestellt:

Seine Majestät der König von Preußen
Allerhöchst. Ihren geheimen Ober-Finanz-Rath Friedrich Leopold Henning;

Seine Majestät der König von Hannover:
Allerhöchst.Ihren Schaßrath Dr. Carl Friedrich Lang;

Seine Königliche Hoheit der Kurfürst von Hessen:
Hochst-Ihren Ober--Finanz-Rath Wilhelm Cramer;

der Senat der freien Hansestadt Bremen:
den Senator Arnold Duckwitz,
den Senator Dr. HeinrichWilhelm Smidt, und
den Senator Carl Friedrich Ludwig Hartlaub;

von welchen Bevollmächtigten fsolgender Vertrag, unter dem Vorbehalte allfeitiger Rati-
fication, abgeschlossen worden ist
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Art. 1.

Die Schiffe Preußens und jedes der übrigen Staaten des Zollvereins, welche
in die Häfen der freien Hausestadt Bremen eingehen oder von dort ausgehen werden,
und umgekehrt, die Bremischen Schiffe, welche in die Häsen des Königreichs Preußen
oder eines andern Staates des gedachten Vereins eingehen oder von dort ausgehen
werden, sollen ohne Rücksicht auf ihren Abgangs= oder Bestimmungs-Ort hinsichtlich
aller das Schiff treffenden Abgaben, welcher Art oder Benennung dieselben seien, mögen
sie im Namen oder zum Vortheile der Negierung oder zum Vortheile öffentlicher Beam-
ten, Ontsverwaltungen oder Anstalten irgend einer Art erhoben werden, auf demselben
Fuße behandelt werden wie die NationalSchiffe.

Art. 2.
Alle Erzeugnisse und andere Gegenstände des Handels, deren Einfuhr oder Aus-

fuhr nach oder aus den Staaten der hohen vertragenden Theile gesetzlich auf National-
Schiffen wird stattfinden können, sollen ohne Unterschied ihrer Herkunft und Bestimmung
auch auf Schiffen des anderen Theiles dorkhin eingeführt oder von dort ausgeführt
werden können.

Art. 3.
Waaren jeder Art, ohne Unterschied ihres Ursprungs oder Eigenthümers, die,

von welchem Lande es sei., durch Schiffe des Zollvereins in die Häfen Bremens, oder
durch Bremische Schiffe in diejenigen des Zollvereins eingeführt werden, desgleichen
Waaren, die, für welche Bestimmung es auch sei, aus den Häfen dec Follvereins durch
Bremische Schisse, oder aus den Häfen Bremene durch Schiffe der Zollvereins-Staaten
ausgeführt werden, sollen in den beiderseitigen Häfen keine anderen oder höheren Ab-
gaben entrichten, als wenn die Einfuhr oder Ausfuhr derselben Gegenstande durch
National-Schiffe stattfände.

Die Prämien, Abgabenerstatlungen oder andere Begünstigungen dieser Art, welche
in dem Gebiete des einen der hohen contrahirenden Theile der Einfuhr oder Ausfuhr
auf Nalional Schiffen bewilligt werden, sollen in gleicher Weise bewilligt werden, wenn
die Einfuhr oder Ausfuhr auf Schiffen des andern Theileo erfolgt.

Art. 4.

Hinsichllich des Betrages, der Sicherung und der Erhebung der Ein., Aus und
Durchgangs-Abgaben dürfen in keinem der tontrahirenden Staaten

1) Etzeugnisse des Gebieles des anderen kontrahirenden Theiles ungünstiger als
gleichartige Exzeugnisse irgend eines auherdentschen Staatet,
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2) Waaren, welche aus dem Gebiete des anderen contrahirenden Theiles ein- oder

durchgeführt werden, ungünstiger als bei dem unmittelbaren Eingange vom
Auslande,

3) Ausfuhrgegenstände, bei dem Ausgange nach dem Gebiete des andem kontra-
birenden Theiles ungünstiger als bei dem unmittelbaren Ausgange nach dem
Auslande

behandelt werden.
Ausnahmen hiervon sind nur bei Zolleinigungen mit dritten Staaten und hinsicht-

lich solcher Begünstigungen zulässig, welche dritten Staaten durch schon bestehende Ver-
träge zugestanden sind, oder welche den, unmittelbar über die Landgrenze eingehenden
Erzeugnissen eines Nachbarlandes oder seiner enropäischen Zubehörungen mit Rücksicht
auf ähnliche Gegenleistungen etwa zugestanden werden; ferner von der Verabredung zu
2., in Bezug auf Wein, bei dessen Verzollung eine Eingangsabgaben-Ermäßigung
auf den direct aus den Erzeugungslanden herkommenden Wein beschräunkt werden kann.

Art. 5.
Do die hohen contrahirenden Theile die Unterdrückung des Schleichhandels an den

beiderseitigen Grenzen, sowie von der Weser und deren Nebenflüssen aus, nicht minder
wie eine freundnachbarliche Mitwirkung hierbei als vorzügliches Mittel zur Beförderung
des redlichen Verkehrs zwischen Ihren Gebieten auerkennen, so verpflichten dieselben
Sich, dem Schleichhandel zwischen Ihren Landen, und inebesondere da, wo die beider-
seitigen Grenzen sich berühren, nach Möglichkeit entgegenzumirken, jeden durch die Zoll-
und Steuer-Gesetze des Nachbarlandes gebotenen Verkehr nach letzterem zu verbieten,
zu bestrafen und überhaupt möglichst zu verhindern, auch Sich gegenseitig zur Ausrot-
tung eines solchen unerlaubten Verkehres, wo derselbe sich zeigen sollte, behülflich zu

 I.Lsein.ZurErreichung dieses Zweckes ist die in der Anlage I. beigefügte Uebereinkunft
vwe0genUnterdrückungdesSchleichhandelszwischenIhnenerrichtet worden.

Um dem Verkehre zwischen Bremen und dem Gebiete des Zollvereins diejenigen
Erleichterungen zu gewähren, welche ohne Gefährdung des Zoll-Interesses zulässig
erscheinen, ist man übereingekommen, daß in der Stadt Bremen für den Verkehr ver-
mittelst der Eisenbahn und der Weser #in zollvereinsländisches Haupt-Zollamt mit beson-
ders festzusetzenden Befugnissen zur Zollabfertigung und Erhebung errichtet werde. Die
dazu ersorderlichen Localitäten und Anstalten werden von Seiten Bremens auf dessen

 I...Kestengestellt.Die in der Anlage u. beigefügte Uebereinkunft enthält die näheren
Bestimmungen hierüber.
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Zur Beförderung des Waarenabsahes ausdem Zollvereine nach anderen, besonders
überseeischen Ländern, soll in beiderseitigem Interesse in der Stadt Bremen eine Zoll-
vereins.Niederlage unter Aufsicht und Controle des im vorstehenden Artikel erwähnten
Haupt-Zollamtes errichtet werden, in welcher Erzeugnisse des Zollvereins, sowie in dem-
selben verzollte fremde Waaren gelagert, behandelt, umgepackt, getheilt und solchergestalt
inden Zollverein zollfeei zurückgebracht werden können. Die Verwaltung dieser Niederlage
steht der freien Hansestadt Bremen zu, welche die erforderlichen Baulichkeiten und Einrich-
tungen auf ihre Kosten übernimmt. Das Nähere ist hierüber in der Anlagell.bestimmt.

Art. 8.
Um dielnterdrückung des Schleichhandels vollständiger zu erreichen, welcher durch

die vorspringende Lage Bremischer Gebietstheile begünstigt wird, sind die hohen Con-
trahenten übereingekommen:

1) Die hollerländischen Außendeichsländereien an der rechten Seite des längs.des
Deichs fließenden Zuggrabens (Deichschlot) von Tendver an, sowie an derrechten
Seite der Wumme, wo diese an den Hollerdeich tritt,

2) die am rechten Ufer der Wumme belegenen Theile des Gerichtes Borgfeld, na-
mentlich Butendieck, Timmerslohe, Borgfelder-Moor, Borgfelder-Weide, so-
wie sämmtliche Borgfelder Wiesen, ,

3) die Wumme und Lesum oberhalb Burg, so weit Bremen die Landeshoheit darber
zusteht,

4) die am linken User der Ochun belegenen Bremischen Dorsschaften und Feldmarken
Kirchhuchting, Mittelshuchting, Brookhuchting, Varrelgraben und (hrolland,
einschließlich des Ochumflusses,

unbeschadet der dem Bremischen Staate zustehenden Landeshoheit, dem Zollvereine an-
zuschließen. Das Nähere über diesen. Anschluß ist in der als Ankage Ill. beigefügten Ul.
Uebereinkunft festgestellt.

. Ueber die Besteuerung der inneren Erzeugnisse in den vorgenannten Gebietstheilen
ist die in der Anlage 177 enthaltene besondere Uebereinkunft zwischen Hannover und ##
Bremen abgeschlossen worden.

Art. 9.
Zur Beförderung des Verkehrs ist weiter verabredet worden, daß die den toutra-

hirenden Staaten angehörigen Fabrikanten und Gewerbetreibenden, welche blos für
das vonihnen betriebene Geschäft Ankäufe machen, oder Reisende, welche nicht Waaren
selbst, sondern nur Musier derselben bei sich führen, um Bestellungen zu suchen, wenn
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sie die Berechligung zu diesem Gewerbsbetriebe in demjenigen Staate, in welchem sie
ihren Wohnsitz haben, durch Entrichtung der gesetzlichen Abgaben enworben haben,
oder im Dienste solcher inländischen Gewerbetreibenden oder Kaufleute stehen, in dem
Gebiete des anderen contrahirenden Theiles keine weitere Abgabe hierfür zu entrichten
verpflichtet sein sollen. s Art. 10.

Da die Stadt Bremen für manche Gegenstände, welche allein oder doch haupt-
sächlich aus dem Zollvereine dahin gelangen, den Haupt-Marktort für die zum Zoll-
vereine gehörige Gegend der untern Weser bildet, eine Zoll-Controle dabei aber un-
nöthige Belästigung herbeiführen würde, so ist man übereingekommen, daß folgende
Gegenstände vom Bremischen Gebiete, mit Ausschluß von Vegesack und Bremerhaven,
zollfrei in den Zollverein eingehen sollen, als:

1) Eichen-, Ulmen-, Eschen-, Buchen-, auch Fichten-, Tannen-, Lerchen.,
Pappeln- und Erlen Holz in Stämmen, Stöcken undScheiten; ferner Band-
stöcke, Stangen, Faschinen, Pfahlholz, Flechtweiden, auch bei dem Transport
auf der Weser und deren Rebenflüssen;
grobe, rohe, ungesärbte Böttcher,, Drechsler-, Tischler= und blos gehobelte
Holzwaaren und Wagnerarbeiten, auch grobe Maschinen von Holz, weder ge-
färbt, gebeizt, lackirt oder polirt, noch in Verbindung mit anderen Stoffen. Je-
voch sollen Beschläge, Nägel, Schrauben, Scharniere, Reife, Schlösser, ferner
Seile, Stricke, Bindfaden, Bänder, Schnüre und Riemen zur Befestigung oder
Verbindung der einzelnen Bestandtbeile die zollfreie Zulassung der bezeichneten
Waaren nicht ausschließen;
grobe Korbflechteiwaaren aus ungeschälten Ruthen, ingleichen aus geschälten
Ruthen, weder gefärbt, gebeizt, lackirt noch gefimißt, zum Wirthschaftsgebrauche;
ordinäre, ungesärbte Matten und Fußdecken von Bast, Binsen, Stroh und

M
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gemeine Töpferwaaren, d. h. gewöhnliches, aus gemeiner Thonerde verfertigtes
Töpfergeschirr mit oder ohne Glasur, Fliesen und Schmelztiegel, und
Hoblglas in seinen natürlichen Farben (grünes, schwarzes, Felbes), weder ge-
preßt nock geschlissen noch abgerieben.

Inwieweit und in welcher Art zur Begründung des Anspruchs auf die vorgedachte
Befreinng von dem Eingangszolle ein Nachweis über die Versendung der betressenden
Gegenstände aus dem Bremischen (Pebiete geführt werden muß, darüber werden durch
die Vollzugs Kommissien (Art. 16) die näheren Anordnungen getroffen werden.

n
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Art. 11.

Zur gegenseitigen Erleichterung des Verkehrs auf Messen und Jahrmärkten soll
künftig nur von dem verkauften Theile der auf die Messen und Jahrmärkte in dem Ge-
biete des anderen contrahirenden Theiles gebrachten Waaren die gesetzliche Eingangs-
abgabe, für den unverkauft zurückzuführenden Theil aber auf vorschristsmäßigen Nach-
weis über die Idenkität der ein, und zurückgeführten Waaren in beiden Gebicten weder
eine Eingangsabgabe noch Durchgangsabgabe erhoben werden.

Gegenstände der Verzehrung sind von dieser Erleichterung ausgeschlossen; für
Krobes und feines Backwerk ist dieselbe jedoch gleichfalls zugestanden.

Art. 12.

Die in dem vorstehenden Artikel für den Jahrmarktverkehr bestimmten Erleichte-
tungen sollen auch bei dem Verkehre auf den Viehmärkten in den gegenseitigen Gebieten
Anwendung erhalten, so daß für das unverkauft zurückgehende Vieh weder eine Ein-
gangs= noch Durchgangs-Abgabe erhoben werden wird.

Art. 13. ,

Die Angehörigen des einen der hohen Contrahenten, welche die Märkte und Messen
in dem Gebiete des anderen beziehen, sollen daselbst hinsichtlich der Verbindlichkeit zur
Entrichtung einer Abgabe dafür den eigenen Angehörigen gleich behandelt werden.

Art. 14.
Soweit durch den im Artikel 8 verabredeten Anschluß Bremischer Gebietstheile

andenZollverein ländliche Besitzungen in der Art getrennt werden, daßeinzelne Grund-
stücke durch die Zolllinie von dem Gute oder Hofe abgeschnitten sind, von welchem aus
sie bewirthschaftet werden, soll neben der gegenseitigen Gewährung solcher Erleichte-
rungen, wie sie nach den im Zollvereinegellenden Bestimmungen für den kleinen Grenz-
verkehr: zelassen werden können, das erforderliche Saatkorn zu deren Bestellung zoll-
frei eingebracht werden dürfen, nicht minder die Erhebung eines Dolles für das auf
solche Grundstücke zur Weide gehende Vieh wegfallen.

Art. 15. .

DadpctiöulicheVekhältnißdabeidemiancmenzuerkichtendcithauptssolls
amte oder sonst im Bremischen Gebiete zu stationirenden Zollbeamten wird dahin be-
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slimmt, daß dieselben während der Dauer ihres dienstlichen Aufenthaltes daselbst neben
ihren im Familienbande stehenden Angehörigen in dem Unterthanenverbande desjenigen
Staates, welchem sie augehören, verbleiben und ihr Wohnrecht daselbst ihnen erhalten
wird. Sie sind den Gesetzen, der Gerichtobarkeit und Polizei der freien Hansestadt
Bremen, sobald nicht die Ausübung ihrer eigentlichen Dienstverrichtungen als Zollbe-
amte, mithin die Disciplin, Dienstvergehungen oder Dienstverbrechen, ferner Vergehen
gegen den Heimathstaat oder dessen Oberhaupt, endlich das eheliche Güterrecht, die
Erbfolge in die Verlassenschaft solcher Beamten und die Bevormundung der Hinterblie-
benen in Frage stehen, unterworfen, genießen aber, so lange sie in ihrem bieherigen
Unterthanenverbande verbleiben, für sich und ihre Familien eine Befreiung von persön-
lichen Leistungen, einschließlich des Militair-Dienstes oder irgend eines anderen Waffen-
dienstes, und von der Vermögens= und Einkommen-Steuer, sowie von sonstigen per-
sönlichen directenStaats= und Communal-Abgaben und für ihren Nachlaß von der
Abgabe von Erbschaften. Derin Bremen bestehenden Gassenreinigungs= und Erleuch-
tungs-Steuer sind die genannten Beamten unterworfen.

Art. 16.

Alles, was sich auf die Detail-Ausführung der in dem gegemwärtigen Vertrage
und dessen Beilagen enthaltenen Verabredungen bezieht, soll durch gemeinschaftliche
Commissarien vorbereitet werden.

Art. 17.
Dem Senate der freien Hansestadt Bremen steht die Befugniß zu, einen Commissar

zu bestellen, welcher in seinem Namen binsichtlich der aus diesem Vertrage hervorgehenden
Verbältnisse mit den Behörden der Zollverwaltung des Zollvereins zur thunlichsten
Abkürzung des Geschäftsganges über sich dazu eignende Angelegenheiten in unmittel-
bares Benehmen zu treten und namentlich Auskunst einzuziehen befugt sein soll, unbe-
schadet der directen Verhandlung zwischen den Regierungen des Zollvereins und Bremen.

Art. 18.
Die Dauer dieses Vertrages wird vorläufig bis zum letzten December 1865 mit

der Maßgabe sestgesetzt, daß, wenn derselbe von dem einen oder dem anderen der con-
trabirenden Staaten nicht spätestens ein Jahr vor dem Ablause gekündigt wird, er auf
weitere wölf Jahre, und so fortvon zrölf zu zwölf Jahren verlängertangesehen werden soll.

Ueber den Anfang der Wirksamkeit des Vertrages wird von beiden Theilen eine
Bekanntmachung erlassen werden.
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Derselbe soll alsbald zur Ratification sämmtlichen betheiligten Regierungen vorge-
legt und die Auswechselung der Ratifications= Urkunden mit möglichster Beschleunigung
in Berlin bewirkt werden. «

So geschehen Bremen, den 26. Januar 1856.
(ez.) Friedrich Leopold Henning. Garl Friedrich Lang.

 **Z —.
Wilhelm Cramer. Arnold Duckwitz.

(I. S.) L. S.
Joh. Heinrich Wilhelm Smidt. Carl Friedrich L. Hartlaub.

(I. 8.) (1. S.)

I.

Uebereinkunft
wischen

Preußen, Hannover und Kurhessen für Sich und in Vertretung
der übrigen Staaten des Zollvereins elnerseits und Bremen

andererseits
wegen

Unterdrückung des Schleichhandels.
Art. 1.

Die contrahirenden Staaten verpflichten sich gegenseitig, auf die Verhinderung
und Unterdrückung des Schleichhandels durch alle angemessenen, ihrer Gesetzgebung
entsprechenden Maßregeln gemeinschaftlich hinzuwirken.

Art. 2.

Diese Verpflichtung erstreckt sich auf alle Waaren, für welche bei ihrem Ueber-
gange aus dem Gebiete des einen der contrahirenden Theile in das Gebiet des anderen
eine Einfuhr-, Ausfuhr= oder Durchsuhr-Abgabe zu entrichten oder deren Ein., Aus.
oder Durchsuhr in dem anderen Staate verboten ist.

Art. 3.
Die contrahirenden Staaten verpflichten sich gegenseitig, die dem anderen contra.

birenden Theile angehörigen Unterthanen, welche nach amtlichen Mittheilungen von
Seiten des anderen Theiles den Verdacht des Schleichhandels wider sich erregt haben,

Firsstl. Schw. Mudosst. Gesegsamml. Xl. · 40
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innerhalb ihres Gebietes überwachen und dieselben, wenn sie mit Pässen nicht versehen
sind, ametiren und der nächsten Polizei. Behörde des Nachbarstaates abliesern zu lassen.

In den Gebieten der contrahirenden Staaten sollen keine Vereine oder Rottirungen
von Schleichhändlern geduldet werden, auch sollen Personen, welche den Verdacht er-
regen, Waaren, deren Einfuhr in dem Gebiete des anderen Theiles verboten oder mit
Abgaben belastet ist, mit Umgehung der Zollstraßen, einführen zu wollen, auf die
nach den lehteren führenden Straßen vewiesen werden.

Art. 4.
In der Nãhe der Landesgrenzen sollen Waarenanhäufungen oder Ablagen, welche

den Schleichhandel zum Zwecke haben, nicht geduldet, vielmehr unter Androhung an-
gemessener, im Wiederholungsfalle zu schärfender Strafen verboten werden. Die con-
trahirenden Staaten sind übrigens darin einverstanden, daß Waarenlagerungen zu
einem erlaubten Geschäftsbetriebe zu Bremerhaven und Vegesack, sowie an der Weser-
und Lesum-Grenze, bis einschließlich Burg, und zu Hastedt, jedenfalls nicht unter
den Begriff verbotener Waarenanhäufungen oder Ablagen fallen.

Art. 5.
Der Senat der fteien Hansestadt Bremen verpflichtet sich, in den auf den Landbau

angewiesenen Bremischen Grenzorten (jedoch mit Ausschluß der im Artikel4bezeichneten
Bremischen Ortschaften und Grenzstrecken) Concessionen zu der Anlage von Kramladen
oder Handels-Etablissementsin der Näheder Landesgrenze, in welchen Zucker, Kaffee,
Thee, Reis, Taback und andere Colonial.Waaren, Wein, Branntwein, Manufackur-
Waaren aus Wolle, Baumwolle oder Seide verkauft werden, nicht weiter zu ertheilen,
die ertheilten Concessionen aber zurückzunehmen, sobald dieses ohne Unbilligkeit ge-
schehen kann.

Art. 6.
Die Grenz= oder Polizei-Behörden der contrahirenden Staaten, namentlich aber

die Steuer- und Zoll-Beamten, sollen angewiesen werden, in den angedeuteten Be-
ziehungen, die Interessen der anderen contrahirenden Staaten jederzeit und auch un-
aufgefordert mit wahrzunehmen und der gegenwärtigen Uebereinkunst entsprechenden
Anträgen der betreffenden Behörden und Officianten des anderen Staates, welche zu
dem Zwecke der Unterdrückung des Schleichhandels gemacht werden möchten, mit Be-
reitwilligkeit entgegenzukommen.

Art. 7.
Den gZoll-,Steuer·undPolizei-·BeamtendercontrahirendenTheileistdieVer·
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pflichtung aufzulegen, beabsichtigte Uebertretungen der Zoll= und Steuer-Gesetze des
anderen contrahirenden Theiles, welche zu ihrer Kunde kommen, durch Einschreiten,
in soweit dies zulässig ist, oder durch Anzeige bei den vorgesehtrn Behörden, zur Mit-
thellung an die Zoll= oder Steuer= Behörden des betheiligten Staates, thunlichst zu
verhindern und begangene Uebertretungen in derselben Weise zur Anzeige zu bringen.
In kiligen Fällen geschieht die Anzeige unmittelbar an die Behörde des betheiligten
Staates.

Art. 8.
Den Steuer= und Zoll-Beamten der contrahirenden Staaten soll gestattet sein,

bei Verfolgung der Spuren begangener Contraventionen sich auf das angrenzende Ge-
biet des anderen Staates zu begeben, um den dortigen betrefsenden Behörden Mitthei-
lungen von den Contraventionen zu machen. Diese Behörden haben dann alle gesetz-
lichen Mittel anzuwenden, welche zur Fesistellung des Thatbestandes der Contravention
und zur Ermittelung des Thäters geeignet sind.

Art. 9.
Auch soll den Steuer, und Zoll-Beamten dercontrahirenden Staaten die Befugniß

zustehen, auf der That betroffene Contravenienten in das angrenzende Gebiet des an-
deren Theiles zu verfolgen und die Anhaltung derselben, sowie die Beschlagnahme der
Contraventions-Objeccte nebst den Transport-Mitteln bei den dortigen zuständigen
Landesbeamten zu beantragen, auch wenn nicht sofort deren Hülfe ervirkt werden kann,
die Anhaltung und Beschlagnahme selbst vorzunehmen, in welchem Falle sie jedoch die
angehaltenen Personen und Sachen an die Obrigkeit des Gebietes, in welchem die An-
haltung geschehen ist, ohne Aufenthalt abzuliefern haben. In beiden Fällen sind aber
die angehaltenen Personen und Sachen frei zu geben, wenn nicht innerhalb 24 Stunden
nach der Anhaltung von den betreffenden Steuer- und Zoll-Beamten ein weiterer Arrest
bei dem zuständigen Steuergerichte beantragk worden ist.

Art. 10.

Den Steuer- und Zoll-Beamten der contrahirenden Staaten soll bei dieser in
Artikel 8 und 9 erwähnten Thätigkeit in dem Gebiete des anderen contrahirenden
Theiles derselbe Schutz gewährt werden, welcher den eigenen öffentlichen Beamten des
Staates gebührt, auf dessen Gebiete sie diese Thäligkeit ausüben.

Art. 11.

Jeder der contrahirenden Staaten verpflichtet sich, das Eingangs-, Ausgangs=
und Durchgangs-Zollsystem des anderen controhirenden Theiles unter den Schuß be-

40
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sonderer, zu solchem Zwecke zu erlassender Strafgesttze zu stellen, nach welchen die
gegen die Steuer= undZoll-Gesetze des anderen Staates begangenen Contraventionen
bestraft werden sollen, wenn dieselben von den eigenen Staatsangehörigen oder von
Fremden, welche sich innerhalb des Hoheitsgebietes desbetrefsenden Staates aufhalten,
begangen werden.

Wegen der Bestrafung von Uebertretungen bei dem Haupt-Zollamte zu Bremen
oder bei den, in die nicht angeschlossenen Bremischen Gebietstheile etwa vorzuschiebenden
Zollstellen verbleibt es bei den dieserhalb getroffenen besonderen Verabredungen.

Art. 12.
Uebertretungen der Einfuhr-, Ausfuhr= und Durchfuhr-Verbote des anderen

Theiles und Zoll= und Steuer-Defrauden — zu welchen alle Handlungen gerechnet
werden, die nach den Gesetzen des Staates, gegen welche verstoßen wird, als solche
anzusehen sind — werden von jedem der contrahirenden Theile mit Confiscation des
Gegenstandes der Uebertretung oder Erlegung des vollen Werthes und daneben mit
der Geldstrafe belegt, welche in dem Staate durch Strafgesetze angedroht ist, gegen
dessen Gesetze die Ucbertretung gerichtet war. Die defraudirten Abgaben sind für
Rechnung des verletzten Staates einzuziehen.

Art. 13.
Für solche Uebertretungen der Eingangs-, Ausgangs= und Durchgangs-Abgabe-

gesetze des anderen Staates, durch welche eine Einsuhr-, Ausfuhr= oder Durchfuhr-
Verbot nicht verletzt oder eine Abgabe widemechtlich nicht entzogen werden konnte oder
sollte, sind angemessene Ordnungsstrafen anzudrohen und zu verhängen.

(rt. 14.
Freiheits- oder Arbeits·Strafen,mitAusnahmederfürunvollstreckbareGeld-

strafen eintretenden Haft oder Arbeit, so wie Ehrenstrasen und Entziehung der Ge-
werbsberechtigungen anzudrohen, ist keiner der contrahirenden Theile auf Grund dieser
Vereinbarung verpflichtet.

Artt. 15.
Die betreffenden Behörden und Gerichte der contrahirenden Staaten sollen ange-

wiesen werden, Behufs Feststellung des Thatbestandes begangener Contraventionen
und zur Ermittelung des Contravenienten in den bei den Behörden des anderen Staates
anhängigen Contraventions-Angelegenheiten auf ergangene ordnungsmäßige Reguisi-
tion Zeugenverhöre und Confrontationen vorzunehmen und erbetene Nachrichten mitzu-
theilen. Die Sistirung der Steuer= und Zoll-Contravenienten und der Zeugen vor
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dem Gerichte des anderen Staates, wider den Willen der betheiligten Personen, findet
nicht Statt, insofern sie nicht Angehörige des anderen contrahirenden Theiles sind;
ebensowenig eine Hülssvollstreckung der wegen Steuer-und Zoll-Contraventionen ergan-
genen Erkenntnisse durch die Gerichte des anderen Staates gegen dessen Bürger,
Schutzgenossen und Angehörige, vorbehältlich einer für einzelne Fälle unter
den höhrren Regicrungsb. hörden der betheiligten Staaten etwa zu treffenden besonderen
Vereinbarung.

Eine Hülfsvollstreckung ergangener Erkennknisse gegen andere Personen, als die
bezeichneten Bürger, Schußgenossen und Staatsangehörigen wird gegenseitig zuge-
standen.

Art. 16.
Das Verfahren wegen Uebertretung der Gesetze des anderen kontrahirenden Thei-

les ist in jedem der contrahirenden Staaten bei den Behörden und Gerichten, nach den
Vorschristen und in den Formen zu leiten, die bei Uebertretung der eigenen Gesetze zur
Anwendung kommen. Den amtlichen Angaben der Behörden oder Angestellten des
anderen Theiles soll dabei dieselbe Beweisfraft beigemessen werden, welche den amt-
lichen Angaben der inländischen Behörden, Beamten und Angestellten für Fälle gleicher
Art beigelegt is.

Art. 17.
Das Begnadigungs= oder Strafmilderungs-Recht verbleibt demjenigen Staate,

von dessen Behörden oder Gerichten die Strafe erkannt ist. Es ist jedoch der zustäu-
digen Behörde des betheiligten Staates Gelegenheit zu geben, vor Ausübung dieses
Rechtes sich darüber zu äußern.

Art. 18.
Die wegen des Transportes auf der Obeweser zu treffenden Sicherungsmaßnah-

men sind durch besondere Verabredung bestimmt. Für die Stromstrecke der Unterweser,
d. h. von Bremen abwärts, haben die contrahirenden Theile zur Sicherung ihrer Han-
dels, und Zoll-Interessen gegen Beeinträchtigungen bei dem Waaren-Transporte, unter
Vorbehalt und unbeschadet aller, aus der Weser-Schiffahrtsacte vom 10. September
1823 oder aus anderen Staatsverkrägen herzuleitenden Rechte, Ansprüche und Ver-
pflichtungen, solgende Verabredungen getroffen:

Art. 19.
Unter den contrahirenden Staaten, insoweit sie betheiligt sind, soll ein thunlichst

Fleichmäßiges Verfahren über die Patentirung der die Flußschifffahrt auf der Unterweser
treibenden Schiffer, die Musterung der Schifssmannschaft, Abfassung der Musterrollen
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und die Bezeichnung aller für den Fluß.Schifffahrtsverkehr auf der Unterweser bestimm-
ten Schiffe verabredet und beobachtet werden. Den diese Strecke befahrenden Fluß-
schiffern soll bei angemessener Strafe und unter Umständen bei Vermeidung der Ein-
ziehung des Schisser-Patents und Verlustes der Befugniß, auf Flußschiffen der con-
trahirenden Staaten ferner zu dienen, untersagt werden, Schleichhandel zur Benach-
theiligung der contrahirenden Staaten zu treiben, oder zu dulden, daß derselbe vermit-
telst ihrer Schiffe oder von ihrer Schiffsmannschaft getrieben werde. Die Schiffseigen-
thümer sollen verpflichtet werden, für die von ihren Leuten verwirkten Geldstrafen zu

asten.bast Art. 20.

Die freie Hansestadt Bremen wird thunlichst dahin wirken, durch Anwendung von
Dampf-Schleppschiffen die Fahrt der Leichterfahrzeuge zu beschleunigen; zugleich ver-
pflichten sich die contrahirenden Staaten für ihredie Unterweser (Artikel 18) befahrenden
Fluß= und Leichter-Schiffe solgende Control-Anordnungen zu treffen.

Art. 21.
1. Die Hannoverschen, Oldenburgschen und Bremischen Fluß= und Leichter-

Schisse sind, wenn sie mit Kaufmannswaaren (Stückgütern) befrachtet, von einem
Lodeplatze nach einem anderen, an der Unterweser zwischen Bremen und Bremerhaven,
beide Plätze eingeschlossen, fahren und ihre Fahrt nicht auf diejenige Stromstrecke be-
schränken, an welcher beide Ufer zum Bremischen Gebiete gehören, mit amtlichem Ver-
schlusse zu belegen. Derselbe ist so einzurichten, daß er dem Zwecke, soweit dieser nach
der Bauart der Schiffe sich erreichen läht, möglichst entspricht. Auf eine angemessene
Bauart der Schisse, welche eine genügende Verschlußanlegung zuläßt, soll thunlichst
hingewirktwerden. Essoll nichtxgestattetsein, daß dieSchiffeaußerhalb desverschlossenen
Raumes Güter führen, mit Ausnahme solcher, die unverpackt und zugleich in dem Zoll-
vereine mit einer Eingangsabgabe nicht belegt sind, sowie solcher, welche zur Selbst-
entzündung geneigt oder der Explosion fähig sind, oder deren Beiladung durch Mitthei-
lung ihrer Eigeuschaft den mitverladenen Waaren nachtheilig werden kann.

Durch die zur Ausführung der Vertragsbestimmungen zu ernennendengemeinschaft-
lichen Commissarien ist das Weitere über die ArtderVerschlußeinrichtung zu vereinbaren.
Die Aulegung und Abnahme des Verschlusses geschieht durch die Beamten desjenigen
Staates, in dessen Ladeplätzen die betreffenden Leichterfahrzeuge ein- oder ausladen.
Dabeisoll es den Beamten desjenigen der contrahirenden Theile, vondessen Beauftragten
derVerschlußnicht angelegt worden ist, unbenommen sein, vor Abfahrt der Schiffe sich
davon zuüberzeugen, daß und wie die Verschlußanlegung geschehen ist. Sollte bei dieser
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Prüfung der Verschluß dem zu vereinbarenden Regulative nicht entsprechend befunden
werden und über dessen Vewollsländigung sofortige Verständigung nicht erfolgen, so ist
der Abgang des Schiffes nicht aufzuhalten, vielmehr das Weitere der Verständigung der
vorgesetzten Behörden zu überlassen.

Auf Dampsschiffe, sowie auf Leichterschifse mit Auswanderern und deren Effecten
findet der Verschluß keine Anwendung.

Die im Eingange dieses Artikels gedachten Fluß= und Leichter-Schiffe (mit Aus.
nahme von Dampsschissen), welche auf der Unterweser bis zur Nhede von Bremerhaven,
letztere ausgeschlossen, an einer Stelle auf dem offenen Strome, woselbst nicht beide
Ufer zum Bremischen Gebiete gehören, Kaufmannswaaren aus andern Schiffen über-

nehmen oder an dieselben wlieern= alta der Versck lußanlegung ebenfalls unterworfenund müssen den Beamten, welched durch
Aufhissung einer Flagge ein Züen geben. Wen binnen einer halben Stunde nach
Aufhissung einer Flagge kein Beamter erscheint, so ist den Schiffern gestattet, ohne An-
legungdesVerschlussesabzufahrenoderdenangelegtenVerschlußzudemZweckederAusla-
dungselbst abzunehmen. Schiffe, welche durch Sturm, Eisgang oder ähnliche Umstände
verhindert sind, ohne dringende Gefahr die Ankunft eines Beamten zu dem Zwecke der
Anlegung des Verschlusses abzuwarten, sollen nicht verpflichtet sein, die Frist von einer
halben Stunde inne zu halten.

2) Ueber das Verhalten dieser Schiffe während der Fahrt auf der im Eingange
des Artikels 21 bezeichneten Strecke der Untermeser ist Folgendes anzuordnen:

## jedes Schiff hat, sowie es denHasen oder Ladeplah verläßt. einen seine Staatsange-
end der ganzen Fahrtzu führen;

b) wenn ts Gilergeladenhat, damit von dem Lodungspüaße abgegangen ist und
demnächst innerhalb einer Entfernung von dreihundert Fuß von dem Punkte des
Ufers eines der contrahirenden Staaten an gerechnet, bis zu welchem die gewöhn-
liche Fluth reicht, vor Anker geht oder anlegt, so hat es während der Nacht-

zeit, und zwar von Sonnenuntergang bisSonnenaufgang, eine brennende La-
teme, mindestens in der Höhe von acht Fußin der Art auszuhängen, daß sie
von allen Seiten gesehen werden kann;
die Schiffer dürfen während der Fahrt nach ihrem Bestimmungsorte nur dann vor
Anker gehen, wenn es eintretende Umstände undVerhältnisse erforderlich machen,
und haben, sobald diese wegfallen, ihre Reise ungesäumt fortzusetzen. Ueber die
Nothwendigkelt des Aukenverfens oder eines etwaigen längeren Liegenbleibens

#
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haben sich dieselben aufErfordem!beiihrerAnkunft am Köschplatzegenügend aus-
zuweisen. Sie werden, , in eineange-

messene Ordnungsstrafe genommen. Die Zoll. und Struertehörden der ontrahiren
den Staaten haben die Beobachtung dieserV über-
wachen und die bemerkten Uebertretungen den mständigen Vehörden dessenigen
Staales anzuzeigen, welchen das Schiff angehört, unter Angabe der Nummer
des Schiffes.

Art. 23
3) Den Schiffern sollen für die Fahrten auf der im Artikel 22 bemerkten Strecke

Stundenzettelauegestelltwerden, aufwelchendie Zeit des Abganges und der Ankunft am
Abgangs= und Ankunfts-Orte von den dazu angeordneten Behörden vder Personen zu
bemerken ist.

BeidemWaaren.Transportevoneinemaufd
nach einem der gedachten Plätze ist der Stundenzettel von dem an Bord desSeeschifes

sichbefindenden Bevollmächiigten des Waareuenpfangers auszuslellen. sowie umgekehrtbei dem Transporte von W e, dessen
Kapitan, Steuermann oder dessen Etelbverlreter dieZeit der Ankunft zu bemerken hat.

Auf Dampfschisse, sowie auf Frachtschiffe, welche durch Dampsschiffe geschleppt
werden, finden die in diesem und demvorhergehenden Artikelerwähnten Maßregeln keine
Anwendung.

Hn. e9. 1 NNCT.

Art. 24.
4) Sollten die Königlich Hannoversche und die Großherzoglich Oldenburgsche Re-

gierung versügen, daß alle Schiffe, welche von einem Weserplatze nach einem unterhalb
Bremen belegenen Hannoverschen oder Oldenburgschen Orte:

Zucker, Kaffee, Thee, Reis, Syrup, Taback oder andere Kolonial-Waaren,
sowie Wein, Branniwein und Spirituosen jeder Art, Wollen-, Baum-
wollen= vder Seiden Waaren

bringen, mit einem Verzeichnisse der geladenen Waaren, unter Angabe der Namen
und Wohnorte der Absender und Empfänger, wie des Zollamtes, über welches die
Einführung dieser Waaren in das Zollvereinsgebiet geschehen soll, versehen sein müssen,
so win die freie Hansestadt Bremen anordnen, daß bei ihren Ausgangs-Zollämtern
zu Bremen, Vegesack und Bremerhaven jeues Verzeichniß mit den eingelieferten Aus-
fuhrscheinen und Frachtbriefen der Absender verglichen und, nachdem solche überein-
stimmend befunden, mit dem Stempel des betreffenden Bremischen Zollamtes versehen,
den Schiffern mitgegeben werde. Ein von dem lehteren einzulieferndes Duplicat solches
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Verzeichnisses wird von den betreffenden Bremischen Zollämtern drei Monate lang auf-
bewahrt, umunter eintretenden Umständen auf Begehren dembetreffendenHannoverschen
und Oldenburgischen Zollamte mitgetheilt werden zu können.

Eine etwaige nähere Feststellung der Ausführungsbestimmungen bleibt den Voll-
zugs-Commissarien vorbehalten.

Der sreien Hausestadt Bremen wird von der Königlich Hannoverschen und Groß-
herzoglich Oldenburgischen Regierung gegenstitige Hülfsteistung zugesichert, falls die-
selbe ähnliche Verfügungen früher oder später erlassen sollte.

Art. 25.
5) Es soll unter Androhung angemessener Strafen untersagt werden, auf der

Weser längs des Hannoverschen oder Oldenburgischen Ufers Schiffe auszulegen, um
sie, Behufs des Verkehres mit den Zollvereins-Staaten, als unverzollte Waarennieder-
lagen zu benugzen.

Art. 26.
» 6)OffeneBoote,welchedencontrahikendetaatcnangehörenImdaufdcrUnter-

wesekbiszuktlthcdevonBkcmethavcn,leptcrcfowicdicjcnigcStromstrccke,cmwclchek
beide User zum Bremischen Gebiete gehören, ausgeschlessen, ihre Fahrt unterbrechen,
sind, bei entstehendem Verdachte beabsichtigter Einschwärzung, der Durchsicht der Be-
amten der Control-Fahrzeuge unterworsen, und können von den letzteren, insofern
sie zollpflichtige Waaren enthalten, zur Fortsetzung der W#hrt in bestimmter Richtung

angehalten werden, falls sich die Beamten nicht überzeugen, daß zum Stillliegen eint
genügende Veranlassung vorhanden itt.

Art. 27.

Die unter den vorstehenden Nummern 10i9 6 getroffenen Verabredungen beziehen
sich auch anf die Lesum bis einschlüssig Burg.

Art. 28.
Wem ein mit Gütern beladenes Fluß= vder Leichter-Schiff durch Frostwetterin

seiner Fahrt gehindert wird, und am Hannoverschen oder Oldenburgischen Weser- oder
Lesum-Ufer einfriert, so soll dies, bei Vermeidung einer Ordnungsstrase, binnen 48
Stunden dem nächsten Zollamte oder Zollbeamten der Königlich Hannoverschen oder

Grohherzoglich Oldenburgischen Regierung angezeigt. und dieLadungunterVorlegung
der Ladungopapiere angemeldet werden. Für Schiff und Ladung dürfen dadurch bei
der Zollbehörde keine Kosten entstehen.

Fursil. Schw. ARudolst. Gesehsamml. XVll. 41
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Der Transport solcher Ladungen in das Gebiet der freien Hansestadt Bremen auf

dem Eise oder dem Landwege geschieht frei von Eingangs-oder Durchgangs-Zöllen.
Die gleiche Befreiung gilt für die Ladung der Schiffe, welche an der Seite des Bre-
mischen Ufers einfrieren. Auf den Transport von Gütern und zollpflichtigen Gegen-
ständen über das Eis der zugefrorenen Weser oder Lesum innerhalb der Grenzen des
Königreichs Hannover und des Herzogthums Oldenburg findendieselben Bestimmungen
Anwendung, welche für den Land-Transport daselbst gelten würden.

Art. 29.
Die kontrahirenden Theile versprechen gegenseitig die zur Ausführung des Ver-

trages erforderlichen Gesetze, Verordnungen, Bekanntmachungen und Verfügungen
thunlichst bald zub erlassen und sich dieselben gegenseitig mitzutheilen.

So geschehen Bremen, den 26. Jannar 185

(Gez.) Friedrich Lee Henning. Cari Sriebel Lang.(L. S.)

Wilhen Cramet. Arnoid82
Joh. —nis sen Smidt. CarlFetel#esh . Hartlaub.

(1. S.) (I. 8.)

- 11

Uebereinkunft
zwischen

Preußen, Hannover und K#rhessen für Sich und in Vertretung
der übrigen Staaten des Zolloereins einerselts und der

freien Hansestadt Bremen andererselts
wegen

Errichtung eineszollvereinsländischen Haupt-Zollamtes und einer
Niederlage für Zollvereins-Güter in der Stadt Bremen.

Art. 1.
Das in der Stadt Bremen ven dem Zollvereine zu errichtende Haupt-Zollamt

tritt nach den nachsolgenden Bestimmungen an die Stelle der Grenz-Zollämter, welche
sonst an der Grenze gegen das Bremische Gebict an derEisenbahn und der obern Weser
anzulegen sein würden. Dasselbeistfür diese V
und Ausgangs-Amt des ZollvereinsinderWeise anzusthen, daßdemselbennut
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1) zur Ausfertigung und Erledigung von Begleitscheinen I., sowie Ansagczetteln

und zur Ausfertigung von Begleitscheinen II., ferner zur Ausfertigung und Er-
ledigung von Declarations-Scheinen für den Verkehr mittelst Berührung des
Auslandes;
zur Erhebung des Eingangszolles von Effecten, welche Passagiere der Eisen-
bahnen und Dampsschiffe mit sich führen, innerhalb der desfalls besonders verab-
redeten Grenzen, sowie von Gütern, welche mit keinem höhern Eingangszolle
als 15 Sgr für den Centner belegt sind;

3) zur Erhebung des Durchgangszolles;
4) zur Ablassung zollfreier Gegenstände in den freien Verkehr

die Ermächtigung beiwohnt. -
Auherdem ist das gedachte Haupt-Zollamt zur Erhebung des Eingangszolles von

Gegenständen, die mittelst der Post versendet werden, bis zur Höhe von 10 Thaler für
eine Sendung, sowie zur Erhebung des Ausgangszollco von den aus der Niederlage
(Ariikel 11) entnommenen, ausgangszollpflichtigen Gegenständen befugt.

Für den Verkehr von und über Bremen nach dem Zollvereins-Gebiete auf anderen
Wegen als auf der Eisenbahn oderweseraufwärts sollen die vorstehend unter Nr. 1 und3
erwähnten Absertigungsbefugnisse dem Haupt-Zollamte unter den noch festzustellenden
Voikehrungen gegen Mißbrauch ebenfalls zustehen.

Art. 2.

Dieses Haupt-Zollamt wird unter die Leitung und Aufsicht der Zoll-Directivbe-
hörde zu Hannover gestellt und hat nach den im Königreiche Hannover bestehenden Vor-
schristen zu verfahren. Die Zollerhebung geschieht für Rechnung der Königlich Han-
noverschen Regierung, welche die erhobenen Beträge mit ihren übrigen Zolleinnahmen
zur Theilung zu bringen hat.

2#

Art. 3.
Wer aus Bremen und dem Bremischen Gebiete Waaren und Effecten den betref-

fenden Zollstellen zur Absertigung nach dem Zollvereine vorführt oder wer Waaren und
Effecten, ohne sie diesen Zollstellen zu der in diesen Fallen jedesmal erforderlichen Ab-
fertigung vorzuführen, auf der Eisenbahn oder auf Schissen, welche auf der Weser strom-
aufwärts nach dem Zollvereine bestimmt find, dahindie Fahrt beginnen läßt, soll so an-
gesehen werden, als wenn er damit die Zollgrenze und die erste Zollstelle im Zollvereine
überschreite und daher, insonderheit auch in Bezug auf die Abgabe der Zoll. Declara-
tionen über solche Waaren, den bollgesehlichen Bestimmungen desselben unterworfen

41·
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sein. Der Senat der freien Hansestadt Bremen verpflichtet sich, dieses gesetzlich auszu-
sprechen und zu diesem Ende die hier Anwendung sindenden Bestimmungen des Zollge-
setzes, der Zollordnung, des Vereins-Zolltarifs und des Zoll-Strafgesetzes, wie diese
Gesetze für das Königreich Hannover erlassen worden, nebst den künftig dabei eintre-
tenden Abänderungen zu vubliciren.

rt. 4.
Da sowohl die nach dem Zollvereine abgehenden Eisenbahnzüge auf dem Bahnhofe

und ouf der bis in den Zollverein gehenden Bahnstrecke sowie die auf der obern Weser
abgehenden Schiffe und die in anderer Weise zur Versendung nach dem Zollvereine ge-
langenden Güter und Effecten unter genügende Zollaufsicht gestellt werden müssen, so
sollen die zu dem Ende erforderlichen Anordnungen von det zum Vollzuge des gegen-
wärtigen Vertrages zu bestellenden gemeinschaftlichen Commission getroffen werden.
Hierher gehören insbesondere die Absperrung des nöthigen Raumes auf dem Eisenbahn-
hofe, die Begleitung der Eisenbahnzüge und der nach dem Zollvereine weseraufwärts
abgehenden Schifse durch Aufsichtsbeamte, und die über die Beaufsichtigung der Eisen-
bahnstrecke und der oberen Weser bis zum Eintritte in das Zollvereins-Gebiet nöthigen
Anordnungen.

Art. 5.
Die Eisenbahnbeamten in Bremen sollen auf Wahrung des Zoll-Interesses und

Beobachtung der deshalb ihnen ertheilt werdenden Vorschriften in Eid und Pflicht ge-
nommen werden. Eisenbahn-Beamte, welche in dieser Beziehung sich einer Verletzung
ihrer Pflichten schuldig machen, werden in Strase genommen und unter Umständen aus
dem Dienst entfernt werden.

Art. 6.
Auch die Steuerbeamten der freien Hansestadt Bremen werden angewiesen werden,

soweit es ihre Dienstverrichtungen gestatten, das Zoll- Interesse des Zollvereins wahr-
zunehmen, sowie umgekehrt die Zollbeamten des Zollvereins das Bremische Steuer-
Interesse in gleicher Weise zu befördern haben.

Art. 7.
Die Waarenabfertigung nach dem Zollvereine unterliegt bei dem Haupt-Zollamte

den allgemeinen Vorschriften der Zollordnung, doch soll bei der Versendung mittelst der
Eisenbahn in der Regel der Wageuverschluß an die Stelle des Kollo-Verschlusses treten.
Bei der Absertigung auf Ansagezettel (Artikel1Nr. 1.) kommen diejenigen Vorschriften
zur Anwendung, über welche sich die Jollvereins. Regierungen fürden Verkehr auf Eisen-
bahnen, welchedie Zollgrenze überschreiten, verständigt haben oder künftig verständigen
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werden, unter Beobachtung der dieserhalb allgemein oder für das Haupt-Zollamt in
Bremen etwa besonders vorgesehenen Bestimmungen.

Art. 8.

Mittelstder Eisenbahn nach demZollvereine abgehende zollpflichtige Passagier-Esfec
ten müssen ohne Ausnahme bei der Aufgabe sofort verzollt werden.

t. 9.

Die im Artikel 4 gedachte Vollzugs-Commission wird nach Maßgabe der Oertlich.
keitdas Abfertigungsversahren ordnen und, insoweit bis zu dem Zeitpunkte, mit welchem
dieAbsertigungenüberweseraufwärts gehende Waaren beginnen müssen, alle für nöthig
zu crachtenden baulichen Einrichtungen noch nicht getroffen sein sollten, durch interimi-
stischeAnordnungenVorkehrung trefsen. Insonderheit wird sodann auch jene Commission
das Verfahren näher bestimmen, welches hinsichtlich der aus dem Zollvereine durch das
Gebiet der freien Hansestadt Bremen nach dem Zollvereine wieder eingehenden Güter
Statt finden soll.

Die für die Absertigungen des Haupt-Zollamtes auf dem Eisenbahnhofe und an
der Weser oberhalbund unterhalb der Stadt gegenmätig oder künftig ersorderlichen Locale
und Anstalten, worunter jedoch Dienstwohnungen für die Zollbeamten nicht begriffen
sind, stellt die freie Hansestadt Bremen auf ihre Kosten. Das Erforderniß wird durch
die im Artikel4gedachteVollzugs Commisslon oder künftig durch weitere Verständigung
unter den contrahirenden Theilen näher festgestellt werden.

Es wird in Bremen eine Zollvereins-Niederlage errichtet, in welcher Exzeugnisse

des Zollvereins, sowieiin demselben verzollte fremde Waaren Behufe Festhaltung der
Identits* AAnspruchsaufz I#r g lagert behan-
delt. umgepackt, getbeilt und sochergesaae in denZollvereinvollseei wieder eingebracht
werden können. Diese Niederlagesoll als Theil des Zollvereins-Gebietes angesehen und die
Anwendung der zollgesetzlichen Vorschriften des Zollvereins auf das Einbringen von
Waaren in dieselbe oder auf die Waarenausfuhr aus derselben in eben der Art gesegtlich
ausgesprochen werden, wie dies im Arlikel 3 verabredet ist.

Art. 12.
Die Baulichkciten für diese Niederlage stellt die freie Hansestadt Bremen auf ihre

Kosten zunächst in den vorhandenen Localen am Bahnhofe. Die Erweiterung und Ver-
mehrung derselben am Bahnhofe und an der Unteiweser bleibt dem Ermessen derselben
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überlassen. Die Verwaltung der Niederlage steht der von dem Senate der freien Hanse-
stadt Bremen dazu eingesetzten Behörde zu, und wird auf deren Kosten und Rechnung
heführt. Die Beaussichtigung und Controle zur Sicherung des Zoll-Interesses wird dem
zollvereinsländischen Haupt-Zollamte überkragen.

Art. 13.
Die freie Hansestadt Bremen verzichtet darauf, von den in dieser Niederlage ge-

lagerten, aus dem Zollvereine dahin eingebrachten und in denselben zurückgehenden
Waaren Bremische Eingangs-, Ausgangs-und Durchgangs--Rechte zu erheben; dieselben
unterliegen jedoch einer Control-Gebühr vonnicht über Einen Groschen für den Centner,
sowie einer Lagergebühr, welche die im Bremen übliche nicht übersteigen und, einschließ-
lich sämmtlicher Kosten für die Einbringung und Ausbringung (wozu namentlich die Ver-
wägungskosten gehören), höchstens monatlich:

fir krockene Wagren ur Thaler für den Zentner
nasie

betragen wird. EinangebrochenerMouch kann dabeifür voll gerechnet werden.

Die Vorschriften, welche in Boziehung anf die Zollsicherheit für das Einbringen
der Waaren indie Niederlage, für die Lagerung in derselben, sowie für die Abfertigung
Behufs zollfreier Zurückführung nach dem Zollvereine erforderlich sind, werden von der
im Artikel 4 erwähnten Vollzugs-Commission sestgesetzt werden.

So geschehen Bremen, den 26. Jannar 1856.

(Gez.) Friedrich Leopold Heming. Carl Virdech Lang.(I. S.)
Wilhelm Lromer Arnold v

( )Joh. Heinrich S#. Smidt. Carl geiediin L. Hartlaub.
(I 8.) —
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’n.

Uebereinkunft
Preußen, Hannover und Kuebesfen für Sich und in Vertretung

der übrigen Staaten des Zollvereins einerseits, und Bremen
andererseits

wegen

des Anschlusses Bremischer WaokekeFhert an den Zollverein.
Art

Die freie Hansestadt Bremen tritt, ate hadet Ihrer Hoheitsrechte, in Gemäß-
heit der im Hauptvertrage vom heutigen Tage getroffenen Verabredung mit

1) den hollerländischen Außendeichsländereien an der rechten Seite des längs deo
Deiches fließenden Zuggrabens (Deichschlot) von Tönever an, sowic an derrechten
Seite der Wumme, wo diese an den Hollerdeich tritt,

2) dem am rechten Ufer der Wumme belegenen Theile des Gerichtes Borgfeld, na-
mentlich Warf, Butendieck, Timmerslohe, Borgfelder Moor, Vorgfelder Weidc,
sowie sämmtlichen Borgfelder Wiesen,

3) der Wumme und Lesum oberhalb Burg, soweit Bremen die Landeshoheit darüber
zusteht,

4) den am linken Ufer der Ochum belegenen Bremischen Ortschaften und Feldmarken
Kirchhuchting, Mittelshuchting, Brookhuchting, Varrelgraben und Grolland,
einschlüssig des Ochumflusses,

dem Zollvereine bei.
Die Zollgrenzen an den anzuschließenden Gebietstheilen sollen, den Bedürfnissen

der Abgaben-Controle und des Verkehrs entsprechend, durch beiderscits zu ernennende
Commissarien festgestellt werden.

Art. 2.

In Folge dieses Beitrittes wird der Senat der freien Hansestadt Bremen, mit
Aufhebung des gegenwärtig in den gedachten Gebietstheilen über Eingangs-, Aus-
gangs- und Durchgangs-Abgaben und deren Verwaltung bestehenden Gesetzen und
Einrichtungen, daselbst die Verwaltung der Eingangs-, Ausgangs, und Durchgangs-
Abgaben in Uebereinstimmung mit dem im Zollvereine zur Anwendung kommenden des-
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fallsigen Gesetzen, Tarifen, Verordnungen und sonstigen administrativen Bestimmungen
eintreten, und zu diesem Zwecke die erforderlichen Gesetze, Tarife und Verordnungen
publiciren, sonstige Verfügungen aber, nach denen die Angehörigen oder Steuerpflich-
tigen sich zu richten haben, zur öffentlichen Kenntniß bringen lassen.

Krt. 3.
Etwaige Abänderungen der im vorstehenden Artikel gedachten gesetzlichen Be-

stimmungen, welche der Uebereinstimmung wegen auch in den fraglichen Gebietstheilen
zur Ausführung kommen müßten, bedürfen der Zustimmung des Senates der sreien
Hanusestadt Bremen.

Diese Zustimmung wird nicht verweigert werden, wenn solche Abänderungen in
dem Königreiche Hannover, bezüglich dem Herzogthume Oldenburg allgemein getroffen
werden.

Art. 4.
Mit der Ausführung der gegenwärtigen Uebereinkunst hören alle Eingangs-, Aus-

gangs= und Durchgangs-Abgaben an den Grenzen zwischen dem Gebiete des Zollver-
eins und den in Rede stehenden-Gebietstheilen auf und es können alle Gegenstände des
freien Verkehres aus lebteren frei und unbeschwert in die im Zollvereine befindlichen
Staaten und umgekehrt aus diesen in jene eingeführt werden, mit alleinigem Vorbehalte:

a) der zu den Staats-Monopolen gehörenden Gegenstände (Salz und Spielkarten,
ingleichen der Calender, nach Maßgabe der Artikel 5 und 6);

b) der im Innern des Zollvereins mit einer Steuer belegten inländischen Erzeug-
nisse nach Maßgabe des Artikel 7.

Art. 5.
1) In Betreff des Salzes tritt die freie Hansestadt Bremen für die obigen Gebiets-

theile den zwischen den Mitgliedern des Zollvereins bestehenden Verabredungen
in folgender Art bei:

n) die Einfuhr des Salzes und aller Gegenstände, aus welchen Kochsalz ausge-
schieden zu werden pflegt, aus fremden, nicht zum Vereine gehörenden Ländem
in die Vereinsstaaten ist verboten, insoweit dieselbe nicht für eigene Rechnung
einer der vereinten Regierungen und zum unmittelbaren Verkaufe in deren
Salzämtern, Factoreien oder Niederlagen geschieht;

b) die Durchfuhr des Salzes und der vorbezeichneten Gegenstände aus den zum
Vereine nicht gehörigen Ländern in ander solche Länder soll nur mit Geneh-
migungderVereinsstaaten, deren Gebiet bei der Durchsuhr berührtwird, und
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unter den Vorsichtsmaßregeln Statt finden, welche von selbigen für nothwendig er-
achtet werden;

c) die Ausfuhr des Salzesin fremde, nicht zum Vereine gehörige Staaten ist frei;
4) was den Salzhandel innerhalb der Vereinsstaaten betrifft, so ist dieEinfuhr

des Salzes von einem in den andern nur in dem Falle erlaubt, wenn zwischen
den Landesregierungen besondere Verträge deshalb bestehen;

e) wenn eine Regierung von der andern innerhalb des Gesammtvereins aus
Staats- oder Privat-Salinen Salz beziehen will, so müssen die Sendungen
mit Pässen von öffentlichen Behörden begleitet werden;

s) wemn einVereinsstaat durch das Gebiet eines andern aus dem Auslande oder
aus einem dritten Vereinsstaate seinen Salzbedarf beziehen oder durch einen
solchen sein Salzin fremde, nicht zum Vereine gehörigeLänderversenden lassen
will, so soll diesen Sendungen kein Hindernißin den Weg gelegt werden; je-
doch werden, insofern dieses nicht schon durch frühere Verträge besiinmt ist,
durch vorgängige Uebereinkunft der betheiligten Staaten die Straßen für den
Transport und die erforderlichen Sicherheitsmaßregeln zur Verhinderung der
Einschwärzung verabredet werden.

2) Rücksichtlich der Verschiedenheit zwischen den Salzpreisen in den fraglichen Ge-
bietstheilen und in benachbarten Landen des Zollvereins und der daraus für
letztere hervorgehenden Gefahrder Salzeinschwärzung, werden Mahregeln verein-
bart werden, welche diese Gefahr möglichst beseitigen, ohne den freien Verkehr
mit anderen Gegenständen zu belästigen.

Art. 6.

Hinsichtlich der Einfuhr von Spielkarten und Calendern behält es in sämmtlichen
zu dem Zollvereine gehörigen Staaten und Gebietstheilen bei den bestehenden Verbots-
oder Beschränkungs-Gesezen und Debits-Einrichtungen sein Bewenden.

Art. 7.
Die unter den Staatendes Zollvereins im Vertrage vom 4. April 1853 getroffenen

Verabredungen in Bekreff der inneren Steuern, welche in den einzelnen Vereinsstaaten
theils auf die Heworbuingung oderZubereitung theils unmittelbar auf den Verbrauch
gewisser Erzeugnisse, sei es für Acchnung des Staates oder für Rechnung von Com-
munen oder Corporationen gelegt sind, sowie hinsichtlich des Verkehres mit solchen Er-
zeugnissen, werden auchin den laut Artikel 1 an den Zollverein anzuschließenden Bre-

Förnl. Schw. Audolst. Gesehsamml. XI. 4
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mischen Gebietstheilen Anwendung erhalten. Demgemäß wird, in Rücksicht auf die
Steuer, welche in den gedachten Gebietstheilen von inneren Erzeugnissen nach den in
dem besonderen Vertrage zwischen Hannover, sowie Oldenburg und Bremen vom heu-
tigen Tage deshalb getroffenen Verabredungen zur Exhebung kommen, zwischen Han-
nover, bezüglich Oldenburg und den genannten Gebietstheilen gegenseitig von sämmt-
lichen inneren Erzeugnissen bei dem Uebergange in das andere Gebiet weder eine Rück-
vergütungder Steuern geleistet, noch eine Uebergangsabgabe erhoben werden; dagegen
werden, den ÜUbrigen Staaten des Zollvereins gegenüber, solche Gebietstheile hinsicht-
lich der zu gewährenden Rückvergütungen und der zu erhebenden Uebergangsabgaben
in dasselbe Verhälkniß wie Hannover und Oldenburg treten.

Art. 8.
Die freie Hansestadt Bremen schließt sich für die mehrgedachten Gebietslheile den

Verabredungen an, welche zwischen den Staaten des Zollvereins wegen Besteuerung
des im Umfange des Vereins aus Rüben bereiteten Zuckers getrofsen sind. Wegen
der Anwendung gleichmäßigergesetzlicher und administrativer Anordnungen und etwaiger
Abänderung solcher Anordnungen sollen für die Rübenzucker-Steuer dieselben Verab-
redungen maßgebend sein, welche die Artikel 2 und 3 für die Zölle enthalten.

Art. 9.
Die sreie Hansestadt Bremen tritt, bezüglich der in Frage stehenden Gebietstheile,

denjenigen Verabredungen bei, welche in den zwischen den Zollvereins-Staaten abge-
schlossenen und dem Senate mitgetheilten Zollvereinigungs-Verkrägen über folgende
Gegenstände getroffen worden sind:

1) wegen Höhe und Erhebung der Chaussee-, Damm-, Brücken= und Fähr-Gelder,
der Thorsperr= und Pflaster-Gelder, ohne Unterschied, ob alle diese Hebungen

für Nechnung der landesherrlichen bosen oder eines Privat-Berechtigten, na-mentlich einer Gemeinde, Stattfinde
2) wegen Annahme gleichförmiger umaüte zur Beförderung der Gewerbsamkeit,

insonderheit
s) wegen der Befugnißder Angehörigen des einen Staates, in dem Gebiete eines

andern, zum Zollvereine gehörenden Staates Arbeit und Erwerb zu suchen,
h5) wegen der, von den Angchörigen des einen Vereinsstaates, welche in dem

Gebiete eines andern Vereinsstaates Handel und Gewerbe treiben oder Arbeit
suchen, zu entrichtenden Abgaben,
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e) wegen der freien Zulassung von Fabrilkanten und sonstigen Gewerbetreibenden,

welche blos für das von ihnen betriebene Geschäft Ankäufe machen, oder von
Reisenden, welche nicht Waaren selbst, sondern nur Muster derselben bei sich
führen, um Bestellungen zu suchen,

4)) wegen des Besuchs der Messen und Märkte;
5) wegen der Gebühren und Leistungen für Anstalten, die zur Erleichterung des

Verkehres bestimmt sind:
4) die freie Hansestadt Bremen schließt sich auch den Verabredungen an, welche

zwischen den zum Zollvereine gehörigen Regierungen wegen Herbeisührung eines
gleichen Münz-, Maß= und Gewichts- Systemes getroffen sind, insbesondere
aber dem unter dem 21. Octkober 1845 abgeschlossenen Münz-Kartel.

5) Endlich tritt die freie Hanfestadt Bremen dem Zoll-Karlel vom 11. Mai 1833
bei. Nicht minder werden die Regierungen der Zollvereins. Staaten dieses Kartel
in ihren Landen auch im Verhältnisse zu den anzuschließenden Bremischen Ge-
bietstheilen in Anwendung setzen.

Art. 10.
Die den im Artikel 2 erwähnten Gesetzen und Verordnungen entsprechende Ein-

richtung der Verwaltung in den dem Zollvercine anzuschließenden Bremischen Gebiets-
theilen und die Bestimmung, Errichtung und amtliche Besugniß der zur Erhebung und
Abfertigung erforderlichen Dienststellen, sollen in gegenseitigem Einvernehmen mit
Hülfe der von beiden Seiten zu diesem Behufe zu ernennenden Commissarien angcordnet
werden. Bremischer Seits wird die gedachte Verwaltung dem Verwaltungsbezirke des
Ober-Zoll-Collegiums zu Hannover in der Art zugetheilt, daß die im Artikel 1 unter
Zisser 1 bis 3 erwähnten Gebietstheile als der Königlich Hannoverschen Verwaltung,
die zu 4 genannten Gebietstheile dagegen als der Großherzoglich Oldenburgischen Ver-
waltung angeschlossen betrachtet werden.

Die Jollstraßen sollen mit Tafeln bezeichnet und der Zug der Binnenlinie soll öf-
fentlich bekannt gemacht werden.

Art. 11.
Die Zutheilung der anzuschließenden Gebietstheile an den Verwaltungsbezirk des

Ober-Zoll-Collegiums zu Hannover wird Bremischer Seits auch auf die Besetzung
der in den fraglichen Gebietstheilen zu errichtenden Hebe- und Abferligungs-Stellen,
sowie der daselbst erforderlichen Aufsichtsbeamten= Stellen erstreckt.

42
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Die in Folge dessen in den gedachten Gebietstheilen sungirenden Beamten werden

für beide betheiligte Regierungen in Eid und Pflicht genommen.
Art. 12.

In Beziehung aufihreDienstobliegenheiten, namentlich auchin Absicht der Dienst-
Disciplin, sollen dieind angestellten Zoll- und Steuer-
Beamten ausschließlich der KöniglichHannoverschen, bezügiich Großherzoglich Olden-
burgischen Negierung untergrordnet sein.

Art. 13.
Die Schilder vor den Localen der Hebe und Absertigungs Stellen in den mehrer-

wähnten Gebietslheilen sollen das Bremische Hoheitszeichen, sowie die einfache Inschrift
„Zollamt“ erhalten, und gleich den Zolltafeln, Schlagbäumen 2c. mit den Bremischen
Landeofarben versehen werden.

Die bei den Abfertigungen anzuwendenden Stempel und Siegel sollen ebenfalls
nur Bremische Hoheitszeichen führen.

Art. 14.
Die Untersuchung und Bestrasung der in jenen Bremischen Gebietstheilen began-

genen Zollvergehen erfolgt von den Bremischen Gerichten zwar nach Maßgabe des da-
selbst zu publicirenden Zoll-Strafgesepes, jedoch nach den ebendaselbst für das Verfahren
jetzt schon bestehenden Normen und Competenz-Bestimmungen.

Art. 15.

Die hiernach von diesen Gerichten verhängten Geldstrafen und confistirten Gegen-
stände fallen, nach Abzug der Denuncianten-Antheile, dem Bremischen Fiskus zu.

Art. 16.
Die Ausübung des Begnadigungs= und Strafverwandlungs-Rechtes über die

wegen verschuldeter Zollvergehen (Artikel 14) von Bremischen Gerichten verurtheilten
Personen bleibt dem Senate der sreien Hansestadt Bremen vorbehalten.

Art. 17.

In Folge der gegenwärtigen Uebereinkunft wird zwischenHamnover; bezüglich
Oldenburg und den, dem Zollvereine angeschlossenen Bremischen Gebietstheilen in Be-

ziehung undieoestaglichenAuhitbnheineboneiniot derEirünfteanEingangs,Ausgangs-u V## 9 6
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Abgaben von Wein, Most, Taback und Tabacksblattern stattfinden und der Ertrag dieser
Einkünfte nach dem Verhaltnisse der Bevölkerung getheilt werden.

Bei der Abrechnung unter den Zollvereins-Staaten werden die Antheile an den
gemeinschastlichen Abgaben für die dem Zollvereine angeschlossenen Bremischen Gebiets-
theile nach demselben Verhältnisse gewährt, welches bei der Berechnung der Hannover-
schen und Oldenburgischen Antheile vertragsmäßig zur Anwendung kommt.

Art. 18.
Da die in Bremen derzeit beßehenden Abgaben wesentlich niedriger sind, als die

Eingangszölle der im Zollvereine befindlichen Staaten, so verpflichtet sich der Senat
der freien Hansestadt Bremen, vor Herstellung des freien Verkehres zwischen den frag-
lichen Bremischen Gebiekstheilen und dem Gebiete des Zollvereins, diejenigen Maß-
regeln zu ergreifen, welche erforderlich sind, damit nicht die Zolleinkünfte des Vereins
durch die Einführung oder Anhäufung in Bremen geringer als im Zollvereine belasteter
Waarenvorräthe beeinträchtigt werden.

So geschehen Bremen, den 26. Januar 1856.

(gez.) Friedrich Leopold Henning. Carl Friedrich Lang.
(l. S.)) (I. S.)

Wilhelm Eramer. Arnold Doückwig.
L. s. L. 8.)

Joh. Heinrich Wilhelm Smidt. Carl Friedrich L. Hartlaub.
(. 8.) (L. S.)

Iv.
Uebereinkunft

zwischen
Hannover für Sich und in Vertretung Oldenburgs einerseits und

Bremen andererseits
egen

der Besteuerung innerer Erzeugnisse in den, nach der Ueberein-
kunft UI. dem Zollvereine angeschlossenen Bremischen

Gebietstheilen.
Im Zusammenhange mit der zwischen Preußen, Hannover und Kurhessen für
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Sich und in Vertretung der übrigen Staaten des Zollvereins einerseits und der freien
Hansestadt Bremen andererseits heute abgeschlossenen Uebereinkunft, wegen Auschlusses
Bremischer Gebietstheile an den Zollverein, sind von den Bevollmächtigten Seiner Ma-
jestät des Königs von Hannover, zugleich in Veriretung Seiner Königlichen Hoheit des
Grohherzogs von Oldenburg, und des Senates der freien Hansestadt Bremen noch die
solgenden, zunächst nur auf Verhältnisse zwischen Hannover, Oldenburg und Bremen
Bezug habenden Verabredungen unter dem Vorbehalte der Ratifiration getroffen worden.

Art. 1.

Un gleichzeitig mit dem, mittelst der betreffenden Uebereinkunft vom heutigen Tage
erfolgten Anschlusse Bremischer Gebietstheile an den Zollverein auch mit denjenigen
inneren Erzeugnissen, bei welchen eine Verschiedenheit der Besteuerung noch die gegen-
seitige Erhebung einer Uebergangs-Abgabe und die Anwendung besonderer Control=
Maßregeln nothwendig machen würde, sowie mit dem Salze eine völlige Freiheit des Ver-
kehrse zwischen den gedachten Bremischen Gebietstheilen und Hannover, bezüglich Olden-
burg, sowie den zollvereinten Staaten, unter welchen eine Uebereinstimmung der Be-
steuerung der inneren Erzeugnisse vereinbart ist, herzustellen, wird von Seiten der freien
Hansestadt Bremen in den in Frage slehenden Gebietstheilen eine Gleichstellung der
Besteuerung innerer Erzeugnisse mit den in Hannover, bezüglich Oldeuburg bestehenden
Besteuerungsgrundsätzen bewirkt werden.

Art. 2.
Demgemäß wird der Senat der freien Hansestadt Bremen in den gedachten Ge-

bietstheilen, was
a) den Branntwein,
b) das Bier und
c) das Salz

betrifft, von dem Tage der Ausführung der gegenwärtigen Uebereinkunft an, die bisher
daselbst bestandenen Verbrauchsabgaben von inländischem Branntwein und Bier auf-
hören und in den sämmtlichen anzuschließenden Gebietstheilen eine Branntwein= und
Salz.Steuer, sowie eine Uebergangsabgabe von Branntwein, außerdem aber in den
der Hannoverschen Zollverwaltung beizulegenden Gebietstheilen eine Biersleuer nach
Maßgabe der desfallsigen Königlich Hannoverschen bezüglich Großherzoglich Oldenbur=
gischen Steuergesetzgebung, sowohl den Steuersätzen, als auch den Erhebungs- und
Controle=Formen nach, einteten lassen.
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Art. 3.

In Betreff
4) des Tabacks

will der Senat der sreien Hansestadt Bremen in dem Falle, daß in den sraglichen Ge-
bietstheilen der Tabacköbau einen irgend erheblichen Umfang erreichen sollte, daselbst
die im Königreich Hannover bezüglich Herzogthum Oldenburg damn bestehende Besteue-
rung des inländischen Tabacksbaues einführen.

Art. 4.
Wegen der Besteuerung

Ie) des inländischen Weines
übemimmt der Senat der sreien Hanfestadt Bremen die Verpflichtung, die eventuell in
Hannover bezüglich Oldenburg zur Anwendung zu bringende Weinsteuer einzuführen für
den Fall, daß innerhalb der fraglichen Bremischen Gebietstheile Weinbau zur Kelterung
von Most von Privaten betrieben werden sollte.

Art. 5.
Der Senat der freien Hansestadt Bremen wird die den vorstehenden Verabredun-

gen entsprechenden Gesetze und Verordnungen erlassen, sonstige Verfügungen aber, nach
denen die Angehörigen sich zu richten haben, zur öffentlichen Kenntniß bringen lassen.

Art. 6.

Etwaige Abänderungen der voremmähnten gesetzlichen Bestimmungen, welche der
Uebereinstimmung wegen auch in den fraglichen Gebietstheilen zur Ausführung kommen
müßten, bedürfen der Zustimmung des Senates der freien Hansestadt Bremen.

Diese Zustimmung wird nicht verweigert werden, wenn solche Abänderungen in
den zum Zollvereinc gehörenden Theilen des Königreichs Hannover, bezüglich des Her-
zogthums Oldenburg allgemein getroffen werden.

Art. 7.
Wegen alles desjenigen, was die Eimichtung der Verwaltung der fraglichen

Stenem, insbesondere die Erichtung der Steuerämter und Recepturen, die Ernennung
der Erhebungs, und Aufsichts-Beamten, deren dienstliche und sonstige Verhälmmisse und
die Leitung des Steuerdienstes betrifft, sollen eben dieselben Verabredungen maßgebend
sein, welche in der zwischen den Staaten des Zollvereins und Bremen am heutigen
Tage abgeschlossenen Uebereinkunft, wegen Anschließung der in Rede stehenden Bre-
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mischen Gebietstheile an den Zollverein, hinsichtlich der Verwaltung der Eingangs,,
Ausgangs= und Durchgangs-Abgaben getroffen worden sind.

In Folge der vorstehenden Bestimmungen wird zwischen Hannover, bezüglich
Oldenburg und Bremen in Beziehung auf die sämmtlichen anzuschließenden Bremischen
Gebietstheile, eine Gemeinschaft der Einkünfte von der Branntwein= und Salz. Steuer
sowie der Uebergangs-Abgabe vom Branntwein slattfinden.

In Betreff der Biersteuer, welche im Herzogthume Oldenburg nicht erhoben wird,
findet nur zwischen Hannover und Bremen hinsichtlich der unter Hannoversche Zollver-
waltung zu slellenden Bremischen Gebietstheile eine Gemeinschaft Statt.

Der Ertrag der gemeinschaftlichen Einnahmen wird nach dem Verhältnisse der Be-
pölkerung vertheilt.

Die gegenwärtige Uebereinkunft soll so lange in Kraft bleiben, wie der unter dem
heutigen Tage zwischen den Zollvereinsstaaten und Bremen abgeschlossene Vertrag wegen
Beförderung der gegenseitigen Verkehrsverhältnisse, und mit diesem Vertrage ohneweitere
besondere Kündigung sein Ende erreichen.

So geschehen Bremen, den 26. Januar 1856.

(gez.) Carl Friedrich Lang. Arnold Duckwitz.
. S. (I. S.)

Job. Helnrich W#ilh. Smidt. Carl Friedrich L. Hartlaub.
(I. 8.) (I. S.)

Druckfebler-Berichtigung:
Seite 28. Amikel 13. Jeile O von oben muß es beigen: „nicht üter Einen Groten“

statt Groschen.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Achtzehnies Stäch vom Jahre 1856.

 XXXXIX. Ministerial-Verordnung
vom 8. August 1856, betr. die Aueführung der Hppotheken= und Eigen-

thumsgesetzes vom 6. Juni d. J. bezüglich des Fürrstlichen Justigamtce
Frankenbausen.

Im Hinblick auf §. 66 Unserer Verordnung vom 20. Juni d. J. (G. S. S. 232)
wird rücksichtlich der Ausführung der Eigenthums, und Hypotheken-Gesetze vom 6. Juni
d. J. (G. S. S. 163 ff u. S. 173 ff.) für das Fürstliche Justigamt Frankenhausen
Nachstehendes bestimmt.

8. 1.
Die bei dem Fürstlichen Justizamte in Frankenhausen im Gebrauch befindlichen

Flur= und Lagerbücher werden auch fernerhin fortgeführt. Dieselben vertreten die
Stelle der durch die neuste Gesetzgebung eingeführten Hypothekenbücher und genießen.
da sie mit der Beweiskraft öffentlicher Urkunden ausgestattet sind, vollkommene Glaub,
würdigkeit in Ansehung der in ihnen enthaltenen Angaben über die Besitz- und Eigen-
thums-Verhältnisse der darin verzeichneten Grundstücke.

. 2

Bei gerichtlichen Uebereignungen von Grundstücken werden diese mit den darauf
ctwa haftenden Hypotheken sofort in das Flur= und Lagerbuch auf das Folium des
neuen Erwerbers, unter Anführung der betrefsenden Erwerbsurkunde, eingetragen.

Jedes Grundstück erhält eine forklausende Nummer. Auf der neuen Erwerbsur.
kunde ist der geschehene Eintrag kürzlich zu vermerken.

8. 3.
Für die gerichtliche Zuschreibung genügt es, daß das Eigenthum des Vorbesitzeré,

statt durch die im §. 4 des Eigenthumsgesetzes vorgeschriebene Vorlegung der Erwerbs-
urkunden, durch das Flur= und Lagerbuch nachgewiesen wird.

Ausgegeben in Andolstadt den 16. Angust 185.

Fürstl. Schw. Rurolst. Gesegsamml. XVll. 43
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Jeder Grundstücktbesiter erhält sein cigenes Folium, und jedes Folium wird für
die Zukunft mit einer sortlaufenden Nummererschen.

Hypothekenbestellungen und deren Nn,dernge werden regelmäßig neben das-
jenige Grundstück, welches Gegenstand der Hypothek ist, in die dafür bestimmte Spalte
eingezeichnet.

8. 6
Bei den Hppotheken-Einträgen sind die Vorschristen der ö§. 24—34 der Aus-

führungsverordnung zu beobachten.

Kommen gemeinschaftliche Hypothekenbestellungen oder gleiche Veränderungen
von Hypotheken bei mehreren Grundstücken desselben Foliums vor, so genügt es, daß
der vollständige Eintrag nur bei einem Grundslück gemacht und bei den übrigen auf
diesen Eintrag verwiesen wird.

. 8.

Bei dem einzelnen Grundstcke sind die Einträge, welche Hypothekenbestellungen
resp. Vormerkungen zum Gegenstand haben, mit fortlaufenden Nummern zu versehen.
Einträgen über vorkommende Veränderungen, 3. B. Cessionen, Löschungen rc., sind
indeß keine sortlaufenden Nummern beizusügen, vielmehr genügt es, dergleichen Ein-
träge entweder unmittelbar unter den Haupteintrag zu setzen oder die gegenseitige Be-
Richung durch die Worte: ad num. 1 2c. erkennbar zu machen. Unter dieser Voraus-
setzung kann von den in den §. 26—34 der Ausführungs-Verordnung vorgeschrie-
benen Hin- und Herweisungen Umgang genommen werden.

9
Bei jedem Gindstäck ist künftig ein angemessener Raum für die erforderlichen Ein-

träge durch sämmtliche 3 Spalten des Flur- und Lagerbuchs offen zu lassen. Der Ueber-
sichtlichkeit halber empftehlt es sich, jedes einzelne Grundstück von dem andern durch
eine Querlinie über die ganze Breite der Blattseite zu trennen.

1S. 10.
Die Vorschriften der 8§. 11, 14, 19, 35, 36 und 37 der Ausführungsverord-

nung 4 auch für das Fürstliche Julise Frankenhausen maßgebend.Rudolstadt, den 8. August18Füärstl. Schwarzb. elsipertn f, Justiz-Abtheilung.
ertrab.v.
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Gesetzsammlung
fur das Furstenthum Schwarzburg- Nudolstadt.

Ueunzehnkes Släck vom Jahrr 1856.
— —

 AM XIL. Ministerial Bekauntmachung
vom 12. August 1856, die Errichtung besonderer Steuerabfertigungestellen

an den Bahnhöfen zu Emden und Leer betreffend.

Nach einer Mittheilung des Königlich Hannoverschen Finanzministeriums werden
in Folge eingetretenen Bedürfuisses an den Bahnhöfen zu Emden und Leer besondere
Steuerabsertigungsstellen errichtet werden, welche im Namen und unter der Leitung
der dortigen Hauptzollämter die Abfertigungsbesugnisse derselben auszuüben haben,
mit dem 1. kommenden Monats ins Leben treten und sich in ihren dienstlichen Ausfer-
tigungen der Unterschrift:

„ Königliches Hauptzollamt (Emden oder Leer)“
„Zollabfertigungsstelle am Bahnhofe“

bedienen sollen, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.
Rudolstadt, den 12. August 1856.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium, Abth. der Finanzen.
v. Ketelhodt.

A. Koch.

 LXLI. Gesetz,
die Wiederberstellung der Todcestrafe betr., vom 15. August 1856.

WirFriedrichGünther, von Gottes Guaden, Fürst zu Schwarzburg ve,
kuoomn biernit auf Antrag Unseres Ministerinms und mit Zustimmung des getreuenLandta

Ausgegeben in Rudolstadt den 23. * 1856.Für#sll. Schw. Rudolst. Gesegsamml. XVIl.
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8. 1.

Für die im §. 2 dieses Gesehes benannten Verbrechen ist die Todesstrafe wieder
eingeführt.

1)

2)

3)

u)

Mit dem Tode ist zu bestrafen:
wer sich gegen die Person des Staatsoberhauptes des Verbrechens des
Mordes oder des Mordversuches in den Fällen des Art. 23 Nr. 1, 2, 3
des Strafgesetzbuchs, des Todtschlags oder der Körpewerletzung in den Fällen
des Art. 131 Nr. 1. 2 und 3 schuldig macht, ingleichen wer das Staatsober-
haupt gefangen hältoder in Feindes Gewalt liefert (vergl. Art. 77 des St., G.-B.);
wer die Tödtung eines Menschen in Folge eines mit Vorbedacht oder mit Ueber-
legung gefaßten Entschlusses ausgeführt hat, vorbehältlich der besondern Be-
stimmung im Art. 120 und 126 des Strafgesetzbuchs (vergl. Art. 119. des
St.-G.-B.);
wer gegen Personen körperliche Gewalt ausübt, um sich fremdes, bewegliches
Gut zuzueignen und dadurch sich oder einem Andern einen unrechtmäßigen Ge-
winn zu verschaffen, oder um sich, wenn er bei Begehung eines Diebstahls be-
troffen wurde, in dem Besitze des gestohlenen Gutes zu behaupten, wenn dabei
eine Person, gegen welche Gewalt geübt wurde, getödtet worden ist (vergl. Art.
152 des St. G.-B.);
wer bewohnte Gebäude oder andere Gebäude, wo sich gewöhnlich Menschen auf-
halten, oder zum zeitlichen Aufenthalt dienende Gebäude zu einer Zeit, wo sich
seiner Wissenschaft nach Personen in denselben besinden, oder Gegenstände, durch
welche das Feuer an Gebäuden der angegebenen Art forkgepflanzt werden kann,
vorsätzlich in Brand steckt, wenn durch das entstandene Feuer ein Mensch getödtet
worden ist und dieser Erfolg den Umständen nach von dem Verbrecher vorauszu-
sehen war (vergl. Art. 161 Nr. 1 des St.-G.-B.);

wer an Eisenbahnanlagen, an deren Transportmitteln oder sonstigem Zubehör
solche Beschädigungen verübt oder auf der Fahrbahn durch Aufstellung. Hinlegen
oder Hinwerfen von Gegenständen, durch Verrückung der Schienen vder auf ir-
gend eine andere Weise solche Hindermisse bereitet, durch welche der Transpon
auf diesen Bahnen in Gefahr gesetzt wird, wenn dadurch die Tödtung eines
Merschen herbeigeführt worden ist (vergl. Art. 169 des St.-G.-B.).
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S. 3.
Die Bestrasung des Versuchs, mit Ausnahme des Mordversuchs gegen das Staats-

oberhaupt (F. 2 Nr. 1), der ungleichen Theilnahme, der Begünstigung, der unter-
lassenen Anzeige oder Verhinderung eines Verbrecheus richtet sich bei den im §.2aufge-
führten Verbrechen nach den Vorschristen des Strafgesetzbuchs für die mitlebenslänglicher
Zuchthausstrafe bedrohten Verbrechen. Auch im Uebrigen, soweit das gegenwärtige
Gesetz nicht etwas Anderes bestimmt, sind die im F. 2 gedachten Verbrechen den aus-
schließlich mit lebenslänglichem Zuchthaus zu bestrafenden Verbrechen gleichzuachten.

8. 4.
Gegen Personen, die zur Zeit des begangenen Verbrechens das 18. Jahr noch

nicht vollendet hatten, kann die Todesstrafe nicht erkannt werden. Bei diesen kommt
vielmehr auchrücksichtlich der durch das gegenwärtige Gesetzmit der Todesstrafe bedrohten
Verbrechen der Art. 58 des St., G.-B. zur Anwendung.

Gegen Personen, bei denen die im Ark. 59 des Strafgesetzbuchs angegebenen
Voraussetzungen vorliegen, soll nicht auf Todesstrafe, sondern anstatt derselben auf
lebenslängliche oder zeitliche Zuchthausstrafe erkannt werden.

5S. 5.

Die Todesstrafe wird durch Enthauptung vollzogen.

8. 6.
Befindet sich eine zur Todesstrase verurtheilte Weibsperson im Zustande der

Schwangerschaft, so ist ihre Hinrichtung bis nach überstandenem Wochenbett zu ver-
schieben. Wenn mehrere Verbrecher hingerichtet werden, soist Veranstaltung zu treffen.
daß die Hinrichtung des Einen nicht vor den Augen des Andern vor sich gehe. Der
Körper des Enthaupteten wird entweder an eine anatomische Anstalt abgeliefert oder an
einem abgesonderten Orte auf dem gewöhnlichen Gottes-Acker begraben.

S. 7.
Jedes Todesurtheil ist dem Landesherrn zur Bestätigung vorzulegen und die er-

folgte Bestätigung, sowie gleichzeilig die Zeit der Vollstreckung, und zwar einige Tage
vor derselben, dem Verurkheilten durch den Untersuchungsrichter bekannt zu machen.

8. 8.
Die Vollstreckung der Todesstrafe soll in einem umschlossenen Raume stattfinden.

44
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Bei der Hinrichtung sollen zugegen sein: mindestens zwei Mitglieder des Kreisge-
richts, ein Beamter der Staatsanwaltschaft und ein Gerichtsschreiber, ebenso ein Geist-
licher von der Confession des Verurtheilten.

Der Gemeindevorstand des Ortes, in welchem die Hinrichtung stattsindet, hat
zwölf Personen ausden Vertretern oder aud anderen achtbaren Mitgliedern der Gemeinde
auszuwählen, welche der Hinrichtung beiwohnen können.

Auch dem Vertheidiger, und aus besonderen Gründen anderen Personen ist der
Zutritt zu gewähren.

Die Vollstreckung des Todesurkbeils wird durch das Läuten einer Glocke ange-
kündigt, welches bis zum Schlusse der Hinrichtung andauert.

8. 9.
Was im Art. 9 des St.-G.,B. und in dem Geseß über die Entziehung der staats,

bürgerlichen Rechte hinsichtlich des Verlustes der letztern bei rechtskräftig zuerkannter
Zuchthausstrafe bestimmt ist, gilt auch bei den zur Todcsstrafe Verurtheilten.

In Beziehung auf das Strafpverfahren finden bei den in Art. 2 angegebenen Ver-
brechen dieselben Vorschriften wie bei den mit lebenslänglichem Zuchthaus bedrohten
Verbrechen Anwendung.

kunmddlIh unter Unserer eigenhändigen Unterschrift undbeigedrucktem FürstlichenInsiegel.
So geschehen
Schwarzburg, den 15. August 1856.

(L. S.) Friedrich Günther, F. z. S.
v. Bertrab. Scheidt. v. Ketelhodt. v. Bamberg.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Zwaiigtes Stüch vom Jahte 1856.

XX XIII. Ministerial Bekanntmachung
vom 18. August 1856, die Erweiterung der Abfertigungebefugnisse des Königlich
Sächsischen Nebenzollamtes 1. zu Klingenthal, Hauptamtrbezirke Eibenstock, betr.

Nachdem nach einer Mittheilung des Königlich Sächsischen Finanzministeriums
dem dortigen Nebenzollamte l. zu Klingenthal, Hauptamtsbezirks Eibenstock, die Er-
mächtigung zum Begleitscheinwechsel mit den zollvereinsländischen Hauptämtern zu
Aachen, Cöln, Lindau, Kehl und bei Schusterinsel ertheilt worden ist, so wird solches
andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rudolstadt, den 18. August 18506.
Fürstl. Schwarzb. Ministerium, Abtheil. der Finanzen.

Th. Schwarp.
A. Koch.

 XLIII. Ministerial-Bekanntmachung
vom 26. August 1856, die Wiederaufhebung der umerm 5. Decbr. 1855

angeerdneten zeitweisen Suspension der Steucrvergütung für ausgehenden
Branntwein betr.

Mit Höchster GenehmigungSeinerDurchlauchtdes Fürsten wird die durch Mi-
nisterial-Bekanntmachung vom 5. Decbr. v. J. angeorducte Kitweise Suspension der
SteuervergütungfürausgehendenBranntweinvom1.Novbr.d.J.abwiederaufgehoben.

Rudolstadt, den 26. August 10956.

Fürstl. Schwarzb. Miristerimn, Abtheilungder Finanzen.Th. Schwarp.
Koch.

Ausgegeben in Rudolstadt den 30. * 1856.

Fürül. Schw. Audolst. Gesegsamml. XVIl. 15





1856. 307

Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Einun)wonzigats Stück vom Jahre 1856.
—..—.

 XIIV. Ministerial-Bekanntmachung
vom 25. August 1856, den Geschäftsbetrieb der Auswanderungs-Aenten betr.

In denjenigen Bedingungen, auf welche die inländischen Auswanderungs-Agenten
für ihren Geschäfts-Betrieb verpflichtet werden (Ministerial-Bekanntmachung vom
12. Aug. 1854. §F. 3.), ist unter Nr. 3. bestimmt worden:

Transportverträge dürfen nur mitsolchen Personen abgeschlossen werden, welche
sich durch denBesitz zur Zeit gültiger, von der competenten Vehörde ausgestellter
Auswanderungsscheine legitimiren; mit Minderjährigen nur unter der Ein-
willigung des Vaters oder Vormundes.

Die Uebertretung dieser, sowie der andern in den erwähnten Bedingungen enthal-
tenen Vorschristen zieht nach Maßgabe der pos. 13. für den Agenten eine Geldstrafe bis

Verlust der Erlaubniß zum Geschäftsbetrieb als Agent nach sich.
Wrr sehen Uns veranlaht, diese Anordnung hiermit zur öffentlichen Kenntniß zu

bringen mit dem Beisügen, dah die obigen Vorschriften sich sowohl auf die Beförderung
der Inländer wie der Ausländer beziehen.

Rudolstadt, den 25. August 1856.
Fürstl. Schwarzb. Ministerium, Abtheil, des Innern.

Leo.

Ausgegeben in Rudolstadt den 0. September 1650
Firstl. Schw. Rudolst. Gesetsamml. XVII. 46
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 AM XLV. Ministerial-Verorduuug
vom 27. August 1856, die Hülfsvollstreckungen in die Besoldungen, Wartegelder

und Pensionen Fürstl. Diener betr.

Um die Thätigkeit und die Mitwirkung der Cassenstellen bei Hülfsvollstreckungen
in die Besoldungen, Wartegelder und Pensionen Fürstlicher Diener auf das richtige
Maß zurückzuführen, sehen sich die unterzeichneten Abtheilungen des Fürstlichen Mini-
steriums veranlaßt, Nachstehendes zu bestimmen:

Die Hülfsvollstreckung iin dasDiensteinkommenacliver, zur Disposition gestellter
oder pensionirter Fürstl. Diener wegen t gegen dieselben kann
nur auf dem Wege des ordentlichen Executionsverfahrens erfolgen. Das Executionsge-
richt hat nach Maßgabe der Vorschrift im §.52 der Executionsordnung zu verfahren und
hiebei insbesondere die Bestimmung des F. 31. ebend. zu beobachten.

Reichtder der Executi t fene TheilderBesoldung,Pension2c.nichtaus,um
die der betreffenden Cassenstelle zur gleichzeitit gen Besriedigung benannten For-
derungen gleichzeitig zur Befriedigung zu bringen, liegt also ein Zusammentrefsen
mehrerer Gläubiger und eine Insufficienz des Befriedigungsmittels vor, so kann die
Location der mehreren Gläubiger und die Distribution der Masse nicht durch die wegen
der Zahlung requirirte Cassenstelle, sie muß vielmehr durch diebetreffende Justizbehörde
erfolgen. Es ist deßhalb folgendes Berlahren einzuhalten.

1) Neicht dernach Maßgabe des F. 31.der E HFsvolst

unnewirsineBesoldunglheil uleibriige Fnnnderdisenengnt
,so z

heit des8.52. der Exeeutionsordmng;je 8* ergangenen Neauistion an die ihr *
nannten Gläubiger oder an das Gericht aus.

2) Können die zur gleichzeitigen Befriedigung angemeldeten Gläubiger aus dem
der Execation unterworfenen Besoldungstheile die gleichzeitige Befriedigung nicht erhal-
ten, so hat die requirirte Cassenstelle die Location der mehreren Gläubiger und die Dis-
tribution der Gehaltstheile unter dieselben der Justizbehörde zu überlassen und an die-
selbe die arrestirten Besoldungstheile einzusenden. Die Einsendung erfolgt,

) wenn sämmtliche Executions-Verfügungen von einem und demselben Gerichte
ausgegangen sind, an dieses;
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b) wenn verschiedene einauder coordinirte oder subordinirte Gerichte die Executions·

Verfgung erlassen haben, an das Kreisgericht.
Sind Executions-Verfügungen von Verwaltungsbehörden erlassen worden, oder

von Verwaltungs= und Justizbehörden zusammen, so erfolgt die Einzahlung der zur
Fleichzeitigen Befriedigung sämmtlicher Posten nicht ausreichenden Besoldungstheile stets
an das betreffende Kreisgericht.

Rudolstadt, den 27. August 1856.

Fürstl. Schwarzb. Ministerinm,
Abtheilung der Justtiz. Abtheilung der Finanzen.

v. Bertrab. v. Ketelhodt.
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Gesetzsammlung
fur das FurstenthumSchwarzburg-Rudolstadt.

Iuriund)woanzigars Stück vom Jahre 1856.
—

 XLVI. Ministerial Bekanntmachung
vom 2. September 1856, die Befugniß-Erweiterung der Großherzoglich

Oldenburgischen Nebenzollämter I. zu Hooksiel und Ellenserdammersiel betr.
Nach einer Mittheilung des Großherzoglich Oldenburgischen Staatsministeriums

ist den dortigen Nebenzollämtern I. zu Hooksiel und Ellenserdammersiel die Ermächti-
gung zur Erledigung von BegleitscheinenI.undII. ertheilt worden, was hiermit zur
öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Nudolstadt, den 2. September 1856.

Fürstl. Schwarzb. “* Abth. der Finanzen.
A. Koch.

 XLVII. MinisterialBekaunntmachung
vom 4. September 1856, die Befugniserweiterung deo Königlich Württem-

bergischen Cameralamtes Wangen betreffend.
Nachdem nach einer Mittheilung des Königlich Württembergischen Finanz= Mi-

nisteriums dem dortigen Cameralamte Wangen die Besugniß zu Ausfertigung von
Uebergangsscheinen zu controlepflichtigen Getränkeversendungen vom 1. d. M. an er-
theilt worden ist, so wird solches andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rudolstadt, den 4. September 1856.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium, Abtheil, der Finonzen.
Th. Schwartz.

N. Koch.
Ausgegeben in Rudolstadt den 13. September 165.

Fürll. Schw. uudolst. Gesesamml. XVII. 47
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M XLVIII. Ministerial-Bekanntmachung
vom 5. September 1856, die weitere Einstellung der Erhebung des Ein-

gangsgolles für Getraide und Hülsenfrüchte, Mehl daraus und andere Müh-
lenfabrikate betreffend.

Nachdem die nach der Ministerial-Bekanntmachung vom 26. September v. J. bis
Ende September des laufenden Jahres verfügt gewesene Einstellung der Erhebung des
Eingangszolles für Getraide und Hülsenfrüchte, Mehl daraus und audere Mühlenfa-
brikate, nämlich geschrotene oder geschälte Körner, Graupe, Gries und Grütze, ge-
stampfte oder geschälte Hirse zufolge einer unter den RegierungenderZollvereinsstaaten
neuerdings fernerweit erfolgten Vereinbarung in Rücksicht darauf, daß wegen ander-
weiter Regulirung der Eingangszölle für Getraide und Mehl vom 1. Januar 1857 an
Berathung unter den gedachten Regierungen gegenwärtig statt findet, bis zum
Schlusse des gegenwärtigen Jahres noch verlängert worden, so wird solches
zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rudolstadt, den 5. September 1856.
Fürstl. Schwarzb. Ministerinm, Abtheill. der Finanzen.

« Th. Schwartz. *’-o

 XILIX Ministerial-Vekanntmachung
vom 5. September 1856, die Ausdehnung der im Handels= und Schifahrts=
Vertrage zwischen den Staaten des Zollucreins und dem Königreiche beider
Sieilien vom 27. Januar 1847 für die directe Fahrt verabredeten Begünsti-
gungen hinsichtlich der Joll= und Schiffahrts -Abqgaben auf die indirecte Fahrt

betreffend.
Das nachstehend in der deutschen Uebersetzung abgedruckte, vom hiesigen Fürstl.

Gouvernement genehmigte Uebereinkommen, die Ausdehnung der im Handels- und
Schiffahrts-Vertrage zwischen den Staaten des Zollvereins und dem Königreiche beider
Sicilien vom 27. Januar 1847 für die directe Fahrt verabredeten Begünstigungen hin-
sichtlich der Zoll- und Schiffahrts-Abgaben auf die indirecte Fahrt betreffend, wird
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hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, nachdem die nachstehende Erklärung gegen
eine übereinstimmende, von dem Königlich Sicilianischen Ministerium der auswärtigen
Angelegenheiten unter demselben Datum vollzogene Erklärung ausgetauscht worden ist.

Rudolstadt, den 5. September 1856.
Fürstlich Schwarzb. Ministerium.

von Bertrab.

Erklärung
vom 7. Juli 1856,

betreffend die Ausdehnung der im Handels= und Schiffahrts=
Vertrage zwischen den Staaten des Zollverins und dem Kö-
nigreiche beider Sitilien vom 27. Jan nar 1847 für die directe
Fahrt verabredeten Begünstigungen hinsichtlich der Zoll= und

Schiffahrts-Abgaben auf die indirekte Fahrt.
Die Preußische Regierung sowohl für Sich und in Vertretungder Ihrem Zoll= und

Steuer-Systeme angeschlossenen sonverainen Länder und Landestheile, nämlich: Luxem=
burgs, Anhalt-Dessau-Cöthens, Anhalt. Bernburgs, Waldecks und Pyrmonts, Lippes
und Meisenheims, als auch im Namen der Regierungen der übrigen Staaten des Zoll-
vereins, nämlich: Bayerns, Sachsens, Hannovers (einschließlich des Fürstenthums
Schaumburg-Lippe), Württembergs, Badens, Kurhessens, Großherzogthum Hessens
(einschließlich des Amtes Homburg), der den Thüringschen Zoll= und Handels-Verein
bildenden Staaten — namentlich: des Großherzogthums Sachsen, Sachsen-Mei-
ningens, Sachsen-Altenburgs, Sachsen-Coburgs und Gothas, Schwarzburg, Nudol=
stadts und Schwarzburg. Sondershäusens, Neuß-Greitz und Neuß-Schleiz—Braun.
schweigs, Oldenburgs, Nassaus und der freien Stadt Frankfurt einerseits, und die
Negierung beider Siilien andererseits, sortwährend von dem Wunsche beseelt, die
wischen den Staaten des Zollvereins und dem Königreiche beider Silien bestehenden
Handelsbeziehungen mehr und mehr zu begünstigen und auszudehnen, sindim gemein.
samen Einverständnisse übereingekommen sestzusetzen, was folgt:

Die vertragenden Theile verpflichten sich, die bisher der directen Schiffahrt be-
willigte Behandlung auf die indirecte Schiffahrt auszudehnen, dergestalt, daß sie hin-

477
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sichtlich der Schiffahrts= und der Zoll-Abgaben in ihren Häfen künftig keinen Unter-
schied mehr zwischen den Schiffen des anderen Theiles und den nationalen Fahrzeugen
machen werden. In Folge dessen sollen die Bestimmungen der Artikel 2, 4 und 14
des Handels= und Schiffahrts-Vertrags zwischen den Staaten des Zollvereins und
dem Königreiche beider Sicilien vom 27. Jannar 1847 auch auf diejenigen Schiffe der
vertragenden Theile und deren Ladungen Anwendung finden, welche aus Häfen dritter
Länder nach den Häfen des einen der vertragenden Theile kommen oder die mit der Be-
stimmung nach Häfen dritter Länder oder aus den Häfen des einen der vertragenden
Theile auslaufen; gleichviel welches der Ursprung, die Herkunft oder die Bestimmung
der Ladungen ist. «

Die vorstehende Abrede soll dieselbe Dauer wie der Vertrag vom 27. Januar
1847 haben und in den Abreden des Artikels 5 in Betreff der Küsten-Schiffahrt keine
Nienderung herbeiführen.

Die gegenwärtige, von dem unterzeichneten außerordentlichen Gesandten und be-
vollmächtigten Minister Seiner Majestät des Königs von Preußen abgegebene Erklä-
rung soll gegen eine gleiche Erklärung Seiner Execellenz, des He#rn Commandeurs
Carafa de Trncllo, betraut mit dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten
Seiner Majestät des Königs des Königreiches beider Sicilien, ausgewechselt werden,
und die gegenseitige Behandlung, von welcher in der gegenmärtigen Declaration die
Rede ist, soll vom Tage des Austausches der beiden Erklärungen an in Anwendung
kommen.

Neapel, am 7. Juli 1856.
(HGez.) E. B. Canitz.
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Gesetzsammlung
fur das FurstenthumSchwarzburg- Rudolstadt.

prriud)manigtes s Stüch vom Jahre 1856.
—

 L. Verordnung
des Fürstlichen Ministeriums, Abtheilung de# Innern, vom 4. September
1856 wegen des regelmäßigen Besuchs der Unterrichtostunden bei der Gewerb-

schule von Seiten der hiesigen Zimmer= und Maurer-Lehrlinge.

Da bei Uns Beschwerde darüber geführt worden ist, daß die Maurer= und Zimmer-
Lehrlinge in hiesiger Stadt sich häufig ungerechtfertigte Versäumnisse der Unterichts-
stunden an der Gewerbschule allhier zu Schulden kommen lassen, so haben Wir Uns
veranlaßt gesehen, mit Höchster Genehmigung folgende Beslimmungen zu treffen.

1.
Jeder Lehrling des Maurer= und Zimmerhandwerks in hiesiger Stadt ist verpflichtet,

zu der festgesehten Zeit in der Gewerbschule, versehen mit den nöthigen Büchern und
Zeichen-Materialien 2c., sich pünktlich einzufinden.

2.

Die Verbindlichkeit zum Besuch der Unterrichtsstunden an der Gewerbschule erstreckt
sich auf die ganze Lehrzeit.

Für jede, ohne genügende Entschuldigung versäumte Unterrichtsstunde muß der
Lehrling einen Monat länger in der Lehre bleiben.

Die nach dem Regulative über die Besähigung r. der Maurer und Zimmerleute
vom 18. Juni 1840 vorgeschriebene Prüsung kann zwar mit einem Lehrlinge, welcher
den Besuch der Gewerbschule zuweilen vernachlässigt hat, vorgenommen werden: sein
Ausschreiben als Gesell, auch wenn er bei dem Examen für tüchtig befunden worden

Ausgegeben in Rudolstadt den 25. October 1856.
Füril. Schw. Rudolsl. Gesetzsamml. XVll. 48
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ist, darf jedoch nicht früher erfolgen, als bis der Zeitraum, welchen derselbe in Gemäß-
heit dieser Verordnung nach dem Ausspruche des Vorstandes der Gewerbschule länger
in der Lehre zu slehen hat, gänzlich abgelaufen ist.

Behufs einer strengen Vollziehung dieser Maßregel hat das Fürstliche Bauamt das
über das Resultat der Prüfung auszustellende Zeugniß dem betreffenden Obermeister
erst nach völliger Beendigung der zur Strafe verlängerten Lehrzeit einzuhändigen.

4.

Als statthafte Entschuldigungsursachen sind nur anzusehen:
1) bescheinigte Krankheit desLehrlings,
2) besondere außerordentliche Ereignisse im elterlichen Hause.

Den sub 2 erwähnten Entschukdigungsgrund hat der Lehrling zeitigin beglaubigter

Weise bei dem Vorstande der Gewerbschule anzuzeigen, dessen zwussenbafer Beurthei-lung es anheim gegeben bleibt, ob derselbe für genügend zu erachtenAuch den außerhalb der Residenz wohnhaften Maurer= und2mmsinemsemder
beiden Fürstlichen Amtsbezirke hier und zu Blankenburg wird es hiermit zur Pflicht
Hemacht, ihre Lehrlinge wenigstens im Laufe des Sommers zum fleitzigen Besuche der
biesigen Gewerbschule möglichst anzuhalten.

Rudolstadt, den 4. September 1856.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium,
Abtheilung des Innem.

Scheidt.
Berninger.
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 LI. Verordnung

des Fürstl. Ministeriums, Abtheilung des Innern, betreffend ein Verbot des
Aufhängens von Fellen, Wäsche und dergleichen an den Chausseen,

vom 10. October 1856.

In Veranlassung neuerlicher Wahrnehmungen und zur Verhütung möglicher
Unglücksfälle für Reitende und Fahrende wird auf Grund des Gesetzes vom 9. März
1855 (Ges. S. 1855, S. 48) mit Höchster Genehmigung Serenissimi das Aufhän-
gen von Fellen, Tüchern und Leinwandstücken, sowie das Bleichen und Trocknen von
Wäsche an Chausseen und an solchen Ortsstraßen, welche jene verbinden, bei 1 Fl.
15 Kr. — 1 Thlr. bis 8 Fl. 45 Kr. = 5Thlr. Geld= oder verhältnißmäßiger Ge-
fängnißstrafe hiermit verboten.

Rudolstadt, den 10. October 1856.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium,
Abtheilung des Innern.

eidt.
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Gesetzsammlung
fur das FurstenthumSchwarzburg- Rudolstadt.

unni Stüa vom 28
M ILII. Ministerial-Bekanntmachnung

vom 25. October 1856, die Declaration der Verordnung vom 29. April 1858
über das Vichtastriten und Verschneiden (Ges. S. 18õ3, S. 128.) betr.

Da dieFassung der Verordnung vom 29. April 1853, die Ertheilung von Con-
cessionen zum Viehcastriren und Verschneiden betr., zu Zweiseln Veranlassung gegeben
hat, so wird dieselbe mit Höchster Genehmigung Serenissimi dahin declarirt, daß Con-
cessionen zum Castriren von Pferden nicht ertheilt werden, indem diese Operationen
den geprüften und approbirten Thierärzten ausschließlich vorbehalten sind.

Hierbei wird noch ausdrücklich auf die Strafbestimmung im Art. 247 des Straf-
gesetzbuchs hingewiesen.

Rudolstadt, den 25. October 1856.

Färstl. Schwarzb. Ministerinm,
Abtheilung des Innern.

Scheidt.

Ausgegeben in Rudolstadt den 8. November 1850.
Färl. Schw. Rudolst. Gelegsamml. XVI. 49



220 1856.
M LIII. Gesetz

wegen Abänderung des Vereins-Zolltarifes, vom 3. November 1856.

Wir Friedrich Günther, von Gottes Gnaden, Flirst zu Schwarzöurg v.
Die Negierungen der zum Zollvereine gehörenden Staaten sind übereingekommen,

den seit dem 1. Jannar 1854 gültigen Zoll-Tarif in einzelnen Bestimmungen weiter
abzuändern und zu ergänzen.

Demzufolge verordnen Wir hierdurch, daß nachstehende Abänderungen und Zu-
säpe zu diesem Tarife, welcher mit den seit der Publikation desselben ergangenen Erlassen
im Uebrigen in Kraft bleibt, vom 1. Januar 1857 an in Wirksamkeit treten sollen.

Erste Abtheilung des Tarifes.
Den Gegenständen, welche keiner Abgabe unterworfen sind, treten sol-

gende, bisher in dem Tarife nicht namentlich aufgeführte Artikel hinzu:
zu Position 24: Bast:
zu Position 30: Torffohlen.

Zweite Abtheilung des Tarifes.
Bei den Gegenständen, welche bei der Einfuhr oder bei der Ausfuhr einer Abgabe

unterworfen sind, treten folgende Aenderungen ein:

A. In Bezug auf die Zollsätze:
Von nachsolgenden Artikeln sind anstatt derbisherigen Eingangs= oder Ausgangs-

Zollsätze die beigefügten Säte bei dem Eingange oder bei dem Ausgange zu erheben
und zwar:

1. wie von den im Tarife bereits erwähnten, abgenußten alten Lederstücken, auch
von sonstigen lediglich zur Leim- Fabrikation geeigneten Lederabsällen, nur bei
dem Ausgange vom Centner 15 Sgr. oder 523 Kr. (Pos. 1);

 von Palmblättern, nur bei dem Ausgange vom Centner 5 Sgr. oder 171 kr.2
(Pos.5. e. 3);

3. ven sschrefsurem, Ammoni. bei dem Eingange vom Centner 1 Thlr. oder
45 K. ( .

4. von enanl. bei dem Eingange vom Centner 1 Thaler oder 1 Fl.
45 Kr. (Pocs.5
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5. vonFischspeck, bei dem Eingange vom Centner 10 Sgr. oder 35 Kr. (Pos.ö.m);
6. von Galmei und Zintolende. nur bei dem Ausgange vom Centner 24 Sgr.

oder 82 Kr. (Pos.7 b);7. von Ertreide und uhisriihien und zwar:
a. Weizen und anderen unter 5 nicht besonders genannten Getreidearten,

desgleichen Hülsenfrüchten, als: Bohnen, Erbsen, Linsen, Hirse und
Wicken, bo dem Eingange vom Preußischen Scheffel 2 Sgr. oder 7 r.
(Pos. 9..1);Noggen, — (auch gemalzter); Haser, Haidekorn oder Buchweizen,
unenthülsetem Spelz (Dinkel), bei dem Eingange vom Preußischen
Scheffel 1 Sgr. oder 12 Kr. (Pos. 9. a. 2); unter Hinwegfall der An-
merkungen 1 und 2 zu Position II. 9. u. des Tarifes;

8. von Gummifäden und zwar:
von Gummifäden außer Verbindung mit andern Materialien, bei dem
Eingange vom Centner 3 Thlr. oder 5 Fl. 15 Kr. (Pos. 21. u. Anmer-
kung).

. von Gummisäden, welche mit bammwollenem, leinenem oder wollenem
rohem (nicht gefärbtem, nicht gebleichtem) Garne, nur dergestalt um-
sponnen, umflochten oder umwickelt sind, daß die Gummifäden ohne Aus-

dehnung noch deutlich erkannt wuee koen, bei dem Eingange vomCentner 8 Thlr. oder 14 Fl. (Pos.21 b);9. von Arrowroot, Sago und 2 we sowie Tapioka, bei dem Ein-
hange vom Centner 2 Thlr. oder 3 Fl. 30 Kr. (Pos. 25. d. æ);

10. von Mühlenfabrikaten aus Getreide und Hülsenfrüchten, nämlich: geschrotenen
oder geschälten Körnern, Graupen, Gries, Grütze, Mehl, bei dem Eingange
vom Centner 15 Sgr. oder 52) Kr. (No. 25. u. 6)

11. von Borten, theilweise aus Seide, bei dem Eingange vom Centner 110 Thrr.
oder 192 Fl. 30 Kr. (Pos. 30. ).

B. In Bezug auf die Tara-Säße.
An Tara wird vewilligt für:
1. Phosphor (Pos. 5.0) in Blechkisten mit Wasser gesüllt, auher der tanfmähi-

gen Tara für die äußere Umschließung, noch 20 Pfund vom Centner Brutto-
Gewicht;
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2. Hefe aller Art (Pos. 25.b), mit Ausnahme der Bier= und Wein-Hefe, in
Körben 7 Pfund vom Centner Brutto-Gewicht;

3. Kaffee, rohen, und KaffeeSurrogate(Pos. 25. m. a),
a. in Fässern mit Dauben von Eichen- und anderem harten Holze und in

Kisten 12 Pfund vom Centner Brutto-Gewicht;
b. in anderen Fässern 8 Pfund vom Centner Brutto-Gewicht;

. in Ballen oder Säcken 2 Pfund vom Centner j enht,
4. Tabacksblätter, unbearbeitete und Stengel (Pos. 25. v. 1.);

a. 8 Ballen aus Schilf, Bast und Binsen 4 *“ vom Centner Buutto-
ewicht;

b. in Ballen anderer Art 2 Pfund vom Centner Brutto-Gewicht.

C. In Bezug auf die Fassung einzelner Positionen.

In der Pos. 2. b. 2. „ungebleichtes 2c. Baumwollengarn· fallt das Wort „ge-
zwirnte“ hinweg.

 In Pos. 20. „Kurze Waaren,“ desgleichenin dem Gesetze vom 31. October 1845
wegen provisorischer Erhöhung des Eingangszolles von einigen Gegenständen,
unter Ziffer 1, nach den Worten: „feine Pärfümerien“ kommen die Worte: „wie
solche in kleinen Gläsern, Kruken 2c. im Galanterie-Handel und als Galanterie-
Waaren geführt werden,“ in Wegfall.
Der Ueberschrift der Pos. 22. „Leinengarn, Leinwand und andere Leinenwaaren“
ist hinzuzufügen: „d. i. Garn und Webe= oder Wirkwaaren aus Flachs, Hauf,
Werg und anderen vegetabilischen Spinnstossen mit Ausnahme der Baumwolle.“
In der Anmerkung 1 zu Pos. 26. „Oel“ ist nach den Worten: „ein Pfund
Terpentinöl“ einzuschalten: „oder ein Achtelspfund Rosmarinöl.“
Der Ueberschrift der Pos. 30. u. „gefärbte 2c. Seide“ sind die Worte hinzuzusetzen:
„ferner Garn aus Baumwolle und Seide.“
In Pos. 30. c. ist am Schlusse beizufügen „und Borten
Der Pos. 38. e. „farbiges rc.Vortellan“ ist zinnnseg „ingleichen. Knöpfe
von Porzellan, weißem und farbigem."“
Bei der Pos. 3. „Blei“, Pos. 6. „Eisen und Stahl“, Pos. 19. „Kupfer und
Messing“, Pos. 33. Steine“ zur 2. Abtheilung des Tarifes,sind die Ueberschristen
zu ergänzen durch Hinzufügung der Worte: „und Bleiwaaren“ bei Pos. J., „Eisen-
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und Stahlwaaren“ bei Pos. 6., „Kupfer- und Messing-Waaren“ bei Pos. 19.,
„und Stein-Waaren“ bei Pos. 33.

Dritte Abehellung des Tarlfes.
Von den im I. Abschnitte aufgeführten Ausnahmen unter 1. 2. . fallen die unter

2 und 3 himweg.

Fünfte Abthellung des Tarifes.
1. Die Bestimmung unter Ziffer WV. d. 2. im ersten Absatze wird dahin abgeändert:

„Werden Waaren, für welche eine Tara.Vergütung zugestanden ist, blos in ein-
sache Säcke von Pack- oder Sack-Leinen, in Schilf= oder Stroh-Matten oder
ähnlichem Material gepackt zur Verzollung gestellt, so können4PfundvomCentner
für Tara gerechnet werden, insoweit nicht in der pweiten Abtheilung eine geringere
Tara-Vergütung für Ballen oder Säcke vorgeschrieben ist.“

2. Im zweiten Sahe unter Ziffer V. wird die Ausnahme hinsichtlich der „Gold= und
Silber-Stoffe und der Bänder“ auch auf „Borten“ ausgedehnt.

Urkundlich haben Wir dieses Gesetz eigenhändig vollzogen und mit Unserem Fürst-
lichen Insiegel versehen lassen.

So geschehen
Rudolstadt, den 3. November 1856.

(I. S.) Friedrich Günther, J. z. S.
v. Bertrab. v. Bamberg.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Enfundzwanzigstes Stöch vom Jahre 1836.

&amp; LIV. Verordnung,
die Einführung einer Controle über die von Verwaltungs= und Gemeinde=

Behörden erledigten Straffälle betreffend, vom 14. November 1856.
Um die mit Ansammlung und Zusammenstellung des für die Strafstatistik erhebli-

chen Materials betrauten Beamten der Staaksanwaltschaft in den Stand zu setzen, auch
von denjenigen Polizei= und sonstigen Straffällen, welche nach Art.4 des Einführungs-
gesetzes zumStrafgesetzbuche durch die zuständigen Verwaltungs, und Gemeinde-Behör-
den im Wege der Anforderung von Geldstrafen erledigt werden, Kenntniß zu nehmen,
und um zugleich einzzlnen dieser Behörden gegenüber eine wirksame Controle der Aus-
übung des eingeräumten Strafanforderungsrechts herzustellen, verordnen Wir mit
höchster Genehmigung Serenissimi für den Umfang des Fürstenthums hiedurch, was

folgt: K 1.

Vom 2.Januar k. J. ab sind sämmtliche Gemeindevorstände des Landes verpflichtet,
nach dem am Schlusse ersichtlichen Formulare ein Verzeichniß zu führen, in welches
ste alle im Laufe jedes Jahres bei ihnen eingehenden Anzeigen von solchen Straffällen,
die in Gemäßheit des Art. 4 des Gesetzes vom 26. April 1850, die Einführung eines
Strafgesetzbuchs 2c. betreffend, von ihnen durch Anforderung von Geldstrafen erledigt
werden, genau und vollständig einzutragen haben.

8. 2.
Dieselbe Verpflichtung liegt den Fürstlichen Rent= und Steuerämtern rücksichtlich

aller von ihnen im Wege der Anforderung von Geldstrafen erledigten Defraudationen
von directen Staatsabgaben, ingleichen rücksichtlich aller in dieser Weise erledigten
Chausseegelder-Defraudationen ob.

Ausgegeben in Andolstadt den 22. November 1656.
Färsll. Schw. I#dolst. Gesehsamml. XVIl. 50
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Die Gemeindevorstände haben am Schlusse jedes Jahres und längstens bis zum
15. Januar des folgenden Jahres eine Abschrift des nach §. 1 von ihnen zu führenden
Verzeichnisses dem ihnen vorgesetzten Fürstlichen Landrathsamte zu überreichen.

8. 4.
Ebenso haben die Fürstlichen Rent= und Steuerämter innerhalb gleicher Frist eine

Abschrift des nach §. 2 von ihnen geführten Verzeichnisses an Fürstliches Ministerium,
Abtheilung der Finanzen, einzusenden.

8. 5.
Die Fürstlichen Landrathsämter sind gehalten, die an sie gelangten Verzeichnisse

der von Gemeindevorständen zur Erledigung gebrachten Straffälle sorgfältig zu
prüfen, nach Besinden deren Ergänzung oder Berichtigung zu veranlassen und etwaige
IGrrthümer oder Verstöße zu rügen, beziehungsweise durch angemessene Belehrung auf
Abstellung etwaiger Mißbräuche hinzuwirken.

Dem Ermessen der Fürstlichen Landrathsämter bleibt überlassen, auch im Laufe
des Geschäftsjahres die von den Gemeindevorständen geführten Verzeichnisse sich zur
Einsicht und Prüfung vorlegen zu lassen.

Demnächst sind bis zum 1. März jedes Jahres die sämmtlichen von den Gemeinde-
vorständen eingereichten jährlichen Tabellen nebst den über deren Prüfung und über die
durch leßtere veranlaßten Verhandlungen etwa ergangenen Acten von den Fürstlichen
Landrathsämtern der Oberherrschaft dem Fürstlichen Staatsamwalte zu Rudolstadt, von
dem Fürstlichen Landrathsamte zu Frankenhausen aber dem Fürstlichen Staatsanwalte
zu Sondershausen zur Kenntnißnahme mitzutheilen.

Gleichzeitig haben die Fürstlichen Landrathsämter den betreffenden Staatsanwalt
von der Anzahl, dem Gegenstande und der Art der Entscheidung derjenigen Strafsälle,
welche von ihnen selbst in ihrer Eigenschaft als Landespolizeibehörden im Wege der
Geldstrafanforderung erledigt worden sind, zu benachrichtigen.

8. 6.
Die Fürstlichen Staatsanwälte haben die ihnen zugegangenen Mittheilungen über-

sichtlich zusammenzustellen und diese Zusammenstellungen der Fürstlichen Oberstaats-
anwaltschaft zu Eisenach vorzulegen.

Aus diesen Uebersichten muß erhellen:
0) wie viele Defraudationen,
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b) wie viele Polizeivergehen und
e) wie viele Forst= und Feldfrevel

in Gemäßheit des Art. 4 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuche rc. durch die
Fürstlichen Landrathsämter und durch sämmtliche Gemeindevorstände im Laufe des ver-
flossenen Jahres erledigt worden sind.

Rücksichtlich der von den Gemeindevorständen erledigten polizeilichen Uebertretun-
gen ist insbesondere zu erwähnen, wie sich die Zahl der sämmtlichen Strafsälle auf die
einzelnen Stadt= und Landgemeinden vertheilt.

Nach gefertigter Zusammenstellung werdendie Fürstlichen Staatsanwälte die ihnen
zugegangenen Materialien den betreffenden Fürstlichen Landrathsämtern zurückgeben
und dabei etwaige Bedenken oder Ausstellungen, die nicht bereits gerügt worden sein
sollten, in Anregung bringen.

Die Fürstlichen Staatsanwälte sind übrigens befugt, die fraglichen Verzeichnisse
oder auch Auszüge aus denselben sich jederzeit von den Gemeindevorständen ummittelbar
vorlegen zu lassen und über den Stand einer bereits anhängigen Anzeige eines Polizei-
vergehens Auskunft von denselben zu erfordern.

8. 7. —

Die Finanzabtheilung des Fürstlichen Ministeriums wird nach vorausgegangener
Prüsung der von den Fürstlichen Rent, und Steuerämtem bei ihr eingereichten Ver-
zeichnisse dafür Sorge tragen, daß innerhalb der ersten wei Monate jedes Jahres die
Zahl der im verflossenen Jahre von den gedachten Rent= und Steuerämtern im Wege
der Geldstrafanforderung erledigten Straffälle der Fürstlichen Oberstaatsamvaltschaft
mitgetheilt werde.

Gleichzeitig wird die Finanzabtheilung des Fürstlichen Ministeriums die Fürstl.
Oberstaatsanwaltschaft auch von der Zahl derjenigen Contraventionen in Bezug auf in-
directe öffentliche Abgaben benachrichtigen, welche im Laufe des verflossenen Jahres
in Gemähheit der I§. 1 und 2 des Gesetzes vom 29. April 1950 im Verwaltungswege
zur Entscheidung des General-Inspectors beim Thüringischen Zoll= und Handelovereine,
beziehungsweise des Commissars der Fürstlichen Regierung gelangt sind. Dabei werden
eigentliche Desraudationsstrafen einerseits und bloße Ordnungsstrafen andererseits ge-
trennt angegeben werden, und ebenso wird bemerkt sein, in wie vielen Fällen gegen
solche Strasverfügungen im Verwaltungswege Berufung auf gerichtliches Verfahren
stattgefunden hat.
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8. 8.

Die Fürstliche Oberstaatsanwaltschaft zu Eisenachhat das ihr mitgetheilte statistische
Material übersichtlich zu omnen und Dsselbe entweder in ihrem Jahres-Berichte oder

in einem Nachtrag zu demselben zur Kenntuiß des Fürstlichen Ministeriums zu bringen.
Rudolstadt, den 14. November 1856.

Fürstl. Schwarzb. Ministerinm.
v. Bertrab,

Formular.

des Name Betrag der s Angabe, ob Angabi ob, wann aud8 und Genenland angefotder- an *Srblebe
 (ängang Wohnort ten Geld ab drrrtrignder Anzeige des Augezeigten. Swihe strafe. 65 6 .

* ou
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Srchsundzwanzigaes Stück vom Jahre 1856.

 LV. Ministerial-Bekauntmachung
vom 21. Nov. 1856, die Errichtung einer Revisions= und Zollabfertigungs-=

Stelle am Bahnhofe zu Münden betreffend.

Nachdem nach einer Mittheilung des Königlich Hannoverschen Ministeriums der
Finanzen und des Handels am Bahnhofe zu Münden, um den vermehrten Gütewerkehr
daselbst keine Störung erleiden zu lassen, eine Revisions= und Zollabfertigungs-Stelle
errichtet worden ist, welche als Filial des Mündener Haupt- Steuer-Amts dieselben
Befugnisse hat, wie letzteres, so wird solches andurch zuröffentlichen Kenntniß gebracht.

Rudolstadt, den 21. November 1856.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium,
Abtheilung der Finanzen.

Th. Schwarß.
A. Koch.

X LVI. Ministerial-Bekanntmachung
vom 21. November 1856, die Umwandlung des Grohherzoglich Badischen
Nebenzollamteo II. Classe zu Waldshut in ein Nebenzollamt I. Classe, sowie
die gleichzeitige Aufbebung des Nebenzollamtes I. Classe am Grenzacher Horn

mit dem dortigen Anmeldeposten und die Errichtung eines Nebenzollamtes
II. Classe dortselbst betreffend.

Nach einer Mittheilung der Großherzoglich Badischen Ministeriums der Finanzen
ist das Nebenzollamt Il. Classe zu Waldshut vom 10. d. M. an in ein Nebenzollamt

Ausgegeben in Rudolstadt den 6. December 185.
Fürsll. Schw. Rudolsl. Gesegsamml. XVII. 51
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I. Classe mit unbeschrankter Befugniß zur Zollerhebung und zum Begleitscheinwechsel
mit allen zuständigen Vereinszollämtern umgewandelt, gleichzeitig aber das Nebenzoll-
amt I. Classe am Grenzacher Horn mit dem dortigen Anmeldeposten aufgehoben und
statt dessen nur ein Nebenzollamt II. Classe errichtet worden, was hiermit zur öffentlichen
Kenntniß gebracht wird.

Rudolstadt, den 21. November 1856.

Füärstl. Schwarzb. Ministerium,
Abtheilung der Finanzen.

Schwartz.
A. fech.

 LVII. Ministerial-Bekanntmachung
vom 24. November 1856, den Zurücktritt des Königlich Sächsischen Neben-

zollamter I. zu Ebmath in die Neihe der Nebenzollämter II. Elasse betr.

Nach einer Mittheilung des Königlich Sächsischen Finanzministeriums zu Dresden
hat dasselbe beschlossen, das Nebenzollamt l. zu Ebmath, Hauptamtsbezirks Eiben-
stock, vom kommenden Jahre an mit Rücksicht auf die Verminderung des bezüglichen
Waarenverkehrs in die Neihe der Nebenzollämter 1l. Classe zurücktreten zu lassen, was
hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rudolstadt, den 24. November 1856.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium,
Abtheilung der Finanzen.

Th. Schwar
A. Hoch.
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XLVIII. Ministerial Bekanntmachung
vom 26. November 1856, die Erweiterung der Abfertigungsbefugnisse des

Herzoglich Sachsch-Meiningenschen Steueramteo zu Wasungen betr.

Dem Herzoglich Sachsen-Meiningenschen Steueramte zu Wasungen ist die Er-
mächtigung zur Ausstellung und Erledigung von Uebergangsscheinen dergestalt ertheilt
worden, daß diese Einrichtung mit dem 1. Jannar k. J. ins Leben treten wird.

Rudolstadt, den 26. November 1856.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium,
Abtheilung der Finanzen.

Th. Schwarp.
A. Loch.

 LIX. Ministerial-Bekanntmachung
vom 27. November 1856, die Errichtung eines Nebenzollamte I. Classe bei

dem Königlich Preußischen Grenzorte Elten betreffend.

Einer Mittheilung des Königlich Preußischen Finanz-Ministeriums zufolge ist
wegen der Eröffnung der Arnheim- Oberhausener Eisenbahn bei dem Grenzorte Elten
ein für den fraglichen Eisenbahnverkehr bestimmtes Nebenzollamt I. Classe errichtet wor-
den, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rudolstadt, den 27. November 1856.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium,
Abtheilung der Finanzen.

Th. Schwart.
A. Loch.
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 LX. Ministerial-Bekanntmachung
vom 27. November 1856, die Erweilerung der Amtobefugnisse des Fürstlichen

Rent= und Steueramtes zu Leutenberg betreffend.

Nachdem dem Fürstlichen Rent= und Steueramte zu Leutenberg die Besugniß
ertheilt worden ist, ausländische Poststücke bis zum Gewichte von 15 Pfund selbst-
ständig, schwerere Poststücke aber nur unter Theilnahme des Bezirks-Ober-Controleurs
abfertigen zu dürfen, so wird solches andurch bekannt gemacht.

Rudolstadt, den 27. November 1856.

Fürstlich Schwarzb. Ministerinm,
Abtheilung der Finanzen.

Th. Schwartz.
A. Koch.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Iirbenundwanzigstes Stlück vom Jahre 1856.

— ——

 LXI. Ministerial-Bekanntmachung
vom 20. Derember 1856, betreffend den Anfang der Wirksamkeit des zwischen
den Zollvereinsstaaten und der freien Hansestadt Bremen abgeschlossenen Ver-
trages vom 26. Jannar d. J. wegen Beförderung der gegenseitigen Verkehrs-

verhältnisse und det zwischen Preusien, Hannover, Kurhessen und der freien
Hansestadt Bremen abgeschlossenen Vertrages von demselben Tage wegen

Suspension der Weserzölle.

Unter Bezugnahme auf die Ministerial-Bekamntmachung vom 25.Juli d. J. (Ges.
S. 1856, S. 267), betreffend den zwischen Preußen, Hannover und Kurhessen für sich
und in Verlretung der übrigen Staaten des Zollvereins einerseits, und der freien Han-
sestadt Bremen andererseits am 26. Jannar d. J. abgeschlossenen Vertrag wegen Beför-
derung dergegenseitigen Verkehrsverhältnisse und auf den Art. 18 dieses Vertrages wird
hierdurch zur öfsentlichen Kenntniß gebracht, daß der Anfangstermin für die Wirksam.
keit des Vertrages und der demselben beigesügten Uebereinkünfte auf den 1. Januar
1857 festgesetzt ist.

Die Eröffnung der im Art. 7 des Vertrages erwähnten Zollvereins-Niederlage zu
Bremen bleibt für jetzt ausgesetzt, und wird über den Zeitpunkt ihrer Eröffnung eine
weitere Bekanntmachung erfolgen.

Ausgegeben in Rudolstadt den 27. December 185.

Füa##ll. Schw. Rudolst. Gesegsamml. XVll. 52
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Zugleich wird hierdurch weiter zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der zwischen

Preußen, Hannover und Kurhessen und der freien Hansestadt Bremen abgeschlossene
Vertrag, die Suspension der Weserzölle betreffend, gleichfallo mit dem 1. Januar
1857 in Wirksamkeit tritt.

Rudolstadt, den 20. December 1856.

Fürstl. Schwarzb. Ministerimn.
v. Bertrab.
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